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Arbeitstagung des Reichsrechtsamts der NSDAP.
Grundsätzliche Rede des Reichsleiters Reichsministers Dr. Frank  

über die Rechtsarbeit der NSDAP, im Kriege

Sinistere Vorsitz des Reichsleiters Reichs-
ReichsrpMi F r a n k  fand am 15. Juli 1941 im 
Arbeitet-, a*samt der NSDAP, in München eine 
des Re,v P ng, s*ad> an welcher alle Amtsleiter 
Akadem;pSf - c^ sam ês sowie als Vertreter der 
*e‘lnahmen Uf ^ eiAscbes Rech* Dr. V i e h  weg

mit Dr. Frank eröffnete die Tagung
d d e r n ;  n!i.Sa^z Dchen A u s f ü h r u n g e n  
auch währ ^ echt s a r b e i t  der NSDAP., die 
^rtgesefz^wj '̂e*z'gen Krieges unverändert

Der

Cfet S t 1' 1- "  Bhrte “ ■«■ aus:
^ g e n b ij^ d ^ fb e it der Partei steht auch in diesem 
t!,HUng mit 11 /  Gerade in der Auseinander- 
dé, ?ftaat des eigentlichsten Gegner, dem
mit P r‘den Rrin? sc^ w‘smus> ist die Rechtspolitik 
Dpi-I^en wir fr, j  e‘ne der mächtigsten Waffen, 
b-].| % at Adolf Staat Adolf Hitlers kämpfen, 
sto; eir*es ffrrm. • , wird zum leuchtenden Vör

den. anischen Kulturorganismus empor-

Zi)~p§s U t i t e r h a t  die kleine Rechtsarbeit des 
hahr«noiT1,T1en. nÜ  des Krieges an Umfang
es ader Rerm1. dieser steigenden Inanspruch- 
miiR n?erer o-.h-„>Smsí anzen zu entsprechen, bedarf 
Voikpei«e Heimstä+4 Arbeitsfreudigkeit. Die Partei 
keits!.s(!Jhd seine«**6 5?fs Rechtsempfindens unseres 
rechfte‘dl'1ls sein n ecnten germanischen Gerechtig- 
ren §■atnt eine wpi+a-uUS ergibt sich für das Reichs
ais pltV 1inausp-eh lí er ^ as Rechtsleben im enge- 
auf diechi.swahrger soziaIe Funktion. W ir wissen 
SowiJ5 Dauer •’ daß ohne Gerechtigkeitsübung 
^an U,ru,d*and hahß̂ *aa* existieren kann, ln
anWenri°^ mit Wilin”  W*r ein Beispiel dafür, daß 
Macht. UnS ein wet. a r Und tschekistischer Gewalt- 
Ader LV,nd Befehl«r oses Volk ohnmächtig in einen 
Sation dem /lr®aPParat einbezogen halten kann. 
?er wJulfd auch l atnmenbruch der Sowjetorgani- 
icfi einfgeschichte I6S<i  Methode wieder einmal in 

lnfacher alt z<rrbrechen. Die Gewalt ist frei
eine geordnete Gerechtigkeits

übung. Sie trägt aber das Zeichen der Vergänglich
keit auf der Stirn. D ie  V e r n i c h t u n g  d e r  
T s c h ek a  des B o l s c h e w i s m u s  i s t  e i ne  der  
V o r a u s s e t z u n g e n  des W i e d e r a u f  s t i egs  
des v ö l k i s c h e n  R e ch t s i de a l s  der  g e r m a 
n i schen  K u l t u r w e l t .

Mitten in diesem geistesgeschichtlichen Kampf 
steht das Reichsrechtsamt der NSDAP, mit dem an
geschlossenen Verbände des Nationalsozialistischen 
Rechtswahrer-Bundes. Im Zusammenwirken mit den 
Partei- und Staatsstellen, die an der Erfüllung des 
Punktes 19 unseres Parteiprogramms arbeiten, er
füllen die von dem Rechtsgedanken und von der 
Rechtsarbeit getragenen einzelnen Organisationen 
eine Aufgabe, die durch keine andere Organisation 
geleistet werden kann.

W ir stehen mitten im Aufbau unserer national
sozialistischen neuen Ordnung. W ir haben das libe- 
ralistische Rechtsdenken, in dessen Mittelpunkte die 
Selbstherrlichkeit eines materialistisch gedachten 
Individuums stand, ebenso zu überwinden wie die 
tschekistische Macht des Weltbolschewismus, der 
jede freie persönliche Initiative durch einen Ver
gewaltigungsmechanismus vernichtet. W ir haben aus 
der Synthese einer Sicherung des Gemeinnutzens 
und der Aufrechterhaltung der schöpferischen per
sönlichen Initiative die Neuordnung aufzubauen. 
Weder die käuflichen Richter der angelsächsischen 
sogenannten Demokratien noch die Scheinrichter 
des bolschewistischen Blutregimentes können im 
Mittelpunkte eines Rechtswirkens stehen, sondern 
allein der mit allen Nöten des Volkes und mit den 
Ordnungseinrichtungen des Reiches gleichmäßig- 
vertraute Volksrichter. Deswegen habe ich auch 
immer gefordert, daß der gelehrte Rechtspfleger 
eine Möglichkeit des Aufstiegs zum Richteramt 
haben soll.

Die Wahrung des Rechtes ist eine der wichtigsten 
Funktionen innerhalb einer Gemeinschaft. Daher ist 
der Rechtswahrerberuf einer der wichtigsten Berufe. 
W ir müssen uns daher gerade von seiten der Partei
dienststellen des Rechtslebens aus der Frage des 
Nachwuchses des Rechtsstandes mit besonderem
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Nachdruck widmen. Die Rechtswahrer im allge
meinen und ganz besonders die jüngeren Rechts
wahrer und der Rechtswahrernachwuchs stehen jetzt 
mit der Waffe in der Hand dem Feind gegenüber. 
Zahlreiche Rechtswahrerkameraden,. sind bereits vom 
Führer wegen ihrer Tapferkeit ausgezeichnet wor
den. Hunderte von Rechtswahrern haben bereits 
ihre Treue zum Führer mit dem Tode besiegelt.“

Nach der Ansprache des Reichsleiters erstattete 
Reichsamtsleiter Dr. H e u b e r eingehenden Bericht 
über die Arbeit des Reichsrechtsamtes der NSDAP, 
und des NS.-Rechtswahrerbundes während des jet
zigen Krieges. Obwohl zahlreiche Mitarbeiter des 
Reichsrechtsamtes der NSDAP, zum Heeresdienst 
eingezogen sind, wird die Rechtsbetreuung der Par
tei fortgesetzt und werden bereits die Vorarbeiten 
für den künftigen Ausbau ihrer Organisation, wie 
er nach dem Kriege notwendig werden wird, ge
leistet. Das gleiche gilt für die Arbeit des NS.- 
Rechtswahrerbundes, der mit mehr als 450 Gefalle
nen einen überdurchschnittlichen Hundertsatz an 
Opfern gebracht hat und von dem viele Mitglieder 
bereits mit dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse 
sowie ein Mitglied mit dem Ritterkreuz durch den 
Führer ausgezeichnet worden sind.

Anschließend erstattete der Leiter des Amtes für 
Rechtspolitik, Reichsamtsleiter B a r t h ,  Bericht über 
die rechtspolitische Arbeit. Er gab einen Überblick 
über die rege Mitarbeit der Gaurechtsämter, die die 
Wünsche, Anregungen und Beschwerden des prak
tischen Lebens an das Amt herantragen, sowie über 
die Mitarbeit des Amtes für Rechtspolitik an der 
Kriegsgesetzgebung und an der Durchsetzung der

Kriegsnotwendigkeiten im praktischen Recl*snenen 
an der Rechtsangleichung in den neugewon 
Gebieten, insbesondere in der Ostmark und par- 
Ostgebieten, über die Zusammenarbeit mit de n. 
teikanzlei, den übrigen Parteidienststellen, ins• a&.
dere mit den im Reichsarbeitskreis zusarru 3ie 
schlossenen Rechtsstellen der Bewegung, u° g]saß 
Schulung der Rechtswahrer, die besonders lin rden 
und in Lothringen mit Erfolg aufgenommen ^  
ist, über das Rechtsschrifttum und den v0!j-cnSt‘(- 
für Rechtspolitik bearbeiteten „Informationso 

Sodann berichteten die Leiter der Äm e ^ef. 
Rechtsverwaltung und für Rechtsbetreuung)> j,f(
bereichsleiter Dr. B e r c k h o l t z  und E i s e d^ t s -  
aus ihren Arbeitsgebieten, von denen die , ¿¡e 
betreuung hervorgehoben zu werden ver j ie> uxeifl/ 
in den neugewonnenen Gebieten Elsaß und „jjt 
bürg bereits eingeführt und im Einvernerirn 
der f f  auch auf die reichsdeutschen und voi w(jr. 
sehen Rücksiedler aus dem Osten ausgedjm1 ^¡^s- 
den ist. Insgesamt erhalten heute deutsche ^ er
genossen unentgeltlich Rechtsauskünfte 1 
2100 Rechtsbetreuungsstellen der NSDAP- jejter 

Am Schluß der Tagung dankte der R^1C . rjgen 
seinen Mitarbeitern für die trotz der seinnC\iW^s 
Verhältnisse geleistete Arbeit und betonte n -jer- 
die Notwendigkeit, sie im vollsten Umfange ^  jn 
zuführen, damit der Rechtsgedanke, wie .. r̂ef 
Punkt 19 des Parteiprogramms durch den, g jÄ  
seinerzeit aufgestellt worden ist, seine en s 
Verwirklichung finden möge.

Die Ehrengerichtsbarkeit der gewerblichen Wirtschaft
inVon Justizrat Dr. Graf von  d e r G o l t z ,  Berlin

I. sonen als Mitglieder einzustehen. 6
der Ehrengerichtsordnung vorgesehen, da yer
nen, die in gewerblichen Unternehmungen sie
antwortlicher Stellung tätig sind, auch v vo1' 
nicht Unternehmer oder gesetzliche Vertr g y 0 r- 
Unternehmungen sind, mit Zustimmung gjirete 
sitzenden des Ehrengerichts dem Urteil d e .  g g1'; 
gerichts sich unterwerfen können; das iU  ..̂ ¡¡ede 
übrigens auch für Geschäftsführer und 1 ° uß~
der Geschäftsführung von Kammern, 2 rH*jLj d ^ ' 
Verbänden der gewerblichen Wirtschaft. . lich^" 
entsprechend hat die Organisation der gew 
Wirtschaft auf Anweisung des Reichst 0de 
ministers alle Verträge mit Geschäftsfun rgänG 
Mitgliedern der Geschäftsführung dahi ^ fa 
daß diese sich der Ehrengerichtsbarkeit tu üflteL
von Verstößen gegen die Ehre ihres ¡der -^tsß 
werfen. Und ebenso hat der Reichsehreng ¿facu j 
bei anderer Gelegenheit zum AusdrucK & vera*L 
daß ein Unternehmer Personen, die ihn* j, W
w örtlicher Stellung unterstehen und die gftre
gern, sich gegebenenfalls dem U rte il ver .rh 
gerichtsbarkeit zu unterwerfen, aus ih r  ef st 
wörtlichen Stellung zu entfernen hat, w  ,r.e 
nicht dem Verdacht aussetzen w ill, daß er , ef»r? j, 
rung eines verantwortlichen Angestellten, st
gerichtlich zu verantworten, deckt und 
selbst ehrengerichtlich zu verantworten n f  a

D am it dürfte  in der Tat praktisch de o
schlossen und fü r den Regelfall gestehe /  we 
verantwortlich leitende Persönlichkeiten, y eftre,ef 
sie n icht Unternehmer oder gesetzhen . ng o 
sind, gleichviel ob sie in der Geschaftstu

Nachdem vor nunmehr einem Jahre im Rahmen 
der Ehrengerichtsordnung der gewerblichen W irt
schaft auch die Mitglieder des Ehrengerichtshofs 
der Wirtschaft als der letzten Instanz dieser Ehren
gerichtsbarkeit vom Reichswirtschaftsminister be
stellt worden sind, erscheint es von Interesse, im 
Rahmen der Rechtsprechung einen Blick auf die 
Ehrengerichtsordnung der gewerblichen Wirtschaft 
zu werfen.

Die Ehrengerichtsbarkeit ist eingeführt als An
hang zu den Satzungen der Wirtschaftsgruppen, 
in welche sämtliche gewerblichen Unternehmer kraft 
Gesetzes eingegliedert sind, und ebenso als An
hang zu den Satzungen der Industrie- und Handels
kammern.

Demgemäß sind die in der Ehrengerichtsordnung 
vorgesehenen Strafen Satzungsstrafen, welche nur 
die Mitglieder der Organisation treffen können, 
und zwar nach herrschender Auffassung sowohl die 
Inhaber von gewerblichen Einzelunternehmungen, 
wie die Gesellschafter von nicht rechtsfähigen Han
delsgesellschaften, wie auch schließlich die gesetz
lichen Vertreter juristischer Personen, die im W irt
schaftsverkehr stehen und für die ihre gesetzlichen 
Vertreter einzustehen haben.

Nicht ohne weiteres sind der Ehrengerichtsbar
keit diejenigen Personen unterworfen, die nicht 
gesetzliche Vertreter, aber an der Leitung eines 
Unternehmens entscheidend beteiligt sind. Denn sie 
sind nicht Mitglieder der Organisation und haben 
nicht als gesetzliche Vertreter für juristische Per-
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^ternehmuneen ,W lrtschaft oder der
®rantwortlich Eitig smcL ehrengerichtlich

£emäß auf ■ ^  acbl werden können und dem-sw«dü auf “ .7 .wwuen können und dem- 
Werden kann einhei«iche Haltung hingewirkt

ri{ : s -^ u rd i»  ,  • v c u itu ie n  ae r Acn-  
J l *  2 u gehöbr i a o ^ i g e n > d ie  de r  B e r u f  und 
h r ^  wr b B e h e n d l L ẑ r O r g a n i s a t i o n  derlVk^ ,Fb ’ *chen \y/ ;  ;  , u r g a m s a t i o n  d e r
stnR ^ edeJzunp-m u - SC£ a** e r ^ o r d e r n .  Gröb- 

l e gegen die B ernf^k 1 dichten werden als Ver
z o l l t e  man h- r ^ fsehre verfolgt.
nichfU” g und die  ̂ O r lT ' ' 1" ! ” 2 der Ehrengerichts- 
Gehi lns Elferlose me^ai!1Sadon der Ehrengerichte 
ledirvr̂  ai,l gröblrVh d^ nen»„ so mußte man deren 

khch die eip-en+Iif'?,, Verstöße beschränken, die 
Rest Ĉ Undenen Pfi;Jk+ Berufstätigkeit und die da- 
fenagt> daß unan, in  r Cn Umfassen. Damit ist nicht 
& J ! nderer Art Sthp-J'ge ode.r strafbare Handlun- 
H C ^Ü eb ie t von JsP'^sweise auf rein persön- 
Es Wirtschaft n h ^ i  ° rganisation der gewerb- 
A u fS  aber nanh l . L aI? ,el?r!os anerkannt werden.Au* “ , wer nach j  ‘ r ,a .u l°s anerkannt werden. 
ßerrPc56’ derartiges •!? ¿etz]gen Stande nicht ihre 
X ja c h e  anderer Ä  ?och .2U verfolgen, son- 
Ealle^j.lst iusbesond,aatllciler Einrichtungen. Dem- 
Vorra Sbadbarer Han0/!6 ^  aucb bestimmt, daß im 
C jn« ,g haben unddLUn?en, die .Strafgerichte den 
VerfPif arbeit abpec0i1„ nac ' Möglichkeit von jeder 
V e ite n  auf Freisn^a0! Wlrd- Wenn m einem Straf- 
hhren^ 60 Vor den Pa,-fn-Ung ?rkannt oder in einem 
Schuln\lrichten ein ‘o*eigeulcb*en oder den sozialen 
T » t e n  nicht e r„aSnPar0ch. zuungunsten des Be
den o.-hp1’ die in dipcßnge\n? 1S,E so findet wegen der 
fern l ” d> ein ehreiimM-M-nrC! iabrei1 festgestellt wor- 
2U Ä a i s  die T a E n ^ tllC,hes Verfahren nur inso- 
bestänV”  de« anderer/1?/"ajs solche ohne Beziehung 
dieser de? die ef , \  erfahren behandelten Tat-dieser p? die ehrenrL--ei!lia >en behandelten Tat- 
Wird jEhrengerichtsonr'10̂ lcbe Bestrafung nach 
e>nes dci,Tlnach p.,!,t nu.ng begründen. Praktisch
Seltenst?,Chcn anderen VorfeSu gÜnStigen Ausgangesstattfinn11 Bällen n<-w,Verfahrens nur in den aller- 
aueh i°m e£ können ( jL  e",1 Ehrengerichtsverfahren 
m e;'1"  Falle einer |  mgeke irt wird in der Regel 
durch /T1 derartip-en^erUj tei ung des Beschuldigten 
schlg d'e bereits Sero-aanderen Verfahren die ‘ Tat 
Nilr j, ad beurteilt ^ ,,!! fene Entscheidung als ab- 
gerici.j besonderen A.,„ld .g esdhnt anzusehen sein, 
auch [sbarkeit eh X snahn\efäl,en w ird die Ehren- 
btaiidln,rerse‘ts noch ge-nes Interesse daran haben, 
aUs) f!g selbst zu Z *  .s,°Iche bereits bestrafte 
den hat6, w‘e es einm e,Ur*.eden. Dafür reicht nicht 
banden’ pS sich um <■;» >€‘u Ehrengericht entschie- 
barkeit' Es kann mVh+n^ n besonders schweren Fall 
jungen e'n, alle b e s o n n ^  Si,nn der. Ehrengerichts- 
bernfe Uch noch vu , ders .schwerwiegenden Hand- 
^andlun11 Berichte da e‘rrteilen; dazu sind die dafür 
dichte v getl entsnrr.,.r’ , Ja/auch Schwerwiegende
I^chtsher/ ehIUngPen n nd scIwerer beurteilen als Fsu„ *lshof &en. Uae-eirpn hQr a,p. r'chtsh^r niungen n ,  °‘-**werer oeunenen ai 
Fallen ; ° f  bei Gr>i/ agTg?n bat der Reichsehrer 
der Or,Jn denen r p;+egenbelt  festgestellt, daß i 
iro-ß_ .rganiS:,+.- weiter von

en-
in

"ur dip. "A '̂uune-pn r —*s'-u schuldig macnen somcn 
0der geD.0 rganifat;Onegangen werden im Hinblick 
I eWe,8k ,^ n Leiter h. de,r gewerblichen Wirtschaft 

'Vjrtsc
d'CSe- da[l dann auch^die Ehrenge-

>:werhH L Kelter im n  V
ä % k e h ¥ n W irto .’,1 Fähmen der Organisation der 

6lt für dieso ^ ftnlUld m it Rücksicht auf ihre
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richtsbarkeit ein Interesse an eigener weitergehen
der Ahndung haben könnte.

III.
Die Erfahrung lehrt glücklicherweise, daß nur 

eine verhältnismäßig kleine Zahl von Verfehlungen 
zu ehrengerichtlicher Verfolgung und Ahndung ge
führt hat.

Einmal handelt es sich um typische Fälle, die 
mit der Organisation der gewerblichen Wirtschaft 
Zusammenhängen.

Es handelt sich da insbesondere um Fälle, in 
denen Mitglieder der Organisation ohne Grund glau
ben, den zuständigen Leiter angreifen oder kränken 
zu sollen.

Die Rechtsprechung geht in dieser Hinsicht ein
deutig dahin, daß es jedem Mitglied der Organisa
tion der gewerblichen Wirtschaft unbenommen sein 
muß, gutgläubig Kritik an den Leitern und Ge
schäftsführern der ihm übergeordneten Gruppen 
und Kammern zu üben, ohne daß daraus ohne wei
teres der Vorwurf einer gröblichen Ehrverletzung 
zu machen ist. Die Ehrengerichtsordnung ist nicht 
dazu da, innerhalb der Organisation sozusagen den 
Mund zu verbieten.

So steht es jedem Mitgliede der Organisation 
der gewerblichen Wirtschaft frei, sich gegenüber 
der zuständigen Stelle darüber zu beschweren, wenn 
ein Konkurrenzunternehmen, das womöglich in der 
Hand des Leiters der zuständigen Gruppe liegt, 
sich im geschäftlichen Verkehr durchaus überflüs
sigerweise unsachlich seiner ehrenamtlichen Ver
trauenstätigkeit bei den Behörden rühmt, um damit 
zu Lasten nicht in gleicher Weise bevorzugter Fir
men weitere Aufträge zu gewinnen. Eine derartige 
Beschwerde stellt, auch wenn in solchem Falle etwas 
harte Worte gebraucht werden, da ihr Kernpunkt 
nicht unbegründet ist, keinen gröblichen Verstoß 
gegen die Berufsehre dar.

Andererseits besteht kein Zweifel, daß die ehren
amtlichen Leiter und die anderen Personen, die im 
Rahmen der Organisation der gewerblichen W irt
schaft und für diese tätig sind, vor unberechtigten 
Angriffen auch geschützt werden müssen.

Wenn es sich also nicht darum handelt, daß 
innerhalb der Organisation Kritik und Beschwerde
recht ausgeübt wird, sondern derartige Kritik un
begründet und ohne Anlaß in ehrenkränkender 
Weise Dritten gegenüber geäußert wird, die gar 
nicht in der Lage sind, die Beschwerden zu prüfen 
oder ihnen abzuhelfen, so sind das in groben Fällen 
Dinge, die eine ehrengerichtliche Verfolgung und 
Ahndung begründen.

Ebenso gilt das in allen Fällen, in denen wider 
besseres Wissen Vorwürfe erhoben werden oder 
unverständliche schwerwiegende Vorwürfe rein per
sönlicher Art ohne Anlaß leichtfertig erhoben und 
aufrechterhalten werden.

Aber es wird immer auf den Einzelfall ankommen. 
Und es wird davon grundsätzlich auszugehen sein, 
daß derjenige, der an der Geschäftsführung Kritik 
übt und sich an die zuständigen Stellen wendet, 
dies unbeschwert tun darf, und daß bei solcher 
Gelegenheit auch ein vielleicht etwas weitgehendes 
unfreundliches W ort nicht gleich als grobe Ehr
verletzung aufgefaßt werden kann.

Eine weitere Gruppe von Verfehlungen gründet 
sich auf Konkurrenzverhältnisse.

Selbstverständlich stellt es einen unter Umständen 
gröblichen Verstoß gegen die berufliche Ehre dar 
wenn gewerbliche Unternehmer sich als Konkur-
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renten gegenseitig mit Behauptungen womöglich 
rein persönlicher Art schlecht zu machen suchen.

Häufig werden derartige Dinge jedoch Verstöße 
im geschäftlichen .Wettbewerb darstellen, für deren 
Beurteilung die ordentlichen Gerichte zuständig sind 
und hinsichtlich deren nach §2 Abs. 5 Ehrengerichts
ordnung ein Verfahren vor dem Ehrengericht erst 
zulässig ist, nachdem in dem Verfahren vor den 
ordentlichen Gerichten ein Spruch zuungunsten des 
Beschuldigten ergangen ist. Fehlen für die Zu
ständigkeit des ordentlichen Gerichts Voraussetzun
gen, so kann das Ehrengerichtsverfahren sofort ein- 
greifen.

Aber auch bei diesen Tatbeständen wird zwischen 
irgendwelchem Klatsch zu unterscheiden sein, des
sentwegen die Ehrengerichtsbarkeit nicht behelligt 
werden sollte, und leichtfertigen oder gar böswil
ligen Behauptungen oder Verleumdungen ausge
sprochen tendenziöser Art.

Wer beispielsweise als Handelsvertreter sich um 
die Vertretung eines Konkurrenten bewirbt mit der 
ohne vernünftige Unterlage aufgestellten Behaup
tung, daß der bisherige Vertreter sich ja im Augen
blick bereits um eine andere Vertretung bewürbe 
und demgemäß ja wohl demnächst diese Vertretung 
freiwerden würde, der bringt in durchaus eigen
nütziger Absicht seinen Konkurrenten bei seinem 
bisherigen Geschäftsherrn in einen höchst-gefähr
lichen Verdacht und muß sich gefallen lassen, daß 
das Ehrengericht ein derartiges Verhalten als gröb
lichen Verstoß gegen die Berufsehre ahndet.

Auch gröbliche Verletzungen gegen eigentliche 
Berufspflichten waren Gegenstand der Rechtspre
chung der Ehrengerichte. So wurde entschieden, 
daß ein Makler, der zuungunsten seines eigentlichen 
Auftraggebers zum Nutzen eines anderen handelt, 
selbstverständlich auch einer gröblichen Berufsver
fehlung schuldig ist.

Andererseits stellt nicht jede Vertragsverletzung 
einen gröblichen Verstoß gegen die Berufsehre dar. 
So mag es zu einer zivilrechtlichen Regreßpflicht 
führen, wenn in einem Speditionsbetrieb im Einzel
fall die zu treuen Händen überlassenen Dokumente 
zu früh freigegeben werden; wenn aber nicht fest
zustellen ist, daß es sich um etwas anderes handelt 
als um ein Versehen, das ohne Kenntnis des Be
triebsinhabers und bei sonst gegebenen sorgfältigen 
Anordnungen dieses Betriebsinhabers in der Person 
eines Angestellten vorgekommen ist, so kann dar
in niemals ein gröblicher Verstoß gegen die Berufs
ehre des Betriebsinhabers gesehen werden.

Auch Verschwiegenheitspflichten können zu den 
Berufspflichten gehören, deren gröbliche Verlet
zung zu ehrengerichtlicher Ahndung führt; natur
gemäß ist Voraussetzung, daß sich der Beschuldigte 
des Bestehens einer solchen Verschwiegenheits
pflicht im allgemeinen oder im besonderen Falle 
bewußt gewesen ist bzw. den Umständen nach hätte 
bewußt werden müssen und daß es sich um einen 
gröblichen Verstoß, nicht um eine ausgesprochene 
Lappalie handelt, die nicht den Kern der Verschwie
genheitspflicht traf.

IV.
Die Zusammensetzung der Ehrengerichte sichert, 

daß nach Möglichkeit einer der Beisitzer der W irt
schaftsgruppe des Beschuldigten angehört. Im 
übrigen werden die Beisitzer der Ehrengerichte vom 
Leiter der Reichswirtschaftskammer, die Beisitzer 
des Ehrengerichtshofs sowie dessen Vorsitzende von 
dem Reichswirtschaftsminister ernannt. Die Reichs
ehrenrichter aus dem Verkehrsgewerbe werden von 
dem Reichsverkehrsminister ernannt, wobei mit sei

nem Einverständnis in der Kriegszeit zunächst, so
weit im Einzelfalle die Zahl der Reichsehrenrichtd 
aus dem Verkehrsgewerbe nicht ausreichen sollK 
aut Reichsehrenrichter aus dem Bereich der gewerb
lichen Wirtschaft zurückgegriffen wird.

Die Beweisaufnahme kann auch bereits in eine? 
Vorverfahren durchgeführt werden, in welchem lö|  
der Regel der Leiter der Geschäftsstelle Zeugen vrt 
nimmt, um damit die Grundlage für die Entschd'l 
düng zu treffen, ob überhaupt ein Ehrengerichtsvrt 
fahren einzuleiten ist oder nicht. Wichtige Zeugei 
wird das Ehrengericht zu einer etwaigen Verhau6'! 
lung wieder laden. Immerhin sollen auch zu 
artigen vorbereitenden Beweisaufnahmen die Bete1' 
ligten hinzugezogen und ihnen, soweit tunlich, dufd 
entsprechende Nachricht wenigstens Gelegenheit^ 
Teilnahme gegeben werden, um jeder Einseitig^ 
der Beweisaufnahme vorzubeugen. ,J

Verfahrensrechtlich stehen den Beschuldigten >jV 
Regelfälle zwei Instanzen offen: das Ehrengerid’ 
bei der Wirtschaftskammer und der ReichsehN11 
gerichtshof bei der Reichswirtschaftskammer, . j j 

Die Berufung an den Reichsehrengerichtshof ’ 
an die Voraussetzung geknüpft, daß auf Geldbu* 
über sieben Tagesbußen, auf Unfähigkeit, in 6 
Organisation der gewerblichen Wirtschaft ein A?s 
zu bekleiden oder auf Veröffentlichung des Urt®’ | 
erkannt ist, oder daß die Berufung damit begrün0 
wird, daß die tatsächlichen Feststellungen der ^ 
teilsgründe — die dann nicht nachzuprüfen sind 
eine Bestrafung nach der EhrengerichtsordiK 8 
nicht rechtfertigen. x

Als Strafen sind vorgesehen: Warnung, Ver^v 
sung, Geldbuße und Aberkennung der FähigkeJ 
in der Organisation der gewerblichen ¡Wirts6 .. ¡,
und des gewerblichen Verkehrs ein Amt zu bek,rf,

ler
keit zur Bekleidung von Ämtern kann auch
den. Der Verweis und die Aberkennung der FSq I

Geldstrafe verbunden werden. u.
Im übrigen kann nach Art eines Strafbefehls f, 

Vorsitzende des Ehrengerichts, wenn er eine ™ ^ 
nung, einen Verweis oder eine Geldbuße bis . 
dreißig Tagesbußen für ausreichend hält, auf 6 f, 
dieser Strafen erkennen. Eine Kombination des 
weises oder der Geldbuße ist nicht vorgesehen, Ajj, 
das immerhin schon eine schwerere Strafe darst 
die dem Ehrengericht Vorbehalten bleiben sollt6, 

Bestimmungen darüber, inwieweit der Anzeig6̂  
oder der Verletzte über das Ergebnis eines s0 
Ehrengerichtsverfahrens unterrichtet werden■ . J: 
bestehen nicht. Es ist dies nach Lage des EjKjii 
falls Ermessenssache. Grundsätzlich wird es 
des Leiters der Geschäftsstelle sein, zu entschem j,, 
ob ein Interesse vorliegt, eine solche kurze *; gi 
rieht über den Ausgang des Verfahrens auf Am’ 
zu erteilen. Es kann im' Einzelfall auch dürrst
em Interesse daran vorliegen, nicht nur die ^  
Scheidung, sondern auch deren Begründung 
teilen; eine solche Entscheidung wird der L 
der Geschäftsstelle im allgemeinen im Einverne ^  
mit dem Vorsitzenden des beteiligten Ehreng6’ ^ 
treffen. Dabei wird allerdings derjenige, dem^  
Einzelfall eine solche Kenntnis vermittelt wird) a 
auf hinzuweisen sein, daß eine weitere Verbre j  
untunlich erscheint und die Kenntnis 
Entscheidungen auf diejenigen Personen besem $  
werden muß, die von ihr betroffen sind od 
berechtigtes Interesse an dieser Kenntnis hab

V. f f
Es würde hier zu weit führen, die einzelne” ¿¡i 

Stimmungen über das Verfahren zu erörter >
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Kennt» u. d.er, Dkrengerichtsordnung ergeben, deren 
doch hin Kdem offen steht. Das eine mag je
mal da« v 11?  Ausdruck gebracht werden, daß ein- 
der Strp f erfahren grundsätzlich den Vorschriften 
Ehremrpp1? i ,Zedc?rdnung' folgt, andererseits das 
Verfahr» * WeRgehend freigestellt ist, um das 
So zwerh aUnf. das Wesentliche zu beschränken und 
sPrecher,H aUlg wie möglich, dem Einzelfall ent
lieh is+ ?u, gestalten. Grundlage für alles frei- 
Gehör * oleibt in allen Fällen das rechtliche 
viel zum V f 6 Möglichkeit der Verteidigung. So-

» S S ' i  eines Schuldspruchs aber bleibt, daß 
gröbliche Verstöße vorliegen und die

Ehrengerichtsbarkeit, die darauf eingerichtet ist, nur 
wirklichen Verstößen nachzugehen, m it kleinlichen 
und nicht wesentlichen Begebenheiten und Beschul
digungen verschont wird. Wer grundsätzlich und 
wiederholt Konkurrenten, Organisationsleiter oder 
andere Personen, die der Ehrengerichtsbarkeit 
unterliegen, mit kleinlichen Beschwerden und An
zeigen verfolgt, könnte in den Ruf des Querulanten 
kommen und auf die Dauer .selbst gröblich gegen 
seine Berufsehre verstoßen.

Zur Ehre der Wirtschaft kann aber gesagt wer
den, daß etwas Derartiges bisher in der Recht
sprechung noch nicht zum Ausdruck zu kommen 
brauchte.

brau f ’v^rechtlichen Beschränkungen des Geschäftsverkehrs mit ge
inten Kraftfahrzeugen nach den gegenwärtigen Preisvorschriften1)

0n Landgerichtsrat Dr. Süß koch ,  Justitiar beim Reichskommissar für die Preisbildung

düng (Rfpr xVOm..Re>chskommissar für die Preisbil- 
zUr ■) unlängst erlassene Dritte Anordnung

der Verbraucherpreise und Hr 
Erzeugen* ^ cs£näftsyerkehr mit gebrauchten

'* Ĉö’ellln  ̂J Öwv uuuoouiv. J-/XILtC AUUlUliUllE

?Pannen im n  , Verbraucherpreise und Handels- 
tahrzeuoW y eschäftsverkehr mit gebrauchten Kraft- 

März ig41 ' ,28- Rebr. 1941 (RAnz. Nr. 56 vom
Kn? l 5-Märl’ 1̂ I1ttBI- d  RfPr‘ Teil L 135), mit 
‘idung fjj- j 94 1 m Kraft getreten ist, ist die Preis- 

^nd lage  ? ? ;r?,Vcllte Kraftfahrzeuge auf eine neue,7.‘ unaiap'e ,,y luc wranianrzeuge aur eine neue 
Ie Dritfe L “stellt worden. Die Abweichungen, die 
annt „ e  J^jduung — im folgenden AO. ge- 

netl.Anordnrm?^Aer dur bisher maßgeblichen Zwei- 
&IuISeund , r die Regelung der Verbraucher- 
K> °raüchten ?sPannen im Geschäftsverkehr mit 
5ion272 v 9r iM tfahrzeugen v. 17. No v. 1939 (RAnz.

auf weit?’ Nov- t?39; MittBI. d. RfPr. te i l I, 
> ?end. imJ  ?pd der Zahl nach nicht allzu be- 
ov.1 doch o? ™ 11 s*nd aber die Neuerungen zum 
|jj!?en eine n,vuleseijd icL> daß die Rechtslage im 
w”.rL Daher cJ« UnLeträchtliche Neugestaltung er-
gpd.sie zivilrechfu udle einzelneri Änderungen, so- 
f?d.en näfl kthch von Bedeutung sind, im fol-
dem e'ck damit o!!iiersucb4 und dargelegt werden, 
di?, duveränder? en̂ auch einii?e Zweifelsfragen zu 
d iV n dcMrüSfCrrtpCn Ruchtsstoff behandelt werden, 
nni, Stiche t k J n Akhandlung des Verfassers über 
prüf? gefundenk? k (DR‘ 1940> 888> keine Erwäh- 

anders Jiben °der nach nochmaliger Über- 
den Rmj ,a*s es dort fzeschpTipn ist 711 honnf.clt°r' pCa sind?'H;aIs- e,s,,dort geschehen ist, zu beant- 

friihB rierunp-pn S1??lich der äußeren Gliederung 
eren Abha§n1?TWlrd dabei der Stoffeinteilung der 

nandlung gefolgt werden.

kleines; Begriffsbestimmungen

z ^ ‘e Abw • h DaS Rraftfahrzeug
§egebenen^Rp0d « Ln § 1 AO‘ für Kraftfahr- 

rüUgn0r ormulieruno- Kni fsbestlmmung von der frü- 
D j? | egenüber dP£  Jj.edeuten eine sachliche Ände- 
durch rs?zung- a ?  bisherigen Rechtszustand nicht. 
’^chieJ’yurbrennirnJ^01468. »Verbrennungsmotor“  
die t ? e ‘ durch Jätmaschine“  und des Wortes 
drück t htslage bPn el! lse<‘ Mellt lediglich einen für 
nur i ? a,r) und Ulungs'osen Wechsel im Aus
dur h lndfahrzeiKrf ausdrückliche Klarstellung, daß 

re,ts bishei-6 unler d 'e AO. fallen, entspricht 
„  _ in der ( 3 ,ein möglichen Auslegung der 

, l) 1L*heren Fassung.
früheren T 7aenia; Dr? 1p.Äufsatz des Verfassers über das 

K- 1940, 888.

Weggefallen ist die Ausnahme bezüglich der land
wirtschaftlichen Zugmaschinen. Diese gehören jetzt 
also auch zu den Kraftfahrzeugen im Sinne der AO. 
Der Geschäftsverkehr mit gebrauchten landwirt
schaftlichen Zugmaschinen — wie mit gebrauchten 
Zugmaschinen überhaupt — ist aber auch jetzt noch 
— durch die Vorschrift des § 11 Abs. 2 AO. — un» 
ter gewissen Voraussetzungen dem Geltungsbereich 
der AO. entzogen. Näheres hierüber wird weiter un
ten in dem Abschnitt „Kauf und sonstige Veräuße
rungsgeschäfte“  (A IV) gesagt werden.

I I .  Das gebrauchte Kraftfahrzeug
Auch für die Kraftfahrzeuganhänger wird jetzt — 

wie für die eigentlichen Kraftfahrzeuge — verlangt, 
daß sie auf einen Verbraucher zugelassen sind oder 
zugelassen waren, wenn sie als gebrauchte behan
delt werden sollen (§ 1 Abs. 2 AO.). Danach sind 
also jetzt für die Anwendung der AO. bei den An
hängern genau dieselben Voraussetzungen zu er
füllen wie bei den eigentlichen Kraftfahrzeugen. 
Lediglich bei den Beiwagen genügt noch der bloße 
Besitz des Verbrauchers, um sie zu gebrauchten zu 
machen.

An der Durchbrechung des Grundsatzes, daß der 
Besitz eines Händler^ und die Zulassung auf ihn ein 
Kraftfahrzeug nicht zu einem gebrauchten machen 
können, für den Fall, daß der Händler ein auf ihn 
zugelassenes Fahrzeug zugleich als Verbraucher, 
nämlich zu seinem eigenen Vorteil, benutzt, muß 
auch für den Geltungsbereich der AO. fesigehalten 
werden. Es erscheint jedoch bei nochmaliger Über
prüfung der Frage erforderlich, diese Durchbrechung 
in Zukunft nur noch insoweit Platz greifen zu las
sen, als die Benutzung des Fahrzeugs durch den 
Händler in einer Weise erfolgt, die auch wirklich 
bei einem Verbraucher Vorkommen kann. Denn bei 
jeder anderen Benutzungsart liegt notwendigerweise 
immer nur eine Benutzung durch den Händler als 
solchen vor; es ist also dann das Fahrzeug tatsäch
lich nur im Besitz eines Händlers und auf diesen 
zugelassen, was jedoch allein für sich nach dem’ 
klaren Wortlaut des § 1 AO. ein Kraftfahrzeug nie
mals zu einem gebrauchten werden läßt. Daher
kann nunmehr ein — als fabrikneues erworbenes_
Kraftfahrzeug nach der bloßen Benutzung als Vor
führungswagen eines Händlers nicht mehr als 
ein gebrauchtes angesehen werden, da diese Be
nutzungsart, nämlich als Muster zum Zwecke der
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Werbung von Käufern für fabrikneue Fahrzeuge der
selben (oder ähnlicher) Art, lediglich dem Händler
beruf eigentümlich und bei einem Verbraucher nicht 
denkbar ist.

I I I .  Händler; Verbraucher
Die Begriffsbestimmung des Händlers (§ 2 AO.) 

hat nur einige unwesentliche Änderungen erfahren. 
Statt „Unternehmer, 'die im Einzelhandelsvertrieb 
mit fabrikneuen Kraftfahrzeugen und Anhängern 
tätig sind“ , heißt es jetzt in Abs. 1 des § 2 AO. 
„Unternehmer, die den Einzelhandel mit noch nicht 
zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassenen 
Kraftfahrzeugen betreiben“ . Dies stellt jedoch ledig
lich einen für die Rechtslage bedeutungslosen 
Wechsel im Ausdruck dar, da „noch nicht zum Ver
kehr auf öffentlichen Straßen zugelassen“  das
selbe ist wie „fabrikneu“  und zu den Kraftfahr
zeugen im Sinne der AO., wie in § 1 Abs. 1 AO. 
ausdrücklich klargestellt ist, ohne weiteres auch die 
Anhänger — und Beiwagen — gehören. Unter den 
zur Regelung und Überwachung des Einzelhandels 
erlassenen Vorschriften, deren Beobachtung nach 
§ 2 Abs. 2 AO. unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Unternehmer ebenfalls zum Händler im Sinne 
der AO. macht, wird die früher mitangeführte be
sondere VO. für den Reichsgau Sudetenland nicht 
mehr erwähnt. Dies erklärt sich daraus, daß das 
früher im Reichsgau Sudetenland nicht geltende 
EinzelhandelSchO. inzwischen auch dort eingeführt 
worden ist. Wegen der übrigen, sachlich unbedeu
tenden Änderungen des § 2 Abs. 2 AO. gegenüber 
dem bisherigen Rechtszustand wird auf den W ort
laut der AO. verwiesen. i

Der Begriff des Verbrauchers ist jetzt ebenfalls 
in der AO. ausdrücklich festgelegt. Verbraucher ist 
nach §3 Abs. 1 AO. jeder, der nicht den in §,2 für 
die Kraftfahrzeughändler aufgestellten Erforder
nissen genügt. Diese Begriffsbestimmung entspricht 
derjenigen, die bereits nach der bisherigen Rechts
lage im Wege der Auslegung als die allein mögliche 
festzustellen war. Nunmehr ist sie jedoch gesetzlich 
verankert und damit durch die ÄO. selbst klar
gestellt, daß alle wilden Händler und Schwarzhändler 
bei der Preisbildung für gebrauchte Kraftfahrzeuge 
nicht die Stellung eines Händlers, sondern die eines 
Verbrauchers haben.

IV . Kauf und sonstige Veräußerungsgeschäfte
Nach der ausdrücklichen Vorschrift des § 7 Abs. 4 

AO. ist jetzt auch für alle in der Zwangsvollstreckung 
außer der Zwangsversteigerung noch möglichen 
anderen Verwertungen eines gebrauchten Kraftfahr
zeugs die Vorschrift des § 11 AO. maßgebend. Dem
zufolge sind jetzt auch in § 11 Abs. 1 Buchst, a AO. 
unter den Beispielen für die von der AO. betrof
fenen entgeltlichen Veräußerungsgeschäfte die frei
händigen Verkäufe durch einen Vollstreckungs
beamten besonders genannt. Damit ist klargestellt, 
daß auch alle Veräußerungen innerhalb der Zwangs
vollstreckung, abgesehen von der in § 7 Abs. 1 AO. 
ausdrücklich ausgenommenen Zwangsversteigerung, 
unter die AO. fallen. Auch bei diesen Veräußerungen 
sind also, soweit nicht gemäß § 12 AO. eine Aus
nahme zugelassen oder angeordnet worden ist — 
über eine wichtige Ausnahme wird weiter unten 
(unter C II 1) näher gesprochen werden —, sämt
liche Vorschriften der AO. zu beachten.

Nach dem neu eingefügten Abs. 2 des § 11 findet 
die AO. keine Anwendung auf die entgeltliche Ver
äußerung einer gebrauchten Zugmaschine, wenn der

Veräußerer oder Erwerber ein Bauer oder Landwirt 
ist und die Verwendung des Fahrzeugs im landwiy' 
schaftlichen Betrieb erfolgt ist oder erfolgen s°u- 
Diese Vorschrift ist, wie bereits oben (unter A v 
erwähnt ist, an die Stelle der früheren Vorschrift des 
§ 1 Satz 2 getreten, wonach Zugmaschinen, die au 
Grund ihrer besonderen Ausrüstung ausschließlich 
oder vornehmlich zur Verwendung in landwirtschaj' 
liehen Betrieben bestimmt sind (== landwirtschaj' 
liehe Zugmaschinen), überhaupt nicht zu den Krai ’ 
fahrzeugen im Sinne der AO. gehörten. Für di 
Entscheidung der Frage, ob die Veräußerung ein 
Zugmaschine unter die AO. fällt, kommt es als 
jetzt nicht mehr auf die objektive Beschaffenjie 
und allgemeine Zweckbestimmung der Maschin > 
sondern allein auf die Personen des Veräußere 
und des Erwerbers und die Art der bisherigen un 
der künftig beabsichtigten Verwendung der M 
schine an. Wenn der Veräußerer ein Bauer oo 
Landwirt ist und die Zugmaschine in einem lau 
wirtschaftlichen Betrieb verwendet hat, oder wen 
der Erwerber ein Bauer oder Landwirt ist und a 
Maschine in einem landwirtschaftlichen Betrieb ve 
wenden will, findet die AO. keine Anwendung, aUK 
wenn die Maschine ihrer objektiven Beschaffenhe 
und allgemeinen Zweckbestimmung nach nicht 
den landwirtschaftlichen Zugmaschinen zu rechn 
ist. Umgekehrt bleibt es bei der Anwendung “  
AO., wenn die Maschine sich zwar als eine au 
gesprochene landwirtschaftliche Zugmaschine d 
stellt, aber weder auf der Seite des Veräußei 
noch auf der des Erwerbers die oben aufgeführ 
Voraussetzungen erfüllt sind. Danach kann *0 
besondere die Veräußerung einer landwirtsclia 
liehen Zugmaschine im Geschäftsverkehr zwisc 
Händlern niemals von den Vorschriften der AO- 
freit sein. <

Seit der früheren Abhandlung ist die Frage ^  
getaucht, ob die Sicherungsübereignung eines ß 
brauchten Kraftfahrzeugs als entgeltliche Verai 
rung anzusehen ist und daher ebenfalls der ' 
unterliegt oder nicht. Die Frage wird, wie a gf, 
der RfPr. in einem — nicht veröffentlichten 
laß angenommen hat, aus einem doppelten Ort» 
zu verneinen sein. Einmal findet durch die bl g 
rungsübereignung eine endgültige Veräußern f 
überhaupt noch nicht statt, der Sicherungsg 0  

bleibt vielmehr wirtschaftlich auch noch weite n 
der Eigentümer, und der Sicherungsnehmer K aüf 
von dem Eigentum nur einen eng begrenzten, 
den Sicherungszweck beschränkten Gebrauch tna „g 
Außerdem fehlt es aber auch an der Vereinba , 
eines Entgelts; für eine solche ist, da der ^ G, 
rungsnehmer sein Eigentum nicht endgültig all: | elt- 
notwendigerweise kein Raum. Von einer enÄ ep 
liehen Veräußerung kann bei der Sicherung511 
eignung erst dann gesprochen werden, wen" ^  
Sicherungseigentum in ein endgültiges Eigenart 
umgewandelt wird. M it dieser Umwandlung ^  
der Sicherungsgeber sein Eigentum vollständig» 
mit ihr muß auch notwendigerweise die y ^  
barung eines Entgelts verbunden sein. Auf dl 
Wandlungsabrede findet also die AO. uneingesen 
Anwendung. _ ef.

Eine andere in der früheren Abhandlung ge' 
örterte Frage, die ebenfalls inzwischen &r? .a efiit>8  

deutung erlangt hat, ist die, ob die Veräu ^ e( 
eines gebrauchten Kraftfahrzeugs innerhalb ^ orj- 
Sachgesamtheit (Geschäftsvermögen, Erbschai, jjji 
kursmasse usw.) als entgeltliche Veräußei' (,vVrie 
Sinne der AO. anzusehen ist. Die Frage wi ’
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nicht veröffentlichten

aus-

Erlaßder PfPr- in eifiein
wen angenommen hat, nur dann zu bejahen sein, 
Sacho-e aS Kraftfahrzeug bei der Veräußerung der 
indp<55oSam̂ le.!* besonders bewertet wird, wofür es 
fahrzeun genügen muß, daß der .Wert des Kraft- 
wie Ka -̂Si ■ ber Bildung des Oesamtpreises irgend- 
des p ^ s ic h t ig t  wird, daß er sich auf die Höhe 
nicht H(vSap tpre's.es tatsächlich auswirkt. Ist dies 
ein, iin ^ ii ',.!» w’r^ also das Kraftfahrzeug nur als 
Ganze« k ständiger Bestandteil der lediglich als 
kann bewerteten Sachgesamtheit veräußert, so 
zeugs a e ?1}bgeltliche Veräußerung des Kraftfahr- 
grefft ?!cb nicht angenommen werden. Alsdann
* U Sotn‘t die AO. nicht ein.

In ^  b>ie Zwangsversteigerung

gesprochen ^  7-^bs- 1) *s* i®*2* ausdrücklich —  
Ki'aftfahr,11’ c . d,e Veräußerung eines gebrauchten 
^ 0rschi iff'eu^? *n der Zwangsversteigerung von den 
jetzt das Cu der AO. nicht berührt wird. Damit ist 
Schriften u WaAs bereits früher aus anderen Vor
setz seihet* zw‘ngend zu folgern war, im Ge- 
Veräußp *estgelegt. Eine Gleichstellung anderer 
strec^m n®?bandlungen innerhalb der Zwangsvoll- 
anderersf;+m^ -der Zwangsversteigerung ist jetzt 
näher a „ J ’^ ie bereits oben (unter A IV Abs. 1) 

geführt ist, nicht mehr möglich.

v r . Kommission; Vermittlung
Keine VeränuÄnderungen.

B r»
^ E rk a u f gebrauchter Kraftfahrzeuge  

P,je ‘ Verkauf durch einen Verbraucher
Verbräun,'^‘dbält auch für den Verkauf durch einen 
• VerO,„r^j ebenso wie bereits die 2. AO. für 

eigentlichP j  durch einen Händler — nicht nur 
Jleben aurliPreiSrre2 ^ nde Vorschriften, sondern da- 
i>.aufabSchl,,«n0Ch e‘ne Bestimmung über das beim 
?.le Vorschrift beobachtende Verfahren. Dies ist 
, erkauf e,n„ des § 8 Abs, 1 AO., wonach bei jedem 
Offenen \r,f- ^brauchten Kraftfahrzeugs die ge- 

o^’ den niiict,lein° arungen schriftlich niedergelegt 
ĉbrift wird ^ e r  die Bedeutung dieser Vor-
USammenha

>er k •
^ u§s durch Xerkauf eines gebrauchten Kraftfahr- 
\,Jang hat P; „ „ nen Verbraucher bestehende Schätz-

“ i  W ir d  xx U  u L u t u i u n ^  u i c a u  v u i "

JSamtnenhir,e •. unfen (unter B II 4) in anderem 
" ng näher nesnrochen werden.

D
zeu

gesprochen werden, 
f- D e r S c h ä t z zw a ng

V ang hat e* ___ ___
. an dieser m !  grundlegende Neuregelung erfahren, 
fijf .^ iiä tz z w a  re^ e Ûng werden alle drei bisher in 
schädigten — , r g enthaltenen Verpflichtungen der 
V p ^ZUng selhJ6 i^dcht zur Veranlassung der*Ab- 
seh-^ufs nach \ u i le Pflicht zur Unterlassung des 
Sc. azung Un. Ablauf eines Monats seit der Ab- 

l tzang durchirr P^'cht zum Nachweis der Ab- 
tunf'e*roffen \Y/ X.or*egUng der Schätzungsurkunde 
Vpr§e.n beseitio-t . e°d die eine dieser Verpflich- 

vyPffichtunp-pn Wird> werden die anderen beiden 
der Au Zl’nädist r)Vescntlich umgestaltet. 
heri^°Scbätzun(Y i leik^erPPicbtung zur Veranlassung 
braif,l n Bepehm Se betrifft, so war nach der bis- 
zeSCher au f h L der Verkauf durch einen Ver
dat! v° rher a h ^ S °,s nur zulässig, wenn das Fahr- 
licLS fn die Ahge?,chätzt worden war. Jetzt bildet 
V e r lV- raussZ ,Chatzung nicht mehr die unerläß- 
niCktages. Dico - g fur den Abschluß des Kauf- 
noch la i?pd; damit zusammen, daß jetzt

näher n-05nOru|)er weiter unten (unter B I 2) 
^ próchen werden w ird — in jedem

Fall der Abschluß des Kaufvertrages der für die Fest
stellung des Schätzwertes maßgebende Zeitpunkt ist, 
sondern die Vertragsparteien einen anderen Zeitpunkt 
in der Zukunft hierfür vereinbaren können (§ 4 
Abs. 1 Satz 2 AO.). Demzufolge ist jetzt die allge
meinere Bestimmung getroffen (§4 Abs. 2 Satz 3 
AO.), daß die Abschätzung vor dem für die Fest
stellung des Schätzwerts entscheidenden Zeitpunkt 
erfolgen muß; außerdem ist hinzugefügt, daß die 
Abschätzung nach Ablauf von zwei Monaten nach 
diesem Zeitpunkt nicht mehr nachgeholt werden 
kann. Hieraus ergibt sich einmal, daß der Zeitpunkt, 
bis zu dem die Abschätzung vorgenommen sein 
muß, bei den einzelnen Verkäufen ganz verschieden 
sein kann; wenn die Parteien nichts vereinbart 
haben, wird dieser Zeitpunkt, wie bisher, durch den 
Abschluß des Kaufvertrages bezeichnet, im anderen 
Falle ist dagegen der von den Parteien vereinbarte 
Zeitpunkt maßgebend. Ferner folgt aus dem oben 
wiedergegebenen Zusatz, daß bis zum Ablauf von 
zwei Monaten nach dem entscheidenden Zeitpunkt 
die Möglichkeit der Nachholung der Abschätzung 
besteht, daß also die Abschätzung nicht bereits mit 
dem Unterbleiben vor dem vorgenannten Zeitpunkt 
endgültig unzulässig wird, daß dies vielmehr erst 
mit dem Unterlassen der Nachholung innerhalb 
weiterer zweier Monate eintritt. Die Neuregelung 
bedeutet somit eine nicht unerhebliche Erleichte
rung für die Vertragsparteien, die, wie weiter unten 
(unter D II) näher dargelegt werden wird, auch die 
zivilrechtlichen Folgen eines Verstoßes der Parteien 
gegen die Pflicht zur Veranlassung der Abschätzung 
nicht unberührt läßt. Fraglich ist die Rechtslage, 
wenn nach der Abschätzung bis zu dem für die Fest
stellung des Schätzwerts entscheidenden Zeitpunkt 
oder etwa gar erst innerhalb der sich anschließenden 
Zweimonatsfrist eine weitere Abschätzung mit einem 
anderen Ergebnis erfolgt. Aus dem in der AO. wie
derholt (§4 Abs. 2 Satz 2, § 5 Abs. 3 Satz 1) zum 
Ausdruck gebrachten Grundsatz, daß immer die 
letzte Abschätzung maßgebend sein soll, wird man 
ohne weiteres zu dem Schluß kommen müssen, daß 
jede weitere Abschätzung an die Stelle der vorher
gehenden tritt und hinfort die alleinige Grundlage 
für die Bestimmung des höchstzulässigen Kauf
preises bildet. Dies kann aber nur insoweit gelten, 
als die weitere Abschätzung bis zu dem für die Fest
stellung des Schätzwerts maßgebenden Zeitpunkt 
selbst und nicht erst innerhalb der sich anschließen
den Zweimonatsfrist erfolgt. Diese Frist soll nach 
dem klaren Wortlaut der AO. lediglich die Mög
lichkeit schaffen, eine vorher unterbliebene Ab
schätzung ohne Rechtsverlust noch nachzuholen, 
aber nicht auch eine rechtzeitig vorgenommene Ab
schätzung noch einmal zu wiederholen. Daher be
ginnt die Frist von zwei Monaten überhaupt, nicht 
zu laufen, wenn die Abschätzung vor dem für die 
Feststellung des Schätzwerts entscheidenden Zeit
punkt tatsächlich stattfindet. In diesem Fall ist also 
eine weitere Abschätzung nach dem genannten Zeit
punkt, auch wenn sie noch innerhalb der nächsten 
zwei Monate erfolgt, bedeutungslos, in gleicher 
Weise wie jede Abschätzung, die erst nach Ablauf 
der Zweimonatsfrist vorgenommen wird.

Die Schätzungsurkunde bleibt auch jetzt für künf
tige Verkäufe durch einen Verbraucher nur einen 
Monat hindurch gültig (§ 4 Abs. 2 Satz 1 AO.), so 
daß auch jetzt ein Verkauf, bei dem der Kaufpreis 
dem bei einer bereits erfolgten Abschätzung festge
stellten Schätzwert genügen soll, nur innerhalb dieser 
Frist vorgenommen werden kann. Die Frist beginnt 
jedoch jetzt erst mit dem Tage der Ausstellung der
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Schätzungsurkunde zu laufen, was eine Verlänge
rung der Frist um den zwischen dem Tage der Ab
schätzung und dem Tage der Ausstellung der Schät
zungsurkunde liegenden Zeitraum bedeutet. iWeiter 
ist jetzt ausdrücklich in der AO. (§ 4 Abs. 2 Satz 2) 
bestimmt, daß die Abschätzung nicht nur dadurch, 
daß das Fahrzeug eine über den normalen Ver
schleiß hinausgehende Wertminderung erfährt, son
dern auch durch eine erneute Abschätzung vorzeitig 
ihre Wirksamkeit für künftige Verkäufe verliert. Es 
ist also jetzt durch die AO. selbst klargestellt, daß 
jede erneute Abschätzung die frühere, an sich noch 
wirksame Abschätzung hinfällig werden läßt und in 
vollem Umfang an ihre Stelle tr itt mit der Folge, 
daß eine neue Monatsfrist zu laufen beginnt. Da
gegen wird auch jetzt die Wirksamkeit der Ab
schätzung nicht dadurch beeinträchtigt, daß inner
halb der Monatsfrist das Fahrzeug durch Instand
setzungen oder Verbesserungen oder aus einem 
sonstigen Grunde eine Wertsteigerung erfährt oder 
bereits ein anderer Kaufabschluß stattgefunden hat. 
Indessen kann jetzt allen sich hieraus etwa ergeben
den Schwierigkeiten ohne weiteres dadurch begegnet 
werden, daß eine erneute Abschätzung erfolgt, da 
dann allein diese Abschätzung mit der durch sie aus- 
gelösten neuen Monatsfrist die Grundlage für die 
künftigen Kaufverträge bildet. Außerdem können die 
Vertragsparteien, wie hier nur noch einmal der 
Vollständigkeit halber erwähnt werden soll, ihre 
Bindung an eine beim Kaufabschluß noch wirksame 
Abschätzung jetzt auch dadurch aus der Welt schaf
fen, daß sie für die Feststellung des Schätzwerts 
einen anderen Zeitpunkt als den Abschluß des Kauf
vertrages vereinbaren. Wenn bei Abschluß des Kauf
vertrages eine Abschätzung durch Ablauf der Monats
frist ihre Wirksamkeit verloren hat, so ist die 
Rechtslage genau so, wie wenn eine Abschätzung 
überhaupt noch nicht stattgefunden hat; in diesem 
Fall besteht also die Möglichkeit, aber auch die Not
wendigkeit, die Abschätzung innerhalb von zwei 
Monaten nach Kaufabschluß nachzuholen.

Die Pflicht zum Nachweis der Abschätzung durch 
Vorlegung der Schätzungsurkunde bei Abschluß des 
Kaufvertrages ist weggefallen. Die Vorschrift des 
§ 4 Abs. 1 der 2. AO., daß der Verkauf durch einen 
Verbraucher nur zulässig ist, wenn die Abschätzung 
durch Vorlegung der Schätzungsurkunde nachgewie
sen werden kann, findet sich in der AO. nicht mehr. 
Dies hängt damit zusammen, daß jetzt, wie bereits 
oben erörtert ist, die vorherige Abschätzung nicht 
mehr die unerläßliche Voraussetzung für den Ab
schluß des Kaufvertrages ist. Unabhängig davon ist 
aber jetzt selbstverständlich die Frage der Möglich
keit der Vorlegung der Schätzungsurkunde auch 
dann ohne jede Bedeutung für die Zulässigkeit des 
Kaufvertrages, wenn eine Abschätzung tatsächlich 
bereits stattgefunden hat.

2. S c h ä t z w e r t  =  H ö c h s t p r e i s
Daran, daß beim Verkauf durch einen Verbraucher 

der in der Schätzungsurkunde festgestellte Schätz
wert den Höchstpreis bildet, hat sich nichts ge
ändert. Dies wird jetzt sogar zweimal in der AO. 
ausgesprochen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und § 4 Abs. 3 
Satz 1). Die Vertragsparteien haben aber jetzt ab
weichend von der früheren Regelung die Möglich
keit, auf die Höhe des Schätzwertes und damit des 
höchstzulässigen Kaufpreises dadurch einzuwirken, 
daß sie, wie bereits oben (unter B l l )  erwähnt, 
den für die Feststellung des Schätzwerts entschei
denden Zeitpunkt weiter hinausschieben können. 
Während früher immer der Schätzwert bei Ab

schluß des Kaufvertrages maßgebend war, gilt di“s 
jetzt nur, wenn die Parteien nichts anderes verein- 
baren; im Falle einer solchen Vereinbarung ist für 
die Feststellung des Schätzwerts der vereinbart“
Zeitpunkt entscheidend (§ 4 Abs. 1 Satz 2 AO.). Ob 
die Parteien ausdrücklich erklären, daß für “ i“
Feststellung des Schätzwerts ein anderer Zeitpunkt 
als der Abschluß des Kaufvertrages entscheiden“ 
sein soll, oder ob sie lediglich den Schätzwert z“ 
einem anderen Zeitpunkt als für die Ermittelung des 
höchstzulässigen Kaufpreises maßgebend bezeichnen! 
kann für die Wirksamkeit der Vereinbarung keine“ 
Unterschied machen; in beiden Fällen tritt für P1“ 
Feststellung des Schätzwerts der von den Partei““ 
bestimmte Zeitpunkt an die Stelle des Abschluss“ 
des Kaufvertrages. Daß der danach entscheidend“ 
Zeitpunkt, im Gegensatz zu der früheren Regelung 
nicht auch der unbedingt letzte Termin für die VQ>' 
nähme der Abschätzung ist, sondern diese no“ 
innerhalb der nächsten zwei Monate nachg“h°i 
werden kann, ist bereits oben (unter B 11) darge “g; 
und sei hier nur noch einmal der Vollständige“ 
halber erwähnt.

d“3. A u s h ä n d i g u n g  der  S c hä t zu ng s u r k un
Die Vorschrift, daß beim Verkauf durch “¡“5f 

Verbraucher der Verkäufer dem Käufer die Sch“ 
zungsurkunde auszuhändigen hat, ist unveränd“ 
bestehen geblieben (§4 Abs. 4 AO.). Sie hat aber “ ( 
durch, daß jetzt die Abschätzung dem Verkauf 
unbedingt stets vorausgehen muß, sondern 
auch nachfolrren kann, einen etwas anderenauch nachfolgen kann, einen etwas anderen j “ h“ 
bekommen. Die Verpflichtung zur Aushändig“ “ 1’.
der Urkunde muß jetzt nicht nur bei den Verk“11̂i rvmiviv- IUUU 1UU11 HUI UCI UCU VW*»- J a

fällen bestehen, die auf Grund der in der Urkun ̂  
bezeugten Abschätzung erfolgen, sondern allgp“1?^ 
bei allen Verkaufsfällen, für die der höchstzulässi». 
Kaufpreis durch die bezeichnete Abschätzung "
es vor oder nach Abschluß des Kaufvertrag“5.»p 
ermittelt worden ist. Auch bei mehreren Absc“ vid“wuiuui tai. /-yucii uci incineren ^  n¿
zungen braucht immer nur eine Schätzungsurk“ “ ^  
ausgehändigt zu werden, und zwar die Urk“ “  || 
über diejenige Abschätzung, die im einzelnen c, 
fü r die Bestimmung des höchstzulässigen K 
Preises maßgebend ist.

I I .  Verkauf durch einen Händler
1. D e r S c h ä t z z wa ng

Kr“ f r
Die drei Fälle, in denen bereits nach der früh“ a. 

Regelung beim Verkauf eines gebrauchten I 
fahrzeugs durch einen Händler ein Schätzzwa“ 
stand, finden sich auch in der AO. w ieder^Es^gsin
dies einmal der Fall, daß der Händler das Fa^ 0r-...... ......— ------ ---- j ----- i \l (Ji
nicht lediglich zu unentgeltlichen Probe- üna kH), 
führungsfahrten benutzt hat (§ 5 Abs. 3 Satz 2 A ge. 
ferner der Fall, daß das Fahrzeug während p“r ge-
sitzzeit des Händlers auch ohne eine dera rtig “  ]ei 
nutzungsweise eine über den normalen Verse“ .(§5
hinausgehende Wertminderung erfahren hat 
Abs. 3 Satz 2 AO.), und schließlich der Fall, da . g, 
Händler das Fahrzeug in einer Zwangsyers &e¡ 
rung erworben hat (§ 7 Abs. 3 AO.). Zu diese“ ßeS 
Fällen kommen jetzt noch zwei weitere Fa“  yer- 
Schätzzwangs hinzu. Einmal besteht jetzt aü“k 
pfhehtung zur Veranlassung der Abschätzung 
dann, wenn seit der letzten früheren Abscha 
mehr als sechs Monate vergangen sind, außer ^0. 
diese Abschätzung vor dem Inkrafttreten de :st
stattgefunden hat (§ 5 Abs. 3 Satz 2 AO.). F“ rne¡ne“ 
eine Abschätzung vor dem Verkauf durch etlg 
Händler immer dann notwendig, wenn das Fa“
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Dies • j^berhaupt noch nicht ahgeschätzt worden ist. 
es erp-ihfZW-af, *n der AO. nicht ausdrücklich gesagt, 
(unter B rfo  \ a^er zwing'end aus der weiter unten 
des s s a u iV,nocfl näher zu erörternden Vorschrift 
für die F S' *,®uchst. a AO., wonach die Grundlage 
Preises r i l r6u-nun^  des höchstzulässigen Verkaufs- 
des Fatir>S Händlers in jedem Fall der Schätzwert 
n°t\venriivfÛ s -zu bilden hat. Diese Vorschrift setzt 
eine voraus, daß vor dem Verkauf
Wenn dirJlatziTln® de? Fahrzeugs stattgefunden hat. 
’st also f«r ^cht bereits früher einmal geschehen ist, 
des Fahr-, 0eni Verhaut die erstmalige Abschätzung 
kommt eJ . U?S erforderlich. Als ein solcher Fall 
zeug au„ pa-1r Frage, wenn der Händler das Fahr- 
gilt (z r Keichsteilen, in denen die AO. noch nicht 
Wenn er Protektorat), eingeführt hat, oder
Und dieses ? rzeug als fabrikneues erworben hat
Worden ist r?ifiner Hand zu einem gebrauchten ge
letzt ein Vpru t vorherige Abschätzung ist somit 
'? Reicher \y/ ■ durcß einen Händler grundsätzlich 
dprch einen v 1SLe ausgeschlossen wie ein Verkauf 
Ller die Möni; ?™raucher. Die Frage, ob etwa auch 
besteht hkeit der Nachholung der Abschätzung 
er°rtert Wer5eiVeiter unten (im Abschnitt B II 2 a)

2. D ie F ’
1nze l p ° s t e n  des z u l ä s s i ge n  

Der h- H ö c h s t p r e i s e s
|st auch S f - ’-s ig e  Verkaufspreis des Händlers 
echnen.DipctUj  d(e* Finzelposten besonders zu er- 

(früher•Cj drei Finzelposten sind: der Schätz-
k ^ Iag und der w  ,A5kaufsPreis), der Handelsauf- 
fisserun„ e L der Instandsetzungen und Ver- 

gebende Rei r ., er Slch aus den drei Einzelposten er- 
v l i ige Preiog- miIß ~  ebenso wie der höchst- 

erbraucher (s FaNe des Verkaufs durch einen 
znf‘S ab S t a i l i Ä 3 Satz 1 A 0 -) ~  als Höchst- 
A n r f.ür den v ^ i  def  Fahrzeugs gelten. Dies ist 
r,V' n*cht aucH er ,a?t durch einen Händler in der 
Ver110?. ersichtnrhUCn!1C L bestimmt. Es ist aber kein 

sch^d ... u’ dle beiden Verkaufsfälle insoweit 
fai? LCh an dpm'ie^ande n̂; die Notwendigkeit, den 
br„ beteiligt i-i-inf,n llnd dem anderen Verkaufs- 
q Nachteiligen Händler oder Verbraucher nicht zu 
h j^ te i l .  Dei  „„Wl vielmehr geradezu zu dem 

tzulässip-p \rS c?en drei Einzelposten errechnete 
S S L " » « h dar f  ™  beim Ver- 
b in |^ ebühr übor Ju  k5aucher’ nur um die Schät- 
v S « g  mit S 4 AKhnoec werden (§ 5 Abs-2 in Ver- 
UebfntUnS desKänf^S‘ 3 ^a*z ^ AO.); jede weitere 
Uozijp. dem H ö r W ^  anden verkaufenden Händler 

Rassig. hstpreis in irgendeiner Form ist

* r ' i«>. h ä t z w e r t  ( f r ühe r :  der  A n k a u f s -  
^.Nach der
bei^h'gste Einzein^Qr1 Regelung war der erste und 
hfändi^erkai>f du rri60 des ^lässigen Höchstpreises 
brauch« beim Ankauf u ‘ ne2  Händler der von dem 
in gezahlte ml d£es Fahrzeugs von einem Ver-

jjf. meis irrr«„.r Lzanacn spien jeizi uci
zUnn andlers X u dein? R°1Ie bei der Preisbildung 
gestpinSt stets a» mehr. Bei mehrfacher Abschät- 
A o 7 fe  S c h ä t z t ZUletzt vor dem Verkauf fest- 
Satlike,-fle fange rf? ? aßgebend (§ 5 Abs. 3 Satz 1 

f behält p, l e Jetzte Abschätzung ihre Wirk- 
> entscheidet sich danach, wann die

Pflicht zur erneuten Vornahme der Abschätzung ein- 
t r it t ; hierüber ist bereits oben (unter B II 1) das 
Nähere gesagt. .Wenn die letzte Abschätzung bereits 
vor Abschluß des Kaufvertrages unwirksam gewor
den ist, muß auch hier — ebenso wie beim Verkauf 
durch einen Verbraucher — die Rechtslage genau 
so sein, wie wenn eine Abschätzung überhaupt noch 
nicht stattgefunden hat. Fraglich ist, ob in dem 
einen wie in dem anderen Fall die Möglichkeit der 
Nachholung der Abschätzung besteht. Man wird den 
Zielen der AO. wohl nur gerecht werden, wenn man 
diese Frage bejaht und in entsprechender Anwen
dung der an sich nur für den Verkauf durch einen 
Verbraucher geltenden Vorschrift des § 4 Abs. 2 
Satz! 2 AO. eine Nachholung der Abschätzung inner
halb von zwei Monaten nach dem Verkauf zuläßt. 
M it Ablauf dieser Frist ist dann aber die Abschät
zung endgültig ausgeschlossen. Die Möglichkeit, 
daß auch hier die Parteien an die Stelle des Ab
schlusses des Kaufvertrages einen anderen Zeit
punkt als grundsätzliche zeitliche Grenze für die 
Feststellung des Schätzwerts setzen, ist in § 5 AO. 
nicht vorgesehen und kann auch, da sie die Rechts
lage völlig umgestalten würde, nicht aus dem § 4 
durch entsprechende Anwendung hergeleitet werden.

b) D er Handelsaufschlag.
Der hochstzulässige Handelsaufschlag des Händ

lers beträgt jetzt nur noch 10°/o, und zwar aus
nahmslos für alle Verkäufe (§ 5 Abs. 1 Buchst, b 
AO.); eine Besonderheit für die Verkäufe von 
früheren Wehrmachtsfahrzeugen besteht nicht mehr. 
Errechnet wird jetzt der höchstzulässige Handels
aufschlag stets von dem Schätzwert, der auch, wie 
bereits oben (unter B II 2a) ausgeführt ist, allein noch 
als Zuschlagsgrundlage in Frage kommt. Die Höhe 
des Ankaufspreises ist also auch hier ohne jede Be
deutung; wenn der Ankaufspreis unter dem Schätz
wert liegt, verbleibt der Unterschiedsbetrag dem 
Händler als zusätzlicher Gewinn.

c) D e r W e r t  de r  I n s t a n d s e t z u n g e n  u nd  
V e r be ss e r u ng e n .

Die Bestimmungen darüber, unter welchen Vor
aussetzungen und in welchem Umfang der Händler 
den Wert der von ihnu vorgenommenen Instand
setzungen und Verbesserungen bei der Errechnung 
des höchstzulässigen Verkaufspreises in Ansatz 
bringen kann, haben einige unbedeutende Ände
rungen erfahren; im einzelnen wird hierzu auf den 
Wortlaut des § 5 Abs. 1 Buchst, c AO. verwiesen. 
Die Vorschrift, daß die vor der letzten Abschätzung 
vorgenommenen Instandsetzungen und Verbesse
rungen nicht besonders berechnet werden dürfen, 
ist bestehen geblieben (§ 5 Abs. 3 Satz 3 AO.); sie 
stimmt jetzt hinsichtlich der Bezeichnung der ge
nannten Arbeiten mit den übrigen einschlägigen Be
stimmungen überein.

3. B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s  Pre i ses  e ines 
neuen F a h r z e u g e s

Die Vorschrift des § 5 Abs. 3 der 2. AO. findet 
sich in § 5 Abs. 5 AO. fast wörtlich wieder. Hinzu
gefügt ist lediglich die Wendung „ . . .  ungeachtet aller 
Aufwendungen für Instandsetzungen und Verbesse
rungen . . . “ , und statt „Bruttolistenpreis“  heißt es 
jetzt „Beschaffungspreis“ . Die erste Abweichung 
von der früheren Fassung bedeutet eine sachliche 
Änderung nicht; unter „Beschaffungspreis“  ist der 
Bruttolistenpreis zuzüglich der Bezugskosten zu ver
stehen.

205
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4. S c h r i f t l i c h e  F e s t l e g u n g  des K a u f v e r 
t r ages ;  A u s s c h l u ß  der  G e w ä h r l e i s t u n g  
( f r üher :  A n w e n d u n g  der  E i n h e i t s b e d i n 
g un g en  f ü r  den V e r k a u f  von  K r a f t f a h r 

z e ug e n )
Die Vorschrift des § 5 Abs. 4 der 2. AO., 

daß die Händler gebrauchte Kraftfahrzeuge nur zu 
den sinngemäß anzuwendenden „Einheitsbedingun
gen für den Verkauf von Kraftfahrzeugen“  ver
kaufen dürften und daß die Einräumung günstigerer 
oder ungünstigerer Bedingungen unzulässig sei, ist 
weggefallen. Diese Einheitsbedingungen haben jetzt 
also keine Bedeutung mehr für den Verkauf eines 
gebrauchten Kraftfahrzeugs durch einen Händler, 
mit Ausnahme von zwei Einzelbestimmungen, die 
aus den Einheitsbedingungen mit ihrem vollen, nur 
unwesentlich veränderten Wortlaut in die AO. be
sonders aufgenommen worden sind. Die erste Be
stimmung besagt, daß bei jedem Verkauf eines 
gebrauchten Kraftfahrzeugs die getroffenen Verein
barungen schriftlich festgelegt werden müssen (§ 8 
Abs. 1 AO.). Diese Bestimmung gilt jetzt sogar, wie 
Sich aus ihrem Wortlaut klar ergibt, ausnahmslos 
für jeden Verkauf eines gebrauchten Kraftfahrzeugs, 
also nicht nur für den Verkauf durch einen Händler, 
sondern auch für den Verkauf durch einen Ver
braucher. In _welcher Form die schriftliche Fest
legung der Kaufabreden erfolgt, ist gleichgültig; die 
Vorschriften des BGB. über die Schriftform greifen 
nicht ein, da nicht etwa bestimmt ist, daß der Kauf
vertrag der Schriftform bedarf. Über die zivilrecht
lichen Folgen eines Verstoßes der Vertragsparteien 
gegen die Verpflichtung zur schriftlichen Festlegung 
der Vereinbarungen wird weiter unten (unter D I!) 
gesprochen werden. Die zweite der in die AO. aus 
den Einheitsbedingungen aufgenommenen Bestim
mungen besagt, daß der verkaufende Händler irgend
welche Gewährleistungsverpflichtungen nicht über
nehmen darf. Diese Bestimmung w ill unmißver
ständlich die völlige Freistellung des verkaufenden 
Händlers von allen Gewährleistungsverpflichtungen 
erreichen. Sie zwingt diesen also auch dazu, den Aus
schluß der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche 
des Käufers, soweit ein solcher Ausschluß vertrag
lich möglich ist, positiv zu vereinbaren. Über die 
zivilrechtlichen Folgen eines Verstoßes des Händlers

Segen diese Verpflichtung wird weiter unten (unter 
1 III) gesprochen werden.

5. A u s h ä n d i g u n g  der  S c h ä t z u n g s u r k u n d e
und  e i ne r  A b r e c h n u n g  ( f r ühe r :  von B e 
legen)  ü b e r  d i e  I n s t a n d s e t z u n g e n  u n d  

V e r b e s s e r u n g e n
Die bereits nach der 2. AO. bestehende Verpflich

tung des verkaufenden Händlers zur Aushändigung
der Urkunde über die letzte Abschätzung ist unver
ändert in die AO. übernommen worden (§ 5 Abs. 6
Satz 1 AO.). Die weitere Verpflichtung des ver
kaufenden Händlers zur Aushändigung von Belegen 
über etwaige Instandsetzungen und Verbesserungen 
ist dahin eingeschränkt worden, daß über diejenigen
lnstandsetzungs- und Verbesserungsarbeiten, die bei 
der Bestimmung des Kaufpreises berücksichtigt wor
den sind, lediglich eine Abrechnung zu erteilen ist 
(§ 5 Abs. 6 Satz 1 AO.). Irgendwelche Belege über 
die Instandsetzungen und Verbesserungen hat also 
jetzt der Händler dem Käufer nicht mehr zu über
geben. Über die Form der Abrechnung ist bestimmt, 
daß diese den in den Vorschriften über die Preise 
für Überholungs- und instandsetzungsarbeiten an 
Kraftfahrzeugen für die Abrechnung gegebenen Be

stimmungen entsprechen muß. Die maßgebenden 
Vorschriften dieser Art sind zur Zeit in der 2. AO- 
zur Regelung der Preise für Überholungs- und 
standsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen v. 17.Aprl1 
1940 (RAnz. Nr. 95 v. 23. April 1940; MittBI. des 
RfPr. Teil I S. 236) enthalten.

C. Der Erwerb gebrauchter Kraftfahrzeug® 
in der Versteigerung und ihre W eiter- 

Veräußerung
I. Die Zwangsversteigerung

Der Erwerb eines gebrauchten Kraftfahrzeugs y  
der Zwangsversteigerung unterliegt, wie hier n® 
noch einmal der Vollständigkeit halber erwähnt w®1' 
den soll, den Vorschriften der Anordnung in irg®nC\  
einer Richtung nicht. Für die Weiterveräußei’Û S 
eines in der Zwangsversteigerung erworbenen Faß1' 
zeugs durch einen Verbraucher ist auch jetzt, vV! 
bereits in der 2. AO., bestimmt, daß als Höchstprt1 
an die Stelle des Schätzwerts der Erwerbspreis tu > 
falls dieser niedriger ist als der Schätzwert (s 
Abs. 2 AO.). Danach setzt auch jetzt die Weiterve 
Äußerung durch einen Verbraucher stets eine.y 
Schätzung des Fahrzeugs gemäß den Vorschrift 
des §4 AO. voraus. Dies folgt zwingend darau ’ 
daß der Erwerbspreis lediglich dann dem Scha.  ̂
wert vorgeht, wenn er niedriger ist als dieser, ?. 
Vergleich der beiden .Werte aber nur möglich 1 ’ 
wenn beide feststehen. Für die Weiterveräußer11 » 
eines in der Zwangsversteigerung erworbenen Kra 
fahrzeugs durch einen Händler ist jetzt lediglich 
stimmt, daß stets die vorherige Abschätzung
Fahrzeugs erforderlich ist (£ 
weitere Vorschrift der 2. AC

7 Abs. 3 AO.);
daß der ErwerhyVef'preis für die Errechnung des höchstzulässigen • < 

kaufspreises dann maßgebend ist, wenn er 111 j. 
riger ist als der Schätzwert, ist nicht wieder a 
genommen. Danach bietet jetzt die Weitervera11 jaj| 
rung durch einen Händler gegenüber dem Reg® cjj 
des Verkaufs eines gebrauchten Kraftfahrzeugs uü, s, 
einen Händler (§ 5 AO.) keine Besonderheiten» ‘^¡e 
besondere bildet auch hier die Grundlage fhr .seS 
Errechnung des höchstzulässigen Verkaufs^1® 
stets allein der Schätzwert.

I I .  Die freiwillige Versteigerung
1. D e r E r w e r b hteflDie freiwillige Versteigerung eines gebrau®'Uer 

Kraftfahrzeugs, der jetzt, wie bereits oben oLg, 
A IV) dargelegt ist, die außer der Zwangsversj® Sj. 
rung noch möglichen anderen Verwertungs«-cj,. 
lungen innerhalb der Zwangsvollstreckung 
gestellt sind, weist auch nach der AO- 
Besonderheit gegenüber dem ge;Verkauf ein®s„ c’jSt

iuov/ vv 1.111V- v i  i iv .u i iv .u v  n u u v i  u u g  „V. . . . .
durch eine vom RfPr. auf Grund des § 1£ _ ^fpr-

brauchten Kraftfahrzeugs nicht auf. Wohl a^ age 
insoweit eine erhebliche Änderung der Recly^ f f

lassene Ausnahmeanordnung eingetreten. Der'Vgl. 
hat mit Schreiben an den RJM. v. 6. Mai 1941 (M 
des RfPr. Teil I S. 272) für die Verwertung von b 
brauchten Kraftfahrzeugen durch die Vollstreck .®fj 
beamten der Justizverwaltung (Gerichtsvolly £il- 
Vollstrecker, Justizvollstreckungsassistenten) ‘ ° 
des angeordnet: „Bei allen Versteigerung^1 jaf,r- 
freihändigen Verkäufen von gebrauchten Kra* „p 
zeugen außerhalb der Zwangsvollstreckung, na 
lieh also bei Pfandverkäufen und freiwillig®”  jjalfr 
Steigerungen, sowie bei einer Verwertung in”.® 3I5 * * * * * 
der Zwangsvollstreckung, die in anderer W el
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Untercp -̂Wj n®svers ê'SeninS geschieht, wird ein 
( H ä n r i i ,  nach der Person des Veräußerers 
steip>n?r’ Verbraucher) nicht gemacht. Die Ver- 
zuläs<Jün^ oder der Verkauf ist in jedem Falle erst 
lcun!?svf’. nachdetn der Auftraggeber dem Vollstrek- 
hatna!? j  e‘ne Schätzungsurkunde übergeben 
Wertung ^ das Fahrzeug innerhalb des der Ver- 
DeutsH, vo.rhergehenden Monats von einer von der 
gelassen^ c 0.m°t>ü-Treuhand-GmbH. in Berlin zu- 
billii/f(,n Crv Schätzungsstelle nach den von mir ge- 
der Soli -r C™^n*'en abgeschätzt worden ist. Der in 
stets der lSL?.nf sur*cunde festgestellte Schätzwert ist 
'rgendur^i ^ chstpreis (ab Standort des Fahrzeuges); 
zungS£eh Aufschläge mit Ausnahme der Schät- 
and w ruU lr sind nicht zulässig. Instandsetzungen 
satz i? e h X mnge.n dürfen nicht besonders in Än- 
Wernsip, , * Werden, gleichgültig, wann und von

Dam V°.r^enommen werden.“  
für dieafre'S'° ir a*so die ‘n der früheren Abhandlung 
für die p-i) üge Versteigerung entwickelten Regeln 
außer de 7*n denen Sie Versteigerung oder die 
anderweit^ .̂vvallgsversteigerung noch mögliche 
Streckung h Verwertung innerhalb der ZwangsvoII- 
Justi2Ver°v. i+lrch rfuen 'Vollstreckungsbeamten der 
Und durchh tU r.® erfoIgt, weitgehend eingeschränkt 
noch insow' t  en" ?‘e £ehen somit unverändert nur 
einen and»61*’ a's d'e freiwillige Versteigerung durch 
die bezeiVh60*öffentlich bestellten Versteigerer oder 
ypHstreckun ^  Verwertung innerhalb der Zwangs- 
^°heitsvert Udurch Vollstreckungsbeamte anderer 
?er Ausn-ih ™ngen geschieht. Der Kreis der von 
handlunp-enmea/ 10rdnung betroffenen Veräußerungs- 
uervoro-|f.AK^ehf aber, wie hiermit noch besonders 
rUngen Unriei!i-Seh über die freiwilligen Versteige- 
a°ch ’tnöp-r n e auder der Zwangsversteigerung 
\nuerhalb h hen anderen Verwertungshandlungen 
Auch aiu eJ Zwang -  - - - -

^er JustiZVDgS,?urch einen Vollstreckungsbeamten 
^u°rdnunp r^ n  UnS werden von der Ausnahme- 
a Vorschrifta“ *’ so daß auch auf diese Verkäufe 
ä snahmei Ae”  der AO. nur mit den sich aus der 
AnWendung f [ d̂ unS ergebenden Einschränkungen

Die W u ^ ei t e r v e r ä u ß e r u n g  
' jBsteigen^^äußerung eines in einer freiwilligen
,erWertiin^‘‘K ~7, Und den dieser gleichgestellten 

.heckunp- andlungen innerhalb der Zwangsvoll- 
P- f gegciiiu1!.rw,or*;ienen Kraftfahrzeugs bietet auch 
• *ue ei dem Regelfall kptnp Rpsnndprhpitpn

gerun.r

Soweit eÄ * r  Rechtslage ist hier also lediglich 
eilregeluna„ rceten> als der Regelfall selbst eine 

s erfahren hat.

D . D j .
^ r e c h t l i c h e n  W irkungen der 

I D. letzunS der Vorschriften
Keine . ^cr'etzung einseitiger Vorschriften

Bänderungen.
” • Die Verl Pt

h ^ ‘c in d tzun§ zweiseitiger Vorschriften
dgli‘cü derF 2°A rP n Abhandlung für den Geltungs- 
M irifPrundsat7 u «fes.tgesteIlteri Ausnahmen von 
mü' l teu das r^  iP ein Verstoß gegen Preisvor- 
die An für die n  Cüfsgeschäft nicht nichtig macht, 
ZnnsP' einige „„^ fg e J u n g  des Rechtsstoffes durch 

achst kommt W-lchtige Einschränkungen erfahre«.
mt e,ne Nichtigkeit des Kaufvertrages

Regelfall keine Besonderheiten.

aus § 125 BOB. wegen Unterbleibens der schrift
lichen Beurkundung des Vertrages nicht mehr in 
Frage; durch den Zusatz „unbeschadet ihrer Gültig
keit“  in § 8 Abs. 1 AO. ist klargestellt, daß ein Ver
stoß gegen die Verpflichtung zur schriftlichen Nie
derlegung der Vereinbarungen deren .Wirksamkeit 
in keiner Weise beeinträchtigt. Ferner kann auch 
für den Fall des Verstoßes gegen den Schätzzwang 
beim Verkauf durch einen Verbraucher der sofortige 
Eintritt der Nichtigkeit des Vertrages nicht mehr 
angenommen werden. Auch hier ist durch den Zu
satz „unbeschadet der Gültigkeit des Kaufvertrages“  
in § 4 Abs. 1 Satz 3 AO. klargestellt, daß das Unter
bleiben der Abschätzung vor dem vorgeschriebenen 
Zeitpunkt nicht den Vertrag ohne weiteres nichtig 
macht. Damit ist indessen nichts darüber gesagt, 
daß der Vertrag überhaupt nicht nichtig werden 
kann. Da die Abschätzung in jedem Fall zur Fest
stellung der Zulässigkeit des vereinbarten Kauf
preises erforderlich ist, bleibt bis zur Nachholung 
der Abschätzung ungeklärt, inwieweit etwa der Ver
trag der Höchstpreisvorschrift des § 4 Abs. 3 AO. 
widerspricht und demgemäß unwirksam ist. Es tritt 
also insoweit ein Schwebezustand ein, der erst durch 
die nachträgliche Abschätzung sein Ende findet. 
Andererseits ist für die Nachholung der Abschätzung 
in § 4 Abs. 3 Satz 3 AO.- eine Ausschlußfrist von 
zwei Monaten nach dem vorgeschriebenen Zeit
punkt gesetzt. Damit hat der Gesetzgeber klar zum 
Ausdruck gebracht, daß nur innerhalb dieser Frist 
der Schwebezustand in positivem Sinne beendigt 
werden kann und mit fruchtlosem Ablauf der Frist 
nunmehr die Beendigung des Schwebezustandes nach 
der negativen Seite hin eintritt. Alsdann muß aber 
der Vertrag mit diesem Termin notwendigerweise 
nichtig werden. Schließlich muß dieselbe Rechtslage 
insgesamt auch beim Verstoß gegen den Schätz
zwang im Falle des §5 AO. (Verkauf durch einen 
Händler) eintreten. Auch hier muß, wie bereits oben 
(unter B II 2 a) ausgeführt ist, die Möglichkeit der 
Nachholung der Abschätzung bestehen, obwohl dies 
in der AO. selbst nicht vorgesehen ist. Alsdann müs
sen aber auch im übrigen in diesem Fall beim Unter
bleiben der Abschätzung dieselben Rechtswirkungen 
eintreten wie im Fall des Verkaufs durch einen Ver
braucher, obwohl auch hierüber Bestimmungen in 
der AO. fehlen. Es muß also auch hier zunächst ein 
Schwebezustand Platz greifen, der spätestens mit 
dem fruchtlosen Ablauf der Zweimonatsfrist, und 
zwar alsdann durch das Nichtigwerden des Ver
trages, sein Ende findet.

I I I .  Die Verletzung öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften

Den öffentlich-rechtlichen Vorschriften gleichge
stellt werden muß für den Geltungsbereich der AO. 
die Bestimmung des § 8 Abs. 2 AO., daß der ver
kaufende Händler irgendwelche Gewährleistungs
verpflichtungen nicht übernehmen darf. Auch sie 
belastet einen der Beteiligten einseitig mit einer Ver
pflichtung, ohne dem Vertragsgegner gleichzeitig 
ein entsprechendes Recht zu geben; dem Vertrags
gegner wäre sogar umgekehrt mit einer Verletzung 
dieser Verpflichtung nur gedient, da dies gerade 
seine Ansprüche gegen den anderen erhöhen würde. 
Danach kann also ein Verstoß des verkaufenden 
Händlers gegen die Vorschrift regelmäßig irgend
welche zivilrechtlichen Wirkungen nicht haben; sie 
gibt vielmehr grundsätzlich lediglich den zuständi
gen Stellen die Möglichkeit zu einem Einschreiten 
gegen den Zuwiderhandelnden.

205*
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E. Übergangsregelung
Die Vorschrift über die Geltung der AO. für die 

beim Inkrafttreten laufenden Verträge hat gegen
über der 2. AO. lediglich eine Änderung insofern 
erfahren, als jetzt die Geltung nicht nur durch die 
Absendung, sondern auch durch die Übergabe des 
Fahrzeugs von dem Veräußerer an den Erwerber 
ausgeschlossen wird. Danach ist der Kreis der lau
fenden — d. h. der noch nicht von beiden Parteien 
vollständig erfüllten — Verträge, wie hiermit in Er
gänzung der früheren Abhandlung näher dargelegt 
sei, in zwei Gruppen aufzuteilen. Auf der einen 
Seite stehen diejenigen laufenden Verträge, die bisher 
überhaupt noch zu keinem Teil von einer Partei 
oder nur von dem Käufer oder /  und von dem Ver
käufer nur erst in anderer Weise als durch Ab- 

- Sendung oder Übergabe des Fahrzeugs erfüllt sind; 
auf der anderen Seite stehen diejenigen laufenden 
Verträge, die bisher von dem Verkäufer durch Ab
sendung oder Übergabe des Fahrzeugs — allein 
oder neben anderen Erfüllungshandlungen des Ver
käufers oder /  und Teilerfüllungshandlungen des 
Käufers — erfüllt sind. Lediglich in den ersten drei 
Fällen werden die laufenden Verträge von der AO. 
betroffen, in dem vierten Fall dagegen ergreift die 
AO. nach ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung 
die Verträge nicht. Ein Vertrag, bei dem der Ver

käufer durch Absendung oder Übergabe des Fahl"' 
Zeugs erfüllt hat, steht also einem Vertrag, der be- 
reits von beiden Parteien vollständig erfüllt ist» 
völlig gleich; er bleibt genau so wie ein solcher bi' 
reits erledigter Vertrag von der AO. unberührt.

Voraussetzung dafür, daß ein laufender Vertrag 
von der AO. erfaßt wird, ist immer, daß er wirksam 
zustande gekommen ist, da andernfalls ein Vertrag 
und damit auch ein laufender Vertrag überhaup1 
nicht vorliegt. Daher werden solche vor dem .U' 
krafttreten der AO. geschlossenen Verträge niC1̂  
von der AO. betroffen, die nach der 2. AO. 
gültig waren. Dazu gehören insbesondere auch a|> 
Verträge, die bisher bei Verstoß gegen den Schau' 
zwang, wie in der früheren Abhandlung ausgefü®1/  
ist, als nichtig angesehen werden mußten. Eine Heh1' 
lung dieser Nichtigkeit durch Nachholung der Ad; 
Schätzung nach den Vorschriften der AO. kom«11 
nicht in Frage. Eine solche nachträgliche Abscha»' 
zung vermag auch nach der jetzigen Regelung ÜJ#' 
haupt nur Wirkungen zu äußern, solange die w 'ij 
samkeit des Vertrages noch in der Schwebe ist; 
ist ohne Bedeutung, wenn der Vertrag endghn® 
nichtig geworden ist. Alsdann kann aber auch el 
beim Inkrafttreten der AO. bereits nichtiger Venf“» 
durch eine Abschätzung nicht wieder aufleben; d®1 « 
ist vielmehr in jedem Fall ein erneuter Absch* 
des Vertrages erforderlich.

Die Angehörigen im Einkommensteuerrecht
Von Reichsrichter Dr. S c h e f o l d ,  München

I. E i n f ü h r u n g
Im folgenden sollen nicht alle Auswirkungen er

örtert werden, die sich nach verschiedenen Rich
tungen einkommensteuerlich aus den Beziehun
gen zwischen Angehörigen ergeben. Es soll nur 
untersucht werden, wie in den einzelnen Vorschrif
ten des EinkStG. die Begriffe der Angehörigen in 
verschiedenen Verflechtungen und Abstufungen ge
setzlich umschrieben und verwertet sind.

II. G r u n d l a g e  i s t  d i e  B e g r i f f s b e s t i m m u n g  
im S t AnpG.

1. Nach der amtl. Begründung zum StAnpG.1) ist 
mit den in § 10 StAnpG. gegebenen Bestimmungen 
über die „Angehörigen“  i. S. des Steuerrechts be
absichtigt, für die verschiedenen einzelnen Steuer
gesetze eine einheitliche Grundlage zu geben. Dem 
hat sich im wesentlichen das neue EinkStG. angepaßt, 
wenn auch in der Fassung noch nicht in allen Einzel
vorschriften2). Dabei enthält das EinkStG. außer
dem auch auf den Grundlagen der Begriffsbestim
mungen des StAnpG. mannigfache Vorschriften, die 
nur für einzelne Arten der steuerlichen Angehörigen 
in verschiedenen Abstufungen und nach wechseln
den Richtungen gelten.

2. Die Begriffsbestimmungen im StAnpG. sind im 
wesentlichen deutlich. Doch mögen dazu folgende 
Bemerkungen dienlich sein:
_ a) Die Umschreibungen für die verschiedenen Be

ziehungen, die das StAnpG. berücksichtigt, sind zu
meist dem bürgerlichen Recht entnommen. Bei ihrer 
Auslegung muß also dieses Recht berücksichtigt 
werden. Doch ist auch hier, wie stets bei der Aus
legung von Steuergesetzen, die an das bürgerliche

Recht anknüpfen, in erster Linie zu beachten, daß  ̂
Steuerrecht selbständig ist und besondere Zwec 
verfolgt. Nur soweit die Umgrenzungen des bürg . 
liehen Rechts damit im Einklang stehen, haben 
auch Bedeutung für das Steuerrecht.

b) Der § 10 StAnpG. rechnet in Ziff. 1 zu den A ̂
gehörigen die V e r l o b t e n .  Inwieweit eine u 
lobung rechtliche Bedeutung hat, ist ausdrück1' 
weder im Steuergesetz noch in §§ 1297ff. 
stimmt. Man wird steuerlich, wie für die entspreche1 
Vorschrift des Strafrechts — § 52 Abs. 2 RStGv- 
von der Volksanschauung ausgehen müssen, r j -  
nach wird eine Einigung verantwortlicher Per? ° les 
die Ehe einzugehen, und Ringwechsel, soweit 
nach örtlichen oder besonderen Verhältnissen s 
üblich anzusprechen ist, zu verlangen sein. Übrig ^  
kommt dem Verlöbnis für die Einkommensteuer * 
erhebliche Bedeutung nicht zu3). r  so-

c) Angehörige sind nach § 10 Ziff. 2 StAnpü; },{
dann E h e g a t t e n ,  auch wenn  die Ehe n * ¡ {  
meh r  besteht .  Die Grenzen sind damit recht 
gesteckt. Angehörige sind hiernach auch Per. i0\^  
die früher eine Ehe eingegangen hatten, aber in f̂s 
von Auflösungsgründen oder angesichts AD jig 
langer Zeit jegliches Gefühl persönlicher Bezie> 
verloren haben. Nach der Fassung des , sc 
— auch wenn die Ehe „nichtmehr“  besteht— k .¡ge 
man zu schließen versucht sein, nur eine fl
Ehe mache die Verbundenen oder die, die verbr i ^ ,  
waren, zu Angehörigen im steuerlichen Sinne. ¡, 
ser Schluß wird nicht gerechtfertigt sein. Schon g0. 
bürgerlichem Rechte ist dem nicht ohne weitere ^  
Allerdings kannte das bisherige bürgerliche
die sog. absolut nichtige Ehe. Eine solche 
ohne Ürteilsausspmch als rechtlich nicht best

Ü RStBI. 1934,1404.
2) Vgl. unten Ziff. III, 2, 7 u. Ziff. IV, 1. ) Siehe unten Ziff. IV, 1, 4, 6, c.
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FeHen^°n‘ iyorausse ẑungen waren Formmangel und 
Satz 2 BCR \ntrags im Heiratsregister (§§ 1324,1329 
keit und A r  übrigen wurde zwischen Nichtig- 
bei brin AnJechtbarkeit unterschieden, war jedoch 
dieses kö . .angeln Auflösungsurteil nötig. Und 
fechtbaruer rkte Eei Nichtigkeit und bei An- 
nach n", i grundsätzlich eine Auflösung der Ehe 
EheQ f ^ arts (§ 1329 Sa ẑ E § 1343 BGB.). Das 
niin erhpkr , JuIi 193» (RGBl. I, 807) nimmt aber 
Mängeln • meEr Rücksicht darauf, daß auch bei 
äußerlich e!ner Eheschließung zunächst jedenfalls 
^ach 8 27 Fi!6 vorEegt und meist betätigt ist. 
als fiültio- the9- ’st nun j ede  nichtige Ehe so lange 
gelöst w L lU i)ekanäeln, bis sie durch Urteil auf- 
w'rkungen hi hernach können aus ihr Aus
folgen rsq otli'r ■n> w‘e s*e aus einer Ehescheidung 
lieh um'Ai ln  u EheG.). Handelt es sich aber ledig- 
Eründe ungsgründe — bisher Anfechtungs
schon h;TT’ ,.ann fehlt nach dem neuen Gesetz 
wirkunp. g.e.r‘lch-rechtlich im Grundsätze die Rück- 
i?andIuno- . ° lehr erfolgt weitere rechtliche Be- 
^chon, y ie hei einer Scheidung (§42 EheG.), 
aeuen FhP l nahe, jedenfalls seit der Geltung des 
Eiff. 2 s+Â eci.ts anzunehmen, daß i. S. von § 10 
ahch dann ' Ehegatten und frühere Ehegatten 
nwhtige FhP I]gehörige sind, wenn es sich um eine 
£der \ye„  handelt unh wenn die Ehe hierwegen 
Mzu k0tT1 , Aluhebungsgründen gelöst worden ist. 
p/'gehörio-pn nun aher, daß bei der Behandlung der 
. änpQ_ aus Schwägerschaft in §10 Ziff. 4 a 

2lehungen l , - u s hie Fassung gewählt ist, die Be
kundet hat .en, auch wenn die Ehe, die sie be-
Mniinern mehr“  besteht, und daß hier in
^enn die Fnf 'arung beigefügt ist, das gilt, auch 
n.en isf o-t e *Ur nichti? erk lä rt oder aufgelöst w or-ist. Sch  ̂ 'Ur n‘chtig erklärt oder aufgelöst wor- 
ri- r auch \x,U nack Eage des bürgerlichen Rechts, 
'ese Erläii+Pegen her gleichen Fassung wird man 

Jfch auf di» nmn? hes „nicht mehr“  unbedenklich 
Mfen. Daran ^  des § Ziff. 2 StAnpG. anwenden 

'n diesen Sp^nr<̂  man aber weiter folgern dürfen, 
1 f. 2 StAnnr a en hiu Bestimmung des §4 Abs. 3 

h!S?St, daß V aud.er Anwendung bleibt. Dort ist 
u^Euids riieF - 1e(hche Auswirkungen eines Tat- 

aSüch ein fr,?a,?glS, m  machen sind, wenn nach- 
isf ^ ‘EV/irL-,,« t„Besteuerung wesentliches Merk- 
lici, ^ enn «ach u iUr hie Vergangenheit weggefallen 
w; i )ehenfalk , ,ra, Ausgeführten bleibt es Steuer
ung ng einer F n ^  heutigem Eherecht für die Aus
ein aufgelnc+ "e, auch wenn sie wieder aufgehoben 
p.M^schaft K„ J ^ Irh) dabei, daß die Angenörigen- 

- Etslanrp ;nHlUnhê  worden ist. Angesichts diesertni ti5lage ¡n?u 1 worden ist. Angesichts dieser 
&  aiTcVsöwpCM hes § 10 Ziff. 4 a StAnpG., wird 
lichPn^ê n sind '+ n?ck Eälle des alten Eherechts zu 
die Cß EoI»en J Er°fz der anderen bürgerlich-recht*
für heS7lIlTung daSSKjgkeit £der A .nfcfchtung’ für ,‘e Zeit des „„.SSe„ .  annehmen dürfen, wie esWurden 

h) In
neuen Eherechts darzutun versucht

Zustv,VaE e r V e r w a n d t e  und V e r -  
deuti en sind : ■ ^uerrech t als Angehörige an-
^ h e V ^ d in u n m iH l10 Z iff' 3 und 4 StAnpÖ. ein- 
a'lein ecEt bestim a ^?rer Anlehnung an das bürger- 
Sinne aid die RT11+tn,E ^ eu 1SE haß nun ausdrücklich1 
nicht*’, haß e| ^sbeziehung abgestellt ist, in dem 
gieipuh'eüchen p ,T lsammenhang auf Grund einer 
daß ^s te llt whubAn dem aus ehelicher Geburt 
anzunQL rWandterTü A1 er<iings sagt das Steuergesetz, 
eheliCLknien jsr ‘ (und Schwägerschaft) auch
■ ^  heh Geburt KCnn hie Beziehung auf einer un- 

^  °nrt beruht, und das bürgerliche Recht

Weitf*  2 iff.IV , 3.

kennt eine Verwandtschaft zwischen dem unehelichen 
Vater und seinem Kind nicht (§ 1705 BGB.). Hier
wegen sind schon Zweifel geltend gemacht worden, 
ob das Steuergesetz auch den Vater und sein un
eheliches Kind als Angehörige behandelt wissen will. 
Die Zweifel dürften unbegründet sein. Die Fassung 
im Steuergesetz ist allgemein, und wenn es in die
sem Zusammenhang den Begriff „Verwandtschaft“  
verwertet, so ist auch daraus erkennbar, daß in
soweit ebenfalls der Blutzusammenhang entscheidet. 
Daran wird nichts ändern, daß im einzelnen Fall 
diese Beziehung schwer oder gar nicht feststellbar 
sein kann. Sie ist steuerlich zu beachten, soweit sie 
in freier Beweiswürdigung als gegeben anzunehmen 
ist. Eine Feststellung durch Zivilurteil wird für die 
Besteuerung stets zugrunde gelegt werden können, 
wie auch wohl in- der Regel eine Anerkennung des 
„Vaters“ .

e) In § 10 Ziff. 5 StAnpG. sind als Angehörige be
zeichnet die d u r c h  A n n a h m e  an K i n d e s  S ta t t  
in gerader Linie verbundenen Personen. Wie weit 
diese Umgrenzung reicht, kann zunächst zweifelhaft 
erscheinen. Eine Beschränkung auf den Annehmen
den und den Angenommenen kann nicht gemeint 
sein. Denn sie sind nach erfolgter Adoption stets 
und ohne weiteres in gerader Linie verbunden. Die 
Grenzen für die Bindung in gerader Linie sind offen
bar weiter gezogen; aber wie weit gehen sie? Man 
wird hier unmittelbar die gesetzliche Regelung des 
bürgerlichen Rechts als zugrunde gelegt ansehen 
und auch für das Steuerrecht anwenden müssen. 
Danach erstreckt sich die Wirkung einer Adoption 
nach oben nicht über die Person des Annehmenden 
hinaus (§ 1763 BGB.), und nach unten auf die schon 
z. Z. der Annahme an Kindes Statt vorhandenen Ab
kömmlinge des Angenommenen nur, wenn sie aus
drücklich in den Annahmevertrag einbezogen sind, 
darüber hinaus aber auf alle (späteren) Abkömm
linge des Angenommenen (§ 1762 BGB.).

f) Nach § 10 Ziff. 6 StAnpG. sind Angehörige 
P f l e g e e l t e r n  u nd  P f l e g e k i n d e r .  Diese Be» 
griffe haben ihre besondere Bedeutung, soweit das 
JugWohlfG. v. 9. Juli 1922 (RGBl. I, 633) u. 1. Febr. 
1939 (RGBl. 1,109) eingreift. Darauf kommt es steuer
lich nicht an. Für das Steuerrecht entscheidend ist 
auch hier wieder, wie für die Auslegung der ent
sprechenden Bestimmung in § 52 Abs. 2 RStGB., in
wieweit nach der Volksanschauung eine persönliche 
Beziehung, entsprechend der zwischen Eltern und 
Kindern, als gegeben angenommen werden kann5).

g) Nach der Gleichstellung der ehelichen und der 
unehelichen Geburt im StAnpG. war im Grundsatz 
und im allgemeinen für das Steuerrecht ein beson
derer Ausspruch darüber nicht mehr nötig, daß die 
Bindungen der Angehörigeneigenschaft steuerlich 
auch dann bestehen, wenn sie durch eine Geburt 
vermittelt werden, die durch nachfolgende Ehe 
oder durch Ehelichkeitserklärung (§§ 1719 ff. und 
§§ 1723 ff. BGB.) nachträglich im bürgerlichen Recht 
der ehelichen Beziehung im Grundsatz gleichgestellt 
wird. Ebenso ergibt sich hieraus und aus dem Um
fang der Auswirkung einer Eheschließung«), daß 
für die Behandlung von Kindern aus nichtiger oder 
geschiedener Ehe für das Steuerrecht Besonderes 
nicht gilt (vgl. §§29 ff. und §§ 81 ff. EheG.).

h) Soweit in § 10 Ziff. 3 und 4 StAnpG. Begrenzun
gen für das Maß zugehöriger Verwandtschaft oder 
Schwägerschaft aufgestellt sind, geht die Auswirkung 6

6) Vgl. u. a. RFH. 41, 87 sowie EinkStRichtl. f. 1939 
Abschn. 79 Abs. 3; LohnStRichtl. f. 1940 Abschn. 50 Abs. 3. 

«) Siehe oben II, 2, c.
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für das Einkommensteuerrecht weiter, als aus § 10 
StAnpG. zu entnehmen ist, dann, wenn es sich um 
die Beziehungen zu Ehegatten handelt, die nach § 26 
EinkStG. zusammenzuveranlagen sind. Daraus, daß 
insoweit die Ehegatten einkommensteuerlich als Ein
heit zu behandeln sind, wird entnommen, daß, so
lange Zusammenveranlagung erfolgt, für den Kreis 
der zugehörigen Personen die entsprechende Be
ziehung zu dem einen ode r  dem anderen Gatten 
ausreicht7).

III. V e r w e r t u n g  des A n g e h ö r i g e n b e g r i f f s  
des S t AnpG.  im E i n k o m m e n s t e u e r  r e c h t  

im e i n z e l n e n
Das EinkStG. legt Bindungen aus Familienbeziehun

gen nach folgenden Richtungen Bedeutung bei:
1. Für den Umfang der Anerkennung bestimmter 

Aufwendungen als So n d e r au sg ab e n  und für die 
hier zulässigen Höchs t sä t ze .  Berücksichtigt wer
den „die Ehefrau und nichtjüdische Angehörige i. S. 
von § 10 Ziff. 3—6 StAnpG., die mit dem Steuerpflich
tigen zusammen veranlagt werden“ , und „volljährige 
Kinder, für die dem Steuerpflichtigen Kinderermäßi
gung g e w ä h r t  w i r d “ , §10 Abs. 2 Ziff. 1 und 
Ziff. 3 EinkStG.

2. Bei Bestimmung der n i c h t a b z u g s f ä h i g e n  
Ausgaben in § 12 Ziff. 1 und Ziff. 2. Ge ;annt sind 
in Ziff. 1 Aufwendungen für den Unterhalt der 
„Familienangehörigen“  des Steuerpflichtigen und in 
Ziff. 3 Zuwendungen an „gesetzlich unterhaltsberech
tigte Personen“ .

3. Bei Bestimmung der Steuerpflicht w i e d e r 
k e h r e n d e r  Bezüge in § 22 Ziff. 1 c ist verfügt wie 
in § 12 Ziff. 2 s. o. Buchst, b.

4. Bei der H a u s h a l t s b e s t e u e r u n g .  Sie er
folgt unter bestimmten weiteren Voraussetzungen 
nach §26 für „Ehegatten“  und nach §27 für den 
Haushaltsvorstand und seine minderjährigen „K in
der und anderen Angehörigen i. S. des § 10 Ziff. 3 
bis 6 StAnpG., für die nach § 32 Abs. 5 Ziff. 2 Kinder
ermäßigung zu s t e h t “ .

5. Bei der Eingruppierung in die neuen Steuer
gruppen und für die F a m i l i e n e r m ä ß i g u n g e n  
nach mehrfach verschiedenen Abgrenzungen in §§32
u. 39.

6. Bei der Abgrenzung a u ß e r o r d e n t l i  c h e r 
Aufwendungen, die nach § 33, § 41 Abs. 1 Ziff. 2 
EinkStG., § 21 EinkStDB. 1939 und § 25 Abs. 2 -5  
LStDB. 1939 zu Steuerermäßigungen führen können. 
Dabei ist z. T. abgestellt auf die „Angehörigen i. S. 
des §10 StAnpG.“ , z.T. auf die „Angehörigen i. S. 
von § 10 Ziff. 3—6 StAnpG.“  und z. T. auf „Ange
hörige, für die Kinderermäßigung z u s t e h t  o de r  
auf  A n t r a g  g e w ä h r t  w i r d “ .

7. Bei der Regelung der V e r b  rau  chsbe Steue
ru n g . Hier, erhöhen sich die Freigrenzen des Ver
brauchs je für „Kinder und andere Angehörige“ , für 
die Kinderermäßigung nach §32 Abs. 5 z us t e h t  
o d e r  g e w ä h r t  w i r d .  Zum Verbrauch wird an
dererseits gerechnet der Aufwand für die Lebens
führung etwa wie in § 12 Ziff. 2 mit dem Unterschied 
in der Fassung, daß hier nicht Aufwendungen auf 
die Familienangehörigen, vielmehr die auf die „An
gehörigen“  zugerechnet sind. Weiter sind unter den 
Ausgaben, die dem steuerpflichtigen Verbrauch nicht 
zugerechnet werden, angeführt Aufwendungen im 
Zusammenhang mit „der Geburt eines Kindes“ , und 
außerordentliche Aufwendungen, die durch den * 29

7) RFH. IV 19/40 v. 18. April 1940 (StW. Nr. 231, RStBl. 
S.561) und je Abs. 2 der in Note 5 angeführten Abschnitte 
der Richtlinien des RdF.; auch RFH. VI 29/41, Urt. vom
29. Jan. 1941 (RStBl. S. 373).
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„Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes“ ^ 1̂  
den Unterhalt „eines bedürftigen Angehörigen' e“ . 
standen sind (§48 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Z iff- '[

IV. D ie  B e d e u t u n g  der  B e g r i f f s 
b e s t i m m u n g e n  des E i nkSt G.  übe r  d i e 

A n g e h ö r i g e n
1. Wie sich aus der Zusammenstellung in Zifi-

ergibt, bezieht sich meist das EinkStG. ausdrüclü 
auf die Begriffsbestimmungen des § 10 StAiiP 
Man wird diese aber nach Inhalt und Bedeut1 
der Regeln in § 10 StAnpG.8) auch zugrunde f, 
legen haben, wo das nicht oder nicht deutlich  ̂
kennbar geschehen ist. Das wird insbesondere 
gemein gelten müssen, soweit in § 48 EinkStG. 
„Angehörigen“  die Rede ist. Darauf weist auch V 
daß für diese Bezeichnung in § 48 Abs. 1 ausdrück 
auf die Regeln über die Familienermäßigungcn 
zug genommen ist, wo klar ist, daß der Begriff »jU. 
gehörige“  i. S. des § 10 StAnpG. gemeint ist- 
wisse Zweifel könnte man haben, soweit in.J  m  
Abs. 2 und in § 12 Ziff. 1 EinkStG. der erorhu. 
Aufwand mit dem des eigenen Haushalts desSte1 .fl 
pflichtigen in Beziehung gebracht ist und sofef ^  
§ 12 Ziff. 1 auch heute von „Familien“ angeh°r*^s, 
gesprochen wird. Das könnte etwa zu der Au ¡a 
sung führen, daß insoweit nur der Kreis _<Krg. 
dem Haushalt zusammengeschlossenen Familie ] er 
meint ist. Trotzdem wird es richtiger sein, auch ‘ e 
die Vorschriften des §10 StAnpG. als Grün 
anzusprechen. Man wird deshalb insbesondere^, 
soweit auch einen Aufwand auf Verlobte als 
geschlossen anzusehen haben. . p0'

2. Ohne unmittelbare Beziehung zu § 10 StAyl
ist in § 12 Ziff. 2 und entsprechend in § 22 ‘W 1 
EinkStG. von „gesetzlich unterhaltsberechtig . gjt 
Personen die Rede. Damit ist für die Verbünde1 f, 
unmittelbar auf das Recht des Unterhalts im buTalb 
liehen Rechte Bezug genommen und es ist prage, 
für diese Voraussetzung (nicht so für die r* 
was hinsichtlich der H ö h e  der  Z u w e n du 
bürgerlich-rechtlich verlangt werden könnte9) * ^  
lieh das bürgerliche Recht maßgebend. Danae 
steht gesetzliche Unterhaltspflicht unter Verstell 
ten auf- und absteigender Linie, unter Eheg ^  
und u. U. unter früheren Ehegatten, letztere V>ji 
nach Maßgabe der Regeln des schon angem1 ^  
EheG. v. 6. Juli 1938™). Aut Näheres hif f zA AUf' 
einzugehen, würde den Rahmen der gestellte 
gäbe überschreiten. V°f'

3. Soweit in den oben Ziff. III angeführte äf
Schriften von „Ehegatten“ , von „früheren r.ateteil 
ten“ , einer „früheren Ehe“  oder von „verhör alis- 
Personen“  die Rede ist, wird man auch oh“ 
drücklichen Hinweis auf § 10 StAnpG. vonrJ „ n \vi^ 
gegebenen Vorschriften auiszugtehen haben. M fige" 
also für das Einkommensteuerrecht diese Bezie 
grundsätzlich ebenfalls auch dann anzunehrneß ^gclr 
wenn es sich um eine Ehe handelt, die aut ( .  aiu' 
tungs-) Aufhebungs- oder Nichtigkeitsklage 
gelöst worden is t11). Die steuerlichen Ausvvu <j>e 
aus einer solchen Ehe werden auch hier . ¿y 
Vergangenheit bestehen bleiben müssen, c011Jt \ppP' 
hin, daß sie nicht gemäß § 4 Abs. 3 Ziff- 2 J # !1’
nach rückwärts zu beseitigen sind, sodan . £ &
A o R nunli o.rk1r*li Ollf n'p'lÖC'fpr F*1lP Hiß. ^daß auch bei solch aufgelöster Ehe die, vv 
geschlossen haben, steuerlich als „frühere ,t 
ten“ , also insoweit fernerhin als „A n g e n o  b

8) Siehe oben Ziff. II, 1.
*) Vgl. RFH. 40, 9. ,
10) Vgl. oben Ziff. II, 1, c u. unten Ziff. IV,
» ) Vgl. oben Ziff. II, 2, c.
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oder Ft,n S!n<?’ Wie bei einer Auflösung durch Tod 
Trennung gelten ferner auch hei einer
hin die w l Ut .Aufhebungs- oder Nichtigkeitsklagel2) 
Sinne Hp!?Mengen Ehegatten nunmehr als ledig im 
FRundsärt i arifbestimmungen des EinkStG. Die 
mit Au f h l  der steuerliehen Anerkennungauch einer 
behafteten Û L ^ riin^en °dcr Nichtigkeitsgründen 
besondere U ,r bemach aufgelösten Ehe müssen ins- 
die Hairci, l gelten, soweit die Vorschriften über 
?ur Anwend 1SnbeS,teuerung nach §§ 26 u. 27 EinkStG. 
bsung de • kommen. Auch hier wird nach Auf- 
der 2üc.,,., :|ie keine Beseitigung der Wirkungen

4. ^"^V e ran lagung  angezeigt sind.
StG. dt," r*?en nehmen die Vorschriften des Eink- 
StAnpG r Qle Angehörigen ausdrücklich auf § 10 
l|nd Kindpr^i'A 'n der Weise, daß meist Ehegatten 
fV^ügen ,(,be,sonders erwähnt werden mit dem 
hörige j ’ c }> das Verfügte auch für andere Ange- 
oe'sPiel 1 u So§ StAnpG. gilt. Dabei ist in dem 
StAnPG. im ^ 21 Abs- ! EinkStDB. 1939 auf §10 
aut § io 7jff ’aAzen verwiesen, im übrigen lediglich 
men, daß ^ 6 StAnpG. Daraus ist zu entneh- 
Vährend im „f^ fa lls  auch Verlobte gemeint sind, 
rhcksichtin+ nbrigen Verlobte hiernach nicht be- 

5 So ^  werden.
10 Zifk'ß^b1̂ 1", und̂  andere Angehörige i. S. des

ber Regel .de b StAnpG. berücksichtigt sind, ist in 
f Usaminenv,>, WCA ere Voraussetzung aufgestellt, daß 
Lein muß odIania%ung -  § 27 EinkStG. — erfolgt 

für di,. >5. " aß es sich um Angehörige handeln 
\v?brt wird“  p 'uerermäßigung „zusteht“  oder „ge- 

eehsel jn ts  könnte in letzterer Richtung der 
£Utl§en , sfpiuwi Fassung auffallen. Kinderermäßi-
i Ä zu gewäFreauC. H an"  »zu“ > we™  sÄe (ai‘ f An'  ren sind. Wenn nun in Gestalt der

4 wiedergegebenen Fassungen ein-

; Z.L1 f fp i i tk i  j  W C I IH  o lC  l e l i l í  A l l "

I l f  i .. ^ en sind. Wenn nun in Gestalt der 
' a aßein von 4¡.wiedergegebenen Fassungen ein- 
V , , ; . 1} .  und d i e .1  Kinderermäßigungen, die zus te-  

abr t  w.p^,i _ Andere Mal von solchen, die g e 
ll

Werdhmenj2u e.n, die Rede ist, könnte man an- 
«if.wmderermnß1- se‘ Voraussetzung, daß tatsächlich 
a„,ri?en 11Ur . “ ‘gütig zur Auswirkung komme, im 
sipcp r̂aS Rind c as. Verhältnis bestehe, bei dem 
nPub Icb hegt erer.mäßigung gewährt werde. Auch 
Smen, daß P  «lcht ohlle weiteres fern, anzu- 
siom- ieden V°raussetzungen in dieser Weise 

a ! 011 sind' Zur Frage der Berück- 
L f  ^scheint i ' rordentll'cher Aufwendungen nach 
ernliD Stehen „"V l^w b en d , daß solche Beziehun- 

‘gung im n . bängig davon, ob die Kinder- 
fuA.i- § 21 y\bs A'i^el'ien Fall zum Zug kommt, 
siclu Rclastumv ^ z 3 EinkStDB. werden zudem 
Rran-1̂ ’ ^ur diefaiz^r jnzen aucb Angehörige berück- 
ües Ofn0mmt «,m,1 ndererinäß igu ng nicht (mehr) in 
In dpf lcbbge’n i,n+n ule> nur überwiegend auf Kosten 
48 Ak FäHen Hpc.*6̂ 3 *611 und ausgebildet werden. 
iiehm°s' 1 Einksfr>§ 10’ aber auch der §§ 5, 27 u. 
Sammen’ daß die andererseits könnte man an- 
für d;eilveranlam,fesebzbcben Erfordernisse der Zu- 
odê  e. Beriiek„._. § u°d der Kinderermäßigungen

löhter Sonderausgaben 
rauchs mit tatsächlich 
ungen in Wechselwir- 

wird wohl an solch 
m nicht gedacht sein, 
isteht“  oder „gewährt 
vährt wird“ , wird sich 
iß in §§ 32, 39 grund- 

rerjähriffo^^* lst zwischen Fällen, in denen

°der ^erücksinkf und der Kinderermäßigungen 
g e w ■■|les steuerfr -^Un^  erböhter Sonderausgaben 
^ g dh/ t e n  & 6n Verbrauchs mit tatsächlich 
Versprühen ni,•. +erermaß>.?ungen in Wechselwir- 
Öie i lede,le v '^ te n . Doch wird wohl an solch 
Wird“ ecb$elnde p " ssebzungen nicht gedacht sein. 
genügpniler »auf \ w Ung »zustehta oder „gewährt 
tat2lichnd daraus i u rag gewährt wird“ , wird sich 
für S  ll'>terschlu kIuren> daß in §§ 32, 39 grund- 
\  üderia^f. den ist zwischen Fällen, in denen 

&e Angehörige die Kinderermäßi-

SChl1' 7ö A bs^’jbgkeitsf;s .6 .r X ^ äl,e auch EinkStRichtl. f. 1939 
. uoimStRichtl. f. 1940 Absclui. 47 Abs. 5,6.

gung bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 
ohne weiteres zu gewähren ist,, also in diesem Sinne 
„zusteht“  und zwischen Fällen,' in denen bei den zu 
berücksichtigenden volljährigen Angehörigen die 
Gewährung der Kinderermäßigung von einem An
trag abhängig gemacht ist.

6. In §§ 32, 39 EinkStG. werden Angehörige in 
recht verschiedenartiger Gestaltung nach einzelnen 
Richtungen berücksichtigt. Dabei handelt es sich 
einmal um die Einstufungen in die vier Steuer
gruppen und zum anderen um die Voraussetzungen 
für Kinderermäßigungen, die ihrerseits wieder all
gemein zur Einstufung in Gruppe III oder IV der 
Tarife führen oder führen können.

a) Wo hier von „Kindern“  oder von „der Geburt 
eines Kindes“  oder davon, daß ein Kind geboren 
oder aus einer Ehe hervorgegangen sein muß, die 
Rede ist, folgen Verwaltung und Rechtsprechung 
dem Sprachgebrauch und der Volksanschauung da
hin, daß nur ein lebend zur Welt gekommenes Kind 
berücksichtigt wird. Ist es auch u. a. der Zweck des 
Gesetzes, den Willen zum Kinde zu fördern, so kann 
trotzdem eine Totgeburt der Geburt eines lebenden 
Kindes nicht gleichgestellt werden13).

b) Was sodann den Begriff des „Kindes“  als 
solchen anlangt, so ergibt sich schon aus der Ent
wicklung in der gesetzlichen Regelung des Ein
kommensteuerrechts, aber auch aus der heutigen 
Fassung unmittelbar, daß dabei grundsätzlich allein 
an das „K ind“  in Beziehung zu seinen Eltern oder 
an gleichgestellte Beziehungen solcher Art gedacht 
ist. Es spricht ja auch das Gesetz mehrfach von 
Kindern und „anderen“  Angehörigen i. S. des § 10 
StAnpG. Dazu paßt vielleicht nicht mehr ganz, daß 
auch heute noch allgemein von „Kinderermäßigun
gen gesprochen wird. Denn diese Ermäßigungen 
stehen nun in bestimmtem Umfang auch bei Be
ziehungen zu anderen Angehörigen als den Kindern 
des Pflichtigen zu. Vielleicht würde man heute 
besser, wie früher, wo Ermäßigungen für die Ehe
frau und die Kinder gleichartig geregelt waren, von 
„Familienermäßigungen“  sprechen.

c) Allein in diesen Tarifregeln wird ferner der 
Begriff der „Vollwaise“  gebraucht und wird ihr 
unter bestimmten weiteren Voraussetzungen ande
ren ledigen Steuerpflichtigen gegenüber eine steuer
liche Vorzugsstellung eingeräumt. Hier handelt es 
sich allerdings nicht um die Beziehung zu Ange
hörigen, sondern um den Wegfall solcher. Des Zu
sammenhangs wegens mag aber auch dieser Begriff 
hier erörtert werden. Der Begriff ist an sich ein
deutig. Vollwaise ist danach eine Person, die aus 
einer Ehe hervorgegangen ist, und deren Eltern 
beide gestorben sind. Fragen kann es sich, ob auch 
hier entsprechend uneheliche Kinder zu berücksich
tigen sind. Man wird das anzunehmen haben. Hier
nach wird man auch unehelich geborene Personen 
in Anwendung des § 1 StAnpG. als Vollwaisen an
sprechen dürfen, wenn die Mutter gestorben ist 
und wenn der Vater ebenfalls nicht mehr lebt, oder 
aber wenn ein Vater gar nicht feststellbar ist.

d) Neu ist hier sodann der Begriff des „Stief
kindes“  verwendet. Stiefkinder sind nach allgemei
nem Sprachgebrauch zunächst Kinder aus einer frü
heren Ehe nach wiederholter Verheiratung eines der 
bisherigen Ehegatten. Man wird aber weiter schon 
für die Zeit des bisherigen Rechts nach der Volks
anschauung hierzu auch ein Kind rechnen können, 1

1S) RFH.: DJ. 47 S. 200; auch EinkStRichtl. f. 1939 
Abschn.76 Abs. 7; LohnStRichtl. f. 1940 Abschn.47 Abs 7 
Eine weitere Auslegung könnte sich nur nach Sinn und 
Zweck für § 48 Abs. 3 Ziff. 6 EinkStG. rechtfertigen lassen
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das die Frau unehelich geboren und in ihre Ehe 
eingebracht hat. jedenfalls muß das heute der 
grundsätzlichen steuerlichen Anschauung entspre
chend erachtet werden angesichts der Gleichstel
lung ehelicher und außerehelicher Geburt in § 10 
StAnpG. Auf derselben Grundlage des § lOStAnpG. 
wird weiter nunmehr für das Steuerrecht im allge
meinen als Stiefkind auch ein Kind zu betrachten 
sein, das der Mann außer der Ehe erzeugt und in 
eine Ehe mit einer anderen Frau eingebracht hat. 
In solch allgemeiner dem § 10 StAnpG. entspre
chender Bedeutung wird aber nun der Begriff Stief
kind jedenfalls nach dem Wortlaut des Gesetzes11) 
auch heute noch in den Tarifbestimmungen des 
Einkommensteuerrechts nicht gebraucht, vielmehr 
für zwei verschiedene steuerliche Auswirkungen je 
in verschieden umfassender Bedeutung.

Nach §32(39) Abs. 2 Ziff. 2 a-uhd Abs. 3 Ziff. 2 a, 
Ziff. 3 a werden Steuerpflichtig^, die sonst in Steuer
gruppen I oder II gehören würden, in Gruppe III 
eingestuft, wenn sie früher „wegen eines nichtjüdi
schen Stiefkindes“  „Kinderermäßigung gehabt ha
ben“ . Damit sind nach der Fassung14 *) „uneheliche 
Stiefkinder“  in dem eben dargestellten Sinne nicht 
einbezogen, soweit sie, wie wohl in der Regel, als 
solche nicht anerkannt wurden und deshalb nicht zu 
Kinderermäßigungen — für ein Stiefkind — geführt 
haben werden14).

Sodann kommen nach § 32 (39) Abs. 5 Ziff. 5 
Kinderermäßigungen voll nur dann zur Auswirkung, 
wenn es sich um „eheliche Abkömmlinge oder Stief
kinder“  handelt. Im übrigen ist für Veranlagte der 
Höchstsatz, der wegen eines Angehörigen zum Ab
zug kommen kann, der Betrag von 720 3tJl für den 
einzelnen Abkömmling. Aus der Nebeneinanderstel
lung von e h e l i c h e n  Abkömmlingen und Stief
kindern und aus Sinn und Zweck des Gesetzes wird 
(insoweit wohl allgemein) geschlossen, daß hier 
lediglich ehe l i che  Stiefkinder, also solche, die 
aus einer Ehe hervorgegangen sind, begünstigt wer
den sollen. Dabei gelten, wie überall, auch im 
Steuerrecht, Kinder, die durch nachfolgende Ehe 
legitimiert sind (§ 1719 BGB.), in vollem Umfang, 
wie auch nach der Volksanschauung, als eheliche 
Kinder.

e) Im übrigen entspricht auch für die tarifliche 
Regelung die Begriffsbestimmung der Angehörigen 
den Grundsätzen des § 10 StAnpG., sofern in den 
weiteren Vorschriften der §§ 32 u. 39 stets neben 
Kindern „andere Angehörige i. S. des § 10 Ziff. 3—6 
StAnpG.“  genannt sind. Aus der einschränkenden 
Anführung ergibt sich auch hier, daß Verlobte 
insoweit nicht berücksichtigt werden.

7. Es hat sich nun bald gezeigt, daß nach ver
schiedenen Richtungen das Bedürfnis besteht, die 
tariflichen Vorschriften in weiterem Umfang zu
gunsten der Steuerpflichtigen anzuwenden, als das 
dem Wortlaut des Gesetzes entspricht. Der RFH. 
hat zwar solchen Bestrebungen Steuerpflichtiger, 
günstiger eingestuft oder sonst günstiger besteuert 
zu werden, bisher meist nicht Folge geben zu 
können geglaubt, insbesondere angesichts der ein
gehenden Gliederung in den neuen Tarifvorschrif
ten, die ausdehnender Auslegung wenig zugänglich 
erschienen. Der RdF. hat jedoch seinerseits mehr
fach zum Teil in den Richtlinien für die Ein
kommensteuer und die Lohnsteuer, zum Teil in be
sonderen Erlassen, die Verwaltung zu weiterem 
Entgegenkommen angewiesen, neuerdings meist 
unter Bezugnahme auf § 17 Abs. 2 Satz 1 AO. So-

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

weit es sich dabei nicht lediglich um eine Aus
legung des Gesetzes handelt, wozu im Rechtsmitte1' 
verfahren selbständige Nachprüfung offen steht, be
deuten diesbezügliche Anweisungen aber nach dem 
Standpunkt des RdF. lediglich innere Verwaltungs
anordnungen, die dem Steuerpflichtigen kein 
Rechtsansprüche geben sollen, und die der unmitte1' 
baren Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren nicn 
zugänglich sein sollen15). Dem hat sich bekannte 
die Rechtsprechung in dem Sinne angeschlosseri 
daß sich der RFH. nicht für befugt erachtet, z 
solchen inneren Anweisungen Stellung zu nehme • 
Wie bemerkt und auch von dem RdF. ausdrückiij 
anerkannt15), hindert das aber nicht, daß im eIr” 
zelnen Falle die Rechtsprechung zu prüfen hat, 1 
wie weit eine ausdehnende Auslegung des Gesetz 
angezeigt ist. Gelegenheit zu solch sachlicher I 
fung des Gesetzes kann die Rechtsprechung inj11* 
wieder bekommen, wenn ein Streitfall auf andel. f 
Grundlage in das Rechtsmittelverfahren kommt oo 
wenn unzutreffend ein Steuerpflichtiger eine d , 
artige Verwaltungsanordnung zum Gegensu* 
eines Rechtsmittels macht. Auf dieser Grundriß 
ergaben und ergeben sich für die Auslegung “ 
Begriffe der Angehörigen nach folgenden Richm 
gen weitere Möglichkeiten. «

a) Vollwaisen16) werden in Gruppe II elngesU |
wenn sie sich bis zum 25. Lebensjahr in der Ber!jL. 
ausbildung befinden. Begehrt wurde in einem R<-CIL f 
mittelverfahren, diese Einstufung müsse auch 
die Zeit der vorhergehenden Schulausbildung U, 
stehen. Das hatte zunächst der RdF. in den 
linien nur als Billigkeitsmaßnahme zugestaj* - 
Der RFH. hat — im Einvernehmen mit dem F 
gestützt auf § 1 StAnpG. — insoweit einen ReC 
anspruch der Vollwaise anerkannt11). ,

b) Mehrfach ist es unternommen worden, in 
dehnender Auslegung der Bestimmung der Ei*1 „j, 
fung in Gruppe III wegen früherer Kindererm g 
gung für nichtjüdische Stiefkinder diese Einstu*“ | 
auch in anderen Fällen zu erlangen. Es ist el? s0- 
geltend gemacht worden, Stiefkindern müßten i 
weit Pflegekinder oder an Kindes Statt angJ-iK^f 
mene Kinder gleichgestellt werden. Das hat b* ^  
der RFH. abgelehnt, in letzterer Richtung vor a ^  
auch deshalb, weil nach bürgerlichem Recht nlg{a{t 
eingeschränkter Art und Weise den an Kindes ^¡¡j, 
angenommenen Kindern die Stellung eheliche ^  
der eingeräumt is t18). Sodann war geltend gê  
worden, angesichts der heutigen Ausdehnung j ef 
Kinderermäßigung bei überwiegender TragnnS 
Kosten des Unterhalts und der Erziehung ode ^ . 
Berufsausbildung müßte in Anwendung der in 
schauung des geltenden Rechts die Einstum 
Gruppe III auch dann zugestanden werden, '.¿et
/-I C 4-/-v« 1 i  11rsT-i4-1 n-n f  f t ’i kl At* -Pi«*» 11 M a l l  o l l  p l l l t  o fder Steuerpflichtige früher fü r uneheliche ^ et 
überwiegend diese Kosten getragen habe.

bisher eine ausdehnende Aus! &
überwiegend diese Kosten getragen habe 
hat der RFH 
des Gesetzes abgelehnt19). Rdfj

Auch in dieser Richtung hat zum Teil der 
in der dargestellten Art und Weise eingegnu^j^fig 
kann es sich fragen, inwieweit die Rechtspre^^r- 
ebenso zu günstigen Ergebnissen für die 
pflichtigen kommen kann. verdei1’

c) Dazu mag zunächst kurz untersucht w

16) Siehe Schreiben des RdF. 
1940 (RStBI. 1940, 970).

1G) Siehe oben Ziff. IV, 6

an den RFH- v- ^
oid’

) Siehe oben Ziff. IV, 6, c. „  . ucch**- i
*■) RFH. 49,103, zuvor EinkStRichtl. f. 1939 A 

Abs. 3 Ziff. 4; LohnStRichtl. f. 1940 Abschn. 47 Abs.
*8) RFH. 49,169,170.
19) RFH. 50, 5.14) Siehe unten Ziff. IV, 7, c, h.
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stufun? .Je5LQr«ndgedanken das Gesetz eine Ein- 
2uläßt. Be, i uPPe. BI wegen Kindern überhaupt
Frauen J ucliS!chtigt werden insoweit zunächst 
haben ’s oo 5L?.le e*n nichtjüdisches Kind geboren
und ¿iff 3t  <39) Abs‘ 2 Z iff- 2c> Abs- 3 z if f -2d (c) 
^euernfiir.ui! sodann geschiedene oder 
getrennte,- p?e (denen auch h ier solche 
ihrer Efje P;„  Sjeichstehen w erden20), wenn aus

verwitwete

ist, § 32 nol" 5 ind„ hervorg egangen, das nicht Jude 
Kinder, sow 2 Zdf. 2 b, weiter Ehegatten ohne 
(vgl. § 25\ . aus früherer Ehe eines von ihnen 
Ish § 32 fto\n !llchtjüdisches Kind hervorgeg angen 
Satten mit J  A:>s.3 Ziff. 2c und schließlich Ehe- 
Rung nicht Kenen Kindern, für die Kinderermäßi- 
letztere e ‘ iKT b  ^steht (sonst Gruppe IV). Für 
blld daraus a nS1<i  das aus dem Zusammenhang 
Grundsatz in r  Ehegatten ohne eigene Kinder im 
i ach 5iahrirrc.UiVPPe i* verwiesen sind, solange sie 
2lft- la i T l Ehe kinderlos sind, § 32 (39) Abs. 3 
soweit nach h m- Abs. 4. Es werden hiernach in- 
_®n ßezieh,,n„etn Gesetzeswortlaut nur diese nähe- 
iHcKsichtip-t f en zw;schen Eltern und Kindern be- 
„ adererjnäR;~nsowed standen schon bisher stets 
°t\vendip- ,,,gUriiF^n zu> und war es deshalb nicht 

ausdrimur ,e* den weiter genannten Stiefkin- 
^onen, dafi lc!i zusätzlich als Voraussetzung zu 
asse. Auch j^derermäßigung zugestanden haben 
, dabei V rac !̂ es der überwiegenden Regel, 

i^hlich zlIr A , , e. Kinderermäßigungen auch tat- 
Ki V'Ublick ai.w 'ykuug kamen. Nun standen auch 
sin ^ertnäRim! Eheliche) Stiefkinder schon bisher 

dicht erfm-u^v0, m  > insoweit war es auch für 
diRC len; und " rbcb>. das als Voraussetzung auf- 
ka, die KindprUCh- -er war es für die Regel so, 
Ie n \Ê r Öntm-c^d^Sung auch zur Auswirkung. 
diRi^teht gegenüber den anderen Fäl-
zu„, ,ür sie Kinn bei Stiefkindern überhaupt darin, 
Fra eben> Wenn ^Iermaßigungen nur zustanden und 
haimf stehendpn' nii”  ,eblem Alter Stiefkinder des in 
in n1 ,n°ch die n  * J^tigen wurden, für das über
jäh,.; , acht kam C i lrunS einer Kinderermäßigung 
,k i?ke it 0(j e_ 4 a!.scJ >n den Jahren bis zur Volb 
boten aiIr im Hin'w,CM.lGF-'mg’ des 25- Lebensjahres. 
Stüf: 
gilt!

bl1"'

ir itn Hii k7* i . ut:s LeDensJanres- 
für Stipfu; j  ck hierauf war es an sich ge- 

" ng weiter rT;Lnder ~  «der A -  —  * -
K aufzusten e Voraussetzung

Art — für die Ein- 
der Kinderermäßi-

en"milll.r eine frivv, ?u<rb insoweit war es aber, wenn 
aß ¿^htigen 'ä l L ber?c.Iit iSt? Kinderermäßigung

für ch'r^:lng geknm11 a ’ ,wo sie instand, auch zur 
daß i3eset7es')iicirnen se*n müsse. Man wird also 
tige , 'e. V o r a u S iegUn^  au«er acht lassen dürfen, 
gu,,„musse wepe! " g dahi.n £efaßt ist, der Pflich- 
daß ?,'fchabt  h ihe,ne^  Stiefkindes Kinderermäßi- 
die zustand u t n' Es genügt, wenn feststeht,
der VeSlfeng werren S  S , , w5nn ,€s f i(*  u™

güI,0.‘" usse weizPT “ ‘-‘K naturi gefaßt ist, der Pflich 
daß\jgchabt  h iheine^  Stiefkindes Kinderermäßi 
d'e Fin ^ L in d  ¡u^11, genügt, wenn feststeht, 
der VP5 ufUng wPOFn ^ lrd aber, wenn es sich um 
Stenere Waltung2i \ g n ^'nes Stiefkindes handelt, mit 
?end Hrrlchte noch lcb -ln der Auslegung durch die 
Kinded^rÜe überlv]i,w+eitergeben dürfen. Entschei-
*?I<: ünÜ den geschiM PUr sein> daß es sich um 
i t gen ' ndaß{’ cj „  ‘derten Zusammenhängen han- 
erm ä R ' echte<; A 11 s ch auungen  des heu-  

dem'S u ng, 2l] „F..etna ß n u n m e h r  K i n d e r -  
^efkiim^ehtsansnr, u d e- Das führt alsdann auch 

“ der, für d?P UCh ,auf Berücksichtigung der 
) Sieh?" 6 ” acb heutigem Recht weiter- 

öie Ej°.ben Ziff iv  3
V A b s ^ K - . t939 in Abschn. 76 Abs. 2 Ziff. 2 c, 

M,em , 47 A b 8 .f- i.2 tW .2 b  und die LohnStRichtl. in 
> daß w-Z Abs- 3 Ziff- 1 verlangen für 
zngestandenf ] Kinderermäßigung zustand

)bschV,ff
0HefKinder °der heer nur,

gehend als bisher die Kinderermäßigung zugestan
den hätte, und das sind die u n e h e l i c h e n  S t i e f 
k i n d e r  i. S. der bisherigen Darlegungen23).

d) Daraus ergibt sich weiter, daß nach wie vor 
diese Einstufung abgelehnt werden muß, wenn es 
sich lediglich um P f l e g e k i n d e r  handelt, für die 
früher Kinderermäßigung zustand. Denn insoweit 
fehlt die nähere Bindung, wie sie deutlich im Gesetz 
nach den verschiedenen Richtungen verlangt wird.

e) Anders wird auf dieser Grundlage nun die 
Rechtsprechung auch zur Frage der Berücksichti
gung von Kindern, d ie  an K i n d e s  S t a t t  a n g e 
nomme n  worden sind, das Gesetz auslegen dürfen. 
Der RdF. hat in einem gemäß § 17 AO. im Reichs
steuerblatt veröffentlichten Erlaßäs) die Verwaltung 
angewiesen, hier wie bei Stiefkindern die Einstu
fung in Gruppe III zuzulassen. Nun ist es zwar 
richtig, daß insoweit eine losere Beziehung vorliegt, 
als sie das Gesetz nach seiner Fassung verlangt. 
Adoptivkinder erhalten zwar nach bürgerlichem 
Recht in gewissem Umfang die Stellung von ehe
lichen Kindern, aber mit beachtlichen Ausnahmen. 
Außerdem handelt es sich hier um eine Beziehung, 
die auf, wenn auch amtlich bestätigtem, Vertrag be
ruht und durch Vertrag wieder gelöst werden kann 
(§§ 1741, 1757 BGB.). Trotzdem wird bei Gesamt
beurteilung und angesichts der Kundgebung des 
RdF. die Rechtsprechung dazu kommen können, im 
Wege der Auslegung als entscheidend zugrunde zu 
legen, daß grundsätzlich die an Kindes Statt ange
nommenen Kinder im bürgerlichen Recht die Stel
lung ehelicher Kinder erlangen, für welche vorzugs
weise diese Einstufung in Gruppe III bestimmt ist. 
Auch hier handelt es sich zudem um Kinder, für die, 
wenn sie innerhalb der angeführten Altersgrenzen 
adoptiert wurden, schon bisher Kinderermäßigung 
gewährt wurde; und auch hier besteht wohl kein 
Bedenken, dieses Erfordernis nach den Grundsätzen 
des heutigen Rechts zu prüfen, wie es auch die 
Verwaltungsanordnung bestimmt.

f) Vermehrt wird all dies für Kinder gelten, die 
f ü r  e h e l i c h  e r k l ä r t  w o r d e n  sind (§ 1723 
BGB.), und für die der erwähnte Erlaß ebenfalls 
die Berücksichtigung wie für Stiefkinder angeord
net hat. Das liegt hier schon deshalb nahe, weil 
§10.StAnpG, auch uneheliche Beziehungen aner
kennt, lind weil kaum ein „Vater“  wegen eines 
Kindes die Ehelichkeitserklärung beantragen wird, 
das nicht sein Kind ist. Hier kommt außerdem da
zu, daß diese Bindung hernach unlöslich ist.

g) Noch weiter zu gehen, wird erheblichen Zwei
feln begegnen. Allerdings spricht manches dafür, die 
heutige Rechtsanschauungen auch insoweit zu be
rücksichtigen, als im Hinblick auf uneheliche Kin
der, die nicht Stiefkinder geworden sind, und 
auf weitere Angehörige i. S. des § 10 Ziff. 3—4 
StAnpG. bei überwiegender Tragung der Kosten 
des Unterhalts und der Erziehung oder der Berufs
ausbildung Kinderermäßigung gewährt wird. Inso- 
soweit können jedoch gegen eine ausdehnende Aus
legung schon deshalb Bedenken bestehen, weil sich 
bald gezeigt hat, daß der Zubilligung dieser Kinder
ermäßigung überhaupt, zur Verhütung von Miß
brauch, Schranken gesetzt werden müssen. Verwal
tung und Rechtsprechung sind insoweit darüber 
einig, daß auf solcher Grundlage anderen Angehö
rigen als den Eltern die Kinderermäßigung nur 
gewährt werden kann, wenn ein ausreichendes w irt
schaftliches Bedürfnis zu überwiegender Kostentra-

22) Siehe Ziff. IV, 6, d.
20) RdF .-Erlaß v. 8. Febr. 1941 (RStBl. S. 105).
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gung besteht54). Immerhin wird sich vielleicht die 
ausdehnende Auslegung auf uneheliche Kinder, die 
nicht Stiefkinder geworden sind, vertreten lassen, 
das wieder angesichts der Regelung in § 10 StAnpG., 
dann aber, weil es hier vorwiegend Pflicht und Be
dürfnis ist, daß der Vater die Kosten des Unter
halts usw. trägt. Allgemein wird man insoweit, vor 
allem, wenn es sich um weitere dieser Angehörigen
i. S. des §10 Ziff. 3—4 StAnpG. handelt, allerdings 
zu beachten haben, daß es angesichts der Neuein
führung dieser weiteren „Kinderermäßigungen be
sonders nahe gelegen hätte, auch zu ihnen für die 
Einstufung ausdrücklich Stellung zu nehmen, wenn 
ihre Berücksichtigung hierfür gewollt wäre.

h) Wie dargestellt55), kommt nach dem Wortlaut 
des Gesetzes die volle Auswirkung der Kinder
ermäßigungen nach neuem Recht nur ehelichen Ab
kömmlingen und den Stiefkindern zu, die aus einer 
Ehe stammen. Bei letzterer Voraussetzung wird es 
insoweit auch heute bleiben müssen. In dem in Note 23 
erwähnten Erlaß hat nun der RdF. die Verwaltung 
angewiesen, auch hier an Kindes Statt angenom
mene o.der für ehelich erklärte Kinder den ehelichen 
Abkömmlingen gleich zu behandeln. Ob man auch 
dazu im Wege der Auslegung kommen kann, ist 
nicht unzweifelhaft. Die Bedeutung der Einschrän
kung ist deutlich, und in besonderem hinsichtlich 
der Auswirkung der Annahme an Kindes Statt könn
ten hier vermehrt Bedenken wegen der erwähnten 
loseren Bindung bestehen und auch angesichts der 
Erfahrungstatsache, daß diese Einrichtung schon 
mehrfach zu mißbrauchen unternommen worden 
is t55). Auf der anderen Seite können Bedenken Ietz- * 25 26

2t) EinkStRichtl. f. 1939 Abschn. 78 Abs. 10; LohnSt- 
Richtl. f. 1940 Abschn. 49 Abs. 9; RFH.50,117. In beson
deren Ausnahmsfällen kann diese Voraussetzung auch 
für einen Elternteil aufzustellen sein; vgl. DStZ. u. WBO. 
1941, 297 und den dort S. 296 angeführten RdF.-Erlaß
v. 12. Jan. 1940, S 2222—26 III.

25) Siehe oben Ziff. IV, 6, d.
26) Das hat zu entsprechenden gesetzlichen Einschrän-

terer Richtung wohl zurückgestellt werden, nachd 
das Gesetz durch neue Vorschriften56) der MögjjU 
keit von Mißbräuchen entgegengewirkt hat. So tjU 
es sich vielleicht auch hier für das Steuergef „
rechtfertigen, ebenfalls im Wege der Ausleg 
diese Kinder nun den ehelichen Abkömmlinge11 
engeren Sinne gleichzustellen. «

i) Nur anhangsweise seien weitere auf § a - 
gestützte Erlasse des RdF. erwähnt, die Vergup 
gungen für Kriegsteilnehmer und ihre Angeh°rl=jj£ 
bringen. Einmal wird Kriegerwitwen als solchen ^ 
Einstufung in Gruppe III gewährt27). Sodann ^  
halten Eltern von gefallenen Kriegsteilnehmern^, 
Kinderermäßigungen über den Tod des Kindes ̂  
aus, für das die Kinderermäßigung zustand28) - / \er 
schließlich werden den Eltern für Kriegsteilne1 ^  
Kinderermäßigungen unter dem Gesichtspunkt g 
Kostentragung auch über die Zeit der Zurückk’S ¿¡e 
des 25. Lebensjahres hinaus gewährt, solange 
Ausbildung durch Heeresdienst gehemmt wah yck' 
destens aber für weitere 6 Monate nach Zu g 
legung des 25. Lebensjahrs28). Auf die ErnsuO^e 
von Vollwaisen, die Kriegsteilnehmer sind, is t|jsge- 
Vergünstigung bisher nicht entsprechend 
dehnt worden. Alle diese Erleichterungen & ufld 
deutlich über die Regelung im Gesetz hinaus ^ 
kommen deshalb für eine Gesetzesauslegung Uep 
in Betracht. Gefallenen Wehrmachtsangen01 ¡̂¡r 
wurden in gewissem Umfang andere im Einsätze 
den Krieg und später bei Luftangriffen gel 
Kinder gleichgestellt28) 29).

----------------  or 1
kungen geführt, s. Gesetze v. 23. Nov. 1933 (RGB1- ’
u. v. 19. April 1939 (RGBl. I, 795).

27) RdF.-Erlaß v. 21. Dez. 1940 (RStBI. S. 1057). {gi\
28) Ziff. 16 der EinkStErgRichtl. v. 15. Feö7RS# 

(RStBI. S. 137) u. RdF.-Erlaß v. 24. Febr. 1941 V
S. 203). J

29) RdF.-Erlasse v. 20. Juni 1941 (RStBI. S.
v. 30. Juni 1941 (RStBI. S. 468); dazu DStZ. U. WBU'
320 ff. Z iff. 20 ff., auch S. 288 Ziff. 5.

Die Feststellung des Erwerbs- und Veräußerungspreises 
im Wertzuwachssteuerrecht

Von Dr. Hans  M ü t h l i n g ,  Landesverwaltungsrat in Kiel

Der steuerpflichtige Wertzuwachs wird durch 
Hinzurechnungen zum Erwerbspreis durch Abzüge 
vom Veräußerungspreis herausgeschält. Es erscheint 
angebracht, die Grundlage dieser Berechnung, die 
Feststellung des Erwerbs- und Veräußerungspreises, 
einmal im Zusammenhang darzustellen:

1. Die gesetzliche Grundlage 
der Preisbestimmung

Nach § 6 Abs. 2 PrMustStO. (i. d. Fass, des RdErl. 
v. 12. Mai 1931 [MBliV.499]) und v. 10. März 1932 
(MBliV. 297) und nach dem in Anschluß daran er
lassenen örtlichen Satzungen bestimmt sich der Preis 
(der Erwerbs- wie der Veräußerungspreis) nach dem 
Gesamtbeträge der Gegenleistung einschließlich der 
vom Erwerber übernommenen oder ihm sonst in
folge der Veräußerung obliegenden Leistungen und 
der vorbehaltenen oder auf dem Grundstück lasten
den Nutzungen; bei Verträgen über Leistungen an 
Erfüllungs Statt wird die Berechnung nach dem 
Werte vorgenommen, zu dem die Gegenstände an

denjet>Erfüllungs Statt angenommen werden. In uefldf 
die reichsrechtliche Regelung richtungg0 5<p\ 

WZuwStVO. für Danzig (RGBl. I,neuen w zuw o ivu . iui uauzig jj --
für Ostmark und "Sudetengau (RGBl. I, lg  I“, 
und in der vom Rdl. erlassenen Mustersatz ^.1 
das Saarland (RGBl. 1938, 1108) ist in §J f  h d55 
Ziff. 3 der einzelnen Vorschriften sach* 
gleiche bestimmt.

2. Zur Preisbestim m ung im  allge0ie^  p -
Als Preis ist das zwischen Veräußerung 

Werber vereinbarte Entgelt für die Üb jso 0 
des Eigentums am Grundstück anzusehen,. 
Gesamtheit derjenigen Vermögenswerten LC, eSti1I1?|evjesaniuicu ucijciugcii vci luugcuawc» -  he$11 AiC 
die nach dem Willen der Beteiligten dazu . efl) 0  

sind, die Vermögensminderung auszugK1 
der Veräußerer durch die Übertragung sel 
eigentums auf den Erwerber erleidet ( oljiitU 
AusfBest. zur Berliner StO.). Zu den uPrcräÛ cV  
nen Leistungen rechnet alles, was der ¡cfrt 3 
tragen müßte, wenn der Erwerber es ihn1



H d !^ a n g l9 4 1  Heft 31] Aufsätze 1643

daß aiil611, batte- Das PrOVQ. hat dazu festgestellt, 
QrunHcK- .Leistungen steuerpflichtig sind, die ein 
Kleirli i  fwe“ >er dem Veräußerer zum Aus- 
Grundh £?nhwelcher anderer durch die Aufgabe des 
^tsnreri? j S erwachsenden Nachteile in Gestalt 
gewähr Erhöhung der Gesamtgegenleistung
ö ffe n tll f ’ J- 17‘ SePt- 1937 -  VII C 37, nicht ver- 
grenzun« ' j  sob dargelegt werden, welche Ab-
e*nzelnen besCh^ ^*ese*z u°h Rechtsprechung im

der übernommenen Leistungen
Zum p 1” 3^ 1116 h e r ■ ' Ver tzuwachss teuer  

Berber nKe*S Sehört die dem Veräußerer vom Er- 
^ rMustStff \n° mmene Wertzuwachssteuer (§ 9 Abs. 2 
der Steue h ’t ” ^ s Wert dieser Gegenleistung gilt 
Erwerber ;!• raJ?> her anzusetzen wäre, wenn der 
nicht ühPr„ e Entrichtung der Wertzuwachssteuer 
0 stmSr“  ™0,n3,men hätte“  (§ 13 Abs. 2 der VO. fürustmark J  e naue- ^  i j  ads. z der v u . für 
Steuer ero-iht .hetengau usw.). Die Übernahme der 
Sie kann’ iu  SIcb 'n her Regel aus dem Kaufvertrag, 
"'erden a - er ,aucb in einer Erklärung gefunden 
gegenühf... ie, der Erwerber der Steuerbehörde 
VH 562/20 ■ ,,f.eSeben hat (RG. v. 20. Mai 1930, 
^üß indes ' 1W- 1930, 2298). Die Steuerübernahme 
e*nbart sein °!n Kaufabschluß tatsächlich ver
eng  w o n A ’ e hie Vorschrift einer SteuerordT
hie Zahlung h d'e Steuerbehörde den Erwerber, der 
Veräußerer ••k f  Steuer vertraglich gegenüber dem 
rer als n PS„uVernommen hat, neben dem Veräuße- 
sPruch npF,J t̂scEuihner für die volle Steuer in An- 
f'nbarunp- Vlen_harf, setzt voraus, daß die Ver- 
ie‘* des für rrr ^ahiungsübernahme einen Bestand- 
^ßerunp-o-p‘^Stcuerberechnung maßgebenden Ver
acht gerrphSC” a^ es bildet. Diese Voraussetzung ist 
.teuer, vero-fn’- ^venn erst nach Festsetzung der 
außerer un,i , cb versuchter Einziehung beim Ver- 
^ Satzweisp u (ilansPruchnahme des Erwerbers als 
9le Eierdureßh eii d?n Schuldners eines Teilbetrages

igten unter 
agsansprüch
Steuerzahlu _ __

(PrOVG. v. 21. Sept. 1934,

, hierdumi! u e, ?n Schuldners eines Teilbetrages 
;CrtragSKpt ...heebeigeführte Sachlage zwischen den 
pe'hgen VenrI8ten unter Angleichung der beider- 
T.ahrnen j :uraSsansprüche bereinigt und in diesem

den Erwerber
!>ahrnen di^ cVansprüche bereinigi 
v» no®mrn Steuerzahlung durch 
Vl' c 36/3“ ^ g ™ w ; ‘ < r-o v o .-

b) 0 b er „ , .
Der vw- nme h er G r u n d e r w e r b s t e u e r  

S :. l 8.79 :UR v £ f.1̂ , hatte mit E. v. 30. Dez. 1936, 
w^aherwerliQtp1̂ 61; 58> 706 festgestellt, daß die 

achses ZUr He."?r bei der Ermittlung des Wertzu- 
£. rechnet w p r / “ te dem Veräußerungspreis hinzu- 
VAi?Srnäßis- h,-p 11 hürfe, wenn der Erwerber ver- 
d J e!), Eetrao-p ... aniahende Grunderwerbsteuer im 
lQdn^^VG^ '" -7e f ” omtnen hat. Demgegenüber hat 
Ä  272 äteS,1.* r,U rt- "• 14- April 1939? RVerwBl. 
\VPrP runderwprKeCen’ daß hie Übernahme der vol- 
fü w UvvachsstPi7S ê r nicht zu einer Erhöhung des 
te in ‘.Aus der j^ fheh tigen  Veräußerungspreises 
äußerlst folgende?Ui,ssigen Begründung dieses Ur- 
ste, , ^ r die a„ fS hervorzuheben: Zahlt der Ver- 
Vor„ r,balfte (cr\ 1 iuin entfallende Grunderwerb“ 
äuRp rht der <i*Se bs4» so ist dieser Betrag nach
abzuClugskosten Cnr0ridnun8’ aIs ein Teil der Ver' gibt 4?ben. Al« y°n hem Veräußerungspreise (p) 
Uahn.Slch ahn- steuerbarer Veräußerungspreis er- 
der'cf her Ste..P~JK Würde im Falle der Über- 
rUn Steuer wi u^r d̂ rch den Erwerber die Hälfte 
st SsprejSe . her Beklagte es will, dem Veräuße- 
der r?r h are r , | u?erechnet, so ergäbe sich ein 

ßesteuer. ! re]s von P +  g- Der Unterschied in 
t=sgrundlage würde also 2 g betra

gen, obwohl die wirkliche Leistung in beiden Fällen 
sich nur um 1 g unterscheidet.

c) Z u r  A b g r e n z u n g  w e i t e r e r  
Ü b e r n a h m e f ä l l e

Was nicht dazu bestimmt ist, die durch die Hin
gabe des Grundstücks erlittene Vermögensminde
rung auszugleichen, ist nicht steuerpflichtig. So 
sind z. B. Entschädigungen für bestimmte, besonders 
vereinbarte Leistungen, etwa für den A b t r a n s p o r t  
bisher auf dem veräußerten Grundstück lagernder 
Vorräte steuerfrei (PrOVG. 74, 16). Die vom Käufer 
ganz übernommenen M a k l e r k o s t e n  werden nicht 
mit hinzugerechnet, weil diese Ausgaben auf jeden 
Fall als Unkosten abzugsfähig sind. Wenn die Be
teiligten allerdings einen Teil des Entgelts in die 
Form einer Vermittlungsgebühr, einer den üblichen 
Zinssatz erheblich übersteigenden Verzinsung des 
gestundeten Preises oder einer sonstigen Neben
leistung kleiden, so gilt diese Zahlung als Teil des 
steuerpflichtigen Kaufpreises (§ 6 Abs. 8 PrMust- 
StO.). Die V e r m e s s u n g s k o s t e n  und die Kosten 
für A u f l a s s u n g s u n t e r l a g e n  sind nicht hinzu
rechnungsfähig. Der für die übernommenen Leistun
gen geltende Grundsatz gilt auch für die auf dem 
Grundstück r u h e n d e n  Las t en ;  denn die Vor
schrift ist auf die Fälle abgestellt, die an sich Ver
pflichtungen des Veräußerers bedeuten (Beispiel: 
§§ 434, 439, 2 BGB.). Die Hinzurechnungsverpflich
tung besteht auch für den Fall, daß der Verkäufer 
wegen Kenntnis des Erwerbers keine Pflicht zur Be
seitigung der Lasten hat (§ 439 Abs. 1 BGB.). In 
diesem Fall werden die Beiträge nicht als über
nommene Leistungen, sondern als dem Erwerber 
infolge der Veräußerung obliegende Leistungen 
hinzugerechnet. Die Hinzurechnung unterbleibt 
dann, wenn der Erwerber die Beseitigung der 
Lasten unter Anrechnung auf den Kaufpreis über
nimmt; denn Besteuerungsmerkmal ist dann der 
ganze Kaufpreis. „Werden in Anrechnung auf den 
Erwerbspreis H y p o t h e k e n  übernommen, so ist 
dies eine Abmachung, die eine besondere Regelung 
der Erfüllung betrifft, eine Zahlungsmodalität, die 
für die Tatsache der vertraglichen Bemessung des 
Preises in bestimmter Höhe bedeutungslos ist und 
auch nicht als Nebenleistung, die die Preishöhe be
einflußt, in Betracht kommt“  (Ziff. 16 der AusfBest. 
zur Berliner StO., gestützt auf PrOVG.: OVG. 80, 
81 f.). Eine anläßlich einer Grundstücksveräußerung 
zwischen Erwerber und Veräußerer vereinbarten 
H y p o t h e k e n r e g u l i e r u n g  durch den Veräuße
rer ist keine Sonderleistung neben der Grundstücks
übertragung. Das dem Veräußerer für die Regulie
rung vereinbarungsgemäß zufließende Entgelt ist 
daher Teil des Grundstückspreises (PrOVG.: OVG. 
90, 191).

4. Die Nichtberücksichtigung gemeiner 
Lasten

Die auf einem nichtprivatrechtlichen Titel be
ruhenden Abgaben und Leistungen, die auf dem 
Grundstück kraft Gesetzes lasten (gemeine Lasten), 
werden nicht mitgerechnet (§ 6, 3 PrMustStO., § 13 
Abs. 3 Ziff. 2 Satz 2 der VO. für Ostmark und Su
detengau usw.). Voraussetzung der Steuervergünsti
gung ist, daß die Lasten (etwa Grundsteuer) bei der 
Veräußerung noch nicht fällig waren. Handelt es 
sich dagegen um Rückstände, die der Erwerber 
nach den vertraglichen Bestimmungen übernehmen 
muß, so handelt es sich nicht mehr um die Über
nahme einer wertmindernden Last. Es besteht also 
Hinzurechnungspflicht.

206*
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5. Preisbestimmung und Schankkonzession
In der Steuerpraxis bestehen ständig Zweifel, ob 

der auf die Betriebserlaubnis entfallende Teil des 
Kaufpreises von der Grunderwerb- und Wertzu
wachssteuerpflicht miterfaßt w ird oder nicht. Die 
Unklarheit über die Rechtslage ergibt sich insbe
sondere daraus, daß die Grunderwerbsteuer reichs
gesetzlich, die Wertzuwachssteuer aber noch landes
rechtlich geregelt ist und daß bei dieser Organi
sationslage die entsprechenden obersten Steuer
gerichte, der RFH. und das PrOVG., zu widerstrei
tenden Ergebnissen gekommen sind.

In Grunderwerbsteuersachen hat der RFH. in 
ständiger Rechtsprechung festgestellt, daß das Gast- 
wirtschaftsgeschaft mit dem Grundstück, für das die 
Konzession erteilt wurde, untrennbar mit dem 
Grundstück verbunden ist und aus diesem Grunde 
mit zum Steuerobjekt gehört. Die Konzession sei für 
bestimmte Räume erteilt, und von diesen Räumen 
könnte das Unternehmen ohne Konzessionsänderung 
nicht getrennt werden (vgl. dazu RFH.: Kart. R.2 
und R. 30 zu § 12 Abs. 2 Satzl des alten GrErwStG., 
auch B o r u t t a u - K I e i n ,  „Grunderwerbsteuer“ , 
1940, S. 348). Demgegenüber hat das PrOVG. zur 
gleichen Rechts- und Sachlage festgestellt, daß es 
die vom RFH. für Grunderwerbsteuerzwecke auf
gestellten Grundsätze auf die Wertzuwachssteuer 
nicht übertragen könne. Unter dem wertzuwachs
steuerpflichtigen Preis sei das zwischen dem Ver
äußerer und dem Erwerber vereinbarte Entgelt für 
die Überlassung des Eigentums an dem Grundstück 
zu verstehen, also die Gesamtheit derjenigen Ver
mögenswerte, die nach dem aus dem Kaufvertrag 
zu entnehmenden Willen der Beteiligten dazu be
stimmt sind, die Vermögensminderung auszuglei
chen, die dem Veräußerer durch die Hingabe des 
Grundstücks erwächst (PrOVG. 77, 50). ln einer ver
einbarten besonderen Vergütung für den Verzicht 
auf die Ausübung der Konzession auf dem verkauf
ten Grundstücke, die rechtlich durchaus möglich ist, 
könne aber nach der ständigen Rechtsprechung des 
Gerichts ein Preisteil für die Hingabe des Grund
stücks nicht erblickt werden, vielmehr beträfe dieses 
Entgelt einen steuerfreien Gegenstand und müsse 
aus diesem Grunde aus der Steuerberechnung aus- 
scheiden (PrOVG.: PrVerwBl. 49, 445). An dieser 
Rechtsprechung hat das PrOVG. 76, 5 auch gegen
über den oben mitgeteilten Feststellungen des RFH. 
ausdrücklich festgehalten. An dieser Stelle hebt das 
OVG. noch besonders hervor, daß der Verzicht auf 
die Konzession entgegen der Ansicht des RFH. 
rechtlich keineswegs inhaltlos sei, da die Konzession 
auch nach der Veräußerung des Grundstücks für 
den bisherigen Eigentümer einen Wert behalte, 
ebenso wie anderseits der Käufer ein rechtliches 
Interesse an dem Verzicht auf die Konzession habe 
und ein solcher deshalb auch Gegenstand einer be
sonderen Preisvereinbarung sein könne.

6. Zur Preisbestimmung bei Grundstücken
m it Geschäftsbetrieben

Wenn der Veräußerer den Geschäftsbetrieb auf
gibt, besteht regelmäßig auch für den Teil des Kauf
preises Steuerpflicht, der für die Aufgabe des Ge
schäfts gerechnet ist. Eine für den Grundstücksver
äußerer vorgesehene Entschädigung für die ihm un
mittelbar aus der Veräußerung des Grundstücks er
wachsenden Nachteile der ftäumung des Grund
stücks oder der Einstellung oder Verlegung eines 
bisher dort betriebenen Unternehmens ist (nach Pr
OVG. 74, 16) rechtlich regelmäßig ein Teil des

Grundstückspreises. Einer Ausscheidung aus dem 
Preise unterliegt nach der gleichen Entscheidung 
höchstens die Vergütung für einzelne, besondere 
Kosten verursachende Maßnahmen. Es ist danach 
Grundsatz, daß „zu den steuerpflichtigen Preis- 
bestandteilen auch solche Beträge gehören, die der 
Erwerber für Leistungen zu zahlen hat, die mit dem 
Grundstückskauf derart in innerem Zusammenhang 
stehen, daß ohne sie der Kauf nicht getätigt wor
den wäre. Hierzu rechnet insbesondere eine Ent
schädigung für Aufgabe eines vom Erwerber nicht 
übernommenen Geschäftsbetriebs“  (so Ziff. 19 der 
AusfBest. zur Berliner StO.). Zur Abgrenzung vo° 
dem oben behandelten Fall des Verzichts auf dm 
Schankkonzession hat das PrOVG. 64, 55 die Be" 
urteilung dahingehend begründet, daß die b\?oe 
Aufgabe eines Geschäfts nicht die Bedeutung eines 
Verzichts auf ein selbständiges Rechtsgut hat, der 
einer besonderen Bewertung zugänglich wäre, ,slj; 
sei vielmehr nur die natürliche und notwendig0 
Folge der Grundstücksveräußerung (vgl. im übrigen 
PrOVG. 92, 45). M it E. v. 17.Sept.1937 (VII C 37) 
hat das PrOVG. zusammengefaßt und wiederhol 
daß alle Leistungen steuerpflichtig sind, die el _ 
Grundstückserwerber dem Veräußerer zum AUS' 
gleich irgendwelcher anderer durch die Aufgm^ 
des Grundbesitzes erwachsenden Nachteile in E>e' 
stalt entsprechender Erhöhung der GesamtgegeIJj 
leistung gewährt, z. B. bei Aufgabe eines bisher an 
dem veräußerten Grundstück betriebenen Geschält 
Unternehmens. Wenn das Grundstück mit dem b 
triebenen Geschäft veräußert w ird und der ErWe  ̂
her die Fortsetzung des Betriebs beabsichtigt, W* 
der für den Betrieb vereinbarte Kaufpreisteil a 
steuerfrei abgesetzt (PrOVG.: RVerwBI. 50,
Die im Kaufvertrag vorgenommene Verteilung 
Gesamtgegenleistung aut die Einzelpreise istnac 
prüfungsfähig. Ist ein bestimmter Einzelpreis >. 
das Geschäft nicht ausbedungen, so ist der I re j  
von Amts wegen zu ermitteln (PrOVG. 77, 1 11 
RVerwBI. 40, 627).

7. Die Preisbestimmung bei Räumung8' 
entschädigungen

Eine vertraglich vereinbarte Sondervergütung 
Räumung der eigenen Wohnung des Veräußerers 
dem von ihm verkauften Hause gehört zur steo . 
pflichtigen Gesamtgegenleistung (PrOVG. 90, ‘ . 
Leistungen des Käufers an eine dritte, an der * 
äußerung nicht beteiligte Person (z. B. Mieter) s 
im allgemeinen als Teil des Kaufpreises nur a <e 
sehen, wenn damit eine dem Veräußerer obliegjrj!^ 
Leistung abgegolten werden soll. „W ird  anJ a3!c\(S 
der Veräußerung eines vermieteten Grundstu  ̂
eine Verpflichtung des Veräußerers verein > g 
gegen eine besondere Gegenleistung die JRäuf̂  ^  
des Grundstücks seitens der Mieter herbeizufju^eil 
so ist die besondere Gegenleistung dann nicht ^  
des Veräußerungspreises, wenn der Übergang 
Grundeigentums nicht von der Erfüllung der -p 
mungsverpflichtung abhängig gemacht ist“  (s0 
satz zu PrOVG. 92, 45). mi£el1

Nebenleistungen als Teil der steuerpfhen 
Gegenleistung sind auch Unmigskostenbeihiuej^ jep 
Entschädigungen für Ersatzwohnungen. Auch ^ ef„ 
zinsvorschüsse, gezahlt vom Käufer an den 
käufer für eine Mietzeit, sind als Verzicht anzu 
und gelten damit als Teil der Gegenleistung-

8. Zur Preisbestimmung bei B a u v e rtra g
Bauunternehmer sind erfahrungsgemäß ^e^]iang 

ihre eigenen Grundstücke nur im Zusanim c
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häuf io- Bauaufträge zu verkaufen. Es ist für sie 
von ^Wirtschaftlich, eine einheitliche Verknüpfung 
reichen Ur v rag und Grundstücksverkauf zu er- 
Gebänrip Entscheidung, ob der Preis für das 
sichtio-ii„ mii,zurechnen ist, kann nur unter Berück- 
Werden P fi er Grnstände des Einzelfalles getroffen 
kaujjj j , , (AtY me'ne Regeln lassen sich insoweit 
'venduiin-'u en’ Nach der zur entsprechenden An- 
StQ. e i(K „^ anzii zi?*lien^cn (noch zum alten GrErw-

entsprechenden An-
pi-rT .....‘-“ utncHucu ruueii zum auen v jrc rw -

30, 32i ungenen) Entscheidung des RFH.: PrOVG. 
Eage OI?n3.̂: e.s auf die Feststellung im Kaufver-nage aji i n uig 1 im rvduivci-
vertrag u der gleichzeitig geschlossene Bau- 
menhano- um Eirundstückskaufvertrag irn Zusam- 
der Vpri - i 1■ Eerner sei es von Bedeutung, daß 
(nicht ak RU er<<> d- h. der Verkäufer als solcher 
Errichtunn- auunternehmer) für die ordnungsmäßige 
siru L des Bauwerks haften soll. Daraus könnesich ergp'Rp'"'“’ jlJauv' --------------- -------------------------
den Ban k * d der Bauunternehmer, auch was 
^erkmpiofn n t’.. S*CE als Verkäufer und nicht als 
Betracht ,i.ln gefühlt hat. Schließlich käme auch in 
ding ( j ’ das Grundstück erst nach Fertigstel- 
s°ll. ;Wenn lause,s dem Käufer übergeben werden 
zur Zeit j p 3 Gebäude (für die Wertzuwachssteuer 
War, so s •e3 Vertragsschlusses) noch nicht fertig 
?echtssrmi,u!as bedeutungslos. Zusammenfassung in 
äußerer -„.f ? "a- G. „Verpflichtet sich der Ver
bellen oder - m. Grundstück ein Gebäude herzu- 
v°Uenden o,,61!1 in..der Herstellung begriffenes zu 
Ranz oder 7 1St die Frage, ob das Gebäude
t'nie von rU?  Teil mitzubewerten ist, in erster 
Endstück ,utung, ob die Abreden über das 
anzusehen 1 j  den Bau als einheitlicher Vertrag 
, r alsbaldirrü ,-iUnd hierfür ist wieder wichtig, ob 
, s ßesit7Pofe Übergang des Eigentums (nicht 
^ssung- dp* ist." Wenn Übergabe und

iis zur Fertigstellung 
werden, so spricht diese

nur
Auf-‘assung de.VpwolU jst." W 

Yebäudes i ; /^rundstücks bis zur Fertigstellung des 
¿atsache fr,r a.us&eschoben werden, so spricht diese 
V.’aadstück ein^n einheitlichen Vertrag, durch den 
Qle irleipi-u. » n t\  Gebäude veräußert werden. Für;  sieichp a , 'Jt-uauue vera 
vüch dann pnn/ la,lme wird man 
Raufers ist ^scheiden, wenn <

sich in der Praxis 
es die Absicht des- | '■iö JOf -• ' J vv CI1U 1 . 3  Uit AUdltlll Uüb

lini6r wenn d,p schlüsselfertiges Haus zu erwerben, 
n; ]en Gründe:;^ a tun^  nacb den bürgerlidi-recht- 
djpbt nach denn Ze? des Kaufes geregelt ist und 

esem Sinne 3  ^es -Werkvertrages. Ein Anhalt in 
Un , rnehmer (mU5, aUcb vorliegen, wenn der Bau- 
?n r mit dem ’ .Grundstück mit Rohbau verkauft 
26 op de führpn ,,fer vereinbart, daß er den Bau 

’ 280k 1 S°H (vgl. im übrigen auch RFH.Zu
Und wiederholt: Das Gebäude 

Qn,raF geschlnco en-’ Wenn ein selbständiger Werk- 
Geh^s*bcks „ „  Su,n..1S* UI1d die Übereignung des 
äußbaudes s U t t f iÄ n& g von der Errichtung des 
nichtrcr des QrumkH- 9 er DUmstand> daß der Ver- 
lichp. V^bedino-t jjdstucks Bauunternehmer ist, läßt 
kann ^ ertragbVOrurai;lf Ascbbeßen, daß ein einheit- 
Kart nn Werkvp'i egt' Auch *n einem solchen FallR-26 ernstlich gewollt sein (RFH<;

® 12 Abs. 1 GrErwStG.).
Die i r !„ .

sierungsabgabe bei der 
wiNach der p 1 reisbestimmung
zuvv&i?an die und nach dem RZuwStG.
GeSpf, Ssteuern«i / lausgleichsabgabe nicht für wert- 
des f e w o r t f f i ? ^ ,  halten, weil nach der den 
CbittoipVQ. - berücksichtigenden Rechtsprechung 
des v *1 »dann Eoistung des Erwerbers an einen 
etltbpi,'?ußerer« „  Gharakters einer der Leistung 

rb Wenn geKenüberstehenden Gegenleistung 
Sle nicht auf eine Vereinbarung mit

dem Veräußerer zurückzuführen ist“  (PrOVG. 65,5). 
In diesem Sinne hat das SächsOVG. vor kurzem 
entschieden: W ird die Genehmigung einer Veräuße
rung jüdischen Grundbesitzes gern. § 15 der VO. 
über den Einsatz jüdischen Vermögens v. 3. Dez. 
1938 (RGBl. I, 1709) unter der Auflage erteilt, daß 
ein Teil des vereinbarten Veräußerungspreises an 
das Reich abzuführen ist, so liegt hierin, wie das 
Gericht im Einvernehmen mit dem Reichswirt
schaftsminister feststellt, eine Senkung dieses Prei
ses. Bei der Berechnung der Wertzuwachssteuer ist 
deshalb als Veräußerungspreis der vereinbarte Preis 
unter Abzug des an das Reich abzuführenden Teiles 
anzunehmen (SächsOVG. 52 II 39: DR. 1940, 1216, 
Jahrb. d. SächsOVG. 42, 88 und RVerwBl. 1941,62). 
Demgegenüber hatte der RFH. in einer Streitsache 
zum HambWZuwStG. zunächst entschieden (E. vom
8. Juni 1940, 11 146/40: DR. 1940, 1536), daß die Ari- 
siertingsabgabe zum Veräußerungspreis bei der 
Wertzuwachssteuer rechnet. Nunmehr hat der RFH. 
in Anwendung des gleichen Gesetzes aber festge
stellt, daß eine dem Erwerber jüdischen Grund
besitzes auferlegte Ausgleichszahlung dem Veräuße
rungspreis nicht hinzuzurechnen ist (E. v. 10. Jan. 
1941, II 139/40: RStBl. 167).

Die weitere Frage nach der Anrechnung ergibt 
sich beim Weiterverkauf: In dieser Hinsicht ist der 
Standpunkt zu vertreten, daß es sich bei der Auf
lage um eine Voraussetzung des Erwerbs handelt, 
ohne deren Erfüllung der Kauf nicht wirksam zu
stande kommen konnte. Wegen dieses rechtlichen 
Zusammenhanges der Abgabe mit dem Erwerb muß 
es sich um anrechnungsfähige Erwerbskosten han
deln. In der für die reichsrechtliche Regelung rich
tunggebenden VO. über die Wertzuwachssteuer in 
den Reichsgauen der Ostmark und im Reichsgau 
Sudetenland v. 8. Mai 1940 (RGBl. I, 759) ist in § 14 
Abs. 1 Ziff. 3 bereits eine entsprechende Regelung 
getroffen: Dem Wert des Grundstücks beim Er
werbsvorgang werden hinzugerechnet: „Leistungen, 
die dem Erwerber des Grundstücks bei Genehmi
gung des Erwerbsvorganges durch die Genehmi
gungsbehörde zugunsten des Reidhes, eines Landes 
oder einer Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) 
oder zugunsten eines sonstigen Empfängers auf
erlegt worden sind.“  Die gleiche Regelung ist in 
§ 14 Abs. 1 Ziff. 3 der VO. über die Wertzuwachs
steuer im Gebiet der bisherigen Freien Stadt Danzig 
v. 27. April 1940 (RGBl. I, 695) getroffen.

Zur Regelung bei anderen Steuerarten vgl. § 11 
Abs. 3 Ziff. 2 des neuen GrErwStG. (RGBl. 1940, I, 
585), zur EinkSt. RFH. VI 45/339: Kart. R. 3 zu § 12 
Ziff. 3 EinkSt., zur GewSt. RFH. v. 27. Sept. 1939, 
VI 598/39: RVerwBl. 1941, 93.

10. Preisbestimmung und Entwertungs- 
entschädigungen

Nach § 10 PrMustStO., § 15 SaarMustStO., § 15 
VO. für Danzig, § 15 VO. für Ostmark und Sudeten
land werden dem Veräußerungspreis Entschädigun
gen für eine Wertminderung hinzugerechnet, soweit 
der Anspruch während des für die Steuerberech
nung maßgebenden Zeitraums entstanden und der 
Betrag nicht nachweislich zur Beseitigung des Scha
dens verwendet worden ist. Es handelt sich in der 
Regel um Versicherungsleistungen für erlittene 
Feuer-, Blitz-, Hagel-, Wasser- und Bergschäden 
neuerdings auch um den Ausgleich von Kriegs
sachschäden nach dem Sachleistungsgesetz. M it der 
Hinzurechnung wird unterstellt, daß die Entschädi
gung einen (dem Kaufpreis) vorweggenommenen
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Teil des Wertzuwachses bedeutet. Der Anspruch ist 
wertzuwachssteuerlich entstanden, sobald die zum 
Schadensersätze verpflichtende .Wertminderung des 
Grundstücks eingetreten ist, nicht erst dann, wenn 
die Entschädigung durch Urteil oder Vertrag der 
Höhe nach auf einen bestimmten Betrag festgestellt 
worden ist (PrOVG. 64, 128).

Als steuerpflichtiger Kaufpreis wird die Entschädi
gung insoweit zugrunde gelegt, als mit ihr die er
littene Vermögensminderung ausgeglichen wird. 
Daraus ergibt sich, daß der Schadensersatz für 
Nebenberechtigte (z. B. Entschädigung für W irt- 
schaftserschwernis eines Pächters) nicht zum wert
zuwachssteuerpflichtigen Preis gehört. Bei den zahl
reichen Verkäufen für Zwecke der Wehrmacht und 
der Reichsautobahnen war es jedoch zweifelhaft, ob 
die dem Veräußerer gezahlte Entwertungsentschädi- 
gung für allgemeine Wirtschaftserschwernis und für 
die durch die Abtrennung herbeigeführte Wert
minderung des Restgrundstücks mit wertzuwachs
steuerpflichtig ist. Der RFH. hatte sich mit U. I I 193 
v. 4. Mai 1934 zur ThürWZuwSt.: JW. 1934, 2186 
schon bisher für Steuerfreiheit ausgesprochen. Dem
gegenüber hatte das PrOVG. wiederholt festgestellt, 
daß ein von den Beteiligten als „Entschädigung“  
bezeichnetes Entgelt rechtlich und auch wirtschaft
lich einen Teil der für die Grundstücksübertragung 
bewilligten Gegenleistung bedeute. Die Einheitlich
keit der Rechtsprechung ist dann aber mit PrOVG. 
104, 3 ff. dadurch festgestellt, daß die Entwicklung 
der Verhältnisse Anlaß gab, den Begriff der „un
mittelbaren Nachteile“  nachzuprüfen. Dazu gab ein 
Streitfall mit der nachfolgenden Entschädigungs
vereinbarung Gelegenheit: „A ls einmalige Neben
entschädigung für Umwege, Wertminderung der 
Restgrundstücke, Durchschneidungsnachteile sowie 
Nachteile aller Art werden dem Verkäufer 7500 91M 
gezahlt.“  Diese Zahlung hat das OVG. als eine Ent
schädigung angesehen, die nach dem wirklichen 
Willen der Vertragsschließenden und ohne Ver
folgung des Zwecks einer Steuerersparung eigens 
zur Schadloshaltung des Veräußerers für besondere, 
ihm Mehrkosten verursachende Maßnahmen be
stimmt gewesen ist. Sie ginge über den Rahmen 
einer Gegenleistung für den Übergang des Eigen
tums an dem Teilgrundstück hinaus und sei deshalb 
bei der Bemessung des der Wertzuwachsermittlung 
zugrunde zu legenden Kaufpreises außer Ansatz zu 
lassen. Dem entspricht auch die für die reichsrecht
liche Regelung richtunggebende neue WZuwStVO. 
für Danzig: „A ls Gegenleistung bei der Enteignung 
gilt die Entschädigung. W ird ein Grundstück ent
eignet, das zusammen mit anderen Grundstücken 
eine wirtschaftliche Einheit bildet, so gehört die be
sondere Entschädigung für eine Wertminderung der 
nichtenteigneten Grundstücke nicht zur Gegen
leistung; dies gilt auch dann, wenn ein Grundstück 
zur Vermeidung der Enteignung freiw illig ver
äußert w ird.“  Das gleiche gilt nach § 13 Abs. 1 
Ziff. 6 der VO. für Ostmark und Sudetenland.

11. Zur Preisbestim m ung bei der Um w and
lung und Auflösung von Kapitalgesellschaften

Da der Umwandlungsbeschluß nach § 2 Um- 
wandlG. v. 5. Juli 1934 (RGBl. I, 572) kein Veräuße
rungsgeschäft ist, gibt es bei den Umwandlungen 
keinen Veräußerungspreis. Gern. § 6 Abs. 6 PrMust- 
StO. (§ 11 SaarlandMustStO., § 11 VI für Ostmark 
und Sudetengau. § 11 VO. für Danzig) ist deshalb der 
Einheitswert als Hilfswert zu verwenden. Dadurch 
entstehen häufig Steueransprüche, die für die Be

teiligten nicht berechenbar werden. Zur rechtlichen 
Begründung derartiger Steuerforderungen wird 
herangezogen, daß die entsprechend dem Grund' 
stückskonto der Bilanz gemachte Wertangabe ¡n 
einem Auseinandersetzungsvertrag nicht als Ver
einbarung eines Preises für das Grundstück ange- 
sehen werden kann. Aus dem im Auseinander
setzungsvertrag festgestellten Ausscheidungsgnj' 
haben kann der Preis für das maßgebende Grund
stück nicht ermittelt werden. Eine Vermögens- und 
Auseinandersetzungsbilanz bringt hinsichtlich der 
Aktivseite die Werte der einzelnen Teile des Ge- 
schäftsvermögens und damit zugleich dessen Ge
samtwert zum Ausdruck. Diese Wertfeststelluni 
kann nach allgemeinen kaufmännischen und bilau2' 
technischen Grundsätzen nur durch Schätzung ef' 
folgen, die eine Unterlage dafür abgeben soll, w>e 
sich bei einer fiktiven Flüssigmachung des Ver
mögens die Verteilung unter die Berechtigten zU 
gestalten haben würde. Daraus ist (in anderem Zu
sammenhang) von der Rechtsprechung des PrOVG' 
gefolgert, daß eine bilanzmäßige Bewertung de* 
einzelnen Aktivpostens weder rechtsbezüglich u°cn 
wirtschaftlich als eine Preisfestsetzung gelten kan3’ 
die den Schluß rechtfertigen könnte, daß der in de 
Bilanz für ein bestimmtes Konto eingestellte V^en 
als Preis der zu diesem Konto gehörigen Gegefl, 
stände aufzufassen wäre (PrOVG.: DStZ. 1936,l* 8̂  
unter Hinweis auf PrOVG. 86, 155, wegen entsprej 
ehender Regelung bei der GrErwSt. vgl. RFr*'' 
Kart. R. 18 zu § 1 Abs. III des alten GrErwStG.)-.

Die Vorschriften über die Umwandlung und Au 
lösung von Kapitalgesellschaften haben noch erhe 
liehe Bedeutung für den steuerlichen Rückgriff:.1 
bei der Umwandlung oder Auflösung einer AktJeu 
gesellschaft ein Grundstück auf die übernehmen3 
Personengesellschaft oder auf die Gesellschafter 3 
Aktiengesellschaft übergegangen, so ist, wenn 3 
Grundstück weiterveräußert wird, zur ErmittN3® 
des Wertzuwachses von dem Erwerbsvorgang a. i 
zugehen, der der Umwandlung vorausgegangen j .  
Soweit bei der Umwandlung eine Wertzu\vacl, 
Steuer erhoben worden ist, wird sie auf die bei 3
Weiterveräußerung entstehende Wertzuwachssten . 
angerechnet (§ 1 der 5. DurchfVO. u. UmwandlS1 ■ 
RGBl. 1937,1,662, vgl. auch SächsOVG.: RVervg* 
58, 718). Es gehört bekanntlich zu den Eigen31] j 
unseres Wertzuwachssteuerrechts, daß es sich 
den zahlreichen Steuervergünstigungen nicht 
reine Steuerbefreiung handelt, wie es nach 
Wortlaut der Vorschriften anzunehmen ist. Bel zp 
„wertzuwachssteuerfreien“  Fällen ist vielmehr 
berücksichtigen, daß der vom Rechtsvorgänger. pe 
zielte Wertzuwachs mitversteuert werden muß, ° i ‘ l i 5  

daß der spätere Veräußerer eines Grundstücks 3 
diesem Wertzuwachs auch nur mittelbaren Nm 
gezogen hätte. Diese bei der Steuerveranlagung „ 
berücksichtigt gebliebenen Rechtsvorgänge bedeu 
in Wirklichkeit also nur einen Steueraufschub, c 
Art Stundung bis zum nächsten Steuerfall.

12. W ertpapiere bei der Preisbesti^línl,^
Für Wertpapiere, die im Inland einen Kurs^ j 

haben, ist der Kurswert
RBewG.). Die Vorschriften über SteuerKui=>"
(§§ 70—72 RBewG. und §§ 60—63 RBewDV-) ^  
nicht anwendbar. Besondere Vorschriften f 3‘ pfe- 
Wertzuwachssteuer bestehen darüber nicht. Es 5»ja0

im Inland einen I
t maßgebend (§ 13 
ften über Steuerkurs . ^

-  ------------------------§§ 6 0 -6 3  RBewDV;) ¿¡e
nicht anwendbar. Besondere Vorschriften J ur prC' 
Wertzuwachssteuer bestehen darüber nicht. Es ^,,|3 
chen aber keine Gründe gegen die Annahme, 
man nicht die für die Grunderwerbsteuer besten jg 
Regelung verwendet. Dazu ist zu sagen, daß M  
Abs. 2 RBewG. bestimmt, daß der 1. Abschnitt,
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^eWertimrr’ ^  der Abschnitt der besonderen 
hören di<̂ Sv >rsĉ r^ en des RBewO. (und dazu ge- 
auf ¿¡e p Vorschriften über die Steuerkurswerte) 

underwerbsteuer anzuwenden ist.
13 7

Urn Hilfswert als Ersatz des Erwerbs- 
Wie ' Un<̂  Veräußerungspreises

der Bestpi^SChI1'hl H  näher dargelegt ist, wird 
e'n soIehp^erU-nS der Einheitswert oder, wenn 

nicht festgestellt ist (wie etwa bei

allen Erwerbsvorgängen vor dem 1. Jan. 1925), der 
gemeine Wert zugrunde gelegt, wenn ein Preis nicht 
vereinbart oder nicht zu ermitteln ist. Dazu ist zur 
Beseitigung häufig bestehender Zweifel zu vermer
ken, daß bei Vorgängen, die in die Jahre 1932—1934 
fallen, der Einheitswert nicht, wie bei der Grund
erwerbsteuer um 20o/o zu kürzen ist (BezVerwGer. 
Berlin v. 6. Dez. 1934, IV  7 93/34 zur VO. des RPräs. 
über die Anpassung an Wertrückgänge usw. vom
12. Mai 1932 [RGBl. 1, 192]; nicht veröffentlicht, zit. 
von Mey e r :  RVerwBl. 58, 659).

131ic k in die Zeit
1. Regej Aus dem Protektorat
y Durch e i n * Von S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t s f r a g e n  
.P ; des RMdt111 Einvernehmen mit dem RProt. erlassene 
i,P(ge grumlJu'P'P bestimmt, daß deutsche Volkszuge- 

.pgkeit heqit'7,71? 1 nicht mehr die Protektoratsange- 
einem pr r ,n, können. Auch eine deutsche Frau, die 

v lr,?t die riP11xek,toratsangehörigen verheiratet ist, er- 
t.olksdeiitsche U •* .Staatsangehörigkeit. Schließt eine 

so verliprt • P nem Protektoratsangehörigen die 
de?ng,wenn die S!?1c.!?-e f?eutsche Staatsangehörigkeit nur 

p eschließLU y1}? •ĉ £e Verwaltungsbehörde eses vor

U,?T die H;r,rK!oratsangehörigen verheiratet ist, er- 
^ksdeuts^g .Staatsangehörigkeit. Schließt

anV‘
.?r El_w„ , _ _ .e ............................... „

JL.bf'au dentcPP bestimmt. Kinder aus”einer Ehe, in der 
e: lg die deu+oiif Y^kszugehörige ist, erwerben regel
te,:!? deutschen Staatsangehörigkeit. Die Legitimation 
V(»?SangehörirrQ Staatsangehörigen durch einen Protek- 

Ust der den+o LZle^  n'cht ohne weiteres auch den 
2 c" en Staatsangehörigkeit nach sich.

eftschp n > ne Beisi tq 7 - - z e r in  den G e r i c h t e n  der  
•¿ach einer 0Z l a I v e r s i c h e r u n g  

Trs^ber Stank-.' Protektoratsregierung sind Klagen 
„£ .er der Äct an.Sehöriger peiren Entscheidungen der

dei
Sen?tor der öffentLu 0n??er. geSen Entscheidungen der 
StaJ en zu verlr/!i^i~recbuchen Sozialversicherung vor 
bei<si*SanSehörio-Pi1n u die überwiegend mit deutschen
«nthäuer kann zu H i esetzt sind- Die ZahI der Laien-lümr , auch wki *-esenl. Zweck erhöht werden. Die VO. 
slo\vm̂ er durch j  '^e Bestimmungen über die Behand- 

akei betroffen! 11 Zerfal[ der ehemaligen Tschecho- 
n Versicherungsstreitigkeiten.

krädk S o lle n  rv on5 -,eineS Arbei tsbuches 
buch „Wurde durrh i.  dung und Lenkung der Arbeits- 

eingeführt_ dlC p’r°tektoratsregierung ein Arbeits-
4 A
' Ausdehnu

r ,  n £ der  d e u t s c h e n  G e r i c h t s -
gem!-rch Beknn 4. b a r k e i t
Jützlnhdea Budwehft’R1"®' des RPr°t- wurden die Stadt- 
deutSci?ei der Anw»!?1" 1’ Iglau, Mähr. Ostrau und Ol- 
s>atSan 9 er>chtshnrind!Jn.®' der Vorschriften über die 
StaudinJke,börigen .k?>t im Protektorat den deutschen 
ßbutzsaÜ* der dentcYuSes*e11t. Weiter wurde die Zu- 
BeteiliStenen ausgcdehnten fQeriGhte auch auf Mieter- 

n deutsch«,. C i’ acdern emer der am Verfahren 
r Staatsangehöriger ist.

v, 1* RegeI ^em Generalgouvernement 
v 13.Cl|,,tl.er V0 "?Kder ,Lebensvers i cherur " '  
vP^ögen M l ist* <lP- d'e Lebensversicherung 
> 4 ^  z Z  n ^ m„  Gebiet des GG. be

p;.erWi

v rn% I n ‘ d4l ist “ i  u.le Lebcnsv 

S "Ä en.PS che aus L»hten ausschließlich - -  c

e fällig n|  der E r t r ^  'bgung zu einer 
'Veitô  ‘ grosse des Vermöirpi

zuzahlen. Anträgen auf Rückkauf darf bis auf weiteres 
nicht stattgegeben weiden. Die endgültige Regelung der 
Ansprüche aus Lebensversicherungsverträgen bleibt Vor
behalten.

2. E i c h v e r w a l t u n g
Nach der VO. v. 13. Juni über die Eichverwaltung im 

GG. bilden die gesetzliche Grundlage des Maß- und 
Gewichtswesens im GG. auch weiterhin das Dekret über 
die Maße v. 8. Febr. 1919 sowie die dazu erlassenen Ver
ordnungen des ehemaligen polnischen Ministers für Han
del und Gewerbe. Die diesem sowie dem Direktor des 
Hauptamtes für Maß und Gewicht in Warschau durch 
das Dekret eingeräumten Befugnisse werden von der 
Regierung des GG. wahrgenommen. Die Durchführung 
des technischen Eichwesens obliegt den Eichdirektionen 
Krakau und Warschau und örtlichen Eichämtern. Die 
Eichdirektionen sind den Distriktschefs in Krakau bzw. 
Warschau, die Eichämter dem Kreis- (Stadt-) Hauptmann, 
in dessen Bereich sie ihren Sitz haben, unterstellt.

Aus Norwegen
B e s t e l l u n g  e i nes  d e u t s c h e n  S t a n d e s b e a m t e n

Durch am 1. Juli in Kraft getretene Verordnung des 
Reichskommissars wurde zur Vornahme von Eheschließun
gen von deutschen Staatsangehörigen und zur Beurkun
dung des Personenstandes deutscher Staatsangehöriger 
nach deutschem Recht ein deutscher Standesbeamter be
stellt. Das deutsche Personenstandsrecht g ilt sinngemäß. 
Standesamtsbezirk sind die besetzten norwegischen Ge
biete. Die im deutschen Personenstandsrecht auf ver
schiedene Behörden (untere Verwaltungsbehörde, Amts
gericht, Gesundheitsamt, Ortspolizeibehörde, Aufsichts
behörde und höhere Verwaltungsbehörde usw.) verteil
ten Aufgaben werden einheitlich von der Behörde des 
Reichskommissars durch die jeweils zuständige Abteilung 
wahrgenommen.

Aus Belgien
O r d n u n g  a u f  dem A r b e i t s g e b i e t

Nach monatelangen Beratungen erschien eine Verord
nung über die Einsetzung eines Generalbevollmächtigten 
zur Regelung der Arbeit und von sozialen Sachverstän
digenausschüssen. Während bis zum Beginn des Krieges 
die Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in Bel
gien grundsätzlich Sache der ArbeitsVertragsparteien, 
d. h. des einzelnen Arbeiters und des einzelnen Unter
nehmers war und lediglich die Festsetzung von binden
den Mindestlöhnen durch den Staat erfolgte, nahm 
dieser mit dem l.Aug. 1940 die gesamte Gestaltung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen durch die Schaffung des 
Ministeriums für den Wiederaufbau und des neuerrich
teten Kommissariates für Preise und Löhne in seine 
Hand. Diese Obergangslösung, bei der weder Arbeiter- 
noch Unternehmerschaft an der Schaffung von allgemei
nen Lohn-und Arbeitsbedingungen beteiligt waren, wurde 
nun durch die neue Verordnung endgültig geregelt. Die 
Entscheidung über die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
wird nun in eine Hand gelegt. Das Arbeitsministerium 
erhält als einziges Ministerium das Recht, die Arbeits
bedingungen zu gestalten. Das Lohngestaltungsrecht bleibt 
wie bisher beim Kommissar für Preise und Löhne. Um
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jedoch Einheitlichkeit zu erzielen, haben beide Behörden 
die Ausübung ihrer Rechte dem neugeschaffenen General
bevollmächtigten für die Arbeit übertragen, der jedoch 
von beiden Behörden bindende Richtlinien und Wei
sungen erhalten kann. Die sozialen Sachverständigen
ausschüsse, in denen den Beschäftigten und den Unter
nehmern Gelegenheit gegeben wird, an der sozialen Unr
und Neugestaltung des Landes mitzuwirken, unterstehen 
der Leitung des Generalbevollmächtigten.

Aus Frankreich,
N e u o r d n u n g  des B a n k w e s e n s  

Durch ein Gesetz über die Neuordnung des Bank
wesens wurden einheitliche Richtlinien für das Bank-

geschäft in Frankreich festgelegt. An die Zulassung zum 
ankgewerbe wurden gewisse Bedingungen geknüpft. 
Der Finanz minister wird zur Festsetzung des für ein 

Bankgeschäft erforderlichen Mindestkapitals ermächtigt. 
Die Veröffentlichung der Bilanzen und periodischen Aus
weise sowie die Zugehörigkeit zum Berufsverband der 
Banken sind zwingende Pflicht. Die Überwachung der 
Banken erfolgt durch das ständige Organisationskomitee 
des Bankgewerbes und eine Kontrollkommission.

Aus dem Elsaß
Arbei t se insatz

Die Zahl der von den Arbeitsämtern erfaßten Arbeits
losen wurde in der zweiten Junihälfte wiederum um 
1127 vermindert und hat mit insgesamt 4437 Meldungen 
die Fünftausend-Grenze bereits wesentlich unterschritten. 
Rund 78o/o der Arbeitslosen sind Frauen. Die Gesamt
zahl der Vermittlungen seit dem 12. Juli 1940 beläuft sich 
auf 170136, wovon 34067 ins Reich gingen.

Aus der Untersteiermark
1. R e g e l u n g  de r  E h e s c h l i e ß u n g e n  

Jede Eheschließung ist nach einer am 23. Juni in Kraft 
getretenen Verordnung des CdZ. an dessen vorherige 
Zustimmung gebunden. Eheschließungen ohne diese Zu
stimmung sind für den staatlichen Bereich rechtsungül
tig. In den Fällen, wo von beiden Brautleuten die M it
gliedskarte des Steirischen Heimatbundes (DR. 1941,1348) 
vorgewiesen werden kann, wird die Zustimmung zur 
Eheschließung im Aufträge des CdZ. vom zuständigen 
Amtsbürgermeister erteilt.

2. E i n g l i e d e r u n g  i n d i e  E r z e u g u n g s s c h l a c h t  
Der Beauftragte für Ernährung und Landwirtschaft 

hat die Neuordnung der Landwirtschaft dieses von rund 
660000 Menschen bewohnten Landes, das 70000 Land- 
und Forstwirtschaftsbetriebe umfaßt, in Angriff genom
men. Die Neuordnung umfaßt zwei Punkte: die Sicher
stellung der Ernährung der heimischen Bevölkerung und 
die Eingliederung in die Erzeugungsschlacht. Trotz der 
Kriegsvorgänge gelang es, etwa 90 bis 95«/0 der bestell
baren Flächen zu bestellen und dort, wo für die Früh
jahrsbestellung nicht mehr Zeit war, Zwischenfrüchte 
anzubauen, so daß der gesamte landwirtschaftlich nutz
bare Boden auch tatsächlich genutzt wurde.

Aus Kärnten und Krain
V e r w a l t u n g  de r  G e m e i n d e n  

Durch VO. des CdZ. v. 25. Juni wurden die bisherigen 
Organe der Gemeindeverwaltung (Gemeindeausschuß, 
Gerneinderat usw.) aufgelöst und ihre Aufträge für er
loschen erklärt. Bis zum Inkrafttreten der Deutschen Ge- 
rneindeordnung in diesem Gebiet führen die vom CdZ. 
bestellten Gemeindekommissare die Verwaltung in den 
Gemeinden. Sie unterstehen dem zuständigen Politischen 
Kommissar, an dessen Weisungen sie gebunden sind.

Aus Griechenland
W i e d e r a u f b a u

Der vom Verkehrsministerium ausgearbeitete große 
Wiederaufbauplan wurde bereits teilweise in Angriff ge
nommen. Dieser Plan, der außer dem Bau von Straßen 
auch Flußregulierungen, Trockenlegung der Sümpfe und

[Deutsches Recht, Wochenausg^

andere Bodenmeliorationen vorsieht, ist mit dem * 
gemeinen Plan zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit %  
bunden. Insgesamt sollen für das Finanzjahr 19W.
3 Milliarden Drachmen ausgegeben werden.

Aus Bulgarien
Durch Gesetz v. 27. u. 30. Mai 1941 (Darschaven vesinL  

Nr. 121) ist in Bulgarien eine energische Besteuerung ( 
Gewinne während der Kriegszeit eingeführt. Aus 
während der Jahre 1941 und 1942 erzielten ReingeW»1' 
können die Firmen 20% behalten. Die diese 20% u 
steigenden Gewinne werden gestaffelt (bis zu 95%) ¡fl 
steuert. Für die Feststellung des Gewinnes werdet 
Art. 2 und 3 genaue Anweisungen gegeben, die auc*1 fl(] 
rechnungsfähige Höchstaufwendungen für Vorstand 
Aufsichtsrat vorsehen.

Die Partei im  Generalgouvernement
Schon am 2.Sept. 1939, also mit Beginn des F e ld ^

gegen Polen, wurde, wenn auch nur vorübergehend: ei»e
Parteigliederung, nämlich die NSV., in den besetzten P, 
nischen Gebieten, dem späteren Generalgouvernem e, 
unter einem B e a u f t r a g t e n  d e r  NSV.  für das Vj e  
ralgouvernement eingesetzt. Ihre Aufgabe war die 
rung der ärgsten Not. Sie konnte, als sie am 31. März Ais- 
zurückgezogen wurde und ihre Aufgaben der Wohlta» e 
betreuung dem Referat Bevölkerungswesen und Fürs 
in der Abteilung Innere Verwaltung in der Regierung^. 
Generalgouvernements übergab, einen stolzen 
schaftsbericht abgeben. 7,5 Millionen kg Lebensm ^  
4,7 Millionen kg Heizmaterialien, Zehntausende vonbc,i 
und Kleidern wurden verteilt und über 1 M ill. Zl° 1 itft 
Spenden bei Straßensammlungen aufgebracht. l nSÄ(retd' 
wurden von der NSV. damals 1,2 M ill. Menschen be^,cr- 

Der nächste Schritt vollzog sich, als der Generali® $  
neur, RMin. Dr. Frank, am 20. April 1940, dem ers’r^rs, 
Generalgouvernement verlebten Geburtstag des FU 
die „ D e u t s c h e  V o l k s g e m e i n s c h a f t “  als Z“  eIjt 
raenschluß aller Volksdeutschen im Generalgouvern 
im Namen des Führers und des Deutschen R?'c}^ti ef 
Volkes zur reichsamtlich anerkannten Organisation ^  
klärte und ihre Führung berief. Die Organisaü0’ ¡̂¡e 
„Deutschen Volksgemeinschaft“  gliederte sich ßy 
Hauptverbandsleitung mit dem Sitz in Krakau, vi«* 
zirksverbandsleitungen in Krakau, Warschau, Rad®^ 
Lublin, je 10 Kreisverbandsleitungen in jedem 
die Ortsverbandsleitungen. Bereits am 1. Aug. 194° ^  
in rund 200 Ortsverbänden und den ihnen vorge® pas 
Stellen über 2000 ehrenamtliche Amtswalter täufjsche" 
Hauptgewicht wurde auf die Erfassung der Volksdeo 
gelegt und in engster Zusammenarbeit mit den Kr®1 y0\W 
leuten bei der Ausstellung von Kennkarten für die 0^' 
deutschen eine strenge Sichtung der Anträge vorge» ¡<4 

Am 9. Mai 1940 wurde dann der ..A r h e i t s b ® fj« ef'
d e r  N S D A P ,  i m  G e n e r a 1 g o u v e r'n e ni e' 0e'
richtet, womit die NSDAP, nun auch in diesem ne 
biet die ihr zukommende Aufgabe der Menschen 
übernahm, die dort freilich unter anderen, s, gilt 
Bedingungen als im Reich erfüllt werden muß. l ,T1..ej5 de 
nehmen mit dem Stellvertreter des Führers en ojvlty
Reichsleiter der NSDAP, und Generalgouverneur,
Dr. Frank, auf Grund des Parteirechtes eine An „ d(.
wonach alle Mitglieder der NSDAP..und A n g e b o r^ ^ )  
Gliederungen der NSDAP, (mit Ausnahme der ^ “ uii<Ä 
zum Zweck der politischen Betreuung und weltanscl 1 „geift 
Ausrichtung in diesem Arbeitsbereich z u s a m m  .Q J
werden. Die Leitung des Arbeitsbereiches heg g P' 
Händen des Reichsleiters und Generalgouvern . efe>1 
Frank. Dies gibt die Gewähr dafür, daß der Arbe* je fl
seine Arbeit nach innen und außen getreu dem o* gf°‘ eD 
bewährten Richtlinien leisten wird, die in 
kampferfahrenen lradition der Bewegung um 
liegen. Zum generalbevollmächtigten Vertreter dt
leiters im Arbeitsbereich des Generalgouverneme gcM
der Oberbereichsleiter und spätere Dienstleiter l K ejs , 
bestellt. In Verfolg der Anordnung des Reichst paf , 
gann dann Anfang Juni 1940 die Erfassung “  ¿gt vT 
genossen und Anwärter, die am 15. Juli 1940 be
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AusvvpiteUen s/ aatsrechtlichen Gesichtspunkte, die mit der 
bunten des Re*chsgebietes über den Ostraum ver- 
satorî f-n are2’ zwano auch die Partei nach neuen organi- 
keirif. p,„en formen zu suchen. Diese " —  — *
bereich Q enerl°rtSiirUppen’iIS0,,ldern, 11uereich Pp \ wuucui nur einen „ aiucho-
Distrikt<Tener3 8° uvernemenF‘> der gebietsmäßig nach den 
ist. Dip Crenzen gegliedert und in S t a n d o r t e  eingeteilt 
Zeichnungtandorte, eine dem Militärischen entlehnte Be-
hauDtstrf,’ " aben in den einzelnen Distrikts- bzw. Kreis- “ l-nstttciten ihren CU- TV. ______w'rken ai ‘bren Sitz. Die vier Distriktsstandortführer 
peichsleito Hoheitsträger der Partei. Sie werden durch den 
Sie ernannt und als Reichsamtsleiter eingestuft.
Qliederunn i - ! e aPe Standortführer politische Leiter oder 
die Stan( l n*pur se‘.n- E>en Distriktsstandortführern sind 
unterstellt y, rer m*J dem Rang von Ortsgruppenleitern 
Deutschen ■ rt’ wo.s>cb durch höhere Siedlungsdichte von 
s°llen ein ,Mlne 8'ewisse Massierung der Standorte ergibt, 
orte zu „« .^ z e n tra l in solchen Gebieten liegende Ständ
ige r ak r61®* andorten erhoben werden. Der Stützpunkt
ist raniimäR- j der untersten Einheit im Arbeitsbereich, 

Der Stanri ,i;Pm Wellenleiter des Reiches gleichgestellt, 
seines Stadti!'ührer ist für alle parteipolitischen Belange 
s°ndere dip \ / W' Landkreises zuständig. Er trägt insbe- 
Und Schulun , raniwortung für die politische Betreuung 
gen der n ii u er Parteigenossenschaft und der Angehöri- 
ßlieder bei ¡i, rungen, die jedoch nach wie vor als M it- 
Seiührt Wer ,ien Ortsgruppen, Kreisen und Gauen im Reich 
rjchten. Dp p ^ ’- w°bin sie auch ihre Parteibeiträge ent- 
ibrenamtlirh nst. a's Standortführer ist in der Regel 
Veneralp-o n ltlre Richtlinien und Befehle erhalten sie vom 
der NSd a p  uneur ’n seiner Eigenschaft als Reichsleiter 
daß die §t ' , 'f;,.von seinem Vertreter. Von Interesse ist, 

Ausn-ihmp1! ^ rer für die Gliederungen der NSDAP. 
behördenn;„e , , r  W a f f e n - s o w i e  für die Verwaltungs- 

iW- bei’ ,|pnns,;slePen und Betriebe „Standortbeauftragte“ 
n etl können ..Börden „Standortvertrauensmänner“  be- 

0rlianic’,* e,beufalls politische Leiter sein müssen. 
NSD^p . onsche Aufbau des Arbeitsbereiches der 
fivveige ausireu bis auf alle Betriebs- bzw. Behörden- 
¿?den sieh e, *• Die obersten Parteidienststellen be-i> sich in a t j  eiucisieii i ai leiuiensisieneii ue- 
^ rakau und , Hauptstadt des Generalgouvernements 
?uSh zugieiciWSrc*eu vom Dienstleiter Schalk geleitet, der 

des
die sich

rs ?  zugleich" c*“ ! “  vom Dienstleiter Schalk geleitet, der 
..e'tung des , ^uindortführer in Krakau ist. Die zentrale 
jUitern, die s i^n^e /e iches  besteht aus zwei Fiihrungs-
^^ra te , Sach'^u-'0 Hauptarbeitsgebiete, Arbeitsgebiete, 
Unudern> 'Wobe?6̂ 16« ’ Hilfssachgebiete und Hilfsreferate
w..d 0rganic.it:, 311THauPlarbeitsgebieten Geschäftsführung 
P3reu. A n rw ,"-  . sse> Schulung, Presse usw. zu nennen 
H ^ eralgouvcr„ ! m ls*. durch besondere Verfügung des 
hip ' et w°rden UrS -e‘n »Standort Burg zu Krakau“ er- 
S k ^ efabt werd0̂ ° i  iene Mitglieder der NSDAP, zusam- 

udort nach h ’ dl,e der Reichsleiter persönlich in diesen 
ni hre E r z i ° f sonderen Bestimmungen beruft.
Sinn̂ tdie partei inin^ ,S'  n d F ü h r u n g s a u f g a b e  
reiu ,Wahr Ueneralgouvernement in umfassendem:e.uer ei.nmal geistio- ai* istatt1 ^ eranstaltn„a 8eist'g durch die Ausrichtung kultu- 
Von J ’ unter f 6!1. und den Aufbau von Volksbildungs- 

denen bereite Ledling des Schulungsamtes stehen und 
azbeiten 71I„. in Krakau und Warschau mit Er-f tvCro j u tn zum 7 “  ‘Niajvrtu uiiu w ai bciiau rill i. l i -

Janii niln£ deq dq^  , ? n aber auch körperlich, da durch 
l'arip-1' dieses , ltdlsiei*ers und Generalgouverneurs vom 
arbp.i Verstellt „ res, der. gesamte deutsche Sport der 
'vesp„?£ebiet die zu diesem Zweck ein Haupt-
— bê  a rich te t\a td n - e Ertüchtigung -  Ausbildungs- 
der r,fl . frechter-hou' Diesem Hauptarbeitsgebiet fällt es 
perlipugl?rung des r  der Tätigkeit der Sportbehörde in 
Deutsch ^ rziehung Generalgouvernements — zu, die kör- 
gen ,.,®n durch7„f-i:ler lm Generalgouvernement tätigen 
legt’ .°hl aber anfÛ en’ w°bei nicht auf Spitzenleistun- 

y 0nlj^ ' eine gesunde Breiteilarbeit Wert ge-

deuts^'e* »F r6» ,frzieberischer Bedeutung wird das Ar- 
Pärnu; ^ H e n s c h a f t “  werden, sobald reichs- 

der [rpnetr|ent ni,,.‘n größerem Umfange in das General- 
raut , f et,über iW  Hdeln> w°bei es gilt, die Frauen mit 
Umgeh Aachen veränderten Lebensweise ver
deutsch8 beranw lh16 JuSend soforf in einer deutschen 
1le , o h? Jugend ? sen z"  lassen. Das frühere Amt 
^rbe’itcf E i e t s f ü u des -Arbeitsbereichs ist später durch

Bereich i r  8 d e r H i 11 e r - J u g e n d“  im
iNSDAP. abgelöst worden. Es wird in

Personalunion vom Beauftragten des Jugendführers des 
Deutschen Reiches bei der staatlichen Behörde, der Re
gierung des Generalgouvernements, geführt, womit wie
derum nachdrücklich die E i n h e i t  v o n  P a r t e i  u n d  
S t a a t  in der Führung des Generalgouvernements zum 
Ausdruck kommt. Durch diese Organisation — gegliedert 
in Stammführungen, Gefolgschaften, Scharen und Kamerad
schaften — wurde die Einheit von Schule und Hitlerjugend 
weithin verwirklicht; in 14 Einheiten sind rund 12000 Ju
gendliche erfaßt worden. Durch die geplante Errichtung 
einer Führerschule, den Neubau von Jugendherbergen und 
die regelmäßigen Schulungsbesuche von HJ.-Führern aus 
dem Reich erfährt das Generalgouvernement über die 
Grenze seines Gebietes hinaus eine besondere Bedeutung 
für die Hitler-Jugend.

Für die sozialpolitischen Aufgaben der Partei wurde 
das Arbeitsgebiet „ D e u t s c h e s  H i l f s w e r k “  gegrün
det, das auch mit der Durchführung des Kriegs-Winter
hilfswerkes für das Generalgouvernement beauftragt wurde 
und dessen Aufgabenkreis etwa dem der NSV. im Altreich 
entspricht. Seit 1. April 1941 hat das „Deutsche Hilfswerk“  
auch die Sorge für Mutter und Kind aufgenommen und be
reits eine Reihe von Hilfs- und Beratungsstellen, ein Mut
tererholungsheim und ein Jugenderholungsheim in Betrieb 
genommen.

Zur Wahrung der Rechte ihrer Mitglieder haben ferner 
die D e u t s c h e  A r b e i t s f r o n t  und der R e i c h s -  
b u n d  D e u t s c h e r  B e a m t e n  bei den Distriktstand
orten des Arbeitsbereiches Verwaltungsstellen errichtet, 
denen jedoch keinerlei politisches Führungsrecht zusteht 
und die dem Beauftragten der NSDAP, für soziale Auf
gaben unterstellt wurden, um auch in dieser Hinsicht die 
vom Leiter des Arbeitsbereichs, Reichleiter Dr. Frank, auf
gestellte These von der E i n h e i t  d e r  P a r t e i  im Gene
ralgouvernement durchzuführen.

Die Anordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
des Reichsleiters sowie der Amtsleiter des Arbeitsbereiches 
werden in einem „M  i t t e i l u n g s b l a t t d e r  N SD AP .“ 
veröffentlicht. Überdies erscheinen unter dem Titel „Das 
Vorfeld“ regelmäßig S c h u l u n g s b l ä t t e r .

Nach dem am 9. Nov. 1940 in Krakau eingeweihten 
„Haus der NSDAP.“ , das in würdiger und repräsentativer 
Form der Bedeutung der Partei1 im östlichen Machtbereich 
des Großdeutschen Reiches entspricht, wurde im Januar 
dieses Jahres durch den Generalgouverneur in Lublin das 
dort geschaffene „Haus der Nationalsozialisten“  seiner Be
stimmung übergeben, das damit das am weitesten nach 
Osten vorgeschobene Parteigebäude darstellt. In diesem 
Zusammenhang verdient auch die Grundsteinlegung zur 
östlichsten S c h u l u n g s b u r g  der NSDAP, an der bis
herigen sowjetrussischen Grenze in Deutsch-Przemysl 
durch den Reichsleiter und Generalgouverneur Erwähnung.

Nach Abschluß des Aufbaues der NSDAP, wurde eine 
Neugliederung der „Volksdeutschen Gemeinschaft“  durch
geführt. Zunächst wurden von der „Volksdeutschen Ge
meinschaft“  in Angleichung an die Organisation der Partei 
neue Standorte gebildet, die dem bisherigen Ortsverband 
gleichzusetzen sind. Innerhalb dieser Standorte, die 80 bis 
100 Mitglieder umfassen können, wurden die bisher als 
Amtsträger tätigen Volksdeutschen und darüber hinaus 
alle jene, die am Volkstumskampf aktiv teilgenommen 
haben, auch von der Partei aus, im Maße ihrer Bewährung 
mit Führungsaufgaben betraut. Dann ging Mitte März 
dieses Jahres nach Auflösung der Kreis-, Bezirks- und 
Hauptverbandsleitung die „Volksdeutsche Gemeinschaft 
in der NSDAP, auf. In allen Hoheitsgebieten der NSDAP, 
wurden zur weiteren organisatorischen Erfassung der 
Volksdeutschen Referenten für Volksdeutsche Fragen ein
gesetzt. r

Ein weiterer, durch die Eingliederung der „Volksdeut
schen Gemeinschaft“  fast zwangsläufig gewordener Schritt 
wurde am 15. Mai 1941 durch Schaffung der „D  e u t s c h e n 
G e m e i n s c h a f t “ getan. Die „Deutsche Gemeinschaft“  
betreut a l l e  im Generalgouvernement lebenden deutschen 
Männer und Frauen, soweit sie n i c h t  Parteigenossen sind. 
Das gemeinsame Schicksal des Deutschtums im Osten ist 
dabei die Grundlage, von der aus die Partei an die ihr ge
stellte Aufgabe der Menschenführung herangeht. Dadurch 
wurde die Parteiarbeit in ihrer Urform im Generalgou
vernement Wirklichkeit. Ortsverbände der „Deutschen Ge-
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meinschaft“  werden in allen Standorten der NSDAP, er
richtet und von den Standortiührern der NSDAP, in Per
sonalunion geleitet. Reichsleiter Dr. Frank führt als Leiter 
des Arbeitsbereichs Generalgouvernement der NSDAP, 
auch die „Deutsche Gemeinschaft“ .

Da sich im Zuge der Formung der „Deutschen Gemein
schaft“ die Notwendigkeit einer Vermehrung der Stand
orte der NSDAP, ergeben hatte, wurden auf Anordnung 
des Generalgouverneurs zahlreiche neue Standorte er
richtet. Der D istrikt Krakau der NSDAP, umfaßt daher in 
Zukunft 34 (bisher 18), der D istrikt Lublin 17 (bisher 10), 
der Distrikt Radom 35 (bisher 12) Standorte.

W ir sehen also, daß zum erstenmal hier vor der weitesten 
Öffentlichkeit ein geschichtlicher Prozeß abläuft, dessen

Inhalt und historisches Gewicht dadurch gekennzeichnet 
wird, daß nationalsozialistische Prinzipien außerhalb des 
Reiches in der dort von Deutschen verrichteten Arbeit 
Wirksamkeit erlangen. Die deutsche Führung und Verwal
tung im Generalgouvernement, wahrgenommen von Reichs- 
deutschen aus allen deutschen Gauen, isoliert sich nicht 
von dem Leben und den Formen, wie sie sich im Laufe der 
Jahre im Reich entwickelt haben. Sie repräsentiert vielrnenr 
in der Person des Generalgouverneurs als einem der älte
sten Mitkämpfer des Führers, als einem Reichsleiter der 
NSDAP., einem Minister des Deutschen Reiches die per' 
sonifizierte E i n h e i t  v o n  P a r t e i  u n d  S t aa t .

Dr. J. v. Medeazza ,  Stellvertreter des Bevollmäch
tigten des Generalgouverneurs, Berlin.

Rechtspolitik und Praxis
Die Mietregelung fü r m öblierte Z im m er
Seit den an dieser Stelle erschienenen Ausführungen 

zum gleichen Thema1) hat die Frage der Preisgestaltung 
für möblierte Zimmer bedauerlicherweise stark an Be
deutung gewonnen. Während sich die Klagen über fühl
baren Preisauftrieb zunächst auf Gegenden beschränkten, 
in denen neu errichtete Vierjahresplan- oder Rüstungs
betriebe auf dem Wohnungsmarkt besondere Voraus
setzungen geschaffen hatten, wird jetzt aus fast allen 
Teilen des Reiches über unzureichendes Angebot und 
starken Preisauftrieb geklagt. Der an den meisten Orten 
beobachtete Anstieg der Nachfrage hat mannigfache Ur
sachen. Hier sei nur an die — unmittelbaren und mittel
baren — Anforderungen der Wehrmacht, die Beibehal
tung der Zimmer durch Einberufene bei gleichzeitigem 
Wohnraumbedarf wenigstens eines Teils der Ersatzkräfte, 
sowie auf die sich aus dem Ruhen der Bautätigkeit not
wendig ergebende stärkere Inanspruchnahme des vor
handenen Wohnraums verwiesen.

Preisüberwachende Maßnahmen allein konnten dem 
Preisauftrieb nicht wirksam begegnen, da die Stopmiete 
oder (bei Ersatzvermietungen nach dem Stichtag:) die 
Vergleichsmiete kaum festzustellen ist und die Mieter 
überdies aus Scheu vor dauernden Unannehmlichkeiten, 
wenn nicht gar Kündigungen, ihre M itwirkung bei der 
Verfolgung selbst eindeutig strafbarer Verstöße regel
mäßig versagen. Eine grundlegende Änderung war nur 
durch preisbildende Maßnahmen, und zwar in der Form 
von Rieht- und Höchstpreisanordnungen möglich. Richt
preisanordnungen erfüllen einen doppelten Zweck: sie 
geben einerseits die bis dahin fehlende Grundlage für die 
behördliche Nachprüfung der Untermieten und rufen an
dererseits eine tätigere Anteilnahme der Bevölkerung 
hervor, da sie eine Nachprüfung des Mietzinses ohne In
anspruchnahme der Behörden ermöglichen. Eine Reihe 
von Preisbehörden hat deshalb bereits auf Anregung des 
Reichskommissars für die Preisbildung Preisanordnungen 
für möblierte Zimmer erlassen. Eine reichseinheitliche 
Regelung, so wünschenswert sie auch scheinen mag, 
ließen die erheblichen Unterschiede der örtlichen Ver
hältnisse nicht zu. Um die preisbildenden Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Untermieten jedoch auch von zen
traler Stelle zu fördern, hat der Reichskommissar für die 
Preisbildung unlängst an Hand der aus der Praxis ge
wonnenen Erfahrungen eine M u s t e r a n o r d n u n g  ver
öffentlicht2 *) und die Preisbehörden erneut angehalten, 
dem Erlaß örtlicher Anordnungen näherzutreten.

Für die Ausgestaltung von Untermietanordnungen bo
ten sich verschiedene Möglichkeiten. Historisch gesehen, 
lag die Anknüpfung an das RMietG. und die zu seiner 
Ausführung ergangenen landesrechtlichen und örtlichen 
Bestimmungen nahe. Im § 14 RMietG. war bestimmt, 
daß der für den untervermieteten Raum zu entrichtende 
Mietzins, unter Berücksichtigung etwaiger Nebenleistun
gen wie Überlassung von Einrichtungsgegenständen und

x) L a m p e :  DR. 1940, 852.
2) RE. Nr. 48/41, abgedr. im MitteilBI. Teil I Nr. 17

S. 251.

Leistung von Diensten in einem angemessenen Verhält111 
zu dem auf den Raum entfallenden Teil des M ie tz in s e  
stehen müsse. Die örtlichen Regelungen, wie z. B. dl. 
seinerzeit für Berlin ergangene, haben den ihnen duN 
§ 14 RMietG. gegebenen Rahmen nur wenig ausgefuh • 
Sie haben das Entgelt für die Überlassung der Einricn 
tungsgegenstände in Prozentsätzen bestimmt und 
übrigen auf die ortsüblichen Preise verwiesen. 
Regelung erklärt sich aus der damaligen Notwendig*56 ’ 
für gleitende Währungsverhältnisse einen beweglich 
Maßstab zu finden. Heute brauchen w ir dagegen feS 
Maßstäbe, um Überforderungen wirksam zu begegn6 • 
Zu diesem Zwecke könnte man auf dem vom RMietG- n 
gangenen Wege fortschreiten und fü r die einzelnen ** 
standteile des Untermietzinses, z. B. für die ÜberlassU » 
der Einrichtung, die Beleuchtung, Bedienung usf. " 
stimmte Sätze bilden. Anderseits besteht die Möglich*56 ’ 
die Zimmer nach Gruppen einauteilen und für die Grul  
pen Höchstpreise unter Einbeziehung der üblichen t- 
stungen des Untervermieters in den Gesamtzins zu n
stimmen. Die Musteranordnung folgte dem letzteren w & 
wie die überwiegende Zahl der bestehenden Anordnm 
gen. Maßgebend war dabei die Erwägung, daß zwar ^ 
Üntermietzins die Entgelte für Raumbenutzung, Abnützu g 
der Einrichtung, Bedienung usf. in sich vereinigt, 51 
aber die freie Preisbildung regelmäßig zu einem -V, 
samtpreis führte, der die einzelnen Faktoren verr?3uji- 
lässigte. Hier hat der Reichskommissar für die Prei Siab 
düng angeknüpft und damit den einfachsten Mails  ̂
für die Untermietzinsregelung gewonnen. Soweit jed 
Preisbehörden größerer Städte den örtlichen Ge£ \L r- 
heiten mit diesem einfachen Maßstab nicht gerecht w 
den zu können glauben, steht es ihnen frei, einen ., 
deren Weg zu beschreiten. Auf eine Bindung der 
geordneten Behörden hat der Reichskommissar für gf. 
Preisbildung bei Erlaß der Musteranordnung bewußt 
zichtet.

Bevor auf die einzelnen Bestimmungen preisbildeh\ 
Natur eingegangen wird, sei als wesentlichste Neuer ^  
das sogenannte U n t e r m i e t b u c h  erwähnt, für das .-f 
Erlaß einen Vordruck enthält. Der Reichskommissar ^ 
die Preisbildung legt auf die Einführung des ülnterm j1. 
buches so entscheidendes Gewicht, daß er die E‘n aC[i 
rung auch dort empfiehlt, wo die Preisbehörden zll 
Lage der Dinge von einer Preisanordnung absehen g 
können glauben. Das Untermietbuch erfordert FvLß- 
Eintragungen über alle für das Untermietverhältnis¡Ege 
gebenden Umstände: Beginn des Mietvertrages, j-* r n 
und Ausstattung des Zimmers, Höhe des verein 
Mietzinses, im Höchstpreis einbegriffene sowie 25 jau- 
liehe Leistungen, ferner Veränderungen während dê  j eS 
fenden Mietvertrages und endlich die Beendigung f. 
Mietverhältnisses. Vermieter und Mieter sind durch ea 
androhung gehalten, die vorgeschriebenen Eintrag“ j»ejt 
vorzunehmen und die Richtigkeit und Vollstänu kpaij 
ihrer Angaben durch Unterschrift zu bestätige11' ieas 
Untermietbuch ist fortlaufend zu führen und minu ctl. 
drei Jahre seit der letzten Eintragung aufzubewah

Die Bedeutung des Untermietbuches liegt zunäc 2̂ aCh- 
der Erleichterung der behördlichen und privaten
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Das B nrw S v?i1 den Vormietern gezahlten Mietzinses. 
Beweissrhi, • damit für die Zukunft einen Teil der
hindernd ; le.r'gheiten, die bisher der Preisüberwachung 
^miethnri!1 We§e standen. M it der Einführung des Un- 
mieters Voriri- WJ ^  außerdem der Schutz des Unter- 
der Preisst . nd'gungen, die ausschließlich zum Zwecke 
Immer wJuIgerun£en ausgesprochen werden, bezweckt, 
"ach Auid»nr wurde aus der Bevölkerung der Wunsch 
[aut, nicht e, , , n8' des Mieterschutzes auf Untermieter 
y ermieter ~U etzt aus der Sorge vor Kündigungen der 
Wünschen « Sew>nnsüchtigen Beweggründen. Diesen 
starke nere^ rL  bislan£f nicht entsprochen, weil die 
staatliche,. C1e Seite des Untermietverhältnisses einen 
termieter k n wf nS. bedenklich erscheinen läßt. Der Un- 
nUttl ¿Wecken 6 daher bislang gegen Kündigungen 
aerPreisheS" > Preissteigerung lediglich durch Anrufen 
D 12. Dez inrÄe lm Hinblick auf Ziff. 10 des RE. Nr. 184/37
V.erichts im m - u,^er durch Anrufung des ordentlichen 
>̂ele der g U'nblick auf § 138 BOB., jeweils mit dem 
,U| solcher c ' l leun? der Kündigungserklärung, schützen.
• die Anmfr, 1Û  ‘si jedoch recht zweifelhafter Natur, 

:ilehungen Me Ullrf deij Behörde oder des Gerichts die Be- 
j*?11 dürfte daß .arteien regelmäßig so stark beeinträchti- 
„'adert wird lm, Endergebnis eine Trennung nicht ver- 
?der versteckt 0̂1 Untermieter, dessen Wirtin mit offenen 
/ ai. befand 0?n, Preiserhöhungswünschen an ihn heran- 
„ der zu ,. *cl1 also bisher in der Zwangslage, ent- 
, eüe Mieter rr °der.zu ziehen. Ging er, so konnte den 
aum beweisenlê -reissteigerung wohl vermuten, aber 

iu? .blntermietK, u6s,er unerfreuliche Zustand wird durch 
w eters wird 3 3  beendet. Eine Kündigung des alten 
jhaen und doiu „ Unter diesen Umständen nicht mehr 
p s Untermieter” 'a!b, unterbleiben. Dem Schutzbedürfnis 
unkte Rechnnn lst damit in einem sehr wesentlichen 

f.-,rztigen muß+5 £,e.traJ?en- Gegenüber diesen mehrfachen 
hi, rdng des T l i i  dle. Bedenken wegen der mit der Ein- 

Ifdenen Unß0nterm*.Hbuches für die Beteiligten ver- 
m- ?r 'n derAimr'ilernI'cI1ke'ten zurücktreten.
S„. .̂ flegunp- , dnuug vorgesehene Zwang zurschriftlichen 
Vei1 dichkeü ; e Vertragsbestimmungen bedeutet keine 
rert^&sinhalt = w des § 126 BGB. Maßgeblich für den 
jer»_n der Partei» 3. w'e vor die mündlichen Ab- 
Sinn Bedeut,,n(Tn- ,Dleser Umstand schließt jedoch nicht 
term- ?Us- Hahm, de,i Eintragungen im zivilrechtlichen 
dafi,leIbuch zu Zj  die Parteien den Mietzins im Un- 
detiUrbdaß die ■£ beziffert, spricht die Vermutung 
stößt e*ra£es ffpleinb?run? hinsichtlich des übersteigen- 

^ uud daher Vorschriften des Preisrechts ver
tu'k'- Muste ht‘g Und strafbar ist 
Schill6̂ 6 Zimme|.dny.nS r(?ge,t neben dem Mietzins für 
EnterSteHen; dariiK dl ^ ‘etz‘nse für Leerzimmer und 
^Usf„Verrn>etunfv i„er hinaus gibt sie Grundsätze für die 
dunu ' anordnun,r f rf,r..,Und möblierter Wohnungen. Die 
sei *LV.°» Ertümern th?U , ied°ch, worauf zur Vermei- 

dntnittelRn ,n einmal ausdrücklich hingewiesen 
die Vnneten BehörH. ge.lter>des Recht; sie gibt den nach- 

,, n ‘'inen zu „ ? vielmehr lediglich einen Anhalt für 
der ö.b I i e r t e rlassenden Anordnungen. 
5.unpln̂ ' ‘ertcne 7;1m ,n e r') Bei der Gruppeneinteilung 
Zimmer :r gute «„t161̂ werden nach der Musteranord- 
s,0llalrm ddterschiprip6’ iJJjEtlerc, einfache und einfachste 
dein Ä ' s  bei riAn' P ‘e. Einstufung, die wegen Per- 
li|uß! Duieter bzw U,i re'sbehörden bis auf Streitfälle.uß, r:„i_i eter hz«, j  c‘t>oenoraen dis aut Streitfälle 
«deksicL- et sich nn'„i etn beteiligten überlassen bleiben 
*üng | bgung ¿er n  - „ aSe Und Ausstattung unter R“ - 

Größe srin? r.oße des Zimmers. Über Aus
Be-

* vue , _ — wvv(  Ausstat-
arupi)eeaibalten, ‘n der Anordnung eingehende An- 
AettlesspDlcbf voll die den Anforderungen ihrer
r  n.0rdnm, hinter müssen m it ihren Preisen an-
t ' feilm ^ enthält Höchstpreisen Zurückbleiben. Die 
pd'S erU?Ladicher „ n? et Bestimmungen, welcher Zins 
^eisbiidfhen W erde ifj ^H cher bei tageweiser Vermie- 
pne Per«ng bei V e rw a/ f ’ sie ^ ibt Anleitungen, wie die 
. ersotien°n> bei von mehreren Zimmern an
; nen va llud end1iP? letun® von einem Zimmer an zwei 
'3  Hqci L Slch zii , J .  Von zwei Zimmern an zwei Per-b: vn zu rr»u , 'twcl z-unmern an zwei i u -
i3 sehlieR,.P|'eise einh,en-]1rat' Im § 5 MusteranO. sind die 

PerSollch Heizet gri  fenen Leistungen — Bedienung 
% lich r nd. Butzen von einem Paar Schuhe 

’ ereiten des Morgengetränks, Ge

schirreinigen, Beleuchtung (Regelverbrauch), Benutzen 
und Reinigen von Bettwäsche (monatlicher Wechsel) und 
Handtuch (wöchentlicher Wechsel), Geschirrbenutzung — 
sowie Anweisungen für die Ermäßigung des Zinses bei 
teilweisem Ausschluß dieser Leistungen genannt. § 6 gibt 
demgegenüber die Berechnungsgrundlage für zusätzliche 
Leistungen, von denen vor allem das Heizen und das 
Frühstück erwähnt sein mögen.

( Leer z i mmer . )  Während für die möblierten Zim
mer von einer Anknüpfung an den Hauptmietzins ab
gesehen wurde, ist der Mietzins für Leerzimmer nach 
näheren Bestimmungen aus der anteiligen Raummiete mit 
angemessenen Zuschlägen zu bilden. Für Bedienung und 
Beleuchtung ist ein Höchstbetrag vorgesehen; im üb
rigen finden die Bestimmungen über die zusätzlichen 
Leistungen bei möblierten Zimmern entsprechende An
wendung. Auch für Leerzimmer ist nach der Muster
anordnung ein Untermietbuch zu führen.

(Sch l a f s t e l l en . )  Die Regelung für Schlafstellen ist 
im Prinzip an der für die möblierten Zimmer getroffenen 
Regelung ausgerichtet. Die Gruppeneinteilung wurde in 
der Musteranordnung nach der Zahl der im Raum unter
gebrachten Bettstellen vorgenommen. Im begleitenden Er
laß wurden die Preisbehörden jedoch auf die Möglichkeit 
hingewiesen, die Unterscheidung, hilfsweise oder aus
schließlich, nach der Beschaffenheit des Lagers vorzu
nehmen.

( L e e r w o h n u n g e n . )  Um gewinnsüchtige Geschäfte 
mit Leerwohnungen zu verhindern und das Preisgefüge 
der Wohnungsmieten gegen Gefahren von dieser Seite 
zu schützen, enthält die Musteranordnung die Bestim
mung, daß der Untermietzins für Leerwohnungen den 
Hauptmietzins grundsätzlich nicht übersteigen darf. Ab
weichungen sind nur mit Genehmigung der Preisbehörde 
zulässig. Der Begleiterlaß verlangt eine strenge Hand
habung dieser Ausnahmebestimmung. Sie wird regel
mäßig nur dann zur Anwendung kommen, wenn der 
Hauptmieter die Wohnung im Interesse des Untermieters 
vorübergehend freimacht.

( M ö b l i e r t e  W o h n u n g e n . )  Der Mietzins für mö
blierte Wohnungen bedarf nach der Musteranordnung 
schlechthin der Genehmigung der Preisbehörde. Die Ge
nehmigungspflicht wurde durch die Erwägung bestimmt, 
daß sich feste Grundsätze für dieses Gebiet nicht auf
stellen lassen, die Preisbildung jedoch unbedingt einer 
behördlichen Überwachung bedarf. Die Preisbehörden 
sind ausdrücklich angewiesen, bei der Prüfung nicht 
kleinlich zu verfahren. Es steht zu hoffen, daß der Ge
nehmigungszwang die Vertragspartner von selbst zu einer 
angemessenen Preisbildung veranlassen wird. Vielleicht 
werden sich die Preisbehörden aus diesen Erwägungen 
zunächst mit einer Anzeigepflicht begnügen können.

Von den A l l g e m e i n e n  B e s t i m m u n g e n  sei er
wähnt, daß die Anordnung in üblicher Weise Ausnahmen 
aus volkswirtschaftlichen Gründen oder zur Vermeidung 
von Härten vorsieht. Zur weiteren Erleichterung der 
Preisüberwachung ist — neben dem oben ausführlicher 
besprochenen Untermietbuch — eine Auskunftspflicht von 
Vermieter und Mieter gegenüber der Behörde angeordnet. 
Aus dem gleichen Grund sind Mietangebote in Zeitungen 
oder auf Anschlägen nur mit genauer Anschrift unter 
Angabe des Preises zulässig. Die letztere Bestimmung 
trägt zusätzlich dem vielfach von Untermietern geäußer
ten Wunsche Rechnung, aus Zeitungsanzeigen ein klares 
Bild über die Art des Angebotes zu erhalten.

M it Rücksicht auf die bereits eingetretenen Preis
steigerungen kann es regelmäßig nicht genügen, die 
Wirksamkeit der Anordnung über die Höchstpreise auf 
neu zu begründende Mietverhältnisse zu beschränken. Die 
Anordnung sieht daher vor, daß überhöhte Mietzinse bis 
zum nächsten Mietzahlungstermin nach Inkrafttreten der 
Anordnung auf den angemessenen Stand zurückzuführen 
sind.

Nachdem bereits in der Vergangenheit zahlreiche Preis
behörden von sich aus eine Regelung der Untermieten 
vorgenominen haben, darf angenommen werden, daß die 
übrigen Preisbehörden nunmehr in verstärktem Maße An
ordnungen erlassen werden.

Assessorin E r i k a  G e r s t e i n ,  Berlin
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1652 Aufsätze

Gefährdung der Bedarfsdeckung durch 
unerlaubte Einfuhr

In dem verdienstvollen Aufsatz „Die Rechtsprechung 
zu § 1 KWVO.“  von StA. Dr. M i t t e i b a c h  in Heft 
23/24 S. 1238 finden sich folgende Sätze:

„Eine Gefährdung der Bedarfsdeckung liegt nur dann 
vor, wenn es sich um lebenswichtige Güter handelt, die 
für die Versorgung des deutschen Volkes zur Verfügung 
stehen und durch die Kriegswirtschaft betroffen sind. Das 
ist sicher der Fall, soweit es sich um Güter im Gebiet 
des Großdeutschen Reiches einschließlich des Protekto
rats und des Gouvernements handelt. Werden dagegen 
Güter unerlaubt aus den besetzten Gebieten eingeführt, 
so kann in einem Verfügen über sie keine Gefährdung 
des lebenswichtigen Bedarfs erblickt werden, diese Men
gen treten grundsätzlich zu den von der Kriegswirtschaft 
erfaßten und für sie erreichbaren Gütern hinzu. M it 
ihrem Hinzutreten konnte und hat die Kriegswirtschaft 
nicht gerechnet, sie erscheinen nicht erfaßt, Maßnahmen 
mit ihnen beeinträchtigen die Kriegswirtschaft nicht.“

Gegen die hier vertretene Auffassung müssen vom 
Standpunkt der Kriegswirtschaft aus schwerwiegende Be
denken geltend gemacht werden. Ich verkenne nicht, 
daß M i t t e l b a c h  mit diesen Ausführungen nicht die 
Straflosigkeit unerlaubter Einfuhr begründen will, son
dern nur die Anwendbarkeit des § 1 KWVO. bestreitet. 
Der Verfasser geht dabei jedoch von irrigen Voraus
setzungen über die Rolle der Einfuhr lebenswichtiger 
Bedarfsgegenstände aus den besetzten Gebieten aus. Es 
tr ifft insbesondere nicht zu, daß diese Mengen zusätzlich 
zu den von der Kriegswirtschaft erfaßten und für sie er
reichbaren Gütern hinzutreten und daß mit ihrem Hinzu
treten die Kriegswirtschaft nicht gerechnet habe. In den 
Bedarfsdeckungsplänen der zentralen Stellen des Reichs 
spielen vielmehr die Einfuhrmöglichkeiten eine sehr große 
Rolle. Zur Erfassung und Lenkung der im Ausland ver
fügbaren Einfuhrmengen wurden schon im Frieden, da
mals vorwiegend unter Gesichtspunkten der Marktord
nung und der Devisenwirtschaft, eine ganze Anzahl von 
Reichsstellen eingesetzt, deren Aufgabe es jetzt im Kriege 
unter veränderten Verhältnissen ist, die für die Einfuhr 
in Betracht kommenden Bedarfsgegenstände zu ermitteln, 
planmäßig zu erfassen und nach ihrer Einfuhr der Be
wirtschaftung im Rahmen der allgemeinen Vorschriften! 
zuzuführen. Die Einfuhrverbote und Einfuhrbeschränkun
gen haben jetzt nicht in erster Linie nur devisenwirtschaft- 
liche Bedeutung, sondern sie sollen auch gerade dazu dienen, 
den Reichsstellen die ganze für Deutschland in Betracht 
kommende Einfuhrmenge sicherzustellen. Da für die Ein
fuhr aus den verschiedenen besetzten Ländern in der 
Regel nur begrenzte, scharf errechnete Warenmengen zur 
Verfügung stehen, muß jede unerlaubte Einfuhr eines 
größeren Postens die Erfassung durch die zuständige 
Reichsstelle schädigen. Zusätzliche Einfuhr entsteht durch 
solche eigenmächtige Handlungen in der Regel nicht, viel
mehr werden Verbrauchsgüter praktisch der geregelten 
Verteilung entzogen, beiseitegeschafft. Es war im Welt
krieg eine den deutschen Interessen durchaus abträgliche 
Erscheinung, daß im Ausland vielfach eine Mehrzahl von 
deutschen Käufern in Wettbewerb zueinander standen, 
wodurch die Einkaufsbedingungen verschlechtert und eine 
einheitliche Lenkung der Ware erschwert, wenn nicht 
unmöglich gemacht wurde. Einfuhrmengen an karten
pflichtigen Lebensmitteln z. B., gleichgültig, ob sie in er
laubter oder in unerlaubter Weise ins Reichsgebiet ver
bracht worden sind, werden auch rechtlich von der 
Kriegswirtschaft „erfaßt“ , insofern sie der Beschlag
nahme nach § 21 der VO. über die öffentliche Bewirt
schaftung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 
27. Aug. 1939 (RGBl. I, 1521) unterliegen. B e i d i e s e r  
Sa c h l a ge  muß der  A n s i c h t ,  daß d u r c h  u n 
e r l a u b t e  E i n f u h r  aus den b e s e t z t e n  G e b i e t e n  
d i e  K r i e g s w i r t s c h a f t  n i c h t  b e e i n t r ä c h t i g t  
w ü r d e ,  e n t s c h i e d e n  w i d e r s p r o c h e n  we r den .  
In gleicher Weise g ilt dies von der (von M i t t e l b a c h  
nicht erwähnten) unerlaubten Einfuhr aus dem nicht be
setzten Ausland.

Selbstverständlich können kleine und kleinste Mengen, 
insbesondere an Lebensmitteln, die von den Reichsstellen

[Deutsches Recht, Wochenausf^t

zu erfassenden Einfuhrmengen nicht erheblich verm in^ 
Die bewirtschaftenden Stellen haben denn auch z - r qc. 
die meisten Lebensmittel Einfuhr-Freigrenzen b^1 uan 
schenksendungen und im Reiseverkehr festgesetzt. e 
wird auch nicht behaupten wollen, daß durch Set ge- 
Überschreitungen dieser Freigrenzen eine fühlbare\ 
einträchtigung der Einfuhrmöglichkeiten der Reichssn / 
und damit eine Gefährdung der Bedarfsdeckung Ver geii 
den sei. Hierfür genügen völlig die Strafandrom 
der Verbrauchsregelungs-StrafVerordnung und aer. 
stigen einschlägigen Vorschriften. Sollte aber einm2* ¡,e. 
Fall eintreten, daß durch unerlaubte Einfuhr aUS rcUie 
setzten Gebieten oder aus dem sonstigen Ausland 
bungen größeren Umfangs versucht werden, so ,st ,eZu 
Anwendung des § 1 KWVO. gegebenenfalls gera 
unentbehrlich.

MinR. Dr. G e b h a r d ,  Beflin'

Die Glaubhaftmachung der Vatersch3 
als Leistungsvoraussetzung in der 

Reichsversorgung
Häufig beantragt ein Jugendamt als Berufsvor 

beim zuständigen Versorgungsamt fü r das urieidiorte|1 
Kind eines versorgungsberechtigten Kriegsbescn3 ’ ges 
die Gewährung der Kinderzulage. Zur B e g r ü n d „ e  
Anspruches wird das im Unterhaltsprozeß erg . d 
Gerichtsurteil vorgelegt. Die Antragstellung dur 
Jugendamt kommt vor allem dann in Frage, W 1*-«

'da®
def

ttsld3
in Anspruch genommene Kindesvater trotz reCl(jtitd' 
tigeu Urteils seine Vaterschaft leugnet, seine0  ̂
haltspflichten nicht nachkommt und es grundsätriu[age 
lehnt, einen Antrag auf Gewährung der Kinde

vKselbst zu stellen
Die für die Gewährung der Kinderzulage! f?r§  ̂

eheliche Kinder maßgebende Vorschrift en,.u eH C  
RVersorgG., der besagt: Bezüglich der Zuständig 
Kinderzulage werden den ehelichen Kindern g!elC^g
die unehelichen Kinder, wenn sie vor Anerkenn ¡\<[
Folgen der Dienstbeschädigung erzeugt vvord_eirl£1c1 
und die Vaterschaft des Beschädigten glaubhaft 8 actio 
ist. — Wann ist nun die Vaterschaft glaubhaft ßf 
Ist insbesondere die Vorlage des im Unterhai 
ergangenen rechtskräftigen Urteils genügende 
zur Annahme der Glaubhaftmachung? Selbstver feS} 
kann das rechtliche Interesse des Fiskus an „¡M  
Stellung der Glaubhaftmachung der Vaterschau ^  ßp 
Zweifel gezogen werden, da seine Verpflichtung ^ngis 
friedigung des Versorgungsanspruches hiervon ¡¡¡¡ev 
ist. Die Frage der Glaubhaftmachung ist 3 , afs un 
Wesen nach privatrechtlicher Natur und dcs [

lbßed1 i ‘ííte ilbedenklich nach den Grundsätzen des bürgerlich*-3 
zu beurteilen. Das im Unterhaltsprozeß ergangc g fr t ’zu oeurceuen. uas im unternaitsprozeü erg¿“ 6. na f 
stellt allerdings lediglich die Zahlungsverpflu'“  , Va* 
d. h., es bestimmt, wer nach § 1717 BGB. 3 ^ony 
g i l t ,  nicht wer Vater i st .  Mag das Urteil i*“  ajs Vß 
diktorischen Verfahren ergangen sein oder slC;.iyng dur 
Säumnisurteil darstellen, so ist diese Festste* ^  fl“ 
Zahlvaterschaft rechtskräftig getroffen und gm 
unter den Parteien, sondern gegen jedermann- gef

Auch das Versorgungsamt muß diese Festste n 
Zahlvaterschaft gegen sich gelten lassen. , RV«rs t t '  
so unbedenklicher geschehen, als nach §30 K , t , ha zii 
zur Erwirkung der Kinderzulage die G l a fV^ter \  
m a c h u n g  der Vaterschaft genügt, also von f ist t eorfilllnnrln» ____ —. .. L r* <YPtTl3''' . ./.fl *•erfüllenden Voraussetzungen abhängig gen?a ,el,eji * f, 
in andern Gesetzen, z. B. RVO. und RBG., 10, jst j .  
F e s t s t e l l u n g  der Vaterschaft verlangt Y'^chaft
nach durch rechtskräftiges Urteil die Zahlvater j £n o .
gestellt, so ist auch für die Versorgungsbc: es «
Vaterschaft bei Vorlage des Urteils glaub‘ watersc%e 
denn, daß der Nachweis der blutsmäßigen ¡nClerZu‘‘‘ß  
Voraussetzung für die Zuständigkeit der . altsP^iel' 
wäre. Denn diese Feststellung wird im Finte ‘^eit v‘c|i 
nicht getroffen. Es haben nun in der letzte 3 
fach Jugendämter versucht, mit der Unterhalt sCjr 
die Klage auf Feststellung aer blutsmäßigen va

Reliar zu
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Mangel der ^  scheiterte dieseVerbindung zunächst andern 
VMerhait‘iH®'enie'.nsanien Zuständigkeit der Gerichte. Für 
1as LandD-er'̂ i?!1 's* das Amtsgericht, für Feststellungen 
j.n7ahl von n  ?uständig. Dann aber haben auch eine 
, ser Festeten encb*en e'ne allgemeine Notwendigkeit 

af)er die Olai kug* n'c l̂t  für notwendig erachtet. Würde 
als Morausot10 ” a“ machung blutsmäßiger Abstammung 
dUrch das ne U+g der Gewährung der Kinderzulage 
?.0rgungsbeh" v.er*angt werden, so wäre die Ver
liehen QenVK+ 6 ,be'm Nichtvorliegen einer diesbezüg- 
o,eser Fran-e1 ntschcidung zur selbständigen Prüfung 
o Iaubhaftmnpn erechtiSt- Hat nun das RVersorgG. die 
P Währunij  dp "if- der blutsmäßigen Vaterschaft für die 

,Se zu hp=JL^llli êrzu âSe vorgeschrieben? Um diese
J.Mage zu v»,, ■ en' 'st auf den Zweck der Kinder-...‘"ge zu vpr, • > 1ST aur aen z-wecK aer runaer-
!Ur den Untnru u ^ !1- Diese soll dem Beschädigten, der 
rag für dm n  ¿ei?es Kindes zu sorgen hat, einen Bei- 

aUch der im An!_erila^  u°d die Erziehung leisten. Dauer im AC , uiiu uie c.1 zicnung icimcu. ua
?etl Unterhalt "J^Htenprozeß verurteilte Kindesvater für 
esteht auch r.-, 8 unehelichen Kindes zu sorgen hat, 
esetzgehe lbn e’ne Unterhaltsverpflichtung; dem 

Jdage nicht es a*so bei der Zahlung der Kinder-
atnniunrr an das Vorliegen der blutsmäßigen Ab- 

PfUchtuno- ’ „,?nT n auf die Tatsache der Unterhalts- 
‘'sgen der 7’ 1?, °  beim unehelichen Kind auf das Vor- 
7nL.oIgender F l ai erschaft- Das ergibt sich einwandfrei 
n if-1 der ifins!a^ung. In §30 RVersorgG. werden be
eil.‘^gestellt dif. rzü.a2e den ehelichen Kindern auch 
Bpo L^fbinder „.P!1 5 indes Statt angenommenen Kinder, 
Kin.i^'gten uneur f.. ̂ f 1 egekindcr, wenn sie von dem 
hält • ’ die mektp! ■ * lcb unterhalten worden sind, also 
einBnis zu dem pnS ',n deinem verwandtschaftlichen Ver- 

em solchen ‘ ?escl}adigten stehen, jedenfalls nicht in 
Aus U stehen brauchen.

daß der UmstandN n rr^ terhaItsrrnuf-ai,cfle”  erS>bt sich, —  .... ............ ..
geh» i lr die o m,?bi,run£ bzw. der Unterhaltsverpflich- 

"d ist, nicht W31runS der Kinderzulage ausschlag- 
Fiir die c i  Eme blutsmäßige Verwandtschaft.

istelic,hen Kind"bbaf‘ machung der Vaterschaft eines un- 
dürpL0 der  m 'k1 die Zuständigkeit der Kinderzulage 
Wenn h, U r t e i l  „  Chvveis d e r  Z a h l v a t e r s c h a f t  
Urten der in n u g end und  b e w e i s e n d ,  auch 

8 seine VawP'L1 . genommene Kindesvater trotz 
a ^Ur y erv rschaft leugnet.

uei darauf hingewiesen, daß 
licL  '̂.uderzuiap-p u j  Reichsversicherung und das RBG. 
ist. |„ der kenne« Zw' emen Kinderzuschlag für unehe- 
drücki; Riesen G,J„)venn die Vaterschaft f e s t g e s t e l l t  
Während v°n der e 11 sPricbt der Gesetzgeber aus- 
Zl,laue l ,,aeh 830 P vFes S t e l l u n g  der Vaterschaft, 
Uijgt Q I a u h h *lr,sorgG. zur Erw irkung der Kinder- 
N  den Ancr i m a c b u n £ der Vaterschaft ge-
[unf; , RBC, v( r^tI,lrUngs.bestimnu|ngen in der RVO. 
offenti!?. Sinne dinc» w diese Gesetze unter Feststel- 
diese o be Urkunde nd Forschriften eine solche durch 
ebne pTcfcfze mit e?n 6r gerichtliches Urteil. Wenn aber 
Anerkpn ung der h I„£ enJD?tren2eren Maßstab das auch 
baltsiej /dnis oder <|.,Qmab.l2en Abstammung abgegebene 

v e r le g  (ohne 7 l , ? r i chtliche U rte il über dieUnter- 
^nderzmben) als n r „  ei t e ist darunter nur ein solches 
dürfte da age bzw de[ v ? aß e f i ir  die Zuständigkeit der 

nur as erst recht a t er,zuschlags anerkennen, dann 
Di„ ‘C G la u b h a ftir uF a li sein *ür das RVersorgG., 

baltsn F°r[a„  uiachung der Vaterschaft verlangt.
l11. RVer,eb bat a|'sS I acbfshräftigen Urteils im Unter- 
kc'i d e rp rgQ. z u Lrfdt;nU biai tl1nachüng der Vaterschaft 

^'Uderzuiagg den und berechtigt zur Zuständig-

ORegR. K ö s t e r ,  Berlin.

Haftvi
^ erichtffrtpKP,Prozeßvertreter fü r die 

^ ire n  in den Reichsgauei

bie in nach Art 0 0 s tm a r k
Cn Proze'ßverterretY ° ; v'. U Sept. 1939 (RGBl. I, 

treter haften, wie ich auf Grün

§10 der VO. v. 31. Okt. 1939 (RGBl. I, 2139) zur Beseiti
gung hierüber aufgetauchter Zweifel bestimme, nicht für 
die Entrichtung der österreichischen Gerichtsgebühren.

(AV. d. RJM. v. 1. Juli 1941 [5600 Ostm. — IV d 6181. 
— DJ. 1941,763.)

Zulassung als Rechtsanwalt und sonstige 
Angelegenheiten der Rechtsanwälte

Die AV. v. 29. Jan. 1936 — DJ. S. 202 — wird ergänzt 
und geändert wie folgt:

A.
a) Die besonderen Vorschriften über den anwaltlichen 

Probedienst fallen fort. Die Bestimmungen über den 
anwaltlichen Probe- und Anwärterdienst gelten künftig 
für den anwaltlichen Anwärterdienst, soweit nicht aus
drücklich etwas anderes bestimmt ist.

b) Für Anträge auf Übernahme in den anwaltlichen 
Anwärterdienst und ihre Bearbeitung gelten die in 
Teil A Abschn. II Z iff. 1 und 2 der AV. v. 29. Jan. 1936 
getroffenen Bestimmungen sinngemäß. An die Stelle 
von Teil A Abschn. II Z iff. 3—9 und von Abschn. III 
Z iff. 1—4 der AV. v. 29. Jan. 1936 treten folgende Vor- 
ischriften:

3. Meine Entscheidung über das Gesuch wird dem 
Oberlandesgerichtspräsidenten mitgeteilt, der den Präsi
denten der Rechtsanwaltskammer und den Gauführer 
des NSRB. benachrichtigt.

Der Präsident der Rechtsanwaltskammer nimmt den 
Anwaltsassessor in Pflicht und überweist ihn einem 
Rechtsanwalt zur Leistung des Anwärterdienstes; eine 
Abschrift der Überweisungsverfügung ist dem Ober
landesgerichtspräsidenten jeweils mitzuteilen. Bei der 
Überweisung an einen Rechtsanwalt ist nach Möglichkeit 
auf Wünsche des Bewerbers Rücksicht zu nehmen. Einem 
Rechtsanwalt ist tunlichst nur ein Anwaltsassessor zu 
überweisen. Mindestens während der Hälfte der An
wärterzeit ist der Anwaltsassessor einem freiberuflich 
tätigen Rechtsanwalt zur Ausbildung zu überweisen.

Soll der Anwärterdienst im Bezirk einer anderen Rechts
anwaltskammer geleistet werden, so erläßt die Über- 
w e i s u n gs v er tu g u n g der für diesen Bezirk zuständige 
Kammerpräsident im Benehmen mit dem Präsidenten des 
ersten Bezirks. Bei Meinungsverschiedenheiten ist die 
Entscheidung des Präsidenten der Reichs-Rechtsanwalts
kammer einzuholen.

4. Umstände, die einen Anwaltsassessor zur Zulassung 
als Rechtsanwalt ungeeignet erscheinen lassen, sind zur 
Kenntnis des Oberlandesgerichtspräsidenten zu, bringen. 
Der Oberlandesgerichtspräsident hört den Anwalts
assessor, veranlaßt im Benehmen mit dem Präsidenten 
der Rechtsanwaltskammer die zur Aufklärung des Sach
verhalts sonst etwa erforderlichen Ermittlungen und legt 
sie mir mit einem Bericht vor, sofern er oder der Prä
sident der Rechtsanwaltskammer einen Widerruf der 
Übernahme des Anwaltsassessors für angezeigt halten; 
betrifft der Sachverhalt eine Verletzung der dem An
waltsassessor obliegenden Pflichten (§ 64 RRAO.), so 
ist der Generalstaatsanwalt an der Erörterung und der 
Berichterstattung zu beteiligen.

5. Der anwaltliche Anwärterdienst dauert regelmäßig 
ein Jahr W ird ein Anwaltsassessor nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Anwärterdienstzeit als Rechtsanwalt zu
gelassen, so verlängert sich diese, bis er als Rechtsanwalt 
zugelassen wird oder bis ich sie für beendet erkläre, 
höchstens jedoch um ein Jahr. Der Präsident der 
Reichs-Rcchtsanwaltskammer berichtet mir, wenn Anlaß 
zur Beendigung des verlängerten Anwärterdienstes be
steht; dies ist insbesondere anzunehmen, wenn sich ein 
Anwaltsassessor, der das Ziel des Ausbildungsdienstes 
erreicht hat, nicht unverzüglicli nach Ablauf der ein
jährigen Anwärterzeit um seine Zulassung als Rechts
anwalt bewirbt. Übersteigt die Dauer des verlängerten 
Anwärterdienstes die Zeit von sechs Monaten, so teilt 
mir der Präsident der Reichs-Rechtsanwaltskammer die 
Gründe mit.
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III. Die Zulassung des Anwaltsassessors als Rechts
anwalt

1. Der Anwaltsassessor kann in der Regel zwei Mo
nate vor Beendigung des Anwärterdienstes, im allgemei
nen also nach einer Dienstzeit von zehn Monaten seit 
seiner Inpflichtnahme durch den Präsidenten der Rechts
anwaltskammer, seine Zulassung als Rechtsanwalt be
treiben. Der Antrag ist an den Reichsminister der Justiz 
zu richten und nebst seinen etwaigen Anlagen in ein
facher Ausfertigung bei dem Präsidenten des Oberlandes
gerichts einzureichen, in dessen Bezirk das Gericht liegt, 
bei dem der Antragsteller seine Zulassung erstrebt.

In den Bezirken, in denen Rechtsanwälte entweder nur 
bei einem Landgericht (Amts- und Landgericht) oder 
nur bei einem Oberlandesgericht zugelassen werden, soll 
ein Anwaltsassessor seine Zulassung in der Regel bei 
einem Landgericht (Amts- und Landgericht) erstreben.

2. Der Antrag muß das Gericht bezeichnen, bei dem 
der Bewerber zugelassen zu werden wünscht. In dem 
Antrag ist ferner anzugeben,

a) ob und welche Veränderungen in den Verhältnissen 
des Gesuchstellers gegenüber seinen Angaben in dem' 
Antrag auf Übernahme in den anwaltlichen Aus
bildungsdienst und seinen Anlagen eingetreten sind;

b) welchen Rechtsanwälten der Anwaltsassessor und 
für welche Zeiträume er ihnen zur Ableistung des 
Anwärterdienstes überwiesen war;

c) ob der Ausbildungsanwalt, der bei dem in dem 
Antrag bezeichneten Gericht zugelassen ist, mit der 
Zulassung des Anwaltsassessors einverstanden ist; 
gegebenenfalls ist seine Zustimmungserklärung bei
zufügen;

d) ob der Anwaltsassessor Bestrafungen durch anwalt
liche Ehrengerichte erlitten hat;

e) ob und welche Tätigkeit er nach seiner Zulassung 
als Rechtsanwalt etwa weiter betreiben und über
nehmen w ill.

Die Angaben über Veränderungen in den persönlichen 
Verhältnissen sind in der vorgeschriebenen Form nach
zuweisen; der Oberlandesgerichtspräsident stellt das Er
gebnis der Prüfung dieser Belege alsbald schriftlich fest 
und gibt die Nachweise dem Bewerber zurück.

Werden Angaben, die für die Zulassung als Rechts
anwalt erheblich sind, im Zulassungsgesuch wahrheits
widrig gemacht oder verschwiegen, so hat der Bewerber, 
falls er zugelassen wird, ehrengerichtliche Bestrafung 
nach § 65 RRAO. zu gewärtigen. Das gleiche gilt, wenn 
der Anwaltsassessor Zusicherungen nicht einhält, die er 
im Zulassungsverfahren übernommen hat.

3. Der Oberlandesgerichtspräsident prüft unter An
hörung des Präsidenten (aufsichtführenden Amtsrichters) 
der Gerichte, bei denen die Zulassung erstrebt wird, ob 
die Zulassung einer geordneten Rechtspflege dienlich ist 
(vgl. dazu Teil A Abschn. I Ziff. 2 der AV. v. 29. Jan. 
1936). Zu der Frage der Eignung des Bewerbers hört 
er ferner den Gauführer des NSRB. Gleichzeitig holt er 
eine gutachtliche Äußerung des Präsidenten der Rechts
anwaltskammer ein, die sich auch darauf erstreckt, ob 
die Angaben des Bewerbers über den von ihm ge
leisteten Anwärterdienst den vorhandenen Unterlagen 
entsprechen; seinem Gutachten fügt der Präsident der 
Rechtsanwaltskammer ein Zeugnis des Ausbildungs
anwaltes bei. Sodann berichtet der Oberlandesgerichts
präsident über das Ergebnis der Erörterungen mit einem 
Vorschlag für die zu treffende Entscheidung; dem Be
richt sind der Antrag nebst seinen Anlagen und die ent
standenen Vorgänge beizufügen.

4. Die Entscheidung über das Gesuch wird dem Ober- 
Iandesgerichtspräsidenten mitgeteilt; eine Abschrift der 
Zulassungsverfügung erhält auch der Präsident der 
Reichs-Rechtsanwaltskammer.

Zur Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte bedarf 
es eines Antrages des Zugelassenen, der an den Vor
stand des Gerichts der Zulassung zu richten ist; die Ein
tragung muß im Hinblick auf die Vorschrift des § 22 
Ziff. 4 RRAO. binnen drei Monaten nach Zugang der 
Verfügung bewirkt werden.

1. Die Oberlandesgerichtspräsidenten sind ermäe^J 
auch in den Fällen des § 3 Ziff. 1 und 2 der VO. n , 
24. Juni 1941 (RGBl. I, 333) die Zurücknahme der 
lassung zu verfügen.

2. Auf Fälle des § 3 Ziff. 3 a. a. O. finden die V«'
Schriften des Teils A Abschn. IX Ziff. 1—3 der AV. vu 
29. Jan. 1936 sinngemäße Anwendung. Ja

3. Umstände, die eine Untersagung der Berufsausim 
nach § 4 der VO. v. 24. Juni 1941 angezeigt ersehe
lassen, sind zur Kenntnis des OberlandesgerichtsP1̂  
denten zu bringen. Der Oberlandesgerichtspräsident ‘ j.
den Rechtsanwalt, veranlaßt im Benehmen mit dem ‘ 
sidenten der Rechtsanwaltskammer die zur AufW®* j 
des Sachverhalts sonst etwa erforderlichen ErmituUÎ er 
und legt sie mir mit einem Bericht vor, sofern ,er. 
der Präsident der Rechtsanwaltskammer eine u «ibetf0sagung der Berufsausübung für angezeigt halten; - 
der Sachverhalt eine Verletzung der dem Reehts3” r3|- 
obliegenden Pflichten (§ 64 RRAO.), so ist der 
Staatsanwalt an der Erörterung und der Berichtersta 
zu beteiligen. ¡̂t

Die Erörterungen und die Berichterstattung s0^ê i '  
größter Beschleunigung, in geeigneten Fällen fernrt 
lieh erfolgen. rUrti

4. Entscheidungen, die nach § 6 der VO. v- *u$&> 
1941 die Wirkungen eines Vertretungsverbotes ¿et 
sind dem Präsidenten der Rechtsanwaltskamnier> ra|ts 
Amtsgerichten, die sich am Wohnsitz des Rechtsa ¿ei 
befinden und den Gerichten mitzuteilen, bei 
Rechtsanwalt sonst noch zugelassen ist. Die Mit}®, 
pflicht obliegt in den Fällen des § 38 Abs. 3 R ' 
Oberlandesgerichtspräsidenten, im übrigen dem u 
Staatsanwalt.

C- , jt|4l
Wer sich bei Inkrafttreten der VO. v. 24. i# 

noch als Assessor im Probedienst befindet, e rn a o<s' 
diesem Zeitpunkt die Stellung eines Anwaltsas ¡m 
er bleibt dem Bezirk zugeteilt, dem er als Asse ^  jiji 
anwaltlichen Probedienst angehörte. Wer vor den’i 
1941 in den Probe- und Anwärterdienst oder un noO**11 r 
des Probedienstes in den Anwärterdienst übern j, de 
worden ist, g ilt vom Tage des Dienstantritts 
Inpflichtnahme) an als im einjährigen AnwaR®^ $
stehend. Ist der Anwärterdienst vor dem 11 - Ju!' t.ej S£li 
weniger als ein Jahr festgesetzt, so behält es hie' 
Bewenden.

Für die Beendigung des Anwärterdienstes 
Abschn. II Ziff. 5 der AV. v. 29. Jan. 1936 neuer r  } ¿c 
Eines von Amts wegen zu erstattenden Ben®  ̂ AD 
Präsidenten der Reichs-Rechtsanwaltskammer ni  flipn
schnitt II Ziff. 5 Satz 4 a. a. O. bedarf es jed° Je iL t 
Ist einem Anwaltsassessor in dem ihm nach gfl 
Abschn. II Ziff. 8 der AV. v. 29. Jan. 1936 ert.® ReOl|  
scheid die Herbeiführung seiner Zulassung a1 , n ¿e‘, 
anwalt zu einem nach dem 11. Juli 1941 Iie?elL u3g f° 
punkt gestattet worden, so fällt diese Zeitbestimm

D- vof qdf
Übersteigt die von einem Anwaltsassessor gk'id 

nach seiner Übernahme im Wehrdienst oder s0 
zuachtenden Diensten verbrachte Zeit zwei Ja" r ’on seCgS. 
die weitere Dienstzeit bis zur Höchstdauer Vjjdu11» 
Monaten auf den einjährigen anwaltlichen Au 
dienst angerechnet. „ .jo4j-

(AV. d. RJM. v. 4. Juli 1941 [3170/1 — I a ‘
DJ. 1941,761.)

-rgpA^'
Nachbildung des Program m s der ^

Die Preise der DR. 1941,1442 angezeigten AfA: 
sind ab 1. Juli 1941 wie folgt festgesetzt woru

Größe I 24,5U zuzügl. 1,70 5?.« V e rp a ^ g .
Größe II 2 0 «  zuzügl. 1 ,3 0 «  Verp<*
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Sc hr i f t t um
Ra n

n iSar+ - ^ u s í,av Schwa rtz :  W i r t s c h a f t s o r g a -  
Auftia,!°5' Kommentar zur Gesetzgebung über den 
Grundu der, gewerblichen Wirtschaft, 1. Halbband: 
vernrH„egen^  ^ exte- Das Aufbaugesetz. Die Aufbau- 
nuntr HUn̂ J §  *~ §  17)- (Schriftenreihe zur Neuord- 
W irL k  !L W,rtschaft-) Stuttgart-0 1941. Verlag für
kart 6,8ok™d Verkehr> ForkeI & Co- 194 S- Preis

Schriftenr -Ü0n Dr- H. Müllensiefen herausgegebenen 
als Sondpra 6 ?ur Neuordnung der Wirtschaft erscheint 
Schaftsrephíruc¿ ,aus der „Wirtschafts-Kartei“ , Abt. W irt- 
^•"dnuno- ,p Wettbewerbs-, Markt- und Wirtschafts- 
Aufbaus^5*leser Kommentar zur Gesetzgebung über den 
als Justitiar S terb lichen Wirtschaft, dessen Verfasser 
Industrie Abteilungsleiter in der Reichsgruppe
Recht ühpt- k AAItglied der Akademie für Deutsches 
darf Um besondere Sachkunde verfügt. Sein Werk 
£rschöpfenrip p Ui- '!íer begrüßt werden, als es die erste 
befindlichen p' auterung des in ständiger Entwicklung 
Wirtschaft d i “  der Organisation der gewerblichen 
offentlichten e|It und die verstreuten, z. T. unver- 
Anmerkuno-p Bestimmungen erfaßt und in eingehenden 
darstellend?,-11 Dabei sind die Hauptmaterien in
w>e über dp,, ?ri? behandelt und einzelne Abschnitte, 
XVesen, die Q‘ ,KL! ,ter> den Geschäftsführer, das Finanz- 
? SaniWentMo j erwakunS und die Gruppenaufgaben, 
j®n- Damit „ etlj  und INcht verständlich bearbeitet wor-

-  w,rfl '4''" ---------- me Bedeutung für
! Neulandes hinaus 

-—«er ein Behördenvertreter und Unter-
aeiner Qrurm , v?̂  er Ratgeber in allen die Verfassung 

Fragen Pco Und seine Pflichten und Rechte betreffen- Der k- Í1 sem.
Agenden Text»1̂ ? '6116116 D Halbband bringt die grund- 
JüfbauVo npkó*i-3?.. Aufbaugesetz und die §§1—17 der 
jüsarnmenfaqc,,, Erläuterungen. Der 2. Halbband wird in 
r^clbuch ersVk»^ der weiterhin im Wirtschafts-Kartei- 
k, und i j i f ’^ ^ e n  Lieferungen die Abschnitte „Bei- 

anitnej- Un’j  hpiederversammlung“ , die Wirtschafts- 
et, .de<i AhHr„M Reichswirtschaftskammer behandeln 
tWa,ge Nachtrn„ wichtiger Erlasse im Wortlaut und 

cntrage zum 1. Halbband enthalten.
RA. Dr. D i e t r i c h ,  Berlin.

° Rm  a. D Bn ------------
?,es g eme i n^n+n ? a r t en :  D i e  N e u r e g e l u n g  
ammensteliiinrru j S en W o h n u n g s w e s e n s .  Zu- 

o';’ bcubearh Erläuterung der Vorschriften,
lo^p bbgswesPkc.1̂*• (Handbücherei des Wohnungs- und 
ha!?' V e r & pS »eft 9.) Eberswalde-Berlin-leipzig 
kart- 3,40 ^5 (g e SChaft RudoIf Müller. 103 S. Preis

dipZr ZUr Andenme ?,e Wohnungswesen ist durch das Ge- 
anf _?ttle inniit,;„k3!n.cI Ergänzung der Vorschriften über'cUenie' .r‘ ung ui
s te lle  neuê Ẑ kpR Im. Wohnungswesen v. 21.Febr. 
hält Worden.’ n ;0 mzeIheiten veränderte Grundlage 
Qemp;leses Änderung aUm g a r t e n  sehe Sammlung ent- 
tigemnemnütZigkgf/Vbgsgesetz, die Vorschriften über die

1940
ge-

ugen p l£ lg k e it i m m , ’ UIC v u rs c n n n e n  u ü e r a ie  
<Jes G**a?Sung v ?q p i ° ^ nungswesen in der jetzt gül- 
*en fürê es v. 23 TniM^A940, die VO. zur Durchführung 
Ost»eUh, Pstmark die Einführungsvorschrirt
W •etn Abd oudetenland und die eingegliederten

ßemein2! lsJam m enh«„Wor,tIauIes Eolgt eine paragraphen- 
vrtordnautzigkeitsc p bg der Vorschriften des Wohnungs- 
gestein ^ag mit l<fL,re ze.s seIbst und der Durchführungs- 
,'vcck ,'st dem Alvir,,1* i ^ nmerku"g en zu beiden. Voran- 

damit* > d  Bedent„„UCj  eine Einleitung, die über Anlaß, 
alten pdem B e n u t z t 51’ Neuregelung unterrichtet und 

Die oechtszustand rHdm Ü b e r le it^  des neuen in den
Und l^ h r iH  ist fn, ‘darstellt.
hberaii .ihn kaumr de"  praktischen Gebrauch bestimmt 
keitsbeJ?°rt emnfol1fpntbehrIich- Ihre Anschaffung muß 

tlmmunrren ¡Iet\ v,w ,erden> wo die Gemeinnützig- 
m Wohnungsgesellschaften und Be

hörden gehandhabt werden müssen. Die Vorschriften sind 
durch die neuerlichen Bestimmungen über das Leysche 
Wohnungsbauprogramm im Wortlaut unberührt geblie
ben, wenn sich auch die Gauwohnungskommissare in das 
Genehmigungsverfahren bei der Regierung eingeschaltet 
haben. Das Buch ist also auch durch diesen neuen 
Rechtsstoff keineswegs veraltet. Besonders zu loben ist 
der Entschluß, die Vorschriften zweimal, nämlich einmal 
im Wortlaut und einmal im systematischen Zusammen
hang, abzudrucken, was die praktische Handhabung ganz 
außerordentlich erleichtert. Auch die Zusammenstellung 
der Steuervorschriften für gemeinnützige Wohnungsunter
nehmen am Schluß des Buches erspart eine Fülle sonst 
nötiger Sucharbeit.

Obermagistratsrat W. P o h l ,  Oppeln.

D as neue D e u t s c h e  Re i chs  recht .  A u s g a b e  
Ö s t e r r e i c h .  Herausgegeben von H a n s  P f u n d t -  
n e r ,  StSekr. i. RMdl., Dr. R e i n h a r d  N e u b e r t ,  
Justizrat, Präs, der RRAK. unter Mitwirkung von 
Dr. F. A. M e d i c u s , MinDirig. im RMdl. Berlin, 
Dr. E. M a n n l i c h e r ,  Vizepräs. und Leiter des 
VOGH. Wien. Lief. 30—50. Berlin-Wien 1941. Industrie
verlag Spaeth & Linde. Preis je Blatt 3 Rpf. und Porto 
f. d. Sendung.
Das bekannte Sammelwerk, zuletzt besprochen in JW. 

1939, 617, ist seitdem entsprechend der in der Zwischen
zeit besonders rege fortgeschrittenen Rechts Vereinheit
lichung zwischen der Ostmark und dem Reich um die 
vorliegenden Lieferungen bereichert worden. Auf deren 
Inhalt im einzelnen kann hier nicht näher eingegangen 
werden; es sei jedoch hervorgehoben, daß die Sammlung 
ihr Ziel, den ostmärkischen Rechtswahrern und Behörden 
bei der Überwindung der Schwierigkeiten zu helfen, die 
sich durch die Einführung des Reichsrechts in der Ost
mark zwangsläufig ergaben und noch ergeben, stets er
reicht hat. Dafür bürgen schon die in der üblichen Weise 
des „Pfundtner-Neubert“  gehaltenen Erläuterungen. M it 
der Lieferung 50 ist das erste halbe Hundert der vor un
gefähr drei Jahren begonnenen Sammlung erreicht. Es 
ist also durchschnittlich alle drei Wochen eine Lieferung 
erschienen; die Sammlung ist heute im großen und gan
zen, insbes. was die speziell die Ostmark betreffenden 
Rechtsvorschriften anbelangt, auf den laufenden Stand 
gebracht. Schriftleitung.

G r o ß d e u t s c h e s  K r i e g s s c h ä d e n r e c h t .  Syste
matisch geordnete Textsammlung sämtlicher einschlä
gigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften einschließ
lich der Bestimmungen für die außerdeutschen Ge
biete. Herausgegeben von M a r t i n  W e i s e ,  KGR., 
z. Z. im Reichsministerium des Innern. (Loseblatt
ausgabe.) Berlin 1941. Verlag Franz Vahlen. Grund
werte einschl. Decke 11,70 5IM.

K r i e g e r - H e f e r m e h l :  B e h a n d l u n g  des f e i n d 
l i c h e n  V e r m ö g e n s .  Kommentar. 3. Ergänzungs
lieferung. Stand 1. April 1941. 121 Blatt. München- 
Berlin 1941. C. H. ßeck’sche Verlagsbuchhandlung. 
Preis 4,50 3tM.

Das R e i c h s p o l i z e i k o s t e n g e s e t z  v .29. April 1940 
(RGBl. I, 688) nebst Durchführungsverordnung und 
Nebenbestimmungen, erläutert von #-Brigadeführer 
W e r n e r  B r a c h t ,  Min Dir., Chef des Amtes für Ver
waltung und Recht im Hauptamt Ordnungspolizei des 
Reichsministeriums des Innern. (Taschen-Gesetzsamm- 
lung 48.) Berlin 1941. Carl Heymanns Verlag. V III 
165 S. Preis geb. 4,80 ¡UM.

Reichsvers i cherungsordnung nebst Einführungs
gesetz, Ergänzungsbestimmungen und Ausführungs
vorschriften. Textausgabe mit Verweisungen und Sach-
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Verzeichnis herausgegeben von Dr. F r a n z  E i c h e l s 
bacher ,  ORegR. im Bayer. Staatsmin. f. Wirtschaft, Abt. 
für Arbeit und Fürsorge. 19. Aufl. Ergänzt nach dem 
Stand vom 15. Jan. 1941 (Loseblattausgabe). München 
und Berlin 1941. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung. 
XXII, 961 S. Preis 5,50 ¡UM.

Das neue R e c h t  in Pr eußen .  Herausgegeben von 
Dr. R o l a n d  F re is le r,S tS ek r.im  RJM., Preuß.Staats
rat, L u d w i g  G r a u e r t ,  StSekr. i. e. R., Preuß. Staats
rat, unter M itwirkung von Dr. K a r l  K r u g ,  MinR. 
im RJM. Berlin-Wien 1941. Industrieverlag Spaeth 
& Linde. Lief. 45: 172 BL, Preis je Blatt 5 und 
Porto für die Sendung.

K i e l e r  B l ä t t e r ,  begründet im Jahre 1815. Heraus
gegeben von der Gemeinschaft Kieler Professoren. Zu
gleich Veröffentlichung der Wissenschaftlichen Akademie 
des NSD.-Dozentenbundes der Christian-AIbrechts- 
Universität. Heft 1. 68 S. Preis brosch. 2 ¡HM. Neu
münster i. H. 1941. Karl Wachholtz Verlag.

Aus Zeitschriften
Staats- und Völkerrecht

In umfangreicher Darstellung gibt E r n s t  R u d o l f  
H u b e r  einen Aufriß des deutschen Verfassungsaufbaus. 
Im Abschnitt „Zum Begriff der Führung“  werden die 
Fragen, die um die Begriffe „Herrschaft und Führung“ , 
„Führergewalt und Reichsgewalt“  sich ordnen, einer klä
renden Betrachtung unterzogen und eine Gliederung der 
Führergewalt gegeben, die nicht Einheitliches zerreißen, 
sondern die in der Natur der Sache gegebenen ver
schiedenartigen Momente des Ganzen sichtbar machen 
soll. (Herstellung und Verkörperung der Reichseinheit, 
Leitung und Einsatz der großem Ordnungsbereiche des 
völkischen Lebens: Bewegung, Wehrmacht, Beamten
körper; auswärtige und innere Gewalt des Reiches; Ver
wirklichung und Wahrung des Rechts). Im Abschnitt 
„Der Aufbau der Reichsregierung“  wird das Verhältnis 
Führer und Reichsregierung dargelegt. Im letzten Ab
schnitt folgt eine Schilderung der Reichsführung im Kriege.

( H u b e r ,  „Reichsgewalt und Reichsführung im 
Kriege“ , Zeitschrift für die gesamte Staatswissen
schaft Bd. 101, 530-579.)

Verwaltungsrecftt
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die nunmehr dem 

RMdl. unterstellt ist, steht nicht mehr neben der Ver-* 
waltung, sondern ist ein Teil der Verwaltung. Nicht der 
V e rw a ltungs ju ris t, sondern der Verwaltungskönner 
wird höchster Verwaltungsrichter sein. Zwischen Ver
waltungspraxis und Verwaltungsgerichtsbarkeit wird sich 
ein ständiger Austausch der Kräfte vollziehen. Der Ver
waltungskönner freilich kann sich nur dann entfalten, 
wenn der Gesetzgeber sich beschränken lernt und durch 
Einschränkung des Übermaßes an speziellsten Verwal
tungsnormen der Entwicklung Freiheit gibt. In der 
Möglichkeit, rechtsschöpferisch diese Entwicklung zu 
führen, liegt die große Aufgabe des RVG.

(Sommer ,  „Verwaltungsstreitverfahren oder Ver
waltungsrechtspflege“ , Deutsche Verwaltung 1941, 
245 flg.)

Rechtspflege
„U n s  d e u t s c h e  R e c h t s w a h r e r  r u f t  das 

d e u t s c h e  S c h i c k s a l  h i n e i n  i n den  d e u t s c h e n  
Ost en .  Denn w ir sind dort nötig wie irgendein anderer 
Deutscher.

Daß w ir kommen, ist selbstverständlich. Wer sich 
nicht danach drängen würde, auch in der Ostarbeit ein
gesetzt zu werden, der wäre nicht wert, deutscher Rechts
wahrer zu sein. Krippengierige, fettlebigmüde Spießer 
können w ir nicht in unseren Reihen brauchen; nie wer
den sie deutsche Rechtskämpfer sein! W ir werden sie 
entsprechend behandeln: in unserer kameradschaftlichen 
Gemeinschaft und — diese kann darauf vertrauen! — in 
der Justizverwaltung und Pcrsonalpolitik.

Wer einmal unter deutschen Rechtswahrern im Osten 
war, der weiß es: Sie alle schauen froher, frischer, star
ker, jünger drein. Sie sind erfüllt von dem beglückende 
Gefühl: w ir gestalten deutsches Leben. . ^

Wer als Rechtswahrer im deutschen Osten erfolgrel.c 
seinen Mann gestanden hat, der wird in den Gauen J® 
Inneren des Reichs befruchtend wirken können; wer slC. , 
im Osten zur Führerpersönlichkeit entwickelt und a' 
solche in der Arbeit sowohl außerhalb wie innerhalb de 
Justiz bewährt hat, der wird in anderen Gauen an b 
sonders verantwortungsvolle Arbeit gestellt werden ko 
nen. Alle, die im Osten sich bewährt haben, werd 
dem Antlitz der Rechtspflege im Gesamtreich ihre Zug 
aufprägen. Jeder, der das Zeug zu Höherem in S1
spürt, soll daher diese hohe Schule verantwortungsvoll
Aufbauarbeit durchmachen! .

Alles Gesagte g ilt voll und ganz auch für das Geneta 
gouvernement, das Nebenland des Reiches, in dem “  
Großdeutsche Reich seine Ordnungsaufgabe, wie sie ® 
in diesem Teil seines Großraums obliegt, ausübt.“

( F r e i s l e r ,  „Deutscher Osten. Ein Wort an d’e 
deutsche Rechtswahrerjugend“ , DJ. 1941,737 fr-/

Wehrrecht
Die Änderung der MusterungsVO. hat praktisch ^  

Ausschluß der Juden von der allgemeinen Wehrpn'Vj 
bewirkt. Eine Neufassung des § 15 WehrG. erscn 
zweckmäßig.

( M ü n c h e n ,  „Die Stellung des Blutsfremdeujf 
deutschen Wehrrecht“ , Ztschr. f. Wehrrecht l y 
505 ff.)

C o e n e n , „Arbeitsurlaub!“ , Ztschr.f. Wehrrechtl94l i ̂

Bodenrecht r
Das Internationale Landwirtschafts-Institut gab ® 

ein „Jahrbuch für landwirtschaftliche Gesetzgebw 
heraus, das die hauptsächlichen Agrargesetze wieder^ g 
Der Aufschwung, den das Bodenrecht in Gesetzgen' „ 
und Wissenschaft in den letzten Jahren in vielen c)i 
genommen hat, veranlaßt das Institut, dieses Ja" ^¡t- 
der Gesetzgebung nun durch die „Internationale ,flgt 
schritt für Agrarrecht“  zu ergänzen. Die Zeitschrift 
Aufsätze über landwirtschaftliche Gesetze und K>  jjj 
einrichtungen, bedeutsame Urteile mit Anmerkunge >^r 
der die Rechtsprechung des betr. Landes im Lau \v ird»

• C 
x  E

und wesentliche Zeitschriftenaufsätze. Das erste 
hält u. a. einen Beitrag über die Versicherung aU v0n

uti uic n \ c u u o u i ulo ui.it. uu ---,
letzten zwei oder drei Jahre organisch dargelegt 
informierende Nachrichten über den Stand der ' t  lief 
gebung und der Rechtslehre sowie Berichte über t 
iinH  wHSpnflirhf» 7 e its rh rifte n A u fsä tze . Das erste j^rrl
llUl L LI. U a LIULI1 UL Hl Ug UUvI rUL V  ̂_
Halm gegen alle Risiken in USA. nach dem Oese 
1938, einen Aufsatz über das neue rumänische .* p^phy 
die Agrargesetzgebung (Bulgaru) und über die t  
teuse im griechischen Recht (Sideris), schheßhc" ■ ¿xi' 
Bericht über die Agrarrechtsprechung des itah-cn ¡st 
Kassationshofes (Azara) und Schrifttumsangaben. ^11 
zu hoffen, daß in späteren Heften auch die w* - 
deutschen Agrarmaßnahmen ihre Darstellung find ' gt

(Internationale Zeitschrift für Agrarrecht, jierp0an 
v. Internationalen Landwirtschafts-Institut,
Villa Umberto I.)

Wirtschaftsrecht ¡$3$
Ausführliche Erläuterung zu § 72 Abs. 3 DeV 

unter Heranziehung der Rechtsprechung. ^
( S c h u m a c h e r ,  „D e r Entlastungsbeweis deS pe- 
ziehungsbetroffenen im Devisenstrafrecn ’
Visenarchiv 1941, 293 ff.) .

. L JjjC»*

Die Einheitshypothek (DJ. 1941,39 und 271 ff-) ,b7Ü b*' 
zweckmäßig. Ein Bedürfnis für sie scheint " aU .mäfhC- 
stehen. Für den Gläubiger bringt die Verwaltung grfo‘£’
Vereinheitlichung der Forderung den gleichen S i <  
die Verwertung wird nicht immer erleichtert, a« efjic l" 
heit für den Gläubiger ändert sich nicht. Die 
lichkeit des Grundbuchs wird nicht gefördert.

( B r u h n ,  „D ie Berechtigung der Ein 
thek“ , DJ. 1941, 675 flg.)

heitsbyP0'
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Strafrecht
J ♦ Dr

sein Ausq § 157 StGB. Die Belehrung des Zeugen über 
niitie er[0.a* *»evei'we*gerungsreciit muß in demjenigen Ter- 
findet; ei„ ge.n> l.n dem die Vereidigung des Zeugen statt- 
gentiff’t m l ! 11 e‘nem früheren Termine erfolgte Belehrung 
StGB an 1 ’ **m die Anwendung des § 157 Abs. 1 Nr. 2 
l6'Mär7 ioo ihl,eßen (RGSt. 60. 106; 62, 207; RGUrt. vom 

/Pr, lyj7> 1 D 60/37 =  IW. 1937. 1329 **>.
(RQ-> l.StrSen.

60/37 =  JW. 1937, 1329 »). 
22. April 1941, 1 D 71/41.) [He.]

2. R r
n d tV e rW - *®3, 185 StGB. Beleidigung in Tateinheit 
2usammenhan | s 183 StQB" Zur Frage des FortsetzunSs-

jn der bat nacb den Feststellungen der StrK.
,.8'Okt. iQdn°?? Januar 1939 bis zu seiner Festnahme am 
1ICi* Ärp-e,n- tmals durch unzüchtige Handlungen öffent- 
ehlung|n " 'S gegeben. Er selbst hat etwa 100 Ver- 

. Und näheren igreräu.mt> die StrK. hat 27 nach Art, Zeit 
gestellten psn ms!änden festgestellt, in einigen der fest-
•VerfehlUn„  *e nandelt es sich um mehrere gleichartige 
\v, der Ano-eli • 110,11 Ergebnis der Hauptverhandlung
p erke p-enn" lmmer in der etwa gleichen Weise zu 
nfauen haifPt,n£ fn- Fünfzehn der von ihm belästigten 
+ .rK. hat ei« j  rafantrag wegen Beleidigung gestellt. Die 
p llweise in Tnf°-rt^ e.sdztes Vergehen nach § 183 StGB. 
1<ev' der Stnn* lnheit mit Beleidigung angenommen. Die 

Gegen i  SanwaHschaft hat Erfolg.
Ifkb nach 's 1 Q̂ Ürt?iSUng der Handlungsweise des An- 
y “ Süchkeit 8cp 3 Bestehen keine Bedenken. Die
7ri ehIuno-<»n „S Fortsetzungszusammenhangs mehrerer 
icÜ45, 15o __ fvv?e? § 183 StGB, ist anerkannt (RGSt. 
N r l16: R O u J ^ ' i 935- f 674; RGSt. 68, 193 =  JW. 1934, 
Wi'n17)- Die A 2 9 8,2/34 v. 6. Sept. 1934 =  HRR. 1935 
»H.d aiini, j  .nnahme des FortsetztinorRzusammenhamrs 

"ch nicht at 
drags rechtli

liir,1 aen ist “ r", und 185 StGB, angenommen
sinfen gegen „  eK11gungen, die in besonderen Harid- , nd. ° 1 versch edr.no ___ 1---------------------

Fsn9 auch d'irn na,hme. des Fortsetzungszusammenhangs 
Vo r des StrafU i  nRbt ausgeschlossen, daß in den 
Voü 1UnS der3 ""3®-8- rechtlich zutreffend tateinheitliche

können 7,„ rschiedene Personen begangen worden 
steh'11 Rechtsnutar w.e?en. der Verschiedenheit des ver- 

en (Roer. . .es n’cht im Fortsetzumrszusammenhamr27q\ , (RGSt^aa Sooo * im Fortsetzungszusammenhang
RtznnIst aber jede Rô L - 53’ 274; 57’ 140’ 163’ 352; 64’ be^ng eines l l rÜ Ke!e„ld,gung in Tateinheit mit der Ver 
d ie s e n  Und sj .re'1 Strafgesetzes, hier des § 183 StGB. 
Scha ^ esetzeshi.l-<f- dle mehreren Verletzungen des durcl 
gesrn?' und SiHi-lii 1,mun§' geschützten Rechtsgutes, des 
ln eR ^bdicher H-Ch-eJtsSefühles der Allgemeinheit in 
*«?e fv°Vges: t , t « r v , ht (?QSt" 68> 193)- nur Einzelakte 
ständ;„ ergehen 7„ m .? ellens. so wird dieses fortge- 
1940 f eu Beleid;„,Im e,mgenden Band der an sich selb- 

D 385/36 Vb“ 1̂ 1 (RGUrt. 2 D 450/40 v. ll.N o v . 
geh(n! n®eU in Tał«- ld36). Damit stehen alle Be-

" dnheit mit dem fortgesetzten Ver-

angefochtenen Urteils hat aber 
ergehangs de° "  uie Annahme des Fortsetzungszusam- 
2Ö8d / Das R r ^ h hen Verletzungen des §183 StGB 
1?38 Und im' n ?  .schon in dem erwähnten Urteil 
PortL 6 d a r a u n , : ^ 11. 3 D 691/37 v. 12. Dez. 1937: DJ. 

tZüngszlIS'„"g e w ie sen , daß bei der Prüfung des 
menhanges dann besondere Vorsicht

geboten ist, wenn die Einzelhandlungen zeitlich ausein
anderliegen. Die Tatzeiten der festgestellten ersten vier 
Verfehlungen des Angekl. im Jahre 1939 liegen im 
Januar, April, Juli und November 1939. Erst vom No
vember 1939 an ergibt sich eine raschere Folge. Das LG. 
hat dieses zeitliche Auseinanderfallen zwar nicht unbe
rücksichtigt gelassen. Es würdigt diesen Umstand aber 
nur unter dem Gesichtspunkt, ob daraus entnommen 
werden müsse, der Angekl. habe den einmal gefaßten 
Gesamtvorsatz in einem späteren Zeitpunkt wieder auf
gegeben. Die StrK. lehnt diesen Schluß ab, weil der 
Angekl. noch weitere nach Ort und Zeit nicht mehr fest
stellbare Verfehlungen in großer Zahl begangen habe und 
diese möglicherweise in die Zwischenräume fielen. Das 
mag für die Frage der Aufgabe eines tatsächlich gefaßten 
Gesamtvorsatzes ausreichen. Es beseitigt aber, nicht die 
Bedenken gegen die Feststellung, schon bei der ersten 
Straftat habe ein Gesamtvorsatz Vorgelegen. In der 
Rechtsprechung des RG. ist oft darauf hingewiesen 
worden, daß die Annahme des Fortsetzungszusammen
hanges nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Vorsatz des 
Täters von vornherein den Gesamterfolg umfaßt (RGSt. 
66 45, 47; 70, 51 =  JW. 1936, 7362°; RGUrt. 2D498/37 
v. 27. Sept. 1937; DJ. 1938, 340). Soll danach der Fort
setzungszusammenhang eine Ausnahme sein, so kann die 
bloße Möglichkeit, der Angekl. könne auch schon im 
Jahre 1939, öfter als sich aus den vorliegenden Anzeigen 
ergibt, Ärgernis erregt haben, seine Annahme jedenfalls 
nicht .ohne weiteres rechtfertigen. Es kommt aber noch 
folgendes Bedenken hinzu. Die StrK. sieht in der großen 
Zahl wesentlich gleichartiger Verfehlungen schon ein An
zeichen für einen „einheitlichen Vorsatz“ . Sie meint 
damit, wie sich aus den weiteren Ausführungen ergibt, 
einen Gesamtvorsatz. Ein allgemeiner Vorsatz, im wesent
lichen gleichartige Straftaten öfter zu begehen, kann aber 
nicht genügen. Bei einem Schamverletzer kann ein Ge
samtvorsatz dann angenommen werden, wenn er eine 
bestimmte seinem Treiben in örtlicher Hinsicht oder in 
bezug auf die betroffenen Personen besonders günstige 
Gelegenheit von vornherein öfter etwa auf die Dauer der 
ihm als günstig erscheinenden Umstände ausnützen will. 
Ein solcher Fall ist aber bisher nicht festgestellt. Nach 
dem Gesamtinhalt der Urteilsgründe hat der Angekl. die 
Schamverletzungen — wenn auch im wesentlichen immer 
in derselben Weise — doch stets an verschiedenen Orten, 
vor Frauen verschiedenen Alters und Standes und unter 
verschiedenen Umständen begangen. Er hat dabei aller- 
dings stets seinen Geschlechtstrieb befriedigen wollen. 
Aber die Befriedigung eines solchen Triebes an sich kann 
ebensowenig wie die Befriedigung des Hanges zum Dieb
stahl oder zu anderen Straftaten als ein Gesamtertolg 
im Sinne der Rechtslehre über den Fortsetzungszusam
menhang betrachtet werden. Ein Gesamtvorsatz, der die 
Annahme einer fortgesetzten Handlung rechtfertigen 
könnte ergibt sich auch nicht ohne weiteres aus einem 
solchen Triebe. Dieser kann nur unter besonderen Um
ständen einen Gesamtvorsatz auslösen. Die Auffassung 
der StrK., der Trieb des Angekl. habe sich „als Gesamt
vorsatz auf den gegenständlich und zeitlich in annähernd 
bestimmter Weise vorgestellten und auch eingetretenen 
Gesamterfolg gerichtet“ , hält den Trieb als Beweggrund 
zur Tat und den Vorsatz als bestimmte vom Täterwillen 
umfaßte Vorstellung der Tat nicht genügend auseinander. 
Gerade, wer durch ein inneres Begehren zu einer Straftat 
getrieben wird, macht sich gewöhnlich keine weiteren 
Vorstellungen dahin, daß er künftig wieder in der glei
chen Weise handeln wolle und handeln werde.
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Die Annahme einer fortgesetzten Handlung wird hier
nach von den Urteilsgründen nicht getragen.

(RG., 2. StrSen., U. v. 5. Mai 1941, 2 D 97/41). [He.]

-Anmerkung: Das Urteil berührt zwei wichtige Fragen 
des sog. F o r t s e t z u n g s z u s a m m e n h a n g s .

1. Zunächst spricht das Urteil aus, daß eine Reihe 
selbständiger Beleidigungen (§§ 185, 74 StGB.), die alle in 
Tateinheit mit einem Vergehen nach §183 StGB, stehen, 
dessen Einzelakte eine fortgesetzte Straftat bilden, durch 
dieses fortgesetzte Vergehen als „ e i n i g e n d e s  B a n d “ 
auch ihrerseits zur Einheit im Sinne des Fortsetzungszu
sammenhangs zusammengefaßt werden. Man w ird diesem 
Gedanken grundsätzlich zustimmen können. Er entspricht 
dem allgemeinen, auch sonst anerkannten Gesichtspunkt, 
„daß mehrere gesetzliche Tatbestände, die in irgendeiner 
Weise miteinander untrennbar verkoppelt sind, alle Tätig
keitsakte zu einer Einheit zusammenfassen, die auch nur 
unter einen von ihnen fallen“ (s. meinen „Grundriß“ , 
2. Aufl., 1941, S. 144 mit Entsch. 32, 137 und 56, 58).

Und doch ist in dieser Hinsicht eine gewisse Vorsicht 
und Einschränkung unerläßlich. Es treten nämlich gegen
über auf der e i n e n  Seite der Gesichtspunkt einer T r e n 
n u n g  der einzelnen Tätigkeitsakte mit Rücksicht auf die 
Verletzung „höchstpersönlicher Rechtsgüter“  (Ehre in § 185 
StGB.: s. „Grundriß“  a. a. O. S. 145 mit Entsch. Gr. Str
Sen. 70, 243), auf der a n d e r n  Seite der Gesichtspunkt 
einer Z u s a m m e n f a s s u n g  als fortgesetzte Straftat im 
übrigen (§ 183 StGB., wobei dahingestellt sein mag, ob 
die Kennzeichnung als Schutz des „Scham- und Sittlich
keitsgefühls der Allgemeinheit in geschlechtlicher Be
ziehung“ in Entsch. 68, 193 in jeder Hinsicht das Wesen 
dieser Strafbestimmung erschöpft). Es ist nun nicht ein
zusehen, daß bei solchem Widerstreit u n t e r a l l e n U  m-  
s t ä n d e n  der Gesichtspunkt der Zusammenfassung über
wiegen müßte. Vielmehr handelt es sich, ähnlich wie bei 
den Fragen der Konsumtion (siehe „Grundriß“  a. a. O.
S. 147), um eine W e r t a b w ä g u n g  im Einzelfall, wel
cher Gesichtspunkt jeweils der schwerwiegendere ist. Im 
vorl. Fall dürfte bei dem Widerstreit von § 185 und § 183 
StGB., wie es das Urteil annimmt, der letztere im Vor
dergrund stehen, so daß w ir das „einigende Band“ hier 
als maßgebend anzuerkennen hätten, w e n n es im Rahmen 
des § 183 StGB, gegeben ist. M it dieser weiteren Frage 
beschäftigt sich der zweite Teil des vorl. Urteils.

2. Das Urteil äußert nämlich B e d e n k e n  h i n 
s i c h t l i c h  d e r  B e j a h u n g  e i n e s  F o r t s e t 
z u n g s z u s a m m e n h a n g s  z w i s c h e n  den  m e h r 
f a c h e n  V e r s t ö ß e n  des A n g e k l .  g e g e n  §183 
S t G B .  Es stellt sich damit in die Reihe der neueren 
Urteile, die mit Recht der Neigung der Untergerichte ent
gegentreten, den Gesichtspunkt der fortgesetzten Straftat 
zu weit auszudehnen und damit den wiederholt Straffäl
ligen ohne Grund zu begünstigen (s. „Grundriß“  a. a. O.
S. 145 mit Entsch. 72, 211 u. a.).

Das Urteil sagt hierüber: die Ausführungen des Unter
richters beseitigen nicht „die Bedenken gegen die Fest
stellung, schon bei der ersten Straftat habe ein Gesamt
vorsatz Vorgelegen“ . Nach der Rspr. des RG. sei dazu er
forderlich, daß der Vorsatz des Täters von vornherein 
den Gesamterfolg umfasse. Ein allgemeiner Vorsatz, im 
wesentlichen gleichartige Straftaten öfters zu begehen, ge
nüge noch nicht. Insbes. genüge n i c h t  die gleichmäßige 
Befriedigung eines bestimmten Triebes oder Hanges als 
solche. In Betracht komme im vorl. Fall, daß sich die 
ersten vier Verfehlungen auf die Zeiten Januar, April, Juli 
und November 1939 verteilen und dann erst weitere Ver
fehlungen in rascherer Folge sich anschließen.

Grundsätzlich ist hierin dem Urteil beizustimmen. Aber 
gerade in ihm zeigt sich andererseits auch wieder, welch 
verfehlte Wege im Grunde genommen die reichsgericht
liche Lehre vom „Gesamtvorsatz“  weist, wenn sie gerade 
in ihm die Grundlage des „Fortsetzungszusammenhangs“ 
sieht: je bestimmter und vorbedachter demnach der ver
brecherische Vorsatz ist, desto eher soll dem Täter das 
Privileg einer einheitlichen Zusammenfassung zuteil wer
den. Dies ist das Gegenteil einer kriminalpolitisch 
zweckmäßigen und gerechten Behandlung. Demgegenüber 
sollte vielmehr nur dort von einer fortgesetzten Straftat 
die Rede sein, wo wegen der Gleichartigkeit der einzelnen

Handlungen und nach den gesamten Umständen des F®* 
les es „mehr oder weniger Sache des Zufalls ist, ob ? 
gewünschte Ziel in einem oder in mehreren Tätigke1 
akten erreicht w ird“  („Grundriß“ a. a. O. S. 145). Daß  ̂
dieser Grundlage aus im vorl. Fall eine einheitliche 1 
zu v e r n e i n e n  ist, dürfte von vornherein als sicher a 
zunehmen sein.

Prof. Dr. E. M e z g e r , München'
*

3. RG. -  § 263 StGB.; VO. über Strafen und Straf
verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Prcl! v„i- 
schritten v. 3. Juni 1939 (RGBl. 1, 999). Eine Überschrei

[Deutsches Recht, Wochenausg^

cht
zutung des Schätzwertes eines Kraftwagens ist für sich 

ohne weiteres geeignet, den Tatbestand des Betruges 
erfüllen. Der Gebrauchswert, den der Kraftwagen für ® 
Käufer hat, deckt sich nicht notwendig mit dem Sch®, 
wert, dessen Ermittlung unter dem Gesichtspunkt 
staatlichen Preislenkung erfolgt.

Der Angekl., ein Kraftfahrzeughändler, hatte 
einer Bürgschaft einen gebrauchten Lastkraftwagen uj1' ; 
Verlust übernehmen müssen. Er verkaufte ihn am 10gK:e 
1940 für 6000 M Jt\ der Erwerber B. ließ sich durch 
Erklärung des Angekl., an dein Fahrzeug seien AuS% i 
serungen zum Betrage von über 2500 M Jt vorgenoin'r 
worden, zum Kaufe bestimmen. Während der Besl Zaeii 
des Angekl. hatte die zugelassene Schätzungsstelle . ej 
Kraftwagen am 16. Mai 1940 auf 2870 M J l geschätzt 
hatte sie auch die Aufwendungen berücksichtigt, diie 
Angekl. bis dahin in einer vom LG. nicht festges’61 ^ 
Höhe zur Instandsetzung des Wagens gemacht ha 
der Zeit nach der Schätzung waren an dem Kraft'va=e„ 
„von dem Angekl. Instandsetzungen und Verbessern e 
in Höhe von 913 M Jl vorgenommen“ worden. ^(5 

Nach der Annahme des LG. durfte der Angekl. Se' ¿¡e 
dem § 5 der 2. Anordnung des Reichskommissars Jlir u0d 
Preisbildung über die Regelung der Verbraucherpreis6. ^  
Handelsspannen im Geschäftsverkehr mit gebr®n,j0v. 
Fahrzeugen v. 17. Nov. 1939 (DRAnz. Nr. 272 v. 20- 
1939) keinen höheren Kaufpreis als 4500 M Jl bereCu ags 
nämlich den Schätzwert zuzüglich eines Händleraufscn 3. 
von 25"/o =  717 M J l und der erwähnten 913 M Jl InS 
setzungskosten. geji-

Später hat der Angekl. in einem den Verkauf beu af 
den Verfahren vor der Preisüberwachungsstelle 
gen vorgelegt, „um seinen Verkaufspeis zu rechtferj»j«. 
und „um sich den Gewinn aus dem Überpreis zu sic* ^  
Zwei dieser Belege — eine quittierte Rechnung C1'“  ¿er 
Quittung — hatte er einschließlich der Unterschritt6* ea 
Lieferer selbst hergestellt; auf zwei anderen Rfcün̂ 0 —

N 
ir

wollte er nach der Annahme des LG. den E in d ru ^ ^

(Firma Humboldt-Deutz) hatte er die Tagesangaben ^  je®

Maßn^fe?

ia^esangauc
ändert, daß sie statt auf den 16. und 25. April 1940 
16. und 25. Mai 1940 lauteten. Durch seine Mal•-- „ 
wollte er nach der Annahme des LG. den Eindrnc  ̂
wecken, die Ausbesserungen und Anschaffungen seien
der Schätzung vorgenommen worden.

Auf Grund dieses Sachverhalts hat das LG. den A ^ ¡ t  
der schweren Privaturkundenfälschung in Tateinh6 afe® 
Betrug und Vergehen gegen den § 1 Abs. 1 VO. über T gVOf- 
und Strafverfahren bei Zuwiderhandlungen gegen 11 hefufl' 
Schriften v. 3. Juni 1939 (RGBl. I, 999) für schuldig u
den. Hierzu ist folgendes zu bemerken:

1. Der Tatbestand des Vergehens gegen die vorg1- gS ¡¡ir 
Verordnung ist ausreichend nachgewiesen. Dabei i® ge/' 
die Schuldfrage ohne Belang, daß das LG., wie d 
rügt, bei der Berechnung des zulässigen Preises ? ‘ jef i® 
schlag unberücksichtigt gelassen hat, den der W &jgftP  
Höhe von 10 °/o auf die Nettopreise der Lieferer be ^  d'6 
darf, wenn er — wie es hier der Fall zu sein schein ga' 
Ausbesserung nicht im eigenen Betriebe vorgenom
(§ 5 Abs. 1 c Schlußhalbsatz der genannten 2. An 
über die Regelung der Verbraucherpreise usw.)- t, na6“

2. Der Betrug ist bisher weder nach der Tat- n° ^¡¡ck6 
der Schuldseite dargetan. Eine, wenn schon v0.1,j1t o^fe 
Überschreitung des Schätzwertes ist für sich n> i~"

rite

„  D'e
weiteres geeignet, den Betrugstatbestand _zu eT̂ .fte\0e%
hierzu gehörige Vorspiegelung findet das LG. al.1?i'7er
in k l l s L »  H J  A „™ l,f rrarranUViOT HeUl K®1“ 6in der Erklärung des Angekl. gegenüber dem
es seien für mehr als 2500 M J l Ausbesserungen S V !?  
Kraftwagen vorgenommen worden. Daß dies men . g(aH° 
stellt das LG. aber nicht fest; die Gesamthöhe der
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teil nicht°S*en des -^ngekl- ist aus dem angefochtenen Ur-
auch n;,.i,,z", ersehen. Aus den Feststellungen ergibt sich 
Betrat e )va a's Sinn der Erklärung des Angekl., den 
für den tr? (*ber 3300 habe er n a c h  der Schätzung 
gewiß in f a iu a^ en aufgewandt. Hiernach bleibt auch un- 
erregt haben s llf  ®ez‘e^ung ber Angekl. in B. einen Irrtum

hörende1 v f s die zum Tatbestand des Betruges ge- 
Beim ße(r rmopnsschädigung B.s findet, sagt es nicht.

^  wirrf6’ • be! ^er Eingehung eines Vertrages be- 
o—*chnn :’ sieh der Vermögensschaden durch die

er vor dem li Vermögensstandes des Verletzten, wie 
der durch z;bsc'}luß des Vertrages bestanden hat, mit dem, 
(RQSt. 16 i in  Vertragsschluß herbeigeführt worden ist 
frage wie’rtö ■> 379, 380). Bei einem gegenseitigen Ver
zügen T pic'? " Ier fraglichen Kaufe sind somit die beider- 
fichtlich drc ßjapn zu vergleichen; dabei kommt es hin- 
l r ihn djp paufers maßgeblich darauf an, welchen Wert 
orauchswprt p 'stung des Verkäufers hat. Ober den Ge- 
®ohlusses tnt jCS Lastkraftwagens zur Zeit des Kaufab- 
u°er, weldip d  ̂ LG. keine Feststellungen getroffen; dar- 
t endunLr v,m e, utun!i die vom Angekl. behauptete Auf- 
fahrzeuns „  r 3300 ¿HJi für den Gebrauchswert des 
» /teilsgrünrto„diesem Zeitpunkte haben konnte, ist den 
„ .e’nung sein".i"lc -*s zu entnehmen. Sollte das LG. der 
chriften zulaL- Überschreitung des nach den Preisvor- 
,eres einen \/a Kaufpreises stelle insofern ohne wei- 

" Z  Kaufvertrarm°^ enssc^a^en B-s bar, als er nicht nur 
xy,1’ sondern zu dem überhöhten Preise eingegangen 
/Achsel hinCCTC0Ldle?en Pre>s teils bar bezahlt, teils dafür 
f ’tilgen. Deirn 7| eJl, "abe, so wäre dies rechtlich nicht zu 
„ur den Käufer Liebrauchswert, den der Lastkraftwagen 
enätzwerj (I nat, deckt sich nicht notwendig mit dem 

jj F staatlichen Prp^F1™**^1111̂  unter dem Gesichtspunkth . ltl‘Ullchpn D*. • , um u uem vjcau-inapuntvi
/'egsverhältnioo re‘slenhung erfolgt (vgl. schon das Welt- 
Vpf die F ra l‘,SSne, b u ffe n d e  U rte il RGSt. 53, 327, 330). 
ari5ist°bes gpero,? j . unb inwieweit der Kaufvertrag wegen 
nir*i!*n wäre, hr i l ld!et Preisvorschriften als nich itig zu er- 

J1* eingeganrv. Cht nac^ der Lage des gegebenen Falles 
L  Nicht fn n̂ en zu werden.

Nr. i  StQR JC,f,ysJanelen ist die Anwendung der §§ 267, 
aJP.'J’t das Lg ' 1 en testgestellten Sachverhalt. M it Recht 
ein? ■ bten U rL -„ ii er Angekl. habe dadurch, daß er die 
es i®lchte, von ;h„"de^  be’ ber Preisüberwachungsstelle 
hätt r idr, wenn „ le1 Liebrauch gemacht; unerheblich wäre 

e vernieirtp.. „amfr eine Beschlagnahme der Urkunde 
(Rost. 3 C( c wo’ien.

rben. v. 21. A p ril 1941, 3 D 47/41.) [He.]

* * 4 , R q  _  *

t .L Zum 266, 350, 351 StGB-
Luncf e'ne derC(/nwd bes § 351 StGB, gehört nur, daß der 
solcl  auf die | i n< au%eftihrten „Handlungen“  in Bezie- 
«ach rt ,,Bezie h u „ i ' T h a*>ung vorgenommen hat. Eine 
v0r L  .”  WiUen fL , bann vor, wenn die Handlung 
Dan re’ten, erlp;„m Katers die Unterschlagung irgendwie 
W -  B- d v i ‘ crn; vollenden oder verdeckin soll.

T  l" aS g e w e s e n ^ 6"  ber a l l e i n i g e  Zweck der 
(§3RnBei Tatei l -1St’ 'St bahei nicht erforderlich.
Strafo ftQB.) niii f!- fV0,n einfacher Amtsunterschlagung 
gilt Ib e r  letzteren R la*-her Untreue (§266 StGB.) ist die 
(§ 35ne‘ Tateinheit es ,mmunS zu entnehmen. Das gleiche 
» « f c O i i  einfacher V?"* schwerer Amtsunterschlagung 
b i l l i g  ^ mtsunte!ff .Untreue, wenn dein Täter für die 
Segen"  ,S|nd; bei v " .  un£ niildernde Umstände zuzu- 

3 ‘st die Straf» j  saSung mildernder Umstände da
bei ̂ T er. in R o s t - b e m  §351 StGB, zu entnehmen. 
[1ehrn<a,!f'n!ieit Sej ' 143 ausgesprochene Rechtssatz —,
bängen e®. Freiheiteo*" bem härteren Gesetze zu ent- 

es’ b<e das mi i j  e auch die Nebenstrafe zu ver- 
8trafe „ Z  neben dioo61̂6! .0 ?86*2 zwingend vorschreibe 
fJWb a.,f assig) die „ , SCr, Unniheitssfrafe auch die Neben- 
U«set> bie Q e idstr"/ bas mildere Gesetz zulasse —, ist 

D ir * t r e i b t  6 anz“ wenden, die nur das mildere 
t«l ,AUsführ ' ‘ °ber zuläßt.

fest» ZUm ErfoW der PevBegr. können dem Rechtsmit- 
UehlbeTKestelH .verhelfen. Das LG. hat unzweideu-

aS des Kassflu Angekl. den nicht aufgeklärten 
nbestandes für sich verwendet hat.

Diese Feststellung ist für das RevG. bindend. Die An
nahme des LG., der Angekl. habe sich durch diese Ver
wendung der amtlichen Gelder der Amtsunterschlagung 
nach dem §350 StGB, in Tateinheit mit Untreue (§266 
StGB.) schuldig gemacht, ist rechtlich nicht zu bean
standen.

Die Nachprüfung, die das RevG. auf die Sachrüge hin 
vorgenommen hat, ergibt aber, daß das LG. zum Vorteil 
des Angekl. insofern rechtlich geirrt haben kann, als es 
— entgegen dem Eröffnungsbeschlusse — den Angekl. 
nicht auch der s c h w e r e n  Amtsunterschlagung nach 
dem § 351 StGB, schuldig erkannt hat. Nach den Feststel
lungen hat der Angekl. „seit Juni 1939 überhaupt keine 
Eintragungen im Kassabuche mehr vorgenommen1*. Gleich
wohl hat das LG. den Tatbestand des § 351 um deswillen 
für nicht gegeben erachtet, weil nicht zu erweisen sei, 
„daß der Angekl. die Bücher n u r  zu dem Zwecke nicht 
geführt habe, seine Unterschlagung decken“  (gemeint ist 
wohl: verdecken) „zu können“ . Damit verkennt das 
LG. die Vorschrift des §351. Zum Tatbestände dieser 
Strafbestimmung gehört nur, daß der Täter eine der dort 
ausgeführten Handlungen „in  B e z i e h u n g  auf die Un
terschlagung“  vorgenommen hat. Eine solche „Beziehung“ 
liegt dann vor, wenn die Handlung nach dem Willen des 
Täters die Unterschlagung irgendwie vorbereiten, erleich
tern, vollenden oder verdecken soll, wenn sie also in 
irgendeinem gewollten Zusammenhänge mit der Unter
schlagung steht. Daß das hier der Fall ist, scheint auch 
das LG. annehmen zu wollen. Es meint nur, das Verdecken 
der Unterschlagung sei nicht der a l l e i n i g e  Zweck ge
wesen, den der Angekl. mit dem Unterlassen der gebotenen 
Buchungen verfolgt habe. Dessen bedürfte es aber nicht 
zur Erfüllung des Tatbestandes; es würde genügen, wenn 
der Täter die Buchungen a u c h  in dem Gedanken unter
lassen hätte, der Nachweis seiner Unterschlagungen werde 
dadurch möglicherweise erschwert werden, und wenn er 
diese Wirkung innerlich gebilligt, also in seinen Willen 
aufgenommen hätte.

Der Rechtsfehler, dem das LG. hiernach unterlegen ist, 
muß dazu führen, das angefochtene Urteil aufzuheben. 
Hierzu ist noch folgendes zu bemerken.

In der neuen Verhandlung w ird das LG. den Fall auch 
insoweit erneut zu prüfen haben, als es den Tatbestand 
der §§266, 350 StGB, für gegeben erachtet hat. Dabei 
wird es auch die Ausführungen zu berücksichtigen haben, 
die die Rev. zu diesem Punkt enthält.

Im übrigen ist folgendes zu beachten:
Das LG. hat, wie schon erwähnt, den Angekl. der ein

fachen Amtsunterschlagung (§350 StGB.) in Tateinheit mit 
einfacher Untreue (§266 StGB.) schuldig erkannt. In die
sem Fall ist die Strafe dem §266, nicht, wie das LG. 
irr ig  annimmt, dem §350 StGB, zu entnehmen; zwar 
drohen beide Vorschriften Gefängnis an; nach dem §266 
Abs. 1 ist aber daneben zwingend die Verhängung einer 
Geldstrafe vorgeschrieben; diese Vorschrift droht also 
im Verhältnis zum § 350 Abs. 1 die schwerste Strafe an. 
Dabei darf allerdings nach den Grundsätzen der Entsch. 
RGSt. 73, 148 das Mindestmaß der Freiheitsstrafe, das 
der § 350 Abs. 1 androht — drei Monate Gefängnis —,
nicht unterschritten werden.

Für den Fall, daß das LG. in der neuen Verhandlung 
dazu gelangen sollte, den Angekl. der s c h w e r e n  Amts
unterschlagung (in Tateinheit mit einfacher Untieue) schul
dig zu erkennen, bestände für die Strafbemessung dasselbe 
Verhältnis wie beim Zusammentreffen einfacher Untreue 
mit einfacher Amtsunterschlagung, wenn das LG., was 
es bei der neuen Strafbemessung gegebenenfalls in e r  s t e r 
I ¡nie zu prüfen hätte (vgl. RGSt. 75, 14 ff. und 19 ff.), dem 
Angekl. für die schwere Amtsunterschlagung mildernde 
Umstände zubilligen sollte; nur wäre in diesem Falle die 
Mindestfreiheitsstrafe, die nicht unterschritten werden 
dürfte, nach dem § 351 Abs. 2 StGB, s e c h s  Monate Ge
fängnis.

Sollte dagegen das LG. dem Angekl. für die schwere 
Amtsunterschlagung mildernde Umstände versagen, so 
wäre die Strafe dem § 351 Abs. 1 StGB, zu entnehmen, da 
dieser eine schwerere Strafart als der § 266 Abs. 1 StGB, 
androht, nämlich Zuchthaus bis zu 10 Jahren. Der §266 
Abs. 2 StGB, scheidet bei dieser Vergleichung aus (RGSt.

208*
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73, 148), es sei denn, daß das LO. entgegen seiner bis
herigen Stellungnahme in der neuen Verhandlung dazu 
gelangen sollte, einen besonders schweren Fall der Un
treue anzunehmen (RGSt. 75, 14 und 19).

Zu prüfen aber wäre in diesem Fall, ob nicht neben 
der dem §351 Abs. 1 zu entnehmenden Freiheitsstrafe zu
gleich auf die im §266 Abs. 1 z w i n g e n d  vorgeschrie
bene Geldstrafe zu erkennen sein würde (wie es auch das 
LG. aus seiner — für den von ihm angenommenen Fall 
irrigen — Ansicht heraus die Strafdrohung des §350 
Abs. 1 anwenden zu müssen, getan hat). Der Große Senat 
des RG. hat in seiner schon mehrfach erwähnten Entschei
dung RGSt. 73, 148 ausgesprochen, bei Tateinheit sei 
neben der dem härteren Gesetze zu entnehmenden Frei
heitsstrafe auch die Nebenstrafe zu verhängen, die das 
mildere Gesetz zwingend vorschreibe, und es sei neben 
dieser Freiheitsstrafe auch die Nebenstrafe zulässig, die 
nur das mildere Gesetz zulasse. Es fragt sich, ob dieser 
Satz auch auf die Geldstrafe anzuwenden ist, die nur das 
mildere Gesetz vorschreibt oder zuläßt. Die Frage ist zu 
bejahen. Dabei ist nicht zu verkennen, daß es sich bei 
dieser Geldstrafe nicht um eine Nebenstrafe, sondern um 
eine zweite Hauptstrafe handelt. Gleichwohl trifft der 
Grundgedanke, den der Große Senat für seine Entsch. an
führt, auch für diesen Fall zu. Dieser Grundgedanke geht 
dahin, daß es dem Täter nicht zum Vorteil gereichen 
dürfe, wenn er durch seine Tat nicht nur e i n Straf
gesetz, sondern mehrere Strafgesetze verletze. Rechts
gefühl und Schutzbedürfnis der Allgemeinheit erfordern, 
daß der Täter auch an seinem Vermögen gestraft wird, 
wenn nur eines der verletzten Gesetze das vorschreibt, 
und daß er an seinem Vermögen wenigstens gestraft wer
den darf, wenn nur eines der verletzten Gesetze es zuläßt 
(so schon die Entsch. RGSt. 75, 19, 20, 21, der sich der 
Senat insoweit anschließt). Der Prüfung, ob die beson
deren Voraussetzungen des §27a StGB, vorliegen, bedarf 
es in solchen Fällen nicht — ganz abgesehen davon, daß 
diese Vorschrift immer nur die M ö g l i c h k e i t  gibt, eine 
Geldstrafe zu verhängen, sie aber niemals zwingend v o r 
s c h r e i b t .

Hiernach m ü ß t e  das LG. neben der Zuchthausstrafe 
die Geldstrafe nach dem § 266 Abs. 1 StGB, verhängen, 
wenn es das Vorhandensein mildernder Umstände für die 
schwere Amtsunterschlagung verneinen sollte.

(RG., 3. StrSen. v. 8. Mai 1941, 3 D 209/41.) [R.]
*

** 5. RG. — § 4 VSchVO. ist auch dann anwendbar, wenn 
das Gericht eine Strafe innerhalb des ordentlichen Straf
rahmens der Grundstraftat für ausreichend erachtet.

§ 4 der VO. gegen Volksschädlinge (VolksschädIVO.) 
lautet: „Ausnutzung des Kriegszustandes als Strafschär
fung. *

Wer vorsätzlich unter Ausnutzung der durch den 
Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhält
nisse eine sonstige Straftat begeht, wird unter Über
schreitung des regelmäßigen Strafrahmens mit Zuchthaus 
bis zu fünfzehn Jahren, mit lebenslangem Zuchthaus 
oder mit dem Tode bestraft, wenn dies das gesunde: 
Volksempfinden wegen der besonderen Verwerflichkeit 
der Straftat erfordert.“

Die Rechtsprechung des RG. geht dahin, daß die Vor
schrift, ungeachtet ihrer Überschrift, keine bloße Straf
schärfungsvorschrift ist, sondern einen selbständigen 
Straftatbestand enthält. Übereinstimmung besteht ferner 
darin, daß ihre Anwendung, ebenso wie die des § 2 der 
VolksschädIVO., auf eine bestimmte Täterklasse — eben 
auf die der Volksschädlinge — beschränkt ist. Danach 
ist aus §4  der Rechtsbrecher zu strafen, der nach seiner 
ganzen Persönlichkeit, unter Berücksichtigung aller Um
stände, insbesondere auch der Tat und ihrer Begleit
umstände, als Volksschädling anzusehen ist. Die dem 
Großen Senat zur Entsch. vorgelegte Frage ist in der 
Rspr. verschieden beantwortet worden. Mehrere Straf
senate des RG. (vgl. z. B. RGSt. 74, 181/182, 226/227, 
261/262) haben aus dem Wortlaut des § 4 gefolgert, 
daß die Bestimmung nur anwendbar sei, wenn eine an
gemessene Bestrafung ohne Anwendung der Volks
schädIVO. nicht möglich sei. Diese enge Auslegung wird 
dem Sinne des § 4 nicht gerecht. Sie führt dahin, daß

gerade die schweren Gesetzesverletzungen nicht nach 
dem § 4 abgeurteilt werden können, weil die für a
gemessen erachtete Strafe noch in dem Rahmen des
Strafgesetzes liegt, das ohne die Anwendung des S 
gelten würde. Damit würde die Möglichkeit entfalle > 
die schwereren Rechtsbrecher als Volksschädlinge , 
brandmarken. Gerade hierin liegt aber, wie während ? 
Geltung der VO. immer deutlicher hervorgetreten * | 
eines ihrer wesentlichen Ziele. Der Wortlaut des s 
steht nicht zwingend entgegen. Die Worte „unter Bö 
schreitung des regelmäßigen Strafrahmens“  erhalten 
die Bedeutung, daß der Täter bei Anwendung der v 
schrift keinesfalls günstiger gestellt sein darf, als 
ohne ihre Anwendung der Fall sein würde. Die Minde. ̂  
strafe des regelmäßigen Strafrahmens darf daher n1 . 
unterschritten werden; Nebenstrafen und Nebenfoll? 
dieses Strafrahmens bleiben vorgeschrieben oder 1 
gelassen. .

(RG. Gr.StrSen. v. 7. Mai 1941, GStS. 1/41, 3D7l6/4W 
*

** 6. RG. — § 2 VO. über außerordentliche Ru,llK ji-  
maßnahmen (RdfVO.). Die Unglaubwürdigkeit der 
richten eines ausländischen Senders und die Kennt«'®> 0 
deutschen Volkes von dieser Unglaubwürdigkeit ko» ̂  
einen Angekl. nicht entlasten und sind kein Maßsta« 
die Beurteilung der Frage, ob die Nachricht geeign®',en. 
die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu ge® r>  

Das Erfordernis, daß die Nachricht geeignet sel’ ¡sf 
Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährde«)^, 
nicht eine objektive Bedingung der Strafbarkeit; da® jjUld 
sen um diese Eignung gehört zur strafrechtlichen b ge. 
und muß von dem Vorsatz des Täters umfaßt werden- 
dingter Vorsatz genügt. yer-

§ 2 RdfVO. setzt keinen schädigenden Erfolg der e 
breitung voraus. Das Tatbestandsmerkmal des Verb1-' eIj- 
erfordert nicht die Mitteilung an einen größeren PerS 
kreis; die Weitergabe an e i n e  Person genügt. ¿je 

Die Verbote der RdfVO. richten sich nicht nur an ¿je 
deutschen Volksgenossen, sondern an alle Personen) ^ 
sich im Gebiete des Großdeutschen Reiches aufhaue1*'^

Durch das Urteil des Sondergerichts ist der -- Ul. 
dem im Eröffnungsbeschluß ein Verbrechen nach 9 her
ein weiteres^ Verbrechen nach § 2 der VO. über ^  '
ordentliche Rundfunkmaßnahmen v. 1. Sept. 1939 
1683) zur Last gelegt worden war, wegen eines /  "Zei
chens nach § 1 dieser VO. verurteilt, im übrigen fre ig^e r 
chen worden. Gegen die Freisprechung hat der 
reichsanwalt gemäß §34 der VO. v. 21. Febr. 1940 Vj ¡¡e- 
I, 410) die Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt. Sie 1
gründet.

Der Angekl. ist Pole, aber der deutschen Sprache niiacti 
tig. Er kam im Jahre 1939 als Kriegsgefangener gS- 
Deutschland. Nachdem er im Jan. 1940 aus der ^ ¡ 0 '  
gefangenschaft entlassen worden war, kam er irrt , ejä 
jahr 1940 als Landarbeiter mit 10 anderen Polen a“ jfleir 
Gut bei U. M it einem Rundfunkgerät, das er von .̂|jep 
polnischen Kameraden erworben hatte, hörte er a«,jchtel1 
Tage des Nov. 1940 die deutschsprachigen NaC” , de[1 
des Schweizer Senders Beromünster, der zunäch® cjjeU 
deutschen Wehrmachtbericht, anschließend den .^ p o h 11’ 
Heeresbericht brachte. Er erzählte dann den beide« 
sehen Arbeitskameraden, die mit ihm dasselbe ratsch" 
bewohnten, daß der englische Heeresbericht als t f  
Verluste vier Flugzeuge mehr als der deutsche BerI 
meldet habe. h u l^ ’

Das Sondergericht hält den Angekl. zwar für f c,tscbe<>
x t tJ S i_____J —  A-.o d e m “ m -

cl>'

^  M  v  *  g  V I  *  v H  L n u l l  V IV 11 A V l l g  V l V l l  1- v V b i A 1 ( l l  1

durch die Weitergabe der Nachricht über die de 0{s'i 
¿Verluste, Nachrichten eines ausländischen Senders
lieh verbreitet zu haben, verneint aber die Eigriurig g 
Nachricht, die Widerstandskraft des deutschen » » 
gefährden. Es begründet seine Ansicht damit: Se“ ?eejgi>e’ 
man davon ausgehe, daß eine auch nur entfernte cj,e>> 
heit zur Gefährdung der Widerstandskraft des 0 a f 
Volkes genüge, so könne doch angesichts dessen, jj d® 
gemein auch durch Tageszeitungen bekannt sel’ J/erWf'f 
englische Nachrichtendienst uns höhere FlugzeU.filrtg d cCUgllbUIlC INclLIH ILinCUUlUllbl UI1S I1UI1CIC — ."T . flg jaS
andichte, keine Rede davon sein, daß die Verbrei ^  de 
fraglichen Nachricht geeignet sei, die Widerstands 
deutschen Volkes zu gefährden.
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AneeH Ye£ru,ndung reicht nicht zu, die Freisprechung des 
Das d®r Anklage aus dem §2 RdfVO. zu tragen,
auf ab ^erIf er‘c*lt stellt seine Entscheidung lediglich dar- 
lischen’ p 11 * * * * * allgemein die Unglaubwürdigkeit der eng- 
^ergericln n,ranknachrichten bekannt sei. Wenn das Son- 
v°n Nach • ie,se E.rwägung auch auf eine bestimmte Art 
e'nen G e d i  en e*nschränkt, so verbindet es damit doch 
dem Vm-Q ânken, der die Grundlage der VO. bildet. Nach 
das der Rruc“  geht die VO. davon aus, daß jedes Wort, 
stimmt ist ef ner berbbersendet, verlogen und dazu be- 
daß das h’ i 11? deutschen Volk Schaden zuzufügen, und 
der QesPt-7611 u ^ e Volk diese Gefahr kennt. Trotzdem hat 
Abhören ge,ber ?s *ür nötig gehalten, für das absichtliche 
stimmter >jS y 1 d¡scher Sender und für das Verbreiten be- 
bestimmiin ac • c*1*en dieser Sender die schweren Straf- 
Ans der y§?n ^en §§ 1 und 2 der VO. aufzustellen. 
d'e Unffla, v," sV °s.t ergibt sich demnach, daß den Angekl. 
sehen SendpDWdrd*gke'* der Nachrichten eines ausländi- 
djeser n n„,rs ,un<?. di.e Kenntnis des deutschen Volkes von 
s'e kein Man* Würdigkeit nicht entlasten kann und daß 
°b die Nar n - u  die Beurteilung der Frage sein kann, 
deutschen Volk * geeignet ist, die Widerstandskraft des
, Nach 
hun

dem v 'S zu gefährden.
“ ungen der VfYorsPrt,ch haben die schweren Strafandro- 
vnd Schwät7P-’ f egen unvernünftige und böswillige Hörer 
v°lk aiie a„0m Zweck, grundsätzlich vom deutschen 
Fnd ihm a,„mand!schen Rundfunknachrichten fernzuhalten 
!n seinem r)nc<,au , diese Weise das seelische Durchhalten 
a s' in den Wn'?SYamPf zu erleichtern. Das Gift, das ins- 
3 ? deuts^g y r ic h te n  des Feindes enthalten ist, soll an 
c . diese Weioo .. n‘c*1* herangebracht werden können; 
£ed einer W irif0 dem *->ift von vornherein die Möglich- 
Sesteckten 7 ;pi UI]£ genommen werden. Diesem weit- 
,.er StrafbesHm en‘sPncht der Inhalt und die Wortfassung 
■he AbhörpT"11"1,?60 *-.0 ^  § !  VO. verbietet das absicht- 

das Eindrin^US ändischer Sender. Er w ill die Quelle
‘c,ht dies v-on Feindnachrichten verstopfen. Doch

.achrichten ;n Y n’cbt aus, das Eindringen von Feind- 
es erfahriinn-o8 deutsche Volk völlig zu unterbinden, 

, s Verbot immer Menschen gibt, die sich an
h, ? Unerlauh(p A ,  I en und ihr Wissen, das sie durch 
vniun’ anderen .Chören ausländischer Sender erlangt 
d breitet werr)»m i 1 en’ votl denen es dann noch weiter 
dpc oeeÜsche n,n \ a,nn- Diese weitere Gefahrenquelle für

jj§2  RdfVO rcbbal*en zu beseitigen, ist der Zweck

a S ilnKUngfden?' enii1ält gegenüber dem § 1 eine Ein- 
d 1 ancjisghgr ^p„ a T stebf ^  Verbreiten von Nachrichten 
sinn nu.r das V e rh ,^  nicbt schlechthin unter Strafe, son- 
fahi-li d‘e Widere*!6 j  ,n s°lcher Nachrichten, „die geeignet 
gefamn'<- Wie sph311 -raR des deutschen Volkes zu ge- 
Straf is*> zeigt i- wf,lf tr° Izdem der Tatbestand des §2 
sind VRrschriften h"  Y.?rS'eich mit der Fassung anderer 
einp der Vn’n 'e. die Kriegszeit erlassen worden
Verv.®raadstiftUn„  scbadlVO. bedroht mit Strafe den, der 
deutsp|Chen begeht i?nHf  sonstiges gemeingefährliches 
ges(.|, en Volkes 0u,n.d »dadurch die Widerstandskraft des 
"u v n v°n dem ?ra4d,gt“  Dabei sei ^nächst ganz ab- 
als d6err!Le*chend?n H?/%lchie.d der zwischen den beiden 
der s J 3 VolksspV,--m\r^ ? estlmmungen insofern besteht, 
kraft8,-2 R dfV 0Si adlV0- die ä u ß e r e  Widerstandskraft; 
eine <5r!?-.Auge hat die s e e l i s c h e  Widerstands-
satz d^digung ajsri eY VolksschädlVO. "verlangt, daß
i, °lg d e rV etzt’c?'eht Verbrei'

*12 rU vusUni>- o i v e r i a n g i ,  uao 
folg rip2u setzt ’̂der ReönrPr eingetreten sei. Im Gegen- 
> h td r V e rb 'e ii,L§ a RdfVO‘ .kei " e"  schädigenden ̂ Er
folg ripntTlal die Fp=? *dn r Nachricht voraus. Er verlangt 

n '^ v e rb m '„ !S_tsie.,hmg, daß eint ......................daß eine Gefährdung als Er- 
n it sIau , r> die ein r  ai:ld?!ns e>ngetreten sei, daß also
Sare r\?r'ngen h n n ^ rei?!!i8 seiner Beschaffenheit nach
Rrie?sir'es verlangt’ lm F,nzelfall Wirklichkeit geworden
Ser V0 r ' r,*sehaftsVO der Tatbestand des § 1 der
?en decCkr*Ren hina* die Tatbestandsmerkmale die-
breite”  8 mit Straf« uS Jerstreckt der § 2 RdfVO. den Rah-
e*?net A^°n Nachrirkf droh<en Tuns, indem er das Ver-
g-efährriind> die Wido verbietet, auch wenn sie nur ge-
r*chtenden- Diese p:d®rstandskraft des deutschen Volkes zu
J'Kch H ausländisch5„ncng wobnt grundsätzlich allen Nach-
r%lichm .deutscbp» v6Ii,der inne> die schon ihrem Inhalt

Se'n könnp» r °  ^e ‘n seinem Lebenskämpfe ab-
• Ls muß demnach die abstrakte Eig

nung einer Nachricht zur Gefährdung der Widerstandskraft 
genügen. Allgemein gesprochen, werden nur solche Nach
richten ausländischer Sender nicht geeignet sein, die 
Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährden, die 
mit den deutschen Nachrichten übereinstimmen, die der 
deutschen Sache günstig sind oder die Mitteilungen be
treffen, die das deutsche Volk in seinem Lebenskampf nicht 
berühren können.

Wer Empfänger der Nachricht ist, ob insbes. die Nach
richt geeignet ist, s e i n e  Widerstandskraft zu gefährden, 
kann für die Frage der Anwendbarkeit des § 2 RdfVO. 
nicht entscheidend sein. Denn in dem gegenwärtigen 
Kampf kommt es nicht so sehr auf den Einzelnen, sondern 
auf den Schutz der Widerstandskraft des Volkes in seiner 
Gesamtheit an. Bewußt hat es der Gesetzgeber auf die 
Eignung der Nachricht, die Widerstandskraft des deut
schen Volkes zu gefährden, abgestellt, weil er weiß, daß 
Nachrichten, mögen sie auch noch so bedeutungslos er
scheinen, auf Deutsche stoßen können, die damit auf dem 
Wege der Verbreitung von Mund zu Mund Unruhe in das 
deutsche Volk tragen können.

Die Nachricht, die der Angekl. weitergegeben hat, ist 
kein Grenzfall, sondern nach vorstehenden Ausführungen 
der klare Fall einer Nachricht, die geeignet ist, die Wider
standskraft des deutschen Volkes zu gefährden. Denn sie 
gab ihrem Inhalte nach Kunde von einem Verluste der 
deutschen Wehrmacht. Dadurch, daß der Angekl. gleich
zeitig die englische Meldung und die deutsche Meldung, 
die den deutschen Verlust an Flugzeugen geringer bezif
ferte, weitergab, verstärkte er noch die Gefährlichkeit der 
Feindachricht. Denn in diesem Zusammenhang war die 
englische Nachricht geeignet, bei dem Zuhörer die Vorstel
lung zu erwecken, der deutsche Nachrichtendienst ver
schweige deutsche Verluste. Die Nachricht war also ge
eignet, Mißtrauen gegen die Zuverlässigkeit des deutschen 
Nachrichtendienstes hervorzurufen und damit eine Gefahr 
entstehen zu lassen, deren Einwirkung auf die seelische 
Haltung des deutschen Volkes nicht ernst genug beurteilt 
werden kann. Bei dieser Betrachtungsweise w ird keines
wegs die seelische Widerstandskraft des deutschen Volkes, 
sein Wille zur „wehrhaften Selbstbehauptung“  (vgl. § 5 
Abs. 1 Nr. 1 der KriegssonderstrafrechtsVO.) gering ein
geschätzt. Die gegenteilige Meinung w ird schon durch den 
Vorspruch zur RdfVO. widerlegt. Die Gefahr, die dem 
deutschen Volke in seinem Lebenskampf von seiten der 
Feindpropaganda droht, muß erkannt und schon in ihrem 
Ausgangspunkt bekämpft werden.

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, daß das Son
dergericht einen Rechtsfehler insofern begangen hat, als 
es zu Unrecht den äußeren Tatbestand des §2 RdfVO. als 
nicht erfüllt erachtet hat. Das Urteil ist infolgedessen auch 
ungerecht i. S. des § 34 der VO. v. 21. Febr. 1940 (RGBl. I, 
405); denn die Möglichkeit liegt sehr nahe, daß das Son
dergericht bei zutreffender Würdigung und bei entspre
chender Aufklärung des Sachverhalts zu einem anderen 
Ergebnisse gelangt sein würde (RGSt. 74, 261, 262/3 =  
DR. 1940, 183920).

Hierzu w ird es im wesentlichen nur noch auf den in
neren Tatbestand ankommen. In dieser Richtung sei das 
folgende bemerkt:

Im Schrifttum w ird gelegentlich die Ansicht vertreten, 
das Erfordernis, daß die Nachricht geeignet sei, die 
Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährden, sei 
als objektive Bedingung der Strafbarkeit aufzufassen. Der 
erk. Sen. vermag sich dieser Ansicht nicht anzuschließen. 
Sie wird der Schwere der Strafbestimmung nicht gerecht, 
die nur Zuchthausstrafe zuläßt und die in besonders 
schweren Fällen die Todesstrafe vorschreibt. Daß die 
Nachricht die Eignung hat, die Widerstandskraft des 
deutschen Volkes zu gefährden, ist nicht etwas Äußer
liches, das neben dem strafbaren Tatbestand stünde, wie 
etwa die Konkurseröffnung oder die Zahlungseinstellung 
bei Zuwiderhandlungen gegen die §§ 239 ff. KO. oder wie 
etwa die Nichterweislichkeit der behaupteten oder ver
breiteten Tatsache im Rahmen des Tatbestandes des § 186 
StGB. (RGSt. 65, 422, 425). Vielmehr handelt ¿s sich hier 
um einen wesentlichen Bestandteil des strafbaren Tat
bestandes. Denn erst durch diese Eignung werden die 
Nachrichten, deren Verbreitung strafbar ist, von den 
Nachrichten geschieden, die ungestraft verbreitet wer-
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den dürfen. Das Wissen um diese Eignung gehört daher 
zur strafrechtlichen Schuld und muß von dem Vorsatz des 
Täters umfaßt werden. Bedingter Vorsatz genügt. Nach 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen würde ein Irrtum des 
Angeld, darüber, ob der Nachricht die Eignung i. S. des 
§2 RdfVO. zukommt, ein dem Strafrecht angehörender 
Irrtum sein und den Angekl. von der Schuld nicht be
freien. Dagegen käme dem Angekl. die Vorschrift des §59 
StGB, zustatten, wenn er über Tatsachen im Irrtum ge
wesen wäre, die die Eignung der Nachricht ausmachen, 
die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährden.

Im übrigen kann die weitere Behandlung des vorl. Fal
les keine rechtlichen Schwierigkeiten bieten. Hervor
gehoben sei nur noch:

Die Verbote der RdfVO. richten sich trotz des Wort
lauts des Vorspruchs nicht nur an die deutschen Volks
genossen, sondern an alle Personen, die sich im Gebiete 
des Großdeutschen Reichs aufhalten, da anderenfalls der 
Zweck, den der Gesetzgeber mit der VO. erreichen wollte, 
nicht gesichert wäre. Daß auch fremde Staatsangehörige 
oder Staatenlose den Verboten der RdfVO. unterstehen, 
ergibt sich jetzt mit aller Deutlichkeit aus der 3. Durchf- 
VO. v. 20. Sept. 1940 (RGBl. I, 1255), die in einem ge
wissen Umfange die italienischen Staatsangehörigen von 
den Verboten freistellt.

Das Tatbestandsmerkmal des Verbreitens erfordert nicht 
die Mitteilung an einen größeren Personenkreis. Das 
Wort ist hier i.S. von Weitergeben gebraucht, die Wei
tergabe an eine Person genügt.

RG., l.StrSen. v. 22. April 1941, C 114/41 [1 StS 8/41].)
[He.]

Anmerkung: Die RundfunkVO. kann ihre Aufgabe, jedes 
mögliche Eindringen verlogener feindlicher Propaganda 
zu verhindern, nur dann erfüllen, wenn bei ihrer Anwen
dung einmal ihr Ziel klar erkannt wird und ferner das 
Gericht den Mut findet, aus der allgemeinen Lebenserfah
rung die notwendigen Schlüsse zu ziehen.

Die durchaus klaren und eindeutigen Verbote der VO. 
richten sich an alle Personen, die sich im Gebiet des 
Großdeutschen Reiches aufhalten (so D r ehe r :  DJ. 1940, 
1419; F r e i s l e r :  DJ. 1940, 105; Graf G l e i s p ac h ,  
„Das Kriegsstrafrecht“ Teil I S. 40; K o h l r a u s c h ,  
„StGB.“ , 36. Aufl., S. 763 f.; N ü s e , „Kriegsstrafrecht“ 
S. 13). Mit Recht weist das Urteil auf die 3. DurchfVO. 
hin (so auch schon D r e h e r  a. a. O.). Die Präambel steht 
dieser Auffassung nicht entgegen. Wer sich als Ausländer 
im Reichsgebiet aufhält, hat die selbstverständliche Pflicht, 
alles zu unterlassen, was dem Gastlande Schaden zufügen 
kann. Wie die Verbreitung solcher Nachrichten gewertet 
werden muß, geht aus der Präambel klar hervor, keines
wegs kann aus dem Appell an die deutschen Volksgenos
sen auf eine Beschränkung des Anwendungsbereiches der 
VO. geschlossen werden. ,

Bei § 1 VO. wird der absolute Charakter des Verbots 
(vgl. dazu RG.: DJ. 1940, 1089 betr. Abhören von Musik) 
Auseinandersetzungen mit angeblichen Irrtümern des 
Täters verhindern (so auch Best :  DR. 1940, 1698). An
ders bei §2 VO. Hier kann schon der Begriff der „Nach
richten“ Zweifelsfälle bringen (vgl. dazu D r ehe r :  DJ. 
1940, 1419). Wann eine Nachricht geeignet ist, die Wider
standskraft des deutschen Volkes zu gefährden, wird im 
Regelfall leicht zu entscheiden sein. Man möchte sagen, 
jede verlogene Nachricht birgt die Gefahr in sich, das 
seelische Durchhalten zu gefährden, wenn sie sich auf 
die Kriegslage bezieht. Die Praxis faßt daher auch den 
Begriff der Eignung weit und erfüllt damit den Willen 
des Gesetzgebers, der in der Präambel zum Ausdruck 
kommt (so P r e is er: DJ. 1940, 1417). Es genügt, wenn 
die Nachricht irgendwie, wenn auch nur entfernt, ge
eignet ist, die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu 
gefährden (VGH.: DJ. 1940, 1115). Widerstandskraft ist 
hier i. S. der wehrhaften Selbstbehauptung (vgl. § 5 
KriegssonderstrafrechtsVO.) zu verstehen (so mit Recht 
K o h l r a u s c h  a. a. O.). Die allgemeine Unglaubwürdig
keit wird mit Recht als belanglos angesehen. Wenn der 
Sieg der Wahrheit für selbstverständlich anzusehen wäre, 
hätte es der VO. nicht bedurft, die Erfahrungen des Welt
krieges sind nicht vergessen. Das Urteil stellt zutreffend

den Gefährdungstatbestand des §2 VO. den Tatbestand611 
des § 3 VolksschädlVO. und des § 1 KWVO. gegenuS j 
Es kann auch nicht darauf ankommen, ob im Einzell 
die Widerstandskraft des Empfängers der Nachricht g 
fährdet ist. Sollte dies entscheidend sein, so wäre s*° u i v o  v-niov.nviuv.iiu owuij uw vv
mit der Ausrede des Täters zu rechnen, er habe den 
tanger der Nachricht für immun gegen das Gift feindlich 
Propaganda gehalten. Die_abstrakte Eignung der N_a ,
rieht reicht aus (so auch F r e i s l e r  a. a. Ö.). Sie 
in der Regel vorliegen, worauf das Urteil hinweist. ]e“ 
Verbreiten solcher Nachrichten soll verhindert wefd ,j 
auch bei einem Hinweise auf ihre Unglaubwürdig^ 
wird ihnen die abstrakte Eignung gefährdender Wil* g 
auf die Widerstandskraft nicht genommen. Die Wir*a { 
kann fehlen, wenn die Nachrichten bereits von deutsc 
Seite bekanntgegeben wurden oder sonst nach den z 
liehen und örtlichen Verhältnissen überholt sind. ^

Die Eignung der Nachricht wird von G 1 e i s Pa j 5 
(a. a. O. S. 41) und Nüse (a. a. O. S. 13) lediglich e 
fiedingung der Strafbarkeit aufgefaßt, auch H i H e p|. 
(RundfArch. 1940, 246 und 249; zweifelhaft nac" rfjfd 
1940, 816) scheint dieser Auffassung zu sein. Ihr *  i, 
von Kohlrausch (a. a. O. S. 765) mit Recht entgegeflg^jf 
ten, daß ohne solches Wissen von einer ehrlosen, nur ^  
schwersten Strafen bedrohten Handlung wohl n . .r)liir 
Rede sein kann. Auf einen Vergleich mit den Bestin11,jg) 
gen des HeimtückeG. weist P r e i s e r  (a. a. O- Sy* 1 <e. 
hin. Der Auffassung des RG. ist zu folgen. Die An¡o ^ 
rungen an den Nachweis des Vorsatzes sind ätiera ¿e( 
nicht zu überspannen. Es gilt hier, entschlossen aus 
allgemeinen Lebenserfahrung Schlüsse zu ziehen- Der 
teilsfall lag in dieser Hinsicht völlig klar. Den Ausfuu 
gen des Urteils zur Irrtumsfrage ist zuzustimnien.

Von einem „Verbreiten“ wird in der Regel nurPefs0' 
gesprochen werden, wenn etwas einem größeren *e ¿¡e 
nenkreis zugänglich gemacht wird. Allerdings soü 
Weitergabe an eine Person genügen, wenn der Täje^f. 
mit rechnet, daß diese Person z. B. die Nachricht wer

die51erzählt (vgl. Leipz. Komm., 4. Aufl., S. 410). In fl u„ 
Sinne ist hier das Verbreiten nicht zu verstehen. Wen1 afe 
VO. das Abhören nach § 1 VO. schlechthin un!ef tel1 ^  
stellt, will sie auch die Weitergabe von Nachricht 
nur eine Person nach Ziel und Zweck der VO- 
wissen. Daher ist der Auffassung des Urteils zU isj ¡ise 
(ebenso G l e i s p ac h ,  P r e i s e r  a. a. O.; a. M-t ^ 
a. a. O.). uii<t

Wegen der Konkurrenz zwischen dem Abhöre ^o, 
dem Verbreiten vgl. Ausführungen des Verf.: DK 
1494. i’ii.

StA. Dr. H. M i 11 e 1 b a c h , Ber' '

Zivilrecht

7. RG. * 1 5. .  — § 49 a MietSchG.; PreissfopVO. v. ^  „.
1936 (RGBl. I, 955). Nicht jeder langfristige VenSjjaj! 
Staffelmiete ist als Vertrag mit spekulativem L1.
i. S. des § 49 a MietSchG. auzusehen. Die _Vere/.ynftî e!I 
einer außergewöhnlich langen Bindung und einer de! 
unbedingten Steigerung der Miete kann aber einer 1 fli 
Umständen sein, aus deren Gesamtbetrachtung s 
Feststellung der Spekulation begründen läßt. . M*«

Ist vor Inkrafttreten der PreisstopVO. in eine ¡̂e< 
vertrag eine nach bestimmter Staffel steigen“ e)jetje 
vereinbart worden, so kann die vertraglich v°r| e,i. P 
Miete auch nach dem Oktober 1936 verlangt wer . 
PreissfopVO. steht der Forderung nicht entgegen- 

Der Optiker Karl T. zu D. schloß am IO; -Teti $  
zwei schriftliche Verträge mit dem kaufmännis ^er 
rektor O. aus Berlin. T. ist gestorben und vo ¿). . 
beerbt worden; in die Rechte und Pflichten 9 rtr4s 
die Bekl. eingetreten. Der erste der beiden 
bestimmte, daß T. als Eigentümer des OJ pin'1 f 
P.-Straße Nr. 31 in D. die damals als Läden d gje fl
K. und B. dienenden Räume an O. vermiete, cl< .je,/y. 
als Durchgang für das Kinotheater benutzen w ^p p t 
er auf dem Nachbargrundstück errichten wolle- .,efl, “ | 
gäbe des Ladens des B. solle O. 45000 3iM z 
als Abfindung für Aufgabe von Mietrechten
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menden Tr k1' Für K- sollle hei dem von O. vorzuneh- 
Schaffpn Umbau des Grundstücks ein neuer Laden ge- 
am I i, ,'̂ e,rclen- Der Vertrag zwischen T. und O. sollte 
Bei An«" 1525 beginnen und am 30. Sept. 1955 enden. 
er die n?SUn2 des Vertrags sollte T. wählen dürfen, ob 
ren Zn2au? e hi dem nunmehrigen oder in dem frühe- 
§ 6 erst zurückerhalten wolle. Mietzins sollte nach 
Von i . m R Okt. 1925 an gezahlt werden, und zwar 
1. Okt , ■£ zum 30. Sept. 1935 jährlich 15000 Di, vom 

nr ' J35 bis 30. Senf 1945 iWürhL 6kt ioa? I,)IS 30. Sept. 1945 jährlich 20000 X«, vom 
vom i ni * , 30. Sept. 1950 jährlich 25 000 3UM. und
Diese Bei " 1950 bis 30- SeI’L 1955‘ jährlich 30 000 3tM. 
^ ^ r ie Z a£ e.-„SAellten>. so wurde in § 6 vermerkt, nicht 
der Miet7'1Snilleke’ sonclern diejenige Miete dar, die nach 
angeme«p.ms • e angesichts der Lage der Mieträume 
Und ebene11 in1’ 0er Vermieter könne am l.Okt. 1945 
auf ihre a 1939 verlangen, daß die Miete von da ab 
ZWeiten «nk "£nm,essenheit nachgeprüft werde. In dem 
T- und O tlr- !c.hen Abkommen v. 10. Jan. 1925 erklärten 
der beiden Sp - , *llen einen Vertrag über die Vermietung 

' Laden geschlossen, für die Überlassung ver-Pflich 
lieh ■=te f ich O., vom■■m eine U r ,’J,ulu i.Okt. 1925 bis 30. Sept. 1955 jähr- 
Beide Vertra lndunS von 15000 :'AJi an T. zu zahlen.

O. j]a. age s°lhen nur zusammen in Kraft treten, 
ben von t 3s Lichtspielhaus gebaut und dabei gemäß 
Hofes des T ®5nehmigten Plänen auch einen Teil des 
VerWenduno- nen Grundstücks verwendet, über dessen 

Um diew SChon der ersle Vertrag Hinweise enthielt.
fen êchtsc+r11̂ 6 3uni/Juli 1931 erhob die (im vorliegen- 
*vlap-f» Jcr€lt Verklacrtf»\ nriinH\xrpr+ AO rrpnrpn T  plnpio??e auf FecrL 'ifrkIaSte) Grundwert AG. gegen T. eine 
D3l bis 30 i 1 s. !unS> °aß sie für das Jahr vom 1. Juli 
aus den beiiip 'W ^°32 nur 10000 MM — nicht aber den 
°n 30000 ftu  Verträgen sich ergebenden Gesamtbetrag 

§®bende An<jnr„ T  ?u. zahlen brauche, weil der weiter- 
_leser Auff;,5°„uch Mietwucher darstelle. T. widersprach 

WpRn?!11̂ ,' Ber Rechtsstreit endete mit dem vor
;ser 
m pr„ " erozeRn-™- L  u  rvecnissireu enaeie m: 
■a- heißt* geschlossenen Vergleich,
3 ' i M il* Kl- verzici 1 ..............Mietvertrag und

worin es
"a?h dem verz*chte auf den Klaganspruch; die

™ Jan. 1925 ¡,erira?-un0 nach dem Anschlußabkommen
L Juli um  zalllenden Beträge würden für die Zeit 

- , 0 31jH iährr i 18 zum 31. Dez. 1939 festgesetzt auf 
sj Btlahmen F r Ä -  so,,ten durch künftige Regierungs-auf j /-*niaij|/v-—  .........
•«aß

ube-Ui- de'n ugungeu zugebilligt werden, so seien 
■ '-•'gleich vereinbarten weiteren Nachlaß 
augeordneten 8o/o hinaus zu verrechnen; 

i„* njpi j ,Ungen beider Parteien würden durch den
di UtIstreitirr ,V lrt- M*1 den soeben erwähnten 8o/o Ulesem IT t  Ule a Q-pmr.ino ------ .1... Lvlessem Umfano-6 a0Se.meine Ermäßigung der Mieten in 
d o'.Pez. 193'] k gemeint, die auf der VO. des RPräs. 
l99,achsAusfvn KaP'n § 1 (RGBl. 1,707) ¡.Verb. m. 
J32>7) beruhte ‘em‘ v- 23- Dez. 1931 Ziff. 4 (SächsGBI. 

e KL als f  k-
Selte nicht mnndef - tler Ansicht, vom l.Jan.bis

, Öie V,
t,940 gelte ni ____- * •
gUn«Um Abl'auf1 ° 'e *ra Vergleich nur für die Zeit 
her,, ’ s°ndern rWS lahr,es *939 vereinbarte Mietermäßi- 
2ahlmgehende Hetra“ s 0en Verträgen vom 10. Jan. 1925 
2̂5o ffl̂ SerhöhiTnrr ^le verlangte mit der Klage eine 

$ 3 ,* * ,  ermäß,|*fUr, iVier Vierteljahre in Höhe von je
C ' . ' ........................
hangdj ür sechsPv f r ,a,uf ie 300QäUt,
]936 fDr?i?.h um ^ I;!e!).ali re'. Di.e Dekh wandte ein, es

Berichtigung eines 
forderte aber Zah-

leiijjj^GBl. i j y-r, nach der PreisstopVO. v. 26. Nov. 
beatKm LJrteil wiirruerb°kene Preiserhöhung, ein gegen- 
uUann-prucbte Erludi nicbt vollstreckungsfähig sein, die 
die B^Ji^sen. Da^V1̂  ?ei k S. von §49a MietSchG. 
•Uit ' zUr Zahl . . , , '  0er KL bei und verurteilte 
K:- nsp” ' n rinn u^on sechsmal je 3000 MM (einmal 

ich T  .Vierteljahrsersten vom 1. Jan. 1940 
pH , !941 und legte ihr auch dieK(

lg . 
r30°0f e

^tcn Ĵo«+öM , “ i-'1»* i u n c i  le 
änHpi! ^ echtsstreits auf.

V°n 30nnltrat> dahin YuS !audgerichtliche Urteil, dem es 
•niete v auf 9ann«! dab es die Vierteljahrsbeträge 
V'ertelPk1 35°0( i t u ®"*1 ermäßigte, weil die Vertrags- 
llnstre uhrlich 8059 w «Um 8o/o =  2800 X «  auf 32 200 3tM, 
??hlen 2^5750 ¿ t i  mLXIU, e^mäßigeu sei, die Bekl. aberbi
‘^ u z u z ^ e  
DasR?lea .... 
L*as Bq ' ;bestätigte.

-  (J le5teljährlich zahle 
seien daß nur 2300

und weiter 
vierteljährlich

1 der Auffassung, vom 1. Jan. 1940 an könne

die Kl. wieder die Miete verlangen, die in den Verträgen 
von 1925 vereinbart worden sei. Mit Rügen aus § 286 
ZPO. und aus §49a MietSchG. bekämpft das die Rev.

In erster Reihe nimmt sie an, dem Zurückgreifen auf 
die alten Mietsätze stehe die PreisstopVO. entgegen. 
Hierzu hat das BG. ausgeführt: ln dem Vergleich von 
1933 hätten die Parteien die Mietermäßigung auf die Zeit 
vom 1. Juli 1933 bis zum 31. Dez. 1939 beschränkt. Weder 
ausdrücklich noch stillschweigend hätten sie erklärt, die 
vertraglichen Bestimmungen über die Höhe des Miet
zinses seien auch für die Zukunft aufgehoben und ein 
Zurückgreifen auf sie sei ausgeschlossen, es müsse nach 
1939 eine neue Vereinbarung über einen angemessenen 
Mietpreis getroffen werden. Der Zusatz zum Vergleich, 
wonach die Rechtsauffassungen der Parteien unberührt 
blieben, ergäbe das Gegenteil der zurückgewiesenen 
Auslegung. Es fehle somit an einer Preiserhöhung im 
Sinne der PreisstopVO.; denn schon am Stichtag, 17. Okt. 
1936, habe festgestanden, daß die Mietermäßigung nur 
bis Ende Dez. 1939 gelte, und daß von da ab wieder der 
alte Vertrag anzuwenden sei (falls er wirksam sei, wovon 
hier zunächst auszugehen ist). Eine solche Staffelung 
einer Miete sei zulässig. Das Gericht befinde sich im Ein
klang mit dem Bescheid des Reichskommissars für die 
Preisbildung (RfPr.) v. 12. Nov. 1937 und seinem RdErl. 
Nr. 184/37 v. 12. Dez. 1937 (vgl. Kr i eg-Bandmann,  
„Mietrecht“ , 5. Aufl., S.98, 101 f.).

Die Rev. bezweifelt zwar nicht, daß bei einer Staffel
miete, die schon vor dem genannten Stichtag fest ver
einbart worden ist, keine Erhöhung im Sinne der Preis
stopVO. vorliegt, wenn später gemäß der Staffel ein 
höherer Betrag gezahlt werden muß. Sie ist aber der 
Auffassung, der Streitfall liege besonders. Sie geht dabei 
von einer unrichtigen Grundlage aus. Das BG. hat in 
einer rechtlich nicht angreifbaren Weise festgestellt, daß 
die Parteien nur für die Ende Dez. 1939 abgelaufene Zeit 
eine Änderung getroffen, im übrigen, also für die Zeit 
vom l.Jan. 1940 an, aber denVertrag zunächst unberührt 
gelassen haben. Es liegt daher nicht so, daß die Par
teien die alten Preisbestimmungen endgültig aufgehoben, 
für einige Jahre eine Ermäßigung vereinbart und für die 
dann folgende Zeit eine neue spätere Vereinbarung für 
erforderlich erklärt hätten. Nichts helfen kann der Bekl. 
auch die Erwägung der Rev., der Sinn und Zweck der 
Preisstopvorschriften gehe dahin, einen volkswirtschaft
lich richtigen Preis zu erreichen. Wollte die Bekl. eine 
Ermäßigung erreichen, so hätte sie dies bei den Preis
stellen versuchen sollen. Es genügt nicht, jetzt zu sagen, 
die Bekl. habe im Okt. 1936 einen angemessenen Preis 
gezahlt und das müsse so bleiben; die Rechtslage geht 
dahin, daß sie im Okt. 1936 den für diese Zeit v e r 
e inbar ten Preis zahlte, und daß die KI. für die Zeit 
vom 1. Jan. 1940 an auch den für diese Zeit v e r 
e inbar ten Preis fordert. Ob Rechtsbedenken gegen 
die letztere Forderung wegen ihrer Höhe zu erheben 
sind, bestimmt sich, da deren Vereinbarung vor dem 
Stichtag geschlossen wurde, nicht nach der PreisstopVO., 
sondern nach anderem, sachlichem Recht.

In dieser Richtung greift die zweite Rüge der Rev. 
ein, der §49a MietSchG. hätte angenommen werden 
müssen. Das BG. unterstellt, daß der § 49 a auf den 
Streitfall an sich Anwendung finde und daß der ver
einbarte Mietzins im Sinne dieser Bestimmung un
angemessen hoch sei. Es versagt der Bekl. aber die Be
rufung auf den §49a, weil ihr Rechtsvorgänger O. sich 
durch spekulative Erwägungen zum Abschluß des Ver
trags und zur Bewilligung eines über den sonst angemes
senen Betrag möglicherweise hinausgehenden Mietzinses 
habe bestimmen lassen.

Die Rev. wendet sich nicht gegen die Rspr., wonach 
bei spekulativem Einschlag jener Ein wand versagt wird 
(vgl. WarnRspr. 1939 Nr.4; JW. 1938, 2007»; 1937,2601 «; 
1936, 1006 m. Anm. von Roquet te und 1016 m. Antn. 
von D ah mann:  DWohnArch. 1934 Sp. 371 und 1938 
Sp. 118; sowie frühere bei Ebel, „MietSchG.“ , 8. Aufl., 
S. 172 angef. Urteile). Sie ist aber der Ansicht, ein solcher 
Einschlag sei nicht dargetan. Im einzelnen ist dazu fol
gendes zu sagen:

Gewiß ist zu prüfen, ob gerade der Vertrag der Par
teien den Einwand des ' Raumwuchers begründet. Das
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BG. durfte aber zu dessen Kennzeichnung berücksich
tigen, daß O. sich die Räume des T. nur zu dem Zwecke 
verschaffte, um auf dem Nachbargrundstück ein großes 
Lichtspielhaus zu errichten und zu betreiben. Ebenso ist 
zuzugeben, daß die Erwartung, auf seine Rechnung zu 
kommen, wohl in der Regel be.i jedem Mieter bestehen 
wird, und zwar sowohl dann, wenn der gemietete Raum 
für den Geschäftsbetrieb das Wesentliche ist, als wenn 
er nur eine geringere Bedeutung hat (Kontor). Daraus 
läßt sich aber nicht folgern, daß bei Anwendung des 
§49a MietSchG. kein Unterschied zwischen großen 
Lichtspieltheatern und kleinen Mietgegenständen, etwa 
Kontoren, gemacht werden dürfe. Das besagt auch nicht 
die dafür angeführte Entsch. in RGZ. 134, 99 f. ( =  JW. 
1931, 3656), worin die Frage des nachfolgenden Wuchers 
erörtert worden ist. Richtig ist, daß nicht jeder lang
fristige Vertrag mit Staffelmiete i. S. des §49a als Ver
trag mit spekulativem Einschlag angesehen werden mußte. 
Aber ebenso richtig ist, daß die Vereinbarung einer 
außergewöhnlich langen Bindung und einer künftigen 
unbedingten Steigerung der Miete einer von den Um
ständen sein kann, aus deren Gesamtbetrachtung sich die 
Feststellung der Spekulation begründen läßt (vgl. RG.: 
JW. 1938 a. a. O. und WarnRspr. 1939 Nr. 4 und and.). 
Daran ändert auch nichts die zutreffende Erwägung der 
Rev., daß im Lichtspielgewerbe langfristige Verträge 
üblich sind, wenn der Mieter Bauten oder Einrichtungen 
in den gemieteten Räumen auf seine Kosten vornimmt 
und sich zur späteren Wiederherstellung des alten Zu
stands verpflichtet. Der Rev. ist entgegenzuhalten, daß 
der streitige Vertrag eine Dauer von mehr als 30 Jahren 
und eine mehrfache Steigerung der Mieten enthält; er 
fällt derartig aus dem Rahmen der gewöhnlichen Ver
träge heraus, daß nach dem gesunden Rechtsempfinden 
ein spekulativer Einschlag bejaht werden durfte. Wie die 
angeführten Entscheidungen zeigen, ist die Ansicht der 
Rev. unrichtig, daß das Bewußtsein des Mieters, mög
licherweise einen höheren als den angemessenen Preis 
bewilligt zu haben, der Anwendung des § 49 a nicht ent
gegenstehen könne. Auch hierbei kann die Bedeutung 
des Mietgegenstands sehr wohl eine Rolle spielen. Fehl 
geht ferner der Versuch, die Feststellung des erwähnten 
Bewußtseins mit der Frage zu bekämpfen, woher O., 
wenn er den Plan zum Bauen des Lichtspiels hatte, 
besondere Erfahrungen über die Angemessenheit einer 
Miete gehabt habe. Aus der Tatsache, daß O. ein der
artig umfangreiches, schwieriges, gewagtes, kostspieliges 
Gesamtunternehmen geplant und mit Erfolg vollendet 
hat, durfte der Tatrichter zu seiner Beurteilung über die 
geschäftlichen Fähigkeiten O.s gelangen. Es konnte die
sem schlechterdings nicht unbekannt sein, daß der bloße 
gegenständliche Nutzungswert der kleinen Bodenfläche 
nicht so erheblich sein konnte wie der besondere Wert, 
den die Fläche nach der völligen Umarbeitung (vgl. 
DWohnArch. 1938 Sp. 118) als Durchgang zum Lichtspiel 
und als geeignet zur vorteilhaften Werbung haben werde. 
Wenn in einigen Entscheidungen Nachdruck darauf ge
legt worden ist, daß es sich um „Konkurrenz- oder 
Prestigegründe“  gehandelt habe, so ist damit nicht ge
sagt, daß nur beim Vorhandensein solcher Gründe ein 
spekulativer Einschlag angenommen werden dürfe. Übri
gens war auch hier dem Mieter eingeräumt, das Haus 
zur Reklame zu verwenden. Auf den Hinweis der Rev., 
in JW. 1938 a.a.O. sei ein besonders wagehalsiges Unter
nehmen behandelt, läßt sich dahin antworten, daß das 
im Streitfall gleichfalls zu bejahen ist. Ohne Bedeutung 
ist schließlich die Erwägung der Rev., der Sinn und 
Zweck der Preisregelungsbestimmungen gestatte _ nicht, 
bei Spekulationsgeschäften unangemessene Mietpreise zu
zulassen. Hiergegen sprechen schon die Ausführungen 
unter I sowie die Erwägung, daß bei Geschäften mit spe
kulativem Einschlag nicht der gegenständliche Nutzungs
wert, sondern die besonderen persönlichen Verhältnisse 
ausschlaggebend sein sollen. Es handelt sich um Aus
nahmegeschäfte, die aus dem allgemeinen Rechtsverkehr 
herausfallen (R oque tte , „Mietrecht“  S. 248) und den Fäl
len ähnlich sind, in denen zur Befriedigung eines Luxus
bedürfnisses Liebhaberpreise bewilligt werden (DWohn
Arch. 1934 Sp.371). Auch die Bezugnahme der Rev. auf 
§ 242 BGB. kann schon deshalb keinen Erfolg haben, 
weil das BG. angenommen hat, O. habe wirtschaftlich

richtig vorausgesehen, sein gewagtes Unternehmen hab«
ihm Gewinn eingebracht. Es bedarf nicht noch der PU 
fung, ob nicht erst recht in der Folgezeit seit etwa i» 
die Lage des Lichtspielgewerbes noch günstiger g 
worden ist.

(RG„ V. ZivSen., U. v.27.Febr. 1941, V 105/40.) [N-l

Anmerkung: Der Senat hat den Ein wand des Bekh, ^  
die im Jahre 1925 vereinbarte Miete für unangenies,^ 
hoch hält, mit der Begründung zurückgewiesen, ,e 
Rechtsstreit sei nicht über die Angemessenheit der 
sondern nur darüber zu entscheiden, ob Mietwucher v 
liege. Dessen Voraussetzungen sind aber vom RG. i° ¡ej, 
lehnung an die bekannte Rspr. über den Wegfall des “ Vt 
wuchereinwandes bei spekulativen Verträgen vern 
worden. , ¡¡.

Die Entscheidung kann nicht in jeder Hinsicht t el , 
digen. Man vermißt eine Antwort auf die Frage, ob 
inwieweit der Mietwuchereinwand nach derzeit*» ^ 
Recht überhaupt noch erhoben werden kann. Wenn ^  
den Antrag des Mieters die Angemessenheit des M ie ¡st, 
ses jederzeit von der Preisbehörde zu überprüfen |, 
dann erscheint es doch zumindest als zweifelhaft, ob 
Raum für die Bestimmung des §49a bleibt. Ein ,, 
der von den, durch die Preisgesetzgebung geschah 
Möglichkeiten keinen Gebrauch gemacht und erst ¡rd 
Rechtsstreit den Mietwuchereinwand erhoben hat, "  ej 
sich auf jeden Fall entgegenhalten lassen müssen, na jje, 
auf die Rückforderung angeblich zu viel gezahlter eI) 
träge stillschweigend verzichtet habe. Einen derar „ 
Verzicht auf den Mietwuchereinwand selbst wird. 
allerdings nicht annehmen können, weil ein wuchenŝ ef. 
Vertrag nicht durch solch einen Verzicht wirksam ^¡t 
den und weil auf die Geltendmachung der Nich*1̂ ,  
nicht verzichtet werden kann (RG.: DWohnArch- ijd« 
371). Es fragt sich aber, ob nicht durch die weitgenyef- 
Auflockerung des Grundsatzes von der unbedingt60 „g 
tragstreue durch die Preisgesetzgebung die Bestimm^ 
des § 49 a gegenstandslos geworden ist. Der Gesetze ¿¡e 
hat den Mietwucherbegriff seinerzeit geschaffen, j ^ e i '  
Mieter vor einer unbilligen Bindung an vertraglich pfe- 
nommene Leistungen zu schützen, denen keine 60 §jp 
chende Gegenleistung des Vermieters gegeniibersteh0 
damals die Ausnahme war, ist jetzt zur Regel ge des 
Das moderne Wirtschaftsrecht w ird vom Grundsa' ^  
gerechten Preises beherrscht, der trotz und entgeg®0 c|it 
Parteivereinbarungen gilt oder doch zur Geltung S j^ei* 
werden kann. Wenn deshalb der Mieter nunmehr jcü yef 
die Möglichkeit hat, an die Stelle des unbillige!1 jjtiii 
tragzinses den gerechten Mietpreis treten zu lassen, A11' 
besteht kein rechtspolitisches Bedürfnis mehr für d|6̂ et- 
wendung des durch die Entwicklung überholt60 je5 
Wucherbegriffs. Ich halte deshalb eine Anwendungen 
§ 49 a für die Zeit nach dem Erlaß der Preisvors6 
grundsätzlich für ausgeschlossen. all£f'

Bei solch einer Gesetzesauslegung wird man 6S QF 
dings in Kauf nehmen müssen, daß die ordentlichste1' 
richte den letzten Rest ihrer Befugnisse bei der ^ 
lung des gerechten Mietzinses verlieren. Ihre M j A ° '  
bei der Mietpreisbildung, die bislang schon auf 01 völl'e 
wendung des § 49 a beschränkt war, w ird dann 5e(,il. 
entfallen. Die Tätigkeit der Gerichte, die, wie de* sich 
es im vorl. Falle getan hat, die Parteien, wenn { ie?
um Festsetzung der angemessenen Miete handelt, ^  jp  
hand an die Verwaltungsbehörde verweisen müsS ’ v® 
steht dann praktisch nur noch in der AussteUU^^Jt'
Vollstreckungstiteln. Bei der Entscheidung der 
lieh ausschlaggebenden Fragen wirken sie nicl‘ ‘e 
mit. Das ist recht bedauerlich. Gerade die F v geiie01 
gerechter Mietzinse für Geschäftsräume, die eiOB de’ 
Aufklärung aller wirtschaftlichen ZusammenhanfVjjge^ 
Einzelfalles, die gerechte Abwägung der 
Interessen der Parteien ist eine Aufgabe, die arT1 
von den ordentlichen Gerichten gelöst werden s>̂ 
Bei der derzeitigen Rechtslage besteht jedoch ^  s 
keine Möglichkeit für eine fruchtbringende Arbei ■ 0 e 
größeren Anlaß dürfte der Gesetzgeber haben, Uj ^ef1 
holten und unbrauchbaren Bestimmungen des » ei 
rechts in einer Weise zu ändern, die den Germ gicl° 
Betätigung auf diesem Gebiet ermöglicht. Dem
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tUno-crltV ü^er die Parteianträge hinausgehendes Gestal- 
trao gegeben werden, das ihm erlaubt, einen Ver
dat i / 11 bindender Wirkung abzuändern. Erst wenn er 
Prekiwrlh wird se' ne Tätigkeit für die staatliche Miet- 
detf unL1 lk brauchbar. Ich darf hier auf die überzeugen- 
W e ernst genug zu nehmenden Ausführungen

WiPers (DWohnArch. 1941, 170) hinweisen. 
liehen der jetzige Zustand der Würde der ordent-
mit „i^^^h tsb a rke it entspricht, das beweist unser Urteil 
nat ai.cli zu, überbietender Eindringlichkeit. Der vom Se- 
''üesenpajuFkPck. an das preisbehördliche Verfahren ver
mehr h • *fer ' st trotz des Urteils nicht gehindert, nun- 
zwar Verwaltungsbehörden eine Senkung des
doch * wucberischen, aber nach seiner Behauptung 
*5reisbelr-1§emessen hohen Mietzinses zu beantragen. Die 
mit riir-L0 -F kann rechtlich den Mietzins alsdann sogar 
tiats dnnv ,*lr^ender Kraft senken und das Urteil des Se- 
Überschn PraKtisch aus der Welt schaffen. Wenn diese 
liehen z 6 der gerichtlichen und der preisbehörd- 
fährlich “ standigkeiten sich bislang weit weniger ge- 
^Öglichk •fgewirkt llat, als man nach den angedeuteten 
der%on b n annehmen sollte, so ist das weitgehend 
Verdankpn r t  Preisbehörden geübten Zurückhaltung zu 
und nicht Uiese Behörden, die im öffentlichen Interesse 
überleg-en ZUJn Wohle Einzelner handeln, werden es sich
j.ingreifeti ,.sie in Fällen, wie dem vorliegenden, ein 
dig hane la .die vertraglichen Beziehungen für notwen
den in o-o' • e dabei anzustellendeii Überlegungen wer- 

^ährenriVa-Ser ^ e'se denen des Senats ähneln, 
den Nut?,, dle tTeisbehörden bei Wohnräumen durchweg 
Persönlichf,n®\/Wert des Raumes ohne Rücksicht auf die 
"önnen ,erhältnisse der Parteien festzustellen haben,
Prüfung Hp Geschäftsräumen vielfach nicht auf eine 
den Um<!tsjln der Person der Vertragspartner liegen- 
s>ch häuf;p.nde verzichten. Für ein Geschäftslokal läßt 
FJabänderli r " 1 unter aßen Verhältnissen angemessener, 
,';0hnräi,m„cher Mietzins nicht ermitteln. Anders als bei 
.Stände Pn w.erden sich im Laufe einer Mietzeit vielfach 

e,ner der p g, . n> welche sich gegen die Erwartungen 
l chen. Qer., eJeP richten und deren Hoffnungen enttäu- 

ajteien mit 6 i ângfristigen Verträgen, bei denen die 
J'Äre es de<5t,S? u len Änderungen von vornherein rechnen, 
immer _ ®na*° verfehlt urpnn man Hip MifHnrpishnHnncy■'„er nur : verfehlt, wenn man die Mietpreisbildung 
, °Üte. AuRp111., den gegenwärtigen Zeitpunkt abstellen 
langjahrio-pn t?.den besonderen Leistungen, die in der 
Senden y  Rundung des Vermieters und dem darin lie- 
5,uJzung dp=ZD * au* e*ne vielleicht günstigere Aus
alles au ,' Kaunies liegen, sind bei der Prüfung des 
Rieters an , 7 p'ge außergewöhnliche Interessen des 
.'einigen. Son  Erlangung des Mietvertrages zu berück- 
Fs Rekiamp .ann beispielsweise ein Unternehmen, das 

{i?er bestin,,pfUnc!,en eihne Rücksicht auf den Preis an 
nu- ng der n • SteBe gemietet hat, jetzt nach der Ein- 
aSekßven * i.r j lsVorschriften nicht die Festsetzung eines 

htung ,je wertes, beantragen, der ohne jede Be- 
ande ermUfT111 Vertragsschluß ausschlaggebenden Um- 

b.rechiui(j b„ “  wird. Das, was die Reichsgerichtsrecht- 
~’rd 'n eewio” 1 ,ietwucherbegriff herausgearbeitet hat, 
p'echter >u. sFr Weise also auch bei der Festsetzung 
Aru1Sn0rschrifmZlnse lür Geschäftsräume auf Grund der 
tnpi*g sein n; n zu beachten sein. Auch das sollte ein 
risch11 Fria’hrun V° n den ordentlichen Gerichten gesam- 
m5„Ve Änd??,,„eiJ durch eine entsprechende gesetzgebe
n de n . Qerung der staatlichen Preispolitik nutzbar zu

LGR. Dr. F r i  e m a n n , Berlin.

ol *
über*1*1̂  das d 1|L? !n  -112 Äbs. 1 Satz 2 VersAufsG. er- 
ändprZllkiinftiir !®APnvVers. nicht nur zu Bestimmungen 
ran!>cUHS bereiiouZ ̂“ schließende, sondern auch zur Ab- 
v°in r ll0rdnuiio.p bes-e !ender Bausparverträge. Die Ände- 

r'eht niH,? Sln,d hoheitlicher Verwaltungsakt, die 
r, g adsgeiihio 1 "adprüfbar sind, soweit sie auf pflicht- 

den p AG 7 h l Ennessen beruhen. 
v°m ',oar.te'en ^  F}ltreffend davon aus, daß die zwischen 
ll2  aT" Juni lo^o d'ge Anordnung des RAufsAPrivVers. 
?etraAbs' 1 Satz i n vollem Umfange von der in den §§ 81a, 

&en Wird^p versAufsG. enthaltenen Ermächtigung 
ts  unterliegt nach dem klaren Wortlaut

dieser Bestimmungen keinem Zweifel, daß das RAufsA
PrivVers. ermächtigt ist, nicht nur in die Bedingungen der 
Bausparverträge, sondern auch in die Darlehnsbedingun
gen der zugeteilten Bausparer einzugreifen. Die Ansicht 
des Kl., die obengenannten Gesetzesbestimmungen ent
hielten nur die Ermächtigung, in neu  abzuschließende 
Verträge einzugreifen, ist unzutreffend, denn § 81 a Satz 2 
spricht ausdrücklich davon, daß die Aufsichtbehörde einen 
ueschäftsplan mit Wirkung für bestehende oder noch nicht 
abgewickelte Verträge ändern oder aufheben kann. Aus 
dieser Bestimmung ergibt sich dann auch weiter, daß der 
ursprüngliche Bausparvertrag, in dem die Nichtverzinsung 
vereinbart war, der Wirksamkeit der Anordnung des 
RAufsAPrivVers. nicht entgegensteht, wie der Kl. meint. 
Bei der auf Grund dieser Ermächtigung erlassenen An
ordnung handelt es sich um eine obrigkeitliche Verwal
tungsmaßnahme, der gegenüber private Verträge kein Hin
dernis bilden. Daß derartige Eingriffe in Privatrechtsver- 
hältnisse in der heutigen Rechtsordnung anerkannt sind, 
ergibt sich aus verschiedenen Gesetzen, wie z. B. dem 
ScnuldBereinG. v. 17. Aug. 1939 und dem SchuldReglG. 
v. l.Jun i 1933.

Die Ansicht des Kl., es handele sich bei der Anordnung 
des RAufsAPrivVers. nicht um einen eigentlichen hoheit
lichen Verwaltungsakt, da das RAufsAPrivVers. nur Vor
schläge der Bekl. genehmigt habe, ist unzutreffend. M it 
Recht weist die Bekl. darauf hin, daß das Wort „Vor
schläge“ , wie es in der Mitteilung der Bekl. in der Zeit
schrift „Das Bausparen“  9. Jahrgang Nr. 2 S. 2 heißt, nicht 
in einem derart weiten Maße auszulegen ist. Maßgeblich 
ist, daß das RAufsAPrivVers. die Anordnung erlassen hat 
und dafür die Verantwortung trägt. Das liegt aber zwei
felsfrei vor. Ob es sich dabei für die im Rahmen der Richt
linien des RWiM. zu erlassenden Anordnungen gewisser 
„Vorschläge“ der Bekl. bedient hat, kann an der Eigen
schaft der Anordnung als hoheitlichem Verwaltungsakt 
nichts ändern. Derartige Verwaltungsmaßnahmen bedürfen 
auch nicht einer vorherigen Ankündigung oder Mitteilung 
an die einzelnen Bausparer. Es ist ja gerade der Sinn und 
Zweck dieser Anordnung, über bestehende oder noch nicht 
abgewickelte Verträge hinweg neue, beide Parteien bin
dende Anordnungen zu treffen, um so den Belangen der 
gesamten Bausparerschaft gerecht zu werden. Von solchen 
Anordnungen müssen naturgemäß auch die bereits zuge
teilten Bausparer erfaßt werden, die jahrelang den Genuß 
des zinsfreien Geldes auf Kosten der noch nicht zugeteilten 
Baus^arer gezogen haben. Es geht nicht an, daß diese durch 
vorzeitige Rückzahlung sich den Verpflichtungen entziehen 
wollten, die zur Wahrung der Belange der gesamten Bau
sparerschaft dringend notwendig erscheinen. Ob sich da
bei die neue Regelung für den einzelnen ungünstiger aus
w irkt als die bisherige, kann keine entscheidende Rolle 
spielen (siehe auch KG.: JFG. 20,185 f.). Entscheidend sind 
nicht die Interessen des einzelnen, sondern die Belange der 
gesamten Bausparerschaft. Der Senat schließt sich insoweit 
auch den zutreffenden Ausführungen des AG. an, in denen 
von der nationalsozialistischem Rechtsdenken entspringen
den Opferbereitschaft gesprochen wird. Daß dem Kl. durch 
die Anordnung finanzielle Nachteile erwachsen, recht
fertigt unter diesem Gesichtspunkte nicht den Schluß, die 
Anordnung widerspreche jedem Rechtsempfinden und ver
stoße gegen die guten Sitten. Derartiges könnte vielleicht 
angenommen werden, wenn der Kl. nachweisen vvürde, daß 
die Anordnung für s ä m t l i c h e  Bausparer eine finan
zielle Belastung zugunsten der Bekl. mit sich bringe. Sol
ches ergibt aber das Vorbringen des Kl. keineswegs.

In welcher Weise das RAufsAPrivVers. seine Anord
nungen trifft, ist hinsichtlich der Frage des pflichtgemäßen 
Errnessens den Nachprüfungen der ordentlichen Gerichte 
grundsätzlich entzogen. Wenn der Kl. meint, die ordent
lichen Gerichte seien befugt, schlechthin nachzuprufen, ob 
sich Verwaltungsakte im Rahmen des pflichtgemäßen Er
messens halten, so ist diese Meinung rechtsirrig. Eine 
Nachprüfung der Ermessensentscheidung ist den ordent
lichen Gerichten nur insoweit gestattet, als in Frage steht, 
ob die Verwaltungsbehörde willkürlich gehandelt hat, oder 
ob ein in so hohem Maße fehlsames Verhalten der Ver
waltungsbehörde vorliegt, daß es mit den an eine ord
nungsmäßige Verwaltung zu stellenden Anforderungen 
schlechterdings unvereinbar ist (siehe RGZ. 147, 182 ff. und 
RG.: JW. 1938, 385 f.). Für das Vorliegen eines solchen
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fehlsamen Verhaltens oder einer Verwaltungswillkür fehlt 
es in dem Vorbringen des Kl. am geringsten Anhalts
punkt.

(OLG. Hamburg, Urt. v. 17. Jan. 1941, 5 U 258/40.)
*

9. RG. — Kraftfahrzeugversicherung. Beim Fehlen 
einer besonderen Verdeutlichung des Begriffs „Personen
beförderung“  in der besonderen Bedingung eines im Jahre 
1937 geschlossenen Kraftfahrzeugversicherungsvertrages 
(Kasko- und Haftpflichtversicherung für einen Lastkraft
wagen), wonach der Versicherungsschutz nur unter der 
Voraussetzung gewährt wird, daß das Fahrzeug nicht zur 
Beförderung von Personen oder zum genehmigten Güter
fernverkehr Verwendung findet, kann der Versicherungs
ausschluß nicht dahin verstanden werden, daß schon jede 
gelegentliche Mitnahme einer betriebszugehörigen oder 
nichtzugehörigen Person bei einer Betriebsfahrt den Ver
sicherungsschutz ausschließe. | )

Der Kl., der von F. aus ein Fuhrunternehmen betreibt, 
war auf Grund eines Vertrags vom 29. Dez. 1937 für die 
mit dem Halten eines 3-Tonnen-Lastkraftwagens (Kippers) 
verbundene Haftpflichtgefahr bei der Bekl. versichert. In 
den dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden „Be
sonderen Bedingungen“  heißt es unter der Überschrift: 
„Verwendungszweck“ :

Der Versicherungsschutz sowohl in der Kasko- wie in 
der Haftpflichtversicherung wird nur gewährt unter der 
Voraussetzung, daß das Fahrzeug nicht zur Beförderung 
von Personen oder zum „Genehmigten Güterfernverkehr“ 
Verwendung findet.

Am Abend des 1. Mai 1938 bat der beim Kl. beschäftigte 
Alois S. die Ehefrau des — nicht anwesenden — Kl. um die 
Erlaubnis, zusammen mit dem Betriebskameraden Ignaz 
M. auf dem von diesem gesteuerten Lastkraftwagen nach 
dem 3 km entfernten Sch. zum Besuch der Maifeier zu 
fahren. M it Erlaubnis der Frau St. fand die Fahrt der 
beiden Angestellten nach Sch. statt. Während S. die Mai
feier schon um 23 V* Uhr verließ, verblieb M. noch bis 
früh 4 Uhr in Sch. Als er nunmehr mit dem Lastkraftwagen 
wieder abfahren wollte, baten ihn zwei andere in F. an
sässige, gelegentlich vom Kl. beschäftigte Personen, der 
Gastwirtssohn A. M i. und der Bauernsohn Adolf Si., sie 
mit nach F. zu nehmen. M. ließ beide neben sich im Führer
haus Platz nehmen und fuhr in Richtung F. ab. An dem 
zu durchfahrenden Wege befand sich damals, etwa 600 m 
von Sch. entfernt, eine Baustelle der Reichsautobahn; in 
ihrem Bereich war an einer durch Aufschichtung von Bau
stoffen verengten Wegstrecke auf der anderen Seite des 
Wegs eine Feldbahnlokomotive mit Rollkippwagen abge
stellt. Beim Durchfahren des Engpasses streifte der Last
wagen einen Kippwagen und die Lokomotive, so daß diese 
umstürzte und die Straßenböschung hinunterfiel. Der Kl. 
wurde vom Eigentümer der Feldbahn auf Schadensersatz 
in Anspruch genommen.

Der Kl. hat die Versicherungsgesellschaft mit dem An
träge verklagt, ihn von den Ansprüchen Dritter aus dem 
bezeichneten Unfall freizuhalten. Er hat behauptet, der 
Unfall sei auf einer unter Versicherungsschutz stehenden 
Fahrt zum Zwecke einer betriebsmäßigen Abholung von 
Kies aus einer zwischen Sch. und F. liegenden Kiesgrube 
eingetreten; seine Frau habe als seine „Repräsentantin“ 
die Benutzung des Wagens für die Fahrt nach Sch. nur 
unter der Bedingung erlaubt, daß M.. am Morgen des 
2. Mai alsbald Kies abfahre; tatsächlich habe M. auch be
absichtigt, von Sch. sogleich nach dem Kieswerk zu fahren, 
er habe dies auch den beiden Mitfahrern gesagt, worauf 
diese ihn gebeten hätten, sie wenigstens bis zur Abzwei
gung des nach dem Kieswerk führenden Wegs mitzu
nehmen. Die Bekl. hat dies bestritten und weiter geltend 
gemacht, der Kl. habe durch seine falsche Darstellung bei 
der Anzeige des Versicherungsfalls eine Obliegenheitsver
letzung begangen und hierdurch seinen etwaigen Versiche- 
rungsanspruch verwirkt.

Während das LG. die Klage abgewiesen hat, hat das 
OLG. ihr stattgegeben. Die Rev. war erfolglos.

Der Vorderrichter geht davon aus, daß versicherungs
rechtlich nicht so sehr die Fahrt von F. nach Sch. von Be
deutung sei als diejenige, die am Morgen des 2. Mai 1938 
in Sch. begonnen habe. Die Verwendung des Kraftwagens 
für die Fahrt von F, nach Sch. (am 1. Mai 1938) habe zwei-
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fellos keinem anderen Zwecke gedient, als zwei Angestd' 
des Kl. zur Maifeier zu befördern. Daß aber mit der A 
führung dieser Fahrt auch schon die Wesensart der na 
sten Fahrt festgelegt gewesen wäre, die mit dem ” 'aL. 
alsdann am frühen Morgen des 2. Mai von Sch. aus um 
nommen werden würde, sei nicht anzuerkennen. I)ans0 
liege die Auffassung, die Rückfahrt nach F. habe nicM ^ 
sehr die Beförderung des Ignaz M. (des einen n0 ¡ei- 
Sch. verbliebenen Maifeierbesuchers) bezweckt als v„ £, 
mehr die Wiedernutzbarmachung des Wagens für den p 
trieb des Kl., zumal nachdem Alois S. längst den FR' 
weg zu Fuß angetreten gehabt habe. Nach der Ordn - 
des Betriebes des Kl. und einer zusätzlichen Ermahn ^ 
und Weisung der zur Vertretung berufenen Ehefrau  ̂
habe der Fahrer M. am 2. Mai 1938 sein Tagewerk da . 
beginnen sollen, mit dem für die Maifeier benutzten L 
kraftwagen aus dem zwischen F. und Sch. belegenen K ^ 
werk Kies zu holen. Es sei zwar nicht erwiesen, dal’ t 
den ausdrücklichen Auftrag erhalten habe, die K ' . m i  
sogleich unmittelbar von Sch. aus zu beginnen; es sei a^f 
auch nicht ersichtlich, inwiefern es vom Standpunkte ,eI 
Abwicklung der Betriebsaufgaben des Kl. bedenklich °^r  
unzulässig gewesen sein könnte, daß der Einsatz des %  
gens und Fahrers nicht von F., sondern von dem 3 km> i er 
kaum 10 Minuten Fahrt, entfernten Sch. aus stattfand- 
BerR. hält weiter für erwiesen, daß M. von Sch. aus ^  
mittelbar zur Kiesgrube habe fahren wollen und an ̂  
Ausführung dieser Fahrt nur durch den Unfall ge*>,D 
worden sei. j

Der Vorderrichter hat dann weiter erwogen, Zweck (, 
Eigenart der dem Unternehmen des Kl. dienenden u fli 
transporte könnten nicht dadurch beeinträchtigt 
daß gelegentlich ein oder zwei dem Betriebe nahesten^.j 
oder selbst betriebsfremde Personen mitfahren; dies 
grundsätzlich auch als für die Grenze des Versicherter 
Schutzes unerheblich erachtet werden. Die Bedingung, ^  
den Verwendungszweck solle nach den darin angeiuryel- 
Zweckänderungsfällen vor allem verhindern, daß der gaiii 
Sicherungsschutz auch noch nach eindeutigem ^  jTrait' 
zu einem anderen oder einem weiteren Zweck der i\ l£jeii 
fahrzeughaltung, zumal nach einem Wechsel des daue,e[,eri 
Zweckes, wie er in dem Übergang von bezirksgebmj ^  
Lastfahrten zu „genehmigtem Güterfernverkehr" V> 
gewerbsmäßiger Personenbeförderung liegen wur<j ’v.er 
Anspruch genommen werde; denn in diesen FäHea eIit- 
ändere sich das vertraglich vorausgesetzte Wagnis 
lieh. Keineswegs könne, wenn gelegentlich einmal' ¿e«s 
betriebsfremde Personen im Fünrerhaus des Last"“® }\e 
auf einer an sich der Lastbeförderung dienenden■ e dei
vorbereitenden Fahrt mitgenommen würden, im Siflrf je»Verwendung.^!,

denn der betriebsmäßige Zweck “ des 'Lastentrafl

in Rede stehenden Klausel von einer v n » - -  ra 
Fahrzeugs zur Personenbeförderung gesprochen ^.pod5

werde durch jene Mitnahme nicht berührt. jj
Die Frage, ob der Führer Ignaz M. bei dem

stark unter der Wirkung geistiger Getränke f
habe, daß seine Wagenlenkung hierdurch bedenkt m
wesen und ihm als Verschulden anzurechnen sei, *rLflicf1' 
Vorderrichter offen. Denn im Rahmen einer V ^ iu ttg5. 
Versicherung, so meint er, berühre es den Versicn ¡alie’ 
schütz nicht, wenn der E intritt des Versicherung^!!' 
durch selbst grobe Fahrlässigkeit - des Versichert11 p 
mers oder seines Angestellten begünstigt worden s • ^  

Den Einwand der Bekl., der Kl. habe sich etI,^ 0 d'e, 
listigen Täuschung und damit eines Verstoßes ge§ #  
ihm versicherungsgemäß obliegende Verpflichtm.»^ ¿e'
Aufklärung des Sachverhalts schuldig gemacht, ^ 7 ajei|s’ 
BerR. ebenfalls zurück. Wenn der Kl. in der b 
anzeige angegeben habe, die Ungliicksfahrt habe o „je11 
führung einer Kiesbeförderung gedient, so sei di 
den Ermittlungen nicht unrichtig gewesen. . jef’

Der vorliegende Streitfall ist nach Maßgabe del
Versicherungsschein für Kraftfahrzeugversicheru ‘h'
29. Dez. 1937 aufgedruckten „Allgemeinen ^ eru Cftnfl‘c ’ - 
bedingungen für Kraftfahrzeug-, Kasko- und Ha 1 ebel!
Versicherungen“ und der dem Versicherungpche * cjie< 
falls aufgedruckten „Besonderen Bedingungen“ zu! ^eij1- 
den. Reifte Versirhernno-chedirurnno-pn — die Aßß jj-ifden. Beide Versicherungsbedingungen 
wie die Besonderen — sollen auswei 
liehen Hinweises im Versicherungsschein

ck'iUCUHll'UUECU --
sollen ausweislich des

für die
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daß h-6 ^ ers'cherung gelten, und zwar mit der Maßgabe, 
sichern6 Besonderen Bedingungen den Allgemeinen Ver- 
ereipn'^sbedingungen Vorgehen. Da sich das Schadens- 
dabgj? am 2. Mai 1938 ereignet und der Eigentümer der 
193g1 ^schädigten Feldbahnlokomotive schon im Jahre 
leistun°u  Rl- gemäß seiner Haftpflicht Schadensersatz- 
schon f  hat, übrigens auch die vorliegende Klage
2Weji ,m April 1939 erhoben worden ist, so kann es keinem 
Versieh unterliegen, daß die Geltungskraft der bezeichneten 
V orsrt*Ungsbed‘ngungen durch die — gemäß gesetzlicher
ali_. ir i l t die \7oreir'ki>riino,evf»rhä1tniftftP im
meinen'n611,.Rändernde — Einführung der neuen Allge- 
für diR Hed'ngungen für die Kraftfahrversicherung und 
v. 12 a , ra ifahrhaftpflichtVersicherung (DRAnz. Nr. 187 
des p 'r iT  194°) unberührt geblieben ist (vgl. die Entsch. 
Nr. 35̂  H-nats v- 31- Jan- 1941- v n  95/40: JRRV- 1941’ 59 
nach steh*erVOri Seht auch der BerR. mit Recht aus. Dem- 
falles Unf aucl1 die Beurteilung des vorliegenden Streit- 
w e n d ter der Herrschaft der unter der Überschrift „V e r - 
gung“ n g s z w e c k“  zu lesenden „Besonderen ßedin- 
Kasko’. <?na?  ̂ der Versicherungsschutz sowohl in der 
Wird untpiej ln der Haftpflichtversicherung nur gewährt 
Beförderim der Voraussetzung, daß der Kipper nicht zur 
iernverkph « Y?n Rersonen oder zum „Genehmigten Güter- 
SeUend daR .Yerwendung findet. M it Recht macht die Rev. 
nur für p- diese Vertragsbedingung, da sie offenbar nicht 
War, trotz '"¥n e'nzelnen Versicherungsvertrag bestimmt 
der freien a rer Bezeichnung als „Besondere Bedingung“ 
i^sche in .,«slegung in der Revlnst. unterliegt (vgl. die 
RGZ. KaUnĴ ern des erk. Senats v. 27. Mai 1938, VII 16/38: 
V°  120ns. =  JW. 1938, 2216 31 und v. 13. Jan. 1939,

In dem u 1939> 640 33> wie schon früher wiederholt). 
s'ch der erk c*1 erwähnten Urteil vom 31. Jan. 1941 hat 
?chäf%i , ^enat mit einem ähnlich liegenden Falle be- 
1938 einVet° idem Versicherungsnehmer für ein im Mai 
s<4lutz g-pn-e iines Schadensereignis der Versicherungs
wert Word»11 Haftpflichtansprüche des Verletzten Verwei
sung von" weR der Fahrer auf einer — zur Ab- 
n.ehiners ai.t  ̂ ern für den Betrieb des Versicherungs- 
rlcherten r „ f em Bahnhof bestimmten — Fahrt des ver- 
Lac*epritsri1» fw,aSeris zwei jugendliche Personen auf der 
Y^dutip- d Hatte mitfahren lassen und diese Art der Ver
lag vom 20 X fhrzeugs nach den dem Versiclierungsan- 
„ e,rsicheruno-'u j ' 1939 zugrunde liegenden Allgemeinen 
schutzes« f f  .d'ngungen das „Ruhen des Versicherungs- 
?;naf hat idlese Fahrt herbeigeführt habe. Der erk. 
»Sicherere dem bezeichneten Urteil die Auffassung des 
^  utzk]a„  dgeb,|ligt und demzufolge die Versicherungs-

V ?.Un̂ en rra ,e f?urch die Allgemeinen Versicherungsbe- 
, ̂ liegenden si ; la?ene Rechtslage wesentlich anders als im 
J a?e gestern ^ ^d a lle . Durch die im Versicherungsan- 

ra£en und die Antworten, die der Ver- 
f_ê eUt, daR m̂ r darauf gegeben hatte, war nämlich klar- 
dJ1 «erstreckenĈ  ner Versicherungsschutz nicht ..auf Fahr- 
am ' Der v  "  so' lte> bei denen Personen 
n» denen p!, Slcherungsschutz sollte ruhe ‘lar . * ersonen Koowi,,,.*« .

befördert wer- 
ruhen „bei Fahrten,

a n i  ^e§enüh»rS?nen befördert“  wurden, und zwar nicht 
nanrer Art a*i “ {SÄSsen, sondern auch für Haftpflichtfälle 
ftn/t,'e von P» S ersonenbeförderung sollte nicht die M it- 
ha,ren (Beifok^0!1611 Reben, die in dienstlichem Aufträge 
-■ai-Se r>i5i. hrer), sofern sie auf den Sitzen im Führer-
Mne»Ungsnelim^emaB untergebracht seien. Für den Ver- 
set? 'chßeit ,, er war aber im Versicherungsantrag die 
üip uhgen inck°r^eseben’ s>eb unter gewissen Voraus- 
Ren.i dversirn»es' ^egen Zahlung von Beitragszuschlägen, 
üeJ.den höherpn'p11? ,der in der Personenbeförderung lie- 
ücbi arauf ii».,;; V'e)ahr durch entsprechende Beantwortung 
Gebr'* batte cben Fragen zu sichern. Von dieser Mög- 
lQ4i apch fr»™ ,/, Versicherungsnehmer indessen keinen
die h iCb der a , i Der Senat hat im Urteil vom 31. Jan. • uahin ausIp"-—  ■ *■«------de:
der

:tl(J —in ?in*.rU!iienUn"  der Vordergerichte angeschlossen, 
Ä  son i ’ daß nicht der Zweck der Fahrt entschei- 

sie >!a sopar [ n , .le in der Mitnahme betriebsfahrtfrem- 
Sesllu * auf c ;ibe'r iebsfahrtzugehöriger) Personen, wenn 
erh(u!lerfen k;(f en lm Führerhaus oder auf befestigten und 
*hah UnR, iniri untergebracht seien, liegende Gefahr
en m0rfiegenri leri ei nocb betont, daß sich bei der da-
Ausule N o rd e n  Gestaltung der Versicherungsbedingun- 

dentr1̂ 61̂  der von ihm für richtig befundenen 
theh ergebe, und zwar nicht nur aus der

Fassung der ersten (vom Versicherungsnehmer verneinten) 
Frage, ob sich der Versicherungsschutz auch auf Fahrten 
erstrecken solle, bei denen Personen befördert werden, son
dern insbesondere auch aus den Anforderungen, die im 
Vordruck des damals vom Versicherungsnehmer unter
schriebenen Versicherungsantrags an die Voraussetzungen 
gestellt waren, unter denen allein die Mitnahme von Bei
fahrern oder anderen beförderten Personen versicherungs
schutzfähig gemacht werden konnte.

In der Gestaltung der die sachliche Rechtslage bestim
menden Versicherungsbedingungen liegt aber der vor
liegende Streitfall wesentlich anders. Die Fassung der 
„Besonderen Bedingung“  im Versicherungsvertrag vom 
29. Dez. 1937 betont weniger, als es die Fragestellung des 
Versicherungsantrags in der vorstehend besprochenen 
Sache (VII 95/40) zu klären bezweckt hatte, die Frage der 
Mitversicherung der Versicherungsgefahr, die auf der Be
förderung von Personen bei (einzelnen) F a h r t e n  beruht, 
als vielmehr den Verwendungszweck des (zu versichern
den) Fahrzeugs überhaupt und im allgemeinen. Namentlich 
weist die Ausdrucksweise „Verwendung findet“  in der Be
sonderen Bedingung des vorliegenden Falles darauf hin, 
daß dabei nur an die (geplante) Weise der Verwendung 
des unter Versicherungsschutz gestellten Kippers während 
der Dauer des Versicherungsverhältnisses überhaupt und 
andererseits an eine dauernde wesentliche, d. h. gefahr
erhöhende Änderung in der A rt des Betriebs des Versiche
rungsnehmers oder mindestens in der innerhalb des Be
triebs beabsichtigten Verwendung des Fastwagens gedacht 
sein konnte. In der Entscheidung vom 31. Jan. 1941 sind in 
Gegensatz gestellt der Verwendungszweck des Fahrzeugs 
bei der einzelnen Fahrt und die erfahrungsmäßige Er
höhung des Wagnisses (des Gefahrenumfangs) durch die 
Mitbeförderung von (der Betriebsfahrt zugehörigen oder 
nicht zugehörigen) Personen, noch dazu außerhalb des 
Führersitzes; hier dagegen kommt es auf einen anderen 
Gegensatz an: nämlich auf die gelegentliche, zumal auf 
den Führersitz beschränkte Mitnahme einzelner Personen 
während einer Betriebsfahrt auf der einen Seite und auf 
die dauernde Änderung des Betriebs des versicherten 
Unternehmers oder der Verwendung des versicherten Fahr
zeugs auf der anderen Seite. Dem BerR. ist darin beizm- 
stimmen, daß nach Sinn und Zweck der „Besonderen Be
dingung“ als der damit bedungene Versicherungsausschluß 
(als eine gegenständliche Einschränkung der Versiche
rungsgefahr, die der Versicherer zu übernehmen gewillt 
ist), nur der zweite der beiden Wahlfälle, die dauernde ge
fahrerhöhende Änderung der Betriebsweise des Versiche
rungsnehmers oder der Anwendungsweise seines versicher
ten Fahrzeugs beabsichtigt sein konnte. Darauf weist ins
besondere die völlig gleichwertige Nebeneinanderstellung 
derjenigen Verwendungsweisen hin, die der Versicherer 
als dermaßen gefahrerhöhend angesehen wissen w ill, daß 
er insoweit die Übernahme des Wagnisses ablehnt: das ist 
einmal die Verwendung zum „Genehmigten Güterfernver
kehr“  und weiter die zur „Beförderung von Personen . 
Wenn aber ein zur Beförderung von Lasten bestimmter 
und allein dazu eingerichteter Kippwagen bei einer Be
triebsfahrt nur gelegentlich einmal auch zur Mitnahme 
einzelner Personen auf dem Führersitz (neben dem rahrer) 
benutzt wird, so läßt sich ohne sonstige Verdeutlichung 
nicht wohl sagen, daß er damit zur Beförderung von 1 ei- 
sonen Verwendung finde. Zwar kann darin der Meinung 
des Vorderrichters nicht beigetreten werden, daß es sich 
insoweit um eine „gewerbsmäßige Personenbeförderung 
handeln müsse. Aber auch wenn bei dem vorliegenden 
Versicherungsausschluß schon eine nicht gewerbsmäßige 
Personenbeförderung, genau so wie der genehmigte Güter
fernverkehr zu den schlechthin unzulässigen Verwendungs
weisen zu rechnen ist, so setzen doch beide Verwendungs
bereiche eine Umstellung, sei es des Betriebs des versicher
ten Fahrzeugs, sei es des Betriebs des Versicherungsneh
mers voraus, wie sie bei nur gelegentlicher Mitnahme ein
zelner (betriebszugehöriger oder nicht betriebszugehöriger) 
Personen auf einer Betriebsfahrf, und zwar neben dem 
Fahrer auf dem Führersitz, keineswegs vorliegt. Nach Treu 
und Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrssitte kann 
die umstrittene, von der verklagten Versicherungsgesell
schaft selbst gewählte Ausschlußabrede um so weniger 
anders, und zwar zuungunsten des RevBekl., ausgelegt 
werden, als mit einer derartigen Mitnahme von Einzel-
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personell erfahrungsgemäß kaum eine wesentliche Gefahr
erhöhung verbunden ist.

In dieser Meinung wird der erk. Senat noch bestärkt 
durch die ihm in der oben erwähnten früheren Streitsache 
(Urt. v. 31. Jan. 1941, V II 95/40) bekannt gewordenen Auf
fassungen maßgebender Versicherungskreise. Schon seit 
Jahren hat nämlich die Fachgruppe Kraftfahrzeugversiche
rung in der Wirtschaftsgruppe Privatversicherung der 
Reichsgruppe „Versicherungen“ der Gesamtorganisation 
der gewerblichen Wirtschaft sowohl dem Reichskommissar 
für die Preisbildung wie ihren Mitgliedern gegenüber den 
Standpunkt vertreten, der Zuschlag für die Personenbeför
derung sei bei der Versicherung von Lastfahrzeugen nur 
dann zu erheben, wenn eine Fahrt eigens zum Zwecke der 
Personenbeförderung durchgeführt werde, wenn es sich 
also um Fahrten zum ausschließlichen Zwecke der Per
sonenbeförderung handle, daß dagegen in allen übrigen 
Fällen ein Zuschlag nicht zu berechnen sei; die bloße M it
nahme fremder Personen erfordere also keinen Zuschlag. 
Bestand auch während der Geltungszeit des Prämientarifs 
für Kraftfahrzeugversicherungen, Ausgabe Mai 1934, keine 
zwingende Auslegung des Begriffs der zuschlagpflichtigen 
Personenbeförderung auf Güterfahrzeugen, so hat doch 
damals schon (seit 1934) der Verband der Kraftfahrzeug
versicherer zu der Frage Stellung genommen, was als Per
sonenbeförderung im Sinne jenes Tarifs anzusehen sei, und 
seinen Mitgliedern anheimgestellt, durch die Fassung ihrer 
Anträge auf Kraftfahrzeugversicherungen den Begriff der 
Fahrten zur Personenbeförderung enger zu fassen, je nach
dem, welche Erfahrungen sie mit diesem Wagnis gemacht 
hätten. Wenn dennoch im vorliegenden Falle die verklagte 
Versicherungsgesellschaft es unterlassen hat, im Versiche
rungsvertrag vom 29. Dez. 1937, obwohl dieser keine Mög
lichkeit der Mitversicherung der in der Einbeziehung der 
Personenbeförderung liegenden höheren Gefahr vorsieht, 
den Begriff der Personenbeförderung näher zu umreißen, 
so kann bei der Auslegung ihrer Besonderen Bedingung 
jedenfalls nicht zu ihren Gunsten angenommen werden, 
daß auch schon bei der nur gelegentlichen Mitnahme ein
zelner Personen auf dem Führersitz (während einer Be
triebsfahrt) entsprechend dem Vertragswillen jeder Ver
sicherungsschutz entfallen solle.

Die Rev. hat noch die Ausführungen des BU. über die 
dem Kl. vorgeworfene arglistige Täuschung der Schadens
anzeige zur Nachprüfung gestellt. In dieser Richtung stellt 
der Vorderrichter fest, der Kl. habe sich keines Verstoßes 
gegen die ihm bedingungsgemäß auferlegte Verpflichtung 
zur wahrheitsentsprechenden Aufklärung des Sachverhalts 
schuldig gemacht; denn wenn der Kl. in der Schadens
anzeige angegeben habe, die Unglücksfahrt habe zur Aus
führung einer Kiesbeförderung gedient, so sei dies nach 
den Ermittlungen nicht unrichtig gewesen. Auch darin ist 
dem angefochtenen Urteil beizutreten. Nach seiner Fest
stellung hat der Fahrer Ignaz M., als er am frühen Morgen 
des 2. Mai 1938 von Sch. aufbrach, tatsächlich unmittelbar 
zur Kiesgrube fahren wollen, und er ist nur durch den 
Unfall an der Ausführung dieser Absicht gehindert worden. 
Diese Feststellung, welche keinen Rechtsfehler erkennen 
läßt, rechtfertigt die Auffassung des Vorderrichters. Auf 
die Fahrt am Vortage und ihren Zweck kam für die Beur
teilung des Sachverhalts nichts an; davon konnte der Kl. 
unbedenklich ausgehen. Ob die Fahrt am Morgen des 2. Mai 
von F. oder im unmittelbaren Anschluß an die Maifeier 
von Sch. aus begonnen wurde, war angesichts ihres be
triebsmäßigen Zwecks und im Hinblick auf Inhalt und 
Gestaltung der „Besonderen Bedingung“  ohne Belang. Der 
Kl. hatte deshalb auch keinen Anlaß, auf die Fahrt am Vor
tag und auf die Teilnahme des Fahrers an der Maifeier bei 
der Schadensanzeige von sich aus zu sprechen zu kommen.

(RG., VII. ZivSen., U. v. 8. April 1941, V II 118/40.)
[He.]

Anmerkung: Das Urteil ist nicht von allgemeiner Be
deutung, wohl aber recht erheblich für die Auslegung 
einer Klausel über Personenbeförderung in einem Kraft- 
fahrzeughaftpflichtversicherungsvertrage, zumal kurz vor
her die Entsch. v .31. Jan. 1941 (VII 95/40; JurRdschPrVers. 
1941, 59 == DR. 1941,121012 m. Anm.) ergangen war, die 
sich mit einem ähnlich liegenden Falle zu beschäftigen 
hatte.

1. Es handelt sich um die Auslegung einer sog. „be-

[Deutsches Recht, Wochenausgaj^

sonderen Bedingung“  des Versicherungsvertrages. D 
artige Sonderbedingungen galten früher — im Ge£? ¿as 
zu den AllgVersBed., die der Nachprüfung durch ^  
RG. unterliegen, wenn sie, was meist der Fall ^  
wird, über den Bezirk eines OLG. hinaus ge^e?,,f|„ 
nicht als revisibel (so noch P r ö l ß ,  „VVG.“ , 3. A 
Vorbem. III B 2). Das RG. ist aber auch insoweit g 
einen Schritt weiter gegangen und hat die Ausleg 
von Besonderen Bedingungen für sich in Anspruch B̂  
nommen, wenn sie sich als typische VertragsbedingU'Vj 
darstellen (vgl. die im Text des Urteils angefünU, 
Urteile RGZ. 158, 6 =  JW. 1938, 221631; JW. 1939,
Wann letzteres der Fall ist, hängt natürlich immer g 
den Umständen des Einzelfalles und dem Zusammen!1 b 
der BesBed. mit den AllgVersBed. ab. Das RO- m  
dabei aber ziemlich weit. Hat es doch in der Entsch- J e 
1939,64033 sogar eine mit Schreibmaschine geschrie3  ̂
Klausel eines Nachtrages zu einem Versicherungssc  ̂
als auslegungsfähig durch die Revisionsinstanz angese sej. 
weil sie „nur als Bestandteil eines einheitlichen, >n 
nen verschiedenen Teilen zusammengehörigen, den f, 
gemeinen und Besonderen Bedingungen der Bekl-.Uj j |)d 
liegenden Versicherungsvertrages zu betrachten“  s4el'trags 
in der Entsch. v. 31. Jan. 1941 wird sogar ein Anu | s 
Vordruck, der vom Versicherungsnehmer als Ven ^  
bedingung übernommen war, als allgemein gültige> a„ 
pische Vertragsbestimmung und daher als revisibel g(- 
gesehen. Voraussetzung für die Revisibilität vongcbu icu . vuidua&cuuiig iu i u ic i\c  v ib iu iu ia t vuu ß ¿¡C
ist aber stets, was nicht übersehen werden darf, da” o& 
AllgVersBed. überhaupt revisibel sind. Auf die FragSjr 
das RG. mit seinem Standpunkt nicht die Grenzen tet 
Revisionsinstanz überschreitet, hier einzugehen, verD 
mir der zur Verfügung stehende Raum.

cteheJl2. Die Erörterung des Sinnes der hier in Frage 
den Besonderen Bedingung des Versicherungsverp.^t, 
wäre wohl nicht so ausführlich ausgefallen, wenn 
wie schon gesagt, kurz vorher die Entsch. v. 31. J31̂  gef 
ergangen wäre, der ein ähnlicher Fall zugrunde ‘an ¿¡e 
beiden Urteilen handelte -es sich um die Frage, 0 ¿eil 
Mitnahme von Personen auf einem Lastkraftwagen alls- 
Versicherungsschutz gemäß den Vereinbarungen gferr' 
schloß. Beide Versicherungen waren noch unter aer ‘ jeh' 
schaft der alten AIlgKraftfVersBed. geschlossen -jgjL 
bei beiden der Versicherungsfall vor dem 1- )a.n' sßê  
dem Tag des Inkrafttretens der neuen AllgKraftfVe 
(vgl. dazu die eingehenden Ausführungen im UrtR' eine 
31. Jan. 1941: DR. 1941, 1211), eingetreten, so ü3.1 a  iij 
Änderung durch die neuen AKB. und AKHB. n l.g aii' 
Frage kam. Die Sach- und Rechtslage war also ■/' yof 
die Sondervereinbarungen über die Beförderung jejcfi. 
Personen durch den versicherten Lastkraftwagen. 
Trotzdem ist das RG. in beiden Fällen zu eni | f T)el' 
gesetzten Ergebnissen auf Grund der Auslegung g^ct1' 
den Sonderbedingungen gekommen. Im Falle der d*' 
v. 31. Jan. 1941 lautete die einschlägige Vereinbar] r^R11 
hin, daß, wenn die Haftpflicht gegenüber den beuche ;
Personen nicht eingeschlossen sein sollte, der • ,-rao- 
rungsschutz bei Fahrten, bei denen Personen t>e ¡p 
werden, für Haftpflichtfälle jeder A rt ruhen s®* 
vorl. Falle heißt es in den BesBed. unter der Ob ^iP 
„Verwendungszweck“ : „Der Versicherungsschutz • • patif' 
nur gewährt unter der Voraussetzung, daß das 
zeug nicht zur Beförderung von Personen oder zu« gejde 
nehmigten Güterfernverkehr' Verwendung f inclet‘ . etl iS1' 
Vereinbarungen sind also, wie dem RG. zuzUgj-V ¡(,rd 
verschieden, und zwar so verschieden, daß man o ¡sSeiJ
Auslegung auch zu ganz entgegengesetzten Erge 
kommen muß. Während das RG. es in der Entscj

otf1
iwiuiiii.il muu. numuiu i\vj. w 111 viw — +rfiff .|1

31. Jan. 1941 mit Rücksicht auf den Inhalt der getnsatZ 
Vereinbarung mit Recht abgelehnt hat, im Geg«n pgC«1 
anderen ihm bekanntgewordenen Bestrebungen â er 
gruppe Kraftfahrzeugversicherung den Z w e c k  tÜctL
zelnen Fahrt in den Vordergrund und die ge]6» j-ßrde'f 
unentgeltliche Mitbeförderung von Personen in de ^  f  ( 
grund zu stellen, seine damalige Entsch. also . d 
den Zweck der Fahrt abgestellt hat, läßt sich < g jd, 
hier in Rede stehenden Vereinbarung auch rveligS \ i  
herauslesen, daß nur eine Umstellung des Fahr 
einen anderen Verwendungszweck (dauernde, pe
sogar, wie das BG. gesagt hat, gewerbsmai 
sonenbeförderung oder genehmigten Güterfern
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gelegen*i'c uerunSsschutz ausschließen sollte, während eine 
einer an ■ l unentgeltliche Mitnahme von Personen auf 
haben o fu zuIässigen Betriebsfahrt diese Folge nicht 
folgen S | te- Mindestens muß man dem RO. insoweit 
aus einPalS es vo!n Standpunkt des Versicherungsnehmers 
zurnai ■geg?nte.!,ige Auslegung der Sondervereinbarung, 
als mit r  d’e Überschrift „Verwendungszweck“  führt, 
VereinlVllreu und Glauben und der Verkehrssitte nicht 
seiner An a”£ eseben hat- Wenn das RG. zur Bestärkung 
3 l. jan iQ?‘cht hier die ihm schon bei der Entsch. vom 
der Versieh be^ annt gewesenen Auffassungen maßgeben- 
— gan ctJerungskreise heranzieht, so erscheint mir das 
Schon ein3 o Sellen davon, haß sie dann auch damals 
Senat aber k *e hätten spielen müssen, was derselbe 
Vielmehr H 3“ gelehnt hat — überflüssig. Maßgebend ist 
Sinn der h r ln be*den Fällen verschiedene Wortlaut und 
^rgebnicc-„es<i n^eren Vereinbarung, der zu verschiedenen

3. Rieht6? fuhren mußte.
£«n des Rr° unzweifelhaft erscheinen mir die Ausführun
g e n  An«n ^em Einwande der Bekl., der Kl. habe 
[’ge Dar<s+pUC"  auf Versicherungsschutz durch unrich- 
fear die V  iuaS des Versicherungsfalles (er hat offen-
0 hadenarmi zur Maifeier am Tage vorher in der 
hphadenan/s-dun^ n‘cht mitangegeben) verwirkt. Die

ngsnfijr t1+1?e sRh den Versicherer über alle seine Lei- 
v ach S 5 a\  beSründenden Umstände in Kenntnis setzen. 
a rsicnerunrfS‘ \  A%KraftfHaftpflVersBed. a p. ¡st der

ösnehmer vernflirhtpf allpc 7H tun was zur

a» .
?e,r Eastkraf*,ne Erklärung dafür, aus welchem Grunde 

nicht v geS arP Morgen des 2. Mai eine Betriebs- 
.®rn entfernto^z-r^rnhsort, sondern von einem davon

1 tä tlich  n Orte angetreten hatte. Das erscheint mir 
•Mai abenri= ^ erständlich. Ob es auf die Fahrt am

I ,erhaltes a n V * ur ,d‘e endgültige Beurteilung des Sach- 
n mstände fr.r I?-oder n'cht, ist dabei gleichgültig. Welche 
ssttnand, insh > s? Beurteilung entscheidend sind, kann

*K Jahrj

k etln Kr '*» das VPrc;- U ja auui ivuutaiaua tu iK cu tit« ,
esWerk von lc . rte Fahrzeug seine Betriebsfahrt zum

wäre ja auch keinesfalls eingetreten,

getreten Betriebsort F. statt von Sch. aus
§ 6 Allcviz ‘ ändere Frage ist, ob die Bekl.

d °rden wärPgKraftf^rsB ed . von der Leistung frei ge- 
V,s Kl. ano-pn^61111 e*ne Obliegenheitsverletzung seitens 
Sp;+Sâ z oder °.m®en worden wäre. Denn dazu hätte 
znrfe, *estgestpiip es*ens grobe Fahrlässigkeit auf seiner 

isf 1 werden müssen. Darüber ein Urteil ab- 
mogüch, nSels genauerer Kenntnis des Sachverhalts

SenPräs. K e r s t i n g ,  Berlin.

ä u ß 1 OLG.
oinpl6f  s * e n r» &  8 Abs. 2 RStraßverkO. Begriff der 
sieh l Kraftfahr i .Ca*cn Seite der Fahrbahn. Der Führer 
Orio starkp,,, kP, handelt nicht fahrlässig, wenn er 
U- ntierun„ . Nebel statt äußerst rechts zur besserenl '«ueru n v,u

|!'lZe'ehnen(i r i vt'r ,nacK Enks an eine die Straßenmitte 
R er Kl, ¡S( , JVlarkierungslinie heran hält, f )
8ebelmit demI| J 0r^ ittag des 31. März 1939 bei starkem 
*uSa,Ls dem ; i n lbm gesteuerten PKW. seines Arbeit- 
^dsam^gestoiipi1,111 entgegenkommenden PKW. der Bekl. 
ihm iVnenstop, ,und dabei schwer verletzt worden. Der 
' ’äks, etlden A, u ° ®e’ a's der PKW. der Bekl. einen vor 
reehtpnüpSebo[ren f rwagen überholen wollte und dazu nach 
?eren n  'eite der pvi!r ‘, 9 er Kl- war n‘cht au  ̂ der äußersten 
i'nks , entiei-MrirT^nnkn gefahren, sondern zu seiner bes
tärk;?1 die dipgc*Ve^en des starken Nebels mehr nach 
dber _~r0ngsiin- ^ traßenmitte kennzeichnende schwarze 
Onfan endeten fi:„ o ,0: Seiner Schadensersatzklage gegen- 
6rhebijai cht b e s tr it t« ^ d ie  an sieh ihre Haftung für den 
t»egetl h m itwirizp^’ ein’ daß den Kl. ein zum mindesten 
nicht $  V o ^ n d e s  Verschulden treffe, weil er ent- 
§?fahreÜf der ä ,, r ‘ des § 8 Abs- 2 Satz 3 RStraßVerkO. 
d}e Ha[n sei. n Pm . , r s t e n rechten Seite der Fahrbahn 
d>e Be'utng für Hpn'ji ?as EG. gefolgt und hat den Bekl. 
Ansatz a Ullg deseh-iU u allschaden nur zu 2/3 auferlegt. Auf 
, Ob des Scharon ‘ hat das OLQ- die Bekl. zum vollen

d e >  darin n1Sr / . f rurteilt-
dnßerst’pn a”  d,er Kl-, wie er nicht bestreitet, nicht 

rechten Straßenseite gefahren ist, ein

Verschulden von ihm i. S. von § 276 BGB. zu sehen hat, 
kann allerdings vielleicht zweifelhaft sein. Unter den ob
waltenden Umständen ist das jedoch zu verneinen. Aller
dings bestimmt § 8 Abs. 2 Satz 3 RStraßVerkO. schlecht
hin, daß auf unübersichtlicher Strecke — und das war sie 
hier infolge des außerordentlich starken Nebels — die 
äußerste rechte Seite der Fahrbahn zu benutzen ist. Was 
unter äußerster rechter Seite im Sinne dieser Vorschrift 
zu verstehen ist, kann sich nun aber immer nur nach den 
jeweiligen Verkehrsverhältnissen richten, wie sich schon 
daraus ergibt, daß der Fahrer gar nicht in der Lage ist, 
die äußerste rechte Seite einzuhalten, falls die Fahrbahn 
dort etwa durch ein Fahrzeug oder sonstwie versperrt ist. 
Regelmäßig w ird der Fahrer auch immer einen gewissen 
Sicherungsabstand vom Rande der Fahrbahn einhalten 
müssen, und das g ilt insbes. dann, wenn neben der Fahr
bahn wie im vorl. Falle ein nicht abgebordeter Wegstreifen 
liegt, der bestimmungsgemäß oder auch nur gewöhnlich 
von Fußgängern oder Radfahrern benutzt wird. Erst recht 
ist das natürlich bei Sichtbehinderung durch starken Nebel 
erforderlich. Der Sinn der Vorschrift des § 8 a. a. O. kann 
danach nur der sein, daß der Fahrer sich bei unübersicht
licher Strecke so weit äußerst rechts zu halten hat, als ihm 
das nach der jeweiligen Verkehrslage möglich und ihm 
danach zuzumuten ist. Bei so starkem Nebel, wie er da
mals geherrscht hat, liegt nun für den Fahrer, der — wie 
der Kl. — Linkssteuerung hat, dabei auch noch den Siche
rungsabstand vom Fußweg ab einhalten muß, die Gefahr 
nahe, daß er die Orientierung nach den Straßenbäumen 
oder auch nach dem nur undeutlich sich abzeichnenden 
Randstreifen verliert. Hat er dagegen auf seiner anderen 
Seite eine deutlich sichtbare, ständig fortlaufende Mar
kierungslinie, wie es hier die mit Teer ausgegossene 
schwarze Dehnungsfuge auf Straßenmitte war, dann wird 
man ihm daraus, daß er sich näher an sie heranhält, also 
nicht scharf rechts fährt, nicht den Vorwurf vorschrifts
widriger Fahrweise machen können. Der vom LG. gehörte 
Fahrsachverständige erachtet daher denn auch diese auch 
sonst von Kraftfahrzeugführern zur größeren Sicherheit 
bei starkem Nebel befolgte Fahrweise nicht als grundsätz
lich falsch. Dem Kl. kann man deshalb nicht zur Last legen, 
daß er die verkehrserforderliche Sorgfalt nicht beobachtet, 
also fahrlässig i. S. von § 276 BGB. gehandelt hätte, indem 
er näher an die Straßenmitte herangefahren ist. Selbstver
ständliche Pflicht für den Kraftfahrzeugführer, der sich 
entgegen der Regelvorschrift des § 8 a. a. O. aus irgend
einem Grunde nicht scharf rechts halten kann oder auch 
bloß nicht zu halten braucht, ist es natürlich, daß er dann 
um so größere Aufmerksamkeit und Sorgfalt in seiner 
sonstigen Fahrweise aufwenden muß. Insolern kann man 
jedoch dem Kl. auch keinen Vorwurf machen (wird aus
geführt). Allenfalls hätte die Beobachtung j e d e r  Sorgfalt 
i. S. des § 7 Abs. 2 KraftfG. es nur geboten, sich, sobald 
er des Adlerwagens, also des ersten ihm entgegenkommen
den Wagens, ansichtig wurde, während der Vorbeifahrt 
aneinander nunmehr unverzüglich an den rechten Rand der 
Fahrbahn heranzuhalten, um für alle Fälle, wenn wider 
eigentliches Erwarten ein anderer Wagen trotz des starken 
Nebels inzwischen doch einen Überholungsversuch wagen 
sollte, einen dann bei seiner eigenen bisherigen Fahr weise 
mehr nach Straßenmitte zu leicht möglichen Zusammenstoß 
zu verhüten. Aber selbst dann würde der Kl. für den Un
fallschaden nicht aufzukommen haben. Denn er war nicht 
der Halter seines Wagens, sondern bloß dessen Führer. 
Während der Halter in solchem Falle allerdings die Haftung 
für den Unfallschaden nach § 7 Abs. 1 u. 2 KraftfG. trifft, 
haftet der Führer nach § 18 KraftfG. nur dann, wenn er 
nicht nachweisen kann, daß er frei von Verschulden 1. S. 
des 8 276 BGB. ist. Und dieser Nachweis ist, wie schon 
ausgeführt, vom Kl. hier erbracht. Die Bekl. haften dem 
Kl. daher wegen seines Unfallschadens in vollem Um
fange.

(OLG. Naumburg, Urt. v. 21. Jan. 1941, 7 U 160/40.)

Anmerkung: Ich halte das Urteil für richtig.
Von der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Satz 3 StraßVerkO., 

daß auf unübersichtlichen Strecken die Führer aller Fahr
zeuge die äußerste rechte Seite der Fahrbahn zu benutzen 
haben, gibt es zwar grundsätzlich keine Ausnahme, wie 
etwa beim Gebot des allgemeinen Rechtsfahrens gemäß 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 StraßVerkO. (vgl. F 10 e g e 1, „Kraftver-
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kehrsrecht von A—Z“ , Blatt „Rechtsfahren; Erläuterun
gen 1“ II 2 b und die dort wiedergegebene Rspr.). Indessen 
ist es klar, daß auch diese Verkehrsregel nicht gedanken
los ohne Rücksicht auf die jeweiligen Umstände ahge- 
wendet werden darf. Allerdings handelt es sich hier um 
eine Vorschrift, deren Einhaltung für die Sicherheit des 
Straßenverkehrs von außerordentlich großer Bedeutung 
ist. Ihr Hauptzweck besteht darin, zu verhindern, daß Zu
sammenstöße von entgegenkommenden Fahrzeugen, die 
infolge der Unübersichtlichkeit der Wegstrecke erst im 
letzten Augenblick wahrgenommen werden können, mit 
einem nicht ganz scharf rechts fahrenden Fahrzeug statt
finden (vgl. F 1 o e g e 1, a. a. O.). Ich habe deshalb auch in 
der Anm. zu OLG. Düsseldorf v. 21. Okt. 1940: DR. 1941, 
207 die Beachtung der Fahrregel des § 8 Abs. 2 Satz 3 
StraßVerkO. besonders in den Vordergrund gestellt und die 
abweichende Auffassung des OLG. Düsseldorf abgelehnt. 
Dort handelte es sich aber gerade darum, die Einhaltung 
der Vorschrift des Scharfrechtsfahrens zum Schutze des 
normalen Gegenverkehrs zu verlangen, während das OLG. 
Düsseldorf sein Augenmerk zu einseitig auf den Schutz 
des regelwidrigen Gegenverkehrs (die Straßenbahn fuhr 
in beiden Richtungen auf einer Straßenseite) lenkte.

Als äußerste rechte Seite der Fahrbahn ist die äußerste 
rechte Seite der für den Fahrer freien und befahrbaren 
Fahrbahn anzusehen. Unbefestigte Seitenstreifen gehören 
dabei nicht zur „Fahrbahn“ . Denn als äußerste rechte 
Seite g ilt für Fahrzeuge nicht die Seite der aus mehreren 
Teilen bestehenden Straße, sondern die Seite der Fahrbahn. 
Der Begriff der äußersten rechten Seite der Fahrbahn 
steht nicht ein für alle Mal fest. Ist die Fahrbahn durch 
Hindernisse beengt, so ist die „äußerste rechte Seite“  die 
äußerste rechte Seite der nach der Verengung für den Ver
kehr noch freien Fahrbahn. Es muß allerdings dann mit 
besonderer Vorsicht gefahren werden (vgl. M ü l l e r ,  
„Straßenverkehrsrecht“ , 13. Aufl., Anm. 16—18 zu § 8 Straß
VerkO.; F l o e g e l ,  „Straßenverkehrsrecht“ , 7. Aufl., An
merk. 11 zu § 8 StraßVerkO.; G ü l d e ,  „StraßVerkO.“ , 
2. Aufl., Anm. 10 zu § 8 StraßVerkO.).

Die Benutzung der äußersten rechten Seite kann aber nur 
verlangt werden, soweit sie zumutbar ist. Entgegenstehen 
können auch hier besondere Umstände, z. B. starke Wöl
bung der Straße, starker Verkehr von Fußgängern oder 
Radfahrern auf seitlichen Fußgänger- oder Radfahrwegen 
und insbes. auch starker Nebel. Die besonderen Umstände, 
welche den Fahrer dazu berechtigen, von der Vorschrift, 
scharf rechts zu fahren, abzuweichen, müssen wesent
lich stärker und zwingender sein als die besonderen Um
stände, welche von der Befolgung des allgemeinen Ge
bots des Rechtsfahrens befreien. Entscheidend ist stets die 
Rücksicht auf den Gegenverkehr. Kann der Kraftfahrer in
folge zwingender Umstände nicht die äußerste rechte 
Seite der Fahrbahn einhalten, so darf er nur so weit nach 
der Mitte zu fahren, daß er trotzdem keinesfalls den Gegen
verkehr gefährdet. Vorauszusetzen ist hierbei allerdings, 
daß es sich um regelmäßigen Gegenverkehr handelt und 
nicht um Gegenverkehr, der unter Mißachtung der Ver
kehrsvorschriften stattfindet.

Wendet man die vorstehend dargelegten Grundsätze auf 
den vorl. Fall an, so entfällt jeder Vorwurf gegen den Kl. 
Er hat durchaus vernünftig und verkehrsgemäß gehandelt, 
wenn er nicht durch übermäßig scharfes Rechtstähren die 
Gefahr heraufbeschwor, an die Bäume am Rande der 
Straße oder in den Straßengraben zu geraten. Er hat die 
Sicherheit seiner Fahrweise umgekehrt dadurch erhöht, 
daß er an der schwarz geteerten Dehnungsfuge entlang 
fuhr, die ihm einen sicheren Anhaltspunkt für die einzu
haltende Fahrtrichtung bot. Er hat den Gegenverkehr nicht 
gefährdet, da er rechts der Straßenmitte blieb. M it dem 
Uberholungsversuch eines entgegenkommenden Kraftfah
rers brauchte der Kl. in dem starken Nebel nicht zu rech
nen, wenigstens mit keinem Überholungsversuch, der den 
Überholenden über die Straßenmitte hinweg auf diejenige 
Straßenseite führen mußte, auf .welcher der Kl. berechtig
terweise entgegenkam.

Das OLG. Naumburg beschränkt sich — angesichts der 
bestehenden Rechtslage in zutreffender Weise — darauf, zu 
untersuchen, ob der Kl. als Fahrer des Kraftwagens den 
ihm nach § 18 KraftfG. obliegenden Entlastungsbeweis er
bracht hat; dieser Entlastungsbeweis ist erbracht, wenn 
nachgewiesen ist, daß den Fahrer kein Vorwurf der Fahr

lässigkeit i.S. des BGB. trifft. Dagegen ist für diesen E. 
lastungsbeweis nicht der Nachweis aus § 7 Abs. 2 ^ ra j eS 
erforderlich, daß nämlich jede nach den Umständen ~ 
Falles gebotene Sorgfalt beobachtet worden ist. Daŝ  w ^
Naumburg hatte es nicht nötig, zu untersuchen^ ob der j

»vl. h f
möglicherweise, um den Sorgfaltsanforderungen des

nicht auch den Sorgfaltsanförderungen des § 7,,'iLtte 
KraftfG. genügt hat. Fs deutet allerdings an, der Iy-_ s j
mc/gin.uv.j vvv,iov-, will uvu uui gittuoamui u ti uug v»* , jjj
Abs. 2 KraftfG. zu genügen, sofort schärfer nach re , ellt- 
den Rand der Fahrbahn fahren müssen, sobald er des 
gegenkommenden Adlerwagens ansichtig wurde. leb 
mag hier dem OLG. Naumburg nicht zu folgen. Als de 0  
den entgegenkommenden Adlerwagen bemerkte, y al eise 
ihn noch kein Anlaß gegeben, seine bisherige Fahr* ^  
zu ändern; denn der Adlerwagen fuhr normal und 
auf der ihm zustehenden Straßenseite. Erst das ErsctU  ef- 
des zweiten entgegenkommenden PKW., dessen jaß, 
holungsversuch zum Unfall führte, gab dem Kl- 1y n0cti 
scharf nach rechts zu fahren. Tat er das nicht, obwohl 
Zeit dazu war, so lag allerdings hierin ein Verhaltet’ 
ches einen Entlastungsbeweis aus § 7 Abs. 2 Krafn°- ‘ j,, 
schloß. Einen solchen Schluß gestatten aber die ta 
liehen Angaben des Urteils nicht. „ .

RA. und Notar Dr. H e r m a n n  G ü 11 
z. Zt. Regierung des GG. in Krakau-

Beamtenrecht. Reichsversorgungsgese^
** 11. RG. — §§ 32, 78 DBG. . deu

1. Die Rücknahme der Versetzung eines Beamten ** des
Ruhestand, die nach dem 1. Juli 1937 — Inkraffhe ^cl* 
DBG. — ausgesprochen wird, ist nach neuem R^J1 ^(ef 
dann zu beurteilen, wenn die Versetzung selbst 
altem Recht ausgesprochen war. n0ci

2. Nach dem DBG. kann weder die Begründung ^  
die Beendigung eines Beamtenverhältnisses nach f) 
liehen Grundsätzen wegen Irrtums angefochten wer flI)

Die Zulässigkeit des Rechtsweges hängt zunächst vei' 
ab, ob es sich bei dem Klageanspruch um, elio Abs- 
mögensrechtliclien Anspruch des Kl. handelt (§1 . 0 '
DBG.). Dies mußte bejaht werden. Zwar kann ’’ erdel1' 
gediehen Rechtsstreit nicht darüber entschieden ¿fl
oh das aktive Beamtenverhältnis des Kl. zufolge n 0<jef 
fechtung der Zurruhesetzung wieder aufgelebt t giejy 
ob der Kl. noch jetzt Ruhestandsbeamter ist. we*\Jgeas' 
die Gerichte in den Rechtsstreitigkeiten über ven 'W ‘ 
rechtliche Ansprüche der Beamten auch über di 
frage entscheiden können, ob ein Beamtenverhä»11 pe- 
besteht oder ob es erloschen ist, so kann doch jj^efl 
stehen selbst nicht zum Gegenstand eines bürfi auc“ 
Rechtsstreites gemacht werden. So liegt die Sache » 0de' 
nicht. Der Klageanspruch hat nicht das Besten 2um 
Nichtbestehen eines Beamtenverhältnisses zur 
Gegenstand, sondern betrifft die Rechtsnatur de r eI-,,fla 
gen, die der Kl. erhält. Die Parteien streiten 4.a,rLu si^. 
welchen Rechtsgrund die Zahlungen zurückzufüb , ^¡d# 
Damit handelt es sich aber um einen vermögensre j_ cb 
Anspruch, für den der Rechtsweg eröffnet ist t 
Entsch. des erk. Sen.: RGZ. 122, 113 [118] 53 J  .. 
3234; RGZ. 146, 159 [162] =  JW. 1935, 1244")• h d*

Der Rechtsweg ist auch im vorl. Einzelteil a“  j 
Beibringung der Mitteilung des RegPräs. in Ka jjes« 
21. Nov. 1939 dahin, daß er nicht beabsichtige» - e( vl0‘ 
Angelegenheit eine Entscheidung zu treffen, er,°!I/o. zÜol 
den (§143 Abs. 1 DBG.; §1 Abs. 3, §4 Durch) v , 7̂ 1 
DBG. für die KommBeamt. v. 2. Juli 1937 [R yB ; ¿bs-. 
i. d. Fass. v. 28. April 1938 [RGBl. I, 509]; j lo Q B h  ( 
der l.DurchfVO. z. DGemO. v. 22. März 1935 l ¡j 0 
393]). Die Klage ist innerhalb von 6 Monaten e 
Bekanntgabe der Mitteilung des RegPräs. an 11 0
hoben worden. Gegen die Zulässigkeit der 0 
stehen sonach keine Bedenken. sitid jL

Die Voraussetzungen einer Feststellungsklage 0 j 
geben. Der Kl. verlangt die Feststellung, “ a* fSatz \ (- 
Bezüge teils als Ruhegehalt, teils als Schadens 
Grund früherer Fürsorgepflicht- und ^ tTpevIiJSt- 0 ¡1 
letzung — im zweiten Rechtszuge und in der )< ps% 
noch die erste Feststellung — geschuldet vY ^ L ;sses’ 
begehrt er die Feststellung eines Rechtsverha)
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? S h iFeSrts‘tI luS !..hat er auch ein rechtliches Interesse, 
ausbezalin , ..^ez**£e in der von ihm begehrten Höhe 
nicht ak v ^ ä^* ^ enn gezahlt wird ihm der Betrag 
halt. Für ^ uiiegehalt und Schadensersatz, sondern als Ge- 
s° Wep-pn + . es aber von Bedeutung zu wissen,
e*Wa wpo-f i 1̂ 11 Rückforderungsrechtes der Bekl., auch 
Reiter eHrii* der Sicherheit, daß die Zahlungen laufend 
“ eträo-p . ^gen, aus welchem rechtlichen Grunde ihm dier̂äp-A h* ® 9 ■— _______  _____  ___ __
?er FWm I uer erhält, geschuldet werden. Die Zulässigkeit 
ei?> Weil ,.lluTngsklage kann auch nicht deswegen entfal- 
Jcits daran*6 '®ls*ungsklage möglich wäre. Dies folgt be- 
Per tri . ,st..daß die Leistungsklage nicht gegeben ist.uer jq > u, __ _ _
L e is tu n g *  die Beträge laufend^ er hat somit keinen 
r  D« Ä  ? Ui h Sßgen die Bekl. 
ttitscheiri,,« Sln® die Voraussetzungen für die sachliche 
.Hier Wärg g^ eben-

?'e rechtliri.ZUIJ?cbst ,zu prüfen, welche Rechtsnormen auf 
Un§ der 7 16 “ eurteilung der Zulässigkeit der Anfech- 
r?r dem i Ui r „  se*ZUI1f> anzuwenden sind. Der Kl. ist 
jBQ.. ahn , ^ 7 ,  dem Tag des Inkrafttretens des 
fttttellun* i,U1i ^  dpr Herrschaft des PrOes. betr. die 
r°- Juli i!oonU ersorgung der Kommunalbeamten vom 
“eamtenre , 141) als des für ihn maßgebenden
, Orden. Dip a t Gesetzes, in den Ruhestand versetzt 
;■ Juli 1937 Anfechtung dieser Verfügung ist nach dem 
us erfo](jt ’ n  °  ,z,ur ^ eit der Geltung des neuen Rech- 
ĵ .echtes. u/0„_ er NI. war beim Inkrafttreten des neuen
nler absieh/'n ’,la.n von der Älöglichkeit der Anfechtung 
? , estandsho "H ledenfalls dem äußeren Anscheine nach, 
Tch nun 7l ! mteT: Nach § 184 Abs. 1 Satz 3 DBG. regeln 
tarnten m „r die Rechtsverhältnisse der Ruhestands- 

o,! etlsind n-r,°Pj doiu. 1 • Juli 1937 in den Ruhestand ge- 
o„e.Setz vorcrooUu ^sätzlich nach bisherigem Recht. Die 
ratz 4—fi rgusehenen Ausnahmen ISS 22. 23. 37 Ah
lai Ausnahmen (§§22, 23, 37 Abs. 2 

Wäre au '^ ’ ,126—147) sind vorliegend ohne Be- 
äi,r> estancl her,!” j le Anfechtung der Versetzung in den 
Er er?n Anschp*1*1̂ 6*’ ?° wäre der Kl. — entgegen dem 
am*Ware am i in.. niemals Ruhestandsbeamter gewesen, 
ajj1er. geblieben o1?37 und in der Folgezeit aktiver Be- 
8n Schließi;CL _• .Seine Rechtsverhältnisse würden sich 

ist zn<Y,ae", neuern Recht beurteilen. Dieser Wider- 
np„Caen V'om,, ns!en des neuen Rechts zu lösen. Unter 
amf11 Achtes 5Seti ut,gen -nach dem Inkrafttreten des

i vmimöV,v«unvji vvivuu ui v-iii jl
atiru nach neVia , i,u en werden kann, kann sich ledig- 
Rürires auch n.Vh* pecbl entscheiden. Dann kann etwas 

«nähme o p l ^ f i e  Voraussetzungen einessetz
.ü,ng in

durch

5?

den ^ 'fo b iu n g  der Verfügung über die Ver- 
■;“ cns de„ Ruhestand rückwirkenden — Wieder- 
. e'' GeltUn„  amtenverhältnisses gelten. Auch ist un- 

, len Rech* -?S Vf11611 Rechtes nach diesem, nicht nach
dem

I r l ic h  L ;ZU beurteilen. Es besteht überdies schon 
R e c h te s  m „ue Veranlassung, Rechtswirkungen des 

Nacfn Grenzen .AVß,erkraittreten über die not-
,leuemRppihi Ila? .,ZUZU,aSSen'*1CLI _•‘Ui.uiHOOWU

'tiifVkamten ist die Anfechtung der Versetzung
llaL ^  Ror». OCH RllllPciatlrl rliu*nli (IonBegrünm, ^en Ruhestand durch den Dienstherrnauf Undung-, ()iP n :« , . i . . . i» i . : . i „ : i

hiTlI so kann'

Abs ia,*f eineni i r f ’ d‘e Annahme der Dienstunfähigkeit 
durch i alz 3 Dr p  ,1? beruht, nicht mehr zulässig. §78 
¡Utr kj d1ie ein r>_„' .aßt die Rücknahme der Verfügung, 
k r  L.?« Beginn ',n er in den Ruhestand versetzt wird, 
ahin na*er, daß , Ruhestandes zu. Erkennt der Dienst- 

„■ar, so r . ,„ „ei Beamte tatsächlich nicht dienstun-
S ;  ?icht 

d i^ g w ird

1 auf dem f f  ■(*ie Versetzung in den Ruhestand 
oknehmpn i ! " weg einer Anfechtung wegen Irr- 
im ■ Uie Zurücknahme einer solchen Ver-

§5totheiir!!?A8ch.in* Jherr pru0SC * nur dann in Frage kommen, wenn 
■hin'*1 in dennRuhistßandr d*6 .YoraVssel?ungen füreh 11

rP hat nohat,"d^h* ' l utiestand zu Unrecht als gegeben 
ve8iin ers?iht • er sich in dieser Hinsicht ge- 
dprSePüneS Rufiestan'rfp atif  § 78 Abs- 1 DBG., daß vom 
u ” Sohog ‘n dic*p„nl es, ab die Voraussetzungen für die 
aVS1. n> daß P|n dicht mehr in Zweifel gezogen wer- 
k -  3o 1 e r - \w ■ * firdgültiger Zustand geschaffen ist 

^ i e s;S -U 24).W l t t l a n d - R u p p e r t ,  „DBG.“ , §73,

Sewonnmip8):1 DBG. für die Versetzung in den 
6 Pftifn die §3') n J ; rgebnis wird beglaubigt durch die 

ni,ng ein« für den Fall getroffen hat, daß 
'nes Beamten mit Willensmängeln behaftet

ist. Inwieweit diese eine Nichtigkeit der Ernennung her
beiführen können, bestimmt die genannte Vorschrift selb
ständig ohne Zurückgreifen auf Regeln des bürgerlichen 
Rechtes. Daraus muß gefolgert werden, daß nach dem 
DBG., wie die Begründung, so auch die Beendigung eines 
Beamtenverhältnisses nicht nach bürgerlichen Grundsätzen 
wegen Irrtums angefochten werden kann. Diese Auffas
sung ist um so gerechtfertigter, als das heute im stärksten 
Maße nach den Belangen der Allgemeinheit ausgerichtete 
öffentliche Recht jetzt noch weniger als früher seine Aus
gestaltung nach dem Vorbilde des in erster Reihe den 
Belangen des Einzelnen dienenden bürgerlichen Rechtes 
zuläßt. Dem entspricht das, was die Begründungen zum 
DBG. zur Frage der Nichtigkeit der Ernennung eines 
Beamten ausführt: Es sei, da es sich um ein öffentlich- 
rechtliches Amt handle, davon abgesehen worden, neben 
den Nichtigkeitsgründen des § 32 Abs. 1 DBG. noch die 
Anfechtungsgründe des Zivilrechtes gelten zu lassen. Be
sonders sei davon abgesehen worden, die Anfechtung 
wegen Irrtums zuzulassen.

Nach alledem kann der Standpunkt des BG. für das 
heutige Recht nicht gebilligt werden. Vielmehr bestand 
für die Bekl. nach dem Eintritt des KI. in den Ruhestand 
keine Möglichkeit mehr, ihre Verfügung zu beseitigen, 
auch nicht auf dem Wege der Anfechtung.

Dahingestellt bleiben kann im Rahmen der vorl. Ent
scheidung, welche Rechtsfolgen in den Fällen einzutreten 
haben, in denen ein Beamter seine vorzeitige Versetzung 
in den Ruhestand durch Zwang, arglistige Täuschung oder 
Bestechung herbeiführt. In diesen Fällen könnte eine Nich
tigkeit der Versetzung in den Ruhestand aus rechtsähn
licher Anwendung des § 32 Abs. 2 Nr. 1 DBG. in Frage 
kommen. Man könnte auch die Anwendung der beamten- 
dienststrafrechtlichen Vorschriften (§§ 2, 115 Abs. 2
RGStrO.) für ausreichend halten.

Der Kl. ist somit Ruhestandsbeamter. Damit ergibt sich 
aber ohne weiteres die Rechtsfolge, daß die Bekl. ver
pflichtet ist, ihm das Ruhegehalt zu gewähren. Sein Fest
stellungsbegehren, daß die ihm von der Bekl. gezahlten 
Teilbezüge von 258,64 ¿RJi monatlich Ruhegehalt seien, ist 
berechtigt. Bei dieser Sachlage konnte nicht zu den Fra
gen Steilung genommen werden, ob sich die Bekl. bei 
der Versetzung des Kl. in den Ruhestand tatsächlich in 
einem Irrtum befunden hat, weiter auch, ob die Gerichte 
berechtigt wären, die Anfechtungserklärung der Bekl., 
wenn sie an sich möglich gewesen wäre, auf ihre sach
liche Begründetheit nachzuprüfen.

(RG., III. ZivSen., U. v. 28. Febr. 1941, I I I 54/40.) [He.]

Anmerkung: Die Entsch. enthält eine Reihe besonders 
interessanter beamtenrechtlicher Probleme. Ihr kann nicht 
in allen Punkten beigetreten werden.

1. Was zunächst die Z u l ä s s i g k e i t  des  R e c h t s 
w e g s  betrifft, so hängt sie, wie das RG. zutreffend her
vorhebt, davon ab, ob es sich bei dem Klageanspruch 
um einen v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e n  Anspruch des 
klagenden Beamten handelt. Denn nur ein solcher kann 
nach § 142 Abs. 1 DBG. im Rechtsweg verfolgt werden. 
Begehrt w ird mit der Klage die Feststellung, daß der von 
der Bekl. dem Kl. fortlaufend gezahlte Geldbetrag Ruhe
gehalt und nicht Gehalt ist. Die hierauf ergehende Ent
scheidung hängt allerdings von der Vorfrage ab, ob der 
Kl. zur Zeit Ruhestandsbeamter oder aktiver Beamter ist; 
diese Vorfrage ist nicht vermögensrechtlicher Art, und 
wenn der Kl- verlangen würde, festzustellen, daß er sich 
im Ruhestande und nicht mehr im aktiven Beamtenver
hältnis befinde, so würde der Rechtsweg ausgeschlossen 
sein. Da er aber nicht diese Feststellung, sondern die 
Anerkennung der r e c h t l i c h e n  Natur der ihm zuflie
ßenden Bezüge verlangt, so läßt das RG. mit Recht den 
Rechtsweg zu. Es befindet sich hierbei in Übereinstim
mung'mit”  seiner ständigen Rspr. So hat z. B. RGZ. 122, 
113 für nicht zulässig erklärt eine Klage auf Feststel
lung, daß jemand Beamter sei. Doch kann eine solche 
Klage, wie RGZ. 108, 118; 146, 159; RG. v. 5. Febr. 1937: 
[W. 1938, 599 betont, als solche auf Feststellung eines 
sich auf diese Eigenschaft gründenden vermögensrecht
lichen Anspruchs z. B. eines Gehaltsanspruchs gemeint 
sein. Es handelt sich dann um eine ungenaue Klagefas
sung, die sachlich unschädlich ist (RGZ. 108,118; 146,159).
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2. M it Recht nimmt ferner das RO. an, daß die Vor
aussetzungen einer F e s t s t e l l u n g s k l a g e  gegeben 
seien. Schon RQZ. 122, 118 hatte angenommen, daß der 
Beamte ein rechtliches, ihn zur Klage berechtigendes In
teresse daran habe, seiner Auffassung von der Rechts
natur seiner Bezüge schon dann zur gerichtlichen An
erkennung zu verhelfen, wenn z u r  Z e i t  zwar nicht seine 
g e l d l i c h e  — wohl aber seine r e c h t l i c h e  — Stel
lung durch die abweichende Beurteilung seiner Dienst
behörde beeinträchtigt wird. Genau so liegt der vorl. Fall. 
Auch hier verlangt der Kl. die Feststellung, daß seine 
Bezüge als Ruhegehalt und nicht, wie die Behörde an
nimmt, als Gehalt gezahlt werden.

3. Was die s a c h l i c h e  Entscheidung anbetrifft, so ist 
insofern dem RG. beizutreten, als es, obwohl der Kl. 
schon v o r  dem 1. Juli 1937, dem Tage des Inkrafttretens 
des DBG., also unter der Herrschaft des PrKommBeamtG., 
in den Ruhestand versetzt worden ist, für die Beurteilung 
der Zulässigkeit der A n f e c h t u n g  der Zurruhesetzung 
das DBG., also das neue Recht, anwenden w ill. Denn 
entscheidend ist, daß die Anfechtung seitens der Behörde 
n a c h  dem 1. Juli, also zur Zeit der Geltung des neuen 
Rechts, erfolgt ist. Ob und unter welchen Voraussetzungeh 
eine solche Anfechtung zulässig ist, kann nur nach neuem 
Recht beurteilt werden.

4. Hiernach ist zu prüfen, ob der Dienstherr nach 
n e u e m  Recht die von ihm bewirkte Versetzung eines 
Beamten in den Ruhestand wegen Irrtums anfechten kann, 
ob er also geltend machen kann, er habe den Kl. irrtüm
lich für dienstunfähig gehalten und ihn deshalb zu Unrecht 
in den Ruhestand versetzt. Das RG. verneint grundsätz
lich diese Frage und hält eine solche Anfechtung für un
zulässig. In Übereinstimmung mit dem BG. halte ich auch 
nach dem DBG. die Anfechtung einer Zurruhesetzung 
wegen wesentlichen Irrtums grundsätzlich für zulässig.

Das RG. stützt sich für seine Ansicht auf § 78 Abs. 1 
Satz 3 DBG. Danach kann die Verfügung der Versetzung 
in den Ruhestand bis zum Beginn des Ruhestandes zu
rückgenommen werden. Das RG. folgert aus dieser Vor
schrift, daß vom Beginn des Ruhestandes ab die Voraus
setzungen für die Versetzung in diesen auf keine Weise 
mehr in Zweifel gezogen werden können, also ein e n d 
g ü l t i g e r  Zustand geschaffen sei, so daß für alle Betei
ligten u n a b ä n d e r l i c h  feststehe, daß der Beamte in 
den Ruhestand versetzt sei, also für alle Zukunft als Ruhe
standsbeamter zu gelten habe. Wenn also, wie im vorl. 
Falle, der Dienstherr später erkenne, daß der Beamte 
tatsächlich nicht dienstunfähig gewesen, also zu Unrecht 
in den Ruhestand versetzt sei, so könne er die Versetzung 
in den Ruhestand auch nicht auf dem Umwege einer An
fechtung wegen Irrtums zurücknehmen. Zur Begründung 
seiner Ansicht beruft sich das RG. auf den Kommentar 
von N a d l e r - W i t t l a n d - R u p p e r t ,  Anm.32 zu § 73 
DBG. S. 1124; es heißt dort:

„Ist der Beamte endgültig in den Ruhestand getreten, 
so ist später die Zurücknahme der Zurruhesetzungsver
fügung durch die Behörde, die sie erlassen hat, auch 
dann nicht mehr möglich, wenn sich die Annahme, daß 
der Beamte dienstunfähig sei, nachträglich als Irrtum 
herausstellt.“
Über die Frage, ob etwa im Wege der Anfechtung die 

Versetzung in den Ruhestand rückgängig gemacht werden 
könne, läßt sich der genannte Kommentar nicht aus. Es 
bedarf aber im vorl. Falle der Erörterung des interessan
ten und auf dem Gebiete des v o r  dem DBG. geltenden 
Beamtenrechts im Schrifttum und in der Rspr. viel be
handelten Problems des fehlerhaften Staatsaktes unter Gel
tung des DBG. Es geht nicht an, die Frage, wie es das 
RG. tut, einfach unter Berufung auf die Vorschrift des 
§ 78 Abs. 1 Satz 3 DBG. abtun zu wollen. Denn diese Vor
schrift befaßt sich gar nicht mit der Frage, ob und in
wieweit die fehlerhafte Zurruhesetzung eines Beamten 
durch den Dienstherrn angefochten werden könne, son
dern bringt zum Ausdruck, daß die Zurruhesetzungsver
fügung, sobald sie wirksam geworden sei, nicht mehr 
ohne weiteres zurückgenommen werden könne. Ob und 
inwieweit etwa eine solche Verfügung a n g e f o c h t e n  
werden könne, konnte und wollte die erwähnte Gesetzes
bestimmung nicht entscheiden.

Das RG. scheint sich auch dieser Auffassung im G^£ell| 
satz zu seiner ursprünglichen Annahme, daß §78 Abs- .
Satz 3 DBG. u n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n  einen endgjjj
tigen Zustand der Zurruhesetzung geschaffen habe» 
einer späteren Stelle seines Urteils nicht verschließe11 
wollen. Denn es heißt dort: f l

„Dahingestellt bleiben kann, welche Rechtsfolge11 e.P, 
zutreten haben in den Fällen, in denen ein Beamter s 
vorzeitige Versetzung in den Ruhestand durch _Zwa jj 
arglistige Täuschung oder Bestechung herbeiführ1- 
diesen Fällen könnte eine Nichtigkeit der Versetzung^ 
den Ruhestand aus rechtsähnlicher Anwendung des 8 
Abs. 2 Nr. 1 DBG. in Frage kommen.“

• star'Hiernach w ill also das RG. doch nicht an seinem 
ren Standpunkt, daß §78 Abs. 1 Satz 3 a. a. O. einen e 
g ü l t i g e n  Zustand schaffe, festhalten, sondern in *•' ^  
ders schwerliegenden Fällen die Erörterung der 11 ^  
zulassen, ob die fehlerhafte Zurruhesetzung nicht n111 , 
Wege der Anfechtung, sondern sogar der Nichtige 
erklärung beseitigt werden könne. t$.

Nach alledem muß erörtert werden, ob auch in den ^ 
len, in denen die Zurruhesetzung eines Beamten 
durch arglistige Täuschung, sondern d u r c h  I r r , 
des Dienstherrn herbeigeführt worden ist, eine Anfectl ß 
möglich ist. Im DBG. ist diese Frage nicht erörter • ^  
beschränkt sich vielmehr in den §§ 32 ff. darauf, flU 
Fälle zu erörtern, in denen die E r n e n n u n g  
amten mit Willensmängeln behaftet ist. Diese Vorscn jj 
bezeichnen im einzelnen die Voraussetzungen, unter 
gewisse Mangel der E r n e n n u n g  ohne weitere^ j,e-

chtig sind oder für nichtig erklärt werden können. -  
sen gehören zwar die Fälle, in denen die Ernennung “ rCti 
arglistige Täuschung, nicht aber solche, die ” Tfd£|1 
b l o ß e  I r r t u m s e r r e g u n g  herbeigeführt w 
sind. ob

Es ist nun im Schrifttum Streit darüber entstand  ̂ j^ii 
die ausdrücklich nur für die E r n e n n u n g  eines v 
geltenden §§ 32 ff. DBG. entsprechend auch auf " Vef  
beamtenrechtliche Verwaltungsakte, insbes. auf dl , di£ 
Setzung eines Beamten in den Ruhestand, also ($* 
B e e n d i g u n g  des Beamtenverhältnisses a°£ 
werden können. So führt H e y.l a n d in seiner sysl ̂  aus, 
sehen Darstellung des Deutschen Beamtenrechts 
es würde unverständlich sein, wenn die spezifisch i r 
lich-rechtliche Regelung der Nichtigkeit gewisse1 ¡¡et 
hafter Ernennungsakte in den §§32 ff. DBG. wob1 1 , ff' 
Fall der Begründung des Beamtenverhältnisses, 
nennungsakt, nicht aber für sein Gegenstück, den ptF' 
sungsakt oder den Zurruhesetzungsakt Geltuni g de’ 
sollte; der Gesetzgeber habe durch die Schaff11 0e' 
§§ 32 ff. dem bürgerlich-rechtlichen Denken auf “ C 
biet der Nichtigkeit und Anfechtbarkeit beamtenrecl 
Verwaltungsakte ein Ende bereiten und stattdessen^b 
spezifisch öffentlich-rechtlichen Denken auf diesem 
gebiet zum Siege verhelfen wollen. Fehlerhafte, Ve5t 
den Ernennungsakten gehörende beamtenrechtb.1' s0tii 
waltungsakte, insbes. auch Zurruhesetzungen, sel n{schfie 
in s i n n g e m ä ß e r  Anwendung der §§32ff. zU ( 
den. Danach könne die Zurruhesetzung ebensovr 
der Ernennungsakt vom öffentlichen Dienstherr

tps'

tefl'
bloßen Irrtums angefochten werden. , ¡¡t

Auf denselben Standpunkt wie H e y 1 a n d st 
das RG. in der vorl. Entscheidung. bea.

Dagegen vertritt die herrschende Meinung des nQ. 
rechtlichen Schrifttums den H e y l a n d  und dem 
gegengesetzten Standpunkt. ist ad*2

So bemerkt der Kommentar zum DBG. von ^  ,
W i 111 a n d und R u p p e r t S. 644: e5 tt®

„Die im §32 für die Nichtigkeit kraft 
kraft Erklärung der zuständigen Behörde be V  
Voraussetzungen stellen eine a b s c h l i e ß e n d e s t  a 
dar und k ö n n e n  a u f  a n d e r e  F ä l l e  n 1 « 
gedehnt oder entsprechend angewendet werde • ^  ^

Wörtlich stimmt hiermit überein der A ? r , ' V 5 <  
F i s c h b a c h ,  2. Aufl., S. 518 unter I. Er lehn ^  
die sinngemäße Anwendbarkeit der §§32 ff- ‘ ¿¡e A 
beamtenrechtliche Verwaltungsakte, insbes. nu 
ruhesetzung von Beamten, ab und bemerkt S. 5*
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stj’l’l ’e Frage ist zu bedeutsam, als daß der Gesetzgeber 
ln F a n eig®n<t über sie hinweggegangen sein könnte. 
Rerht en (l*eser A rt wird also eine Anfechtung (dem 
ein '"^danken  der §§119 ff. BGB. entsprechend) oder 
°der TT^knahine dieser Akte bei Irrtum der Behörde 
las. öei.bloß fahrlässiger Täuschung derselben zuzu- 
Svstp S6,ln' ®chön die Eingliederung der §§32 ff. in das 
ein<spk?" ■ DBG. zeigt, daß nur an eine Regelung der 
n 1Uagigen Frage h i n s i c h t l i c h  des E r n e n -  
anch g S a. k * e s .gedacht war. Wollte der Gesetzgeber 
ziĝ e anc*ere wichtige beamtenrechtliche Akte einbe- 
niiissp.’ dies zum Ausdruck gebracht werden
keit snl iA eb* daher die Nichtigkeit oder Anfechtbar- 
auch fij j'  anderen Akte in Frage, so kommt nach den 
ken „  • . DBG. geltenden allgemeinen Grundgedan-
fechtü„ e ,sie in den §§119 ff. BGB. enthalten sind, An- 

der hetr. Willenserklärung wegen Irrtums oder 
IchUSchung in Betracht

3. Aufi Sei*3«t„Fabe in meinem Kommentar zum DBG., 
357 bemerkt;

Gebiete r̂f Befassen sich nicht mit allen auf dem 
s°ndern aeS ^e^m ênrechts vorkommenden Staatsakten, 
^laatsak*1' ^  m'* dem wichtigsten beamtenrechtlichen 
, Die fis’^  Ernfnnung eines Beamten . . .
^Blerhafte r  w°Een die behandelte Materie, d. h. die 
Es ¡st ,, n Brnennungsakte a b s c h l i e ß e n d  regeln.

. ^ niCtlt nO"***1 f'f i re r lia e o  A l /(o  f llu m  u n lm -  nn_

unge 
ren.

euer fehferh °ft’ cie?*en Voraussetzungen und Folgen sol- 
EksetzEreu’2! . Akte etwa anderweit anzuwenden. Der 
Art, z ß r hielt dies nicht für geboten, da Fälle dieser 
von Beamt, eans ândung fehlerhafter Zurruhesetzungen 
lS deshalh6̂  wob* nur selten Vorkommen werden und 
“ leiben kf,n er ^ sPr* lmd der Wissenschaft überlassen 
S. 36Q ne’ solc'le Fälle rechtlich zu würdigen.“

»RG 112136 ' ch dann weBer bemerkt:
rähesetzUn ’ Bat auch die Anfechtung einer Zur
ren Ruhesta \ er*ngung nach Übertritt eines Beamten in 
pan wird u weSen arglistiger Täuschung zugelassen, 
phem Irrt., 6J S0̂ eBe Anfechtung auch bei wesent- 
r f r Irrtum m- .Ver Behörde zulassen müssen, mag auch 
Uem Wem. ni l durch den Beamten verursacht sein. 
?.ach den ss^o« be.' der E r n e n n u n g  von Beamten 
“ gkeitserkilr “ e,'ne solche Anfechtung bzw. Nich- 
1 s Beanitp,,1"1?,*16' Irrtum ohne arglistige Täuschung 
o e auf an i nicBt zulässig ist, so kann diese Rechts- 
*edehnt r®, Staatsakte nicht ohne weiteres aus-

deren Vn° nicl11 an£ängig, diese Akte etwa unter 
Achtbar ^ ausselzungen für nichtig oder etwa für an- 
Sesetzlich 'f 6,rl<Iären. Ebensowenig ist es zulässig, die 
eher feh ,l!es'£e|egten Voraussetzungen und Folgen sol-

f? e enn
Werden.“

.ge

tlltl;
sie,

das RG und mit ihm H e y 1 a n d a. a. O. sich 
von bürgerlich-rechtlichen Be-

56ndieA 10 mit
,p.mungen nMfWj " dbarkeit u m g c i.iu i- ia im iu it.1  uc

tehlerinf* d'®,Frage der Zulässigkeit von Anfech 
> dan . . ei Verwaltungsakte wenden, so übersehen,efl auch wauuugsaKie wenuen, so UDersenen

-  riten>-echto . ,°n der Mehrheit der Schriftsteller des

aF>er die^in e C,ts P r e c h e n d anzuwenden. Es
s & ’Ben a u c 6twa Beabsichtigt ist, solche Vor-s>nd

auch fcntBaltenpndi6Si6n Vorschriften, insbes. den • 119 ff.fc, u<*uenen a n ,  . 4 “ l3Ut3, ucu »» u*
v°m offenm Lg n m.e i n en R e c h t s g e d a n k e n
&0- ri^G. ¡n llcI'e Recht verwendbar, wie dies früher 
2.43 u0J- 189; l  fn oo^n Entscheidungen (z. B. RG. 104, 

141, -294; 11F. 22 und 179; 124, 192; 126,
;huncr '  »nmer wieder betont worden ist. Zur 
abgesehen An ecBtl,ng solcher fehlerhafter Staats-

S P ffich
brnp^T abgPopL,^ ™ "» “ g suicrier iemernaner oiaais- 
ß e d ;l'l)ngsakti>n v<?n den in den §§32 ff. behandelten
rechtpJ*n i s p„ , Besteht auch e in  p r a k t i s c h e s  
®r°ßpn > ung : nmkr°mm6n Fälle vor, in denen die Auf- 
«n,Pfin . Dnbilii(ikp.,herI leblerhafter Verwaltungsakten zu 

w id fS  1 "  ühr* und dem allg emeinen Rechts- 
^dstänm'üten von r' u1..’ ,so wenn Z-B. Zurruhesetzungen 
^bahp'S Waren , orden erfolgt sind, die hierzu nicht 
.ägpn nt batten Slcb nur irrtümlich für zuständig

e'nern Ialsche rip^611wenn infolge von Personenverwechs- 
'v'iI1runl’n'angst h^I11 6 zur Rnbe gesetzt worden sind. In 
a.aiten e<n’er ,mka'}nt gewordenen Falle war die Ge- 
> s  > rch wesemSill rruilichen Z u l a g e  an einen Be- 
UrücWln® solch» 7 , hen — auf unrichtige Wiedergabe 

"lührendpn 'U a®re verbietenden Ministerialerlasses 
Irrtum veranlaßt worden. In sol

chen Fällen, in denen der Staatsakt dem Beamten Rechte 
verschafft, auf die er keinen Anspruch hat, die ihm aber 
ohne weiteres nicht genommen werden können, muß man 
eine Anfechtung wegen Irrtums zulassen, da der Beamte 
sonst grundlos bereichert sein würde.

Nach alledem kann der Standpunkt des RG. in der vor!. 
Entsch., wonach fehlerhafte Zurruhesetzungen, insbes. 
solche auf behördlichem Irrtum beruhende, nicht angefoch- 
ten werden können, nicht gebilligt werden.

LGPräs. a. D. Prof. Dr. B r a n d ,  Dresden.
*

** 12. RG. — §§ 143 Abs. 1, 163 DBG. Die sechsmonatige 
Klageausschlußfrist des §143 Abs. 1 DBG. beginnt auf 
jeden Fall mit Ablauf von 6 Monaten seit Zugehen des 
Antrags auf Vorentscheid auch dann, wenn der Vorent
scheid ergangen ist, aber mangels formgerechter Bekannt
gabe die Frist nicht vorher hat in Lauf setzen können, f )

Der Kl. wurde durch den verklagten Kreis an der 
Kreisberufsschule in B. v. 1. Juli 1935 ab unter Berufung 
in das Beamtenverhältnis als Gewerbeoberlehrer angestellt 
und am 30. Jan. 1937 mit ministerieller Bestätigung zum 
Direktor dieser Schule ernannt. Er behauptet, die Schule 
bereits seit dem 1. Juli 1935 probeweise geleitet zu haben, 
und glaubt, daß ihm vom genannten Tage ab eine Stellen
zulage von jährlich 900 ¿RJL zustehe. Da der Bekl. ihm die 
Zulage erst v. 1. Juni 1936 ab gewährte, rief er mit Ein
gabe v. 12. Juli 1938 die Entscheidung des RegPräs. in 
W. an. Dieser prüfte die ihm schon früher vom Laiidrat 
unterbreitet gewesene Angelegenheit nochmals, kam je
doch in seiner an den Landrat gerichteten Verfügung vom 
26. Juli 1938 wieder zu dem Ergebnis, daß die Forderung 
des Kl. unbegründet sei, und ließ ihn dementsprechend 
durch den Landrat schriftlich bescheiden. Der Kl. wandte 
sich deshalb mit Eingabe v. 8. Aug. 1938 an den R.- und 
PrMin. für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 
Die im Dienstwege über den Landrat zunächst an den 
RegPräs. gelangte Eingabe wurde jedoch von diesem nicht 
weitergegeben. Er teilte dies dem Kl. im Schreiben vom 
10. Sept. 1938 mit dem Bemerken mit, daß die Besoldungs
angelegenheit des Kl. durch seine — vorher erwähnte — 
Vfg. v. 26. Juli 1938 e n d g ü l t i g  geregelt sei. Nunmehr 
reichte der Kl. ein Gesuch um Entscheidung unmittelbar 
an den Minister ein. Gemäß seinem unter dem 18. Juli 
1939 an den RegPräs. gerichteten Schreiben ließ der M i
nister aber den Kl. ebenfalls ablehnend bescheiden. Der 
betr. Bescheid v. 12. Aug. 1939 ging dem inzwischen an 
die Städtische Berufsschule in S. abgeordneten Kl. mit An
schreiben des dortigen Bürgermeisters v. 19. Aug. 1939 zu.

Darauf hat der Kl. mit der am 22. Dez. 1939 beim LG. 
eingegangenen Klage die Stellenzulage für die Zeit vom 
1. Juli 1935 bis 1. Juni 1936 im zunächst auf 825 ¿RJL be
rechneten, dann auf 6 6 0 ^ ^  ermäßigten und im zweiten 
Rechtszuge auf 701,13 wieder erhöhten Gesamt
beträge nebst 4 %  Zinsen seit 1. Juli 1936 nachgefordert. 
Beide Vorinstanzen haben den Kl. wegen Versäumung der 
Klageausschlußfristen des § 143 Abs. 1 DBG. abgewiesen.

Die Rev. war erfolglos.
Der Streit der Parteien, soweit er für die Revlnst. Be

deutung hat, betrifft nur die Frage der Zulässigkeit der 
Klage, mit der der Kl. aus seinem Beamtenverhältnis als 
Leiter oder ehemaliger Leiter der Kreisberufsschule des 
Bekl. gegen diesen einen vermögensrechtlichen Anspruch 
geltend macht. Da die Klage erst nach Inkrafttreten des 
DBG. erhoben ist, richtet sich ihre Zulässigkeit auf Grund 
des § 184 Abs. 2 des Ges. nicht mehr nach § 14 des preuß. 
Gewerbe- und Handelslehrer-BesoldungsG. (GBG.) vom 
16 April 1928 (GS. 89), wonach der Klage eine Entschei
dung der Schulaufsichtsbehörde über den streitigen An
spruch vorhergehen muß, sondern ist dafür allein §143 
Abs. 1 DBG. maßgebend. Danach ist die Klage erst zu
lässig, wenn die oberste Dienstbehörde des Beamten den 
Anspruch abgelehnt hat, oder wenn sie innerhalb von 
sechs Monaten, nachdem ihr der Antrag zugegangen ist, 
nicht entschieden hat, ist die Klage aber auch nur inner
halb von 6 Monaten nach Bekanntgabe der Entscheidung 
oder nach Ablauf der für diese bestimmten Frist zulässig.

Der Kl. hält den RMin. für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung für seine oberste Dienstbehörde, die ihm 
den Klageweg erst mit ihrer ihm im August 1939 zu-

210
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gegangenen Entscheidung eröffnet habe, so daß seine am 
22. Dez. 1939 dem LQ. eingereichte Klage noch rechtzeitig 
erhoben worden sei. Das BG. ist jedoch ebenso wie das 
LG. der Auffassung des Bekl. gefolgt und hat gemäß § 1 
Abs. 3 der zum DBG. erlassenen DurchfVO. für die 
Kommunalbeamten (Beamten der Gemeinden, der Ge
meindeverbände und der gemeindlichen Zweckverbände) 
v. 2. Juli 1937 (RGBl. I, 729) i. d. Fass, der Änderungs
und ErgänzungsVO. v. 28. April 1938 (RGBl. I, 509) den 
RegPräs. als die zuständige oberste Dienstbehörde des 
Bekl. i. S. des § 143 Abs. 1 DBG. angesehen und deshalb 
die sechsmonatige Klageausschlußfrist als bereits durch 
dessen dem Kl. im September 1938 bekanntgegebene Vfg. 
v. 26. Juli 1938 in Lauf gesetzt und mithin bei Klage
erhebung längst abgelaufen erachtet.

Nach § 163 DBG. müssen Entscheidungen, die dem Bekl. 
nach den Vorschriften des Gesetzes bekanntzugeben sind, 
gemäß den Vorschriften der Reichsdienststrafordnung zu
gestellt werden, wenn durch sie eine Frist in Lauf ge
setzt w ird oder Vermögensrechte des Beamten durch sie 
berührt werden. Daß die genannte Verfügung des Reg
Präs. dem Kl. formgerecht bekanntgegeben worden ist, 
geht aus den Personalakten des Kl. nicht hervor und ist 
vom Bekl. auch nicht behauptet worden. Ihre formlose Be
kanntschaft hat nach § 163 zwar den Klage weg eröffnet 
(RGZ. 164, 72 [78] =  DR. 1940, 1844 27)> kann aber nicht 
die sechsmonatige Klageausschlußfrist in Lauf gesetzt 
haben.

Indes ist der Irrtum des BG. über die Inlaufsetzung der 
Frist für die Entscheidung bedeutungslos. Die sechs
monatige Ausschlußfrist, innerhalb deren der mit der 
formlosen Bekanntgabe der Entscheidung des RegPräs. 
v. 26. Juli 1938 an den Kl. eröffnete Klageweg beschritten 
werden konnte, hätte nämlich nach der Vorschrift des § 143 
Abs. 1 DBG. auf jeden Fall mit dem Ablauf von sechs 
Monaten, nachdem der Antrag des Kl. v. 12. Juli 1938 auf 
Entscheidung dem RegPräs. zugegangen war, zu laufen 
begonnen. Sie wäre also aus diesem Grunde ohnehin bei 
Klagerhebung im Dezember 1939 längst abgelaufen ge
wesen. Nach dem Wortlaut des § 143 Abs. 1 beginnt die 
Ausschlußfrist allerdings mit Ablauf von 6 Monaten seit 
Zugehen des Antrages nur dann, wenn die zuständige Be
hörde bis dahin auf den Antrag nicht entschieden hat. Die 
Vorschrift kann daher, wörtlich genommen, im Rechtsstreit 
der Parteien keine Anwendung finden, weil der RegPräs. 
fristgemäß entschieden hat. Doch muß sie sinngemäß auch 
dann gelten, wenn, wie im vorl. Falle, die fristgemäß ge
troffene Entscheidung nicht formgerecht zugestellt worden 
ist und deshalb die Frist nicht hat in Lauf setzen können. 
Denn sie w ill ja gerade für den Fall, daß die Frist nicht 
schon durch den Vorentscheid in Lauf kommt, ihren Be
ginn wenigstens mit dem Ablauf von 6 Monaten seit Zu
gehen des Antrages herbeiführen, um auf diese Weise die 
Beunruhigung der öffentlichen Haushalte infolge ver
mögensrechtlicher Beamtenstreitigkeiten durch deren bal
dige Klärung nach Möglichkeit zu verhüten oder zu 
vermindern. Entscheidend bleibt danach im Rechtsstreit 
der Parteien allein, ob der Minister oder der RegPräs. 
i. S. des § 143 DBG. als oberste Dienstbehörde des Kl. 
anzusehen ist.

Nach § 2 DBG. sind alle deutschen Beamten seit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes, also seit dem 1. Juli 1937, 
Reichsbeamte. Hat der Beamte nur das Reich zum Dienst
herrn, so ist er unmittelbarer, hat er einen anderen un
mittelbaren Dienstherrn, so ist er mittelbarer Reichsbeamter 
und unmittelbarer Beamter des anderen Dienstherrn (§2 
Abs. 3). Oberste Dienstbehörde des Beamten ist die oberste 
Behörde seines unmittelbaren Dienstherrn (§2 Abs. 4). 
Für den Kl. spitzt sich die Frage deshalb dahin zu, wer 
sein unmittelbarer Dienstherr gewesen ist, das Land Preu
ßen, was der Kl. für richtig hält, oder der verklagte Kreis, 
wie der Bekl. annimmt. Im ersten Falle wäre seine oberste 
Dienstbehörde der von ihm schließlich angerufene M in i
ster gewesen; im zweiten Falle fände auf ihn die erwähnte 
DurchfVO. zum DBG. für die Kommunalbeamten An
wendung, zu denen im Sinne der VO. auch die Beamten 
der Gemeindeverbände, mithin auch die des verklagten 
Kreises, gehören. Dann wäre nach der auf Grund des 
§183 DBG. ergangenen bereits erwähnten Vorschrift des 
§1 Abs. 3 der DurchfVO. z. DBG. v. 2. Juli 1937 und

n
28. April 1938 die obere Aufsichtsbehörde (§33 A p , 
der 1. DurchfVO. zur DGemO., v. 22. März 1935 
393) seine oberste Dienstbehörde, die in den Fällen 
§143 DBG. die zur Eröffnung des Klagewegs eri0.r?jS. 
liehe Vorentscheidung zu treffen hat. Die obere AufslCber 
behörde für den Kommunalverband des Kreises ist a 
in Preußen der RegPräs. . i

Der ganze Streit läuft mithin in der Revlnst. sei»1" 
lieh darauf hinaus, ob der Kl. als Leiter der Kreisben-L 
schule unmittelbarer Beamter des Bekl. oder des L̂ r) 
Preußen gewesen ist. Es ist eine alte Streitfrage, ob 
Lehrkräfte an den nichtstaatlichen öffentlichen Sch“ ( 
des Landes Preußen als unmittelbare Staatsbeamte 0 v
als unmittelbare Beamte der Schulunterhaltsträger - ,e( 
sehen sind. M it Rücksicht auf den starken Einfluß) ■ 
sich der Preußische Staat von jeher in Gesetzgebung u

ifli

durch Verwaltungsübung auf das gesamte Schulwesen & 
sichert hat, und der auch im Gewerbe- und Handels^11 
BesoldG. in den von der Rev. betonten Beziehungen '-p 
Ausdruck gekommen ist, hat das PrOVG. diese LehpO^j 
als unmittelbare Staatsbeamte angesehen. Das Rö-, e5 
sich vor allem mit der vermögensrechtlichen Seite i a s, 
Dienstverhältnisses zu befassen hatte, hat dagegen <nS 
den Gesichtspunkt, wer die Lehrkräfte anstellt, 111

de"

Vordergrund gerückt und sie danach nur als » ' S i  
Staatsbeamte und als unmittelbare Beamte der sie 
lenden Schulunterhaltsträger behandelt. An dieser Au ¿¿t 
sung ist festzuhalten. Sie allein entspricht entgeg^11^  
Ansicht der Rev. der Entwicklung, welche die Re 
gesetzgebung in den letzten Jahren genommen hat- R. ¡, 

Nach §7 des ReichsstatthalterG. v. 30. Jan. 1935 (Ru ¿e< 
65) steht das Recht der Ernennung und Entlassung £ä 
Landesbeamten dem Führer und Reichskanzler zu, de ¿¿t 
selbst ausüben oder anderen Stellen mit dem Re ¿¡eser 
Weiterübertragung übertragen kann. Auf Grund ‘Ljjll 
Vorschrift hat der Führer und Reichskanzler durch *  ^  
über die Ernennung und Entlassung der Landesbe»’ ^|j 
v. l.Febr. 1935 (RGBl. I, 73) unter Nr. III bestimm1’^ -  
sich die Ernennung und Entlassung der mittelbare11 
desbeamten nach den bereits geltenden Vorschrifte*1 prjaß 
ten soll und unter Nr. IV die RMdl. und RFM. zUin 
von Ausfiihrungs- und Übergangsbestimmungen pe' 
tigt. Nach den daraufhin ergangenen ministeriepApel' 
Stimmungen v. 22. Febr. 1935 (RGBl. I, 268)_sind "jr. jH
bare, also nicht unmittelbare Landesbeamte i.S. der
des Erlasses v. l.Febr. 1935 auch die Lehrpep,00«" u"'

beschadet einer Notwendigkeit staatlicher Bestätig11’ ”jcjie 
von den Unterhaltsträgern angestellt werden. Wenn = ¡̂t- 
Lehrpersonen, zu denen auch der Kl. gehört, danp^ ^
telbare Staatsbeamte sind, so müssen”  sie nach ^gcbi'1, 
maligen Gesetzeszustand unmittelbare Beamte der „ ¡ p  
unterhaltsträger gewesen sein. Das DBG., nach dess 1 s°‘, 
der Führer und Reichskanzler alle Beamten ert]e?ê  ¡äl 
weit gesetzlich nicht etwas anderes vorgeschrie£,gjeip  
oder er die Ausübung dieses Rechtes nicht anderen tr  
überträgt, und der dazu unter Aufhebung des vor^ ¡¡pd 
wähnten Erlasses v. l.Febr. 1935 ergangene F '1* 
die Ernennung der Beamten und die Beendigt 
amtenverhältnisses v. 10. Juli 1937 (RGBl. I, 
den hierzu ergangenen ministeriellen Durchfül 
Schriften v. 12. Juli 1937 (RGBl. I, 771) lassen -  „  er
weichende Auffassung erkennen. Für die Ernenn“  Ä f̂er
f l  »1 M l f l l l l f i i r t / l l l . *  f . L  f , . ,  «  CT i  t  t   O  - f  1   r l p f l  r _ i  C*

7*69) ¿of-

keip ¿et

an nichtstaatlichen öffentlichen Schulen von den ¡stP. e5
haltsträgern angestellten Lehrpersonen zu BeaniteIL)fpte"
nach Nr. II Abs. 2 und 3 der D u r c h f ü h r u n g s v o r  pi
weiter bei den bisherigen Vorschriften gebheb ■ d 
Frage, ob diese Lehrpersonen unmittelbare „ ßest l|(i 
Schulträger oder des betr. Landes sind, ist in den ^  1 
mungen gar nicht berührt worden. Diese Frag ^  iü 
den weiter oben erwähnten AusfBest. v. 22. Febr'0.enai,fll ,̂ 
hinsichtlich der Ernennung und Entlassung der 0 p t  d 
Lehrpersonen eine Beantwortung gefunden hatte^ f 
gegen jetzt in dem allerdings im Rechtsstreit 
teien noch nicht anwendbaren RGes. über die y j
lichung im Behördenaufbau v. 5. Juli 1939 (RöBF-’ jie" 
eine allgemeine Regelung erfahren. Nach Art. II ^¿e.i,zeV 
Gesetzes sind die Beamten der Behörden der l-a ,„c K -

di"
uesetzes sina aie ßeamten uer rsenoraen uu >eS - 
nach Art. I § 1 des Gesetzes zugleich Behörden 
ches sind, nunmehr unmittelbare Reichsbeamte S
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an g ilt“ , wie Satz 2 fortfährt, „für die Lehrer
dem tt i en Schulen und für die Volksschullehrer“ . Nach 
s°nen mkê sĉ uß ght es mithin nicht für die Lehrper- 
l(reiSL an H^htstaatlichen öffentlichen Schulen, wie den 
U n m i t H k  scüulen. Diese Lehrpersonen sind daher nicht 
R e i c h t  Reichsbeamte geworden, sondern mittelbare 
Ländert^™*? geblieben und müssen also, da es fortan 
amte j | atTde n*cht mehr geben kann, unmittelbare Be- 
s° Wenlrer Unterhaltsträger sein. Es besteht deshalb um 
zn̂ ellet|gcr ^ nlaß> von der bisherigen Rspr. des RO. ab-

§§ 2Q6 ,y°? ?er Rev. angeführte VO. zur Durchführung der 
Erzieh., V 2. ^er RDStrafO. im Bereich des RMin. für 
(RGBl jg> Wissenschaft und Volksbildung v. 23. Juli 1939 
nicht ) 'st iür die gegenteilige Auffassung des Kl.
VO., daRfeif t̂r^^’^* L>ie un*er IV enthaltene Vorschrift der 
liehen fil als berste Dienstbehörde für die an nichtstaat- 
die der c f , , . chen Schulen beamteten Leiter und Lehrer 
desbehörH a °*le.n Betätigung bedürfen, die oberste Lan- 
tung .müe ner für die Schulaufsicht zuständigen Verwal- 
^S tra foUSellen '?*’ g'R nur für das Verfahren der 
des iq un<f spricht im Gegenteil gegen die Auffassung 
Wen„ aer>n die Vorschrift wäre nicht nötig gewesen,Wenn nnr ~ wai\. utvm uu»g gvwvjvii,
0hnehin <- u1 e ln 'hr bezeichnete oberste Landesbehörde 
kanntenC?°? a% emein als oberste Dienstbehörde der 

Auch m * a rper-sonen üatte *n Frage kommen können, 
kann d ie / \ den? Finwand der unrichtigen Rechtsausübung 
der pev . Massigkeit des Klageweges entgegen der Ansicht 
den. DeVp-echtsstreite der Parteien nicht gerettet wer- 
lchen Geh' 1/ lwatl(f gehört lediglich dem sachlich-recht- 
cU beachto i  an und scheidet den auch von Amts wegen 
1143 DRPt nden verfahrensrechtlichen Vorschriften des 
P8] = gegenüber von vornherein aus (RGZ. 146, 35
d WennJl 19p35- USO»)-
?er Bekp n ,Rev- schließlich noch geltend macht, daß 
folge sein«>,p.den besonderen Umständen des Falles zu- 
pd insbe  ̂ borsorgepflicht den Kl. über die Rechtslage 
/ ' f t  hahe ' Mo Folgen der Versäumung der Ausschluß- 
°leher Aufi!r aren P'üssen und sich durch Unterlassung 
fsatzpfij.. , f larung ' n Höhe der Klagesumme schadens- 

ais "oues Vn^i ?emacht habe, so ist diese Klageänderung 
(Rq  j j.  J/ringen im Rechtszuge der Rev. unbeachtlich. 
An ’’ ■ ZivSen., U. v. 14. März 1941, III 60/40.) [He.]

hpfdelt es*?!?/ Urteil ist zuzustimmen. M it Recht be- 
Istaatlirh« Streitfrage, ob die Lehrkräfte an den 

'w/'bHbare °üentlichen Schulen des Landes Preußen 
ni/’jfüiterlni«5 aals0earnte oder unmittelbare Beamte der 
]i„ ,iiir die 7 „'ilnS®träger (insbes. der Gemeinden) waren, 
to i ng im Rok” n 1 durch das RGes. über die Vereinheit- 
ünl!■ dberhoU „ ° jden.aufbau v. 5. Juli 1939 (RGBl. I, 1197) 
dgfO'ttelbare eU,nd teils geklärt. Überholt insofern, als die 
jv  er'vähnten r (d- h. Landes-) beamteneigenschaft
Zulln a" e Läna ir ^ * e nicht mehr zur Erörterung steht. 
Sofplnni'ttelbar(.e Deanden s‘nd durch das genannte Gesetz 
HcW’ als Art », R e ' c h s beamten geworden. Geklärt in- 
UnH .stimmt n V  1 Satz 2 des Gesetzes aüsdrück- 
let?t d'e Vollfccu „  d 'e Lehrer an staatlichen Schulen 
h a m en streitig •Hehrer, was allerdings nur bzgl. der 
Ttiij ĵlSsträp-pr ®. konnte, nicht Beamte der Schulunter-f t l u  i r i o U  * U 1 V .I1 1  U C c t l l l l C  U C I  O U l U I U l l l U -

c-Wot are Rei’r i u  es‘ der Gemeinden, sondern fortan un- 
staatr binsichtrS u jm ê s'nd- Somit blieben nur noch 
Lehr lchen öffP, / r  ,der Lehrkräfte an den sonstigen nicht- 
us J \tls,alten ».-‘ .ohen Schulen (gemeindlichen höheren 
diesp ]w;* d e, schulen, Berufs- und Fachschulen 

ZWejfgi * ^Ocht bezeichnet Ha« TTrteit ieHnrh auch,;rWriv. " C|iei ata a bezeichnet das Urteil jedoch auch 
be^Men Lehr„ Urctl das Gesetz dahin geklärt, daß die 
Stute a Se'vorderf6rSOnen n ' c h t unmittelbare Reichs- 
Le"dp » UnterkLu0? - 11 nach wie vor unmittelbare Be- 
Bea„..Anfias Ifsträger geblieben sind. Diese zutref-esnit/ unassun<r t,- i /  geötieb 
v°n r \ncbaral(tp1- / nde r S’CL auch >n dem Aufsatz 
^ r dD/ l i Us em 7der Lehrer

Der
,, ‘ iu s . D\7 - '. . .v .  an den Gemeindeschulen“

Abs /Iher2eu:  R.VerwBl. 1039, 890 ff., 891 rechts. Hier 
„Satz2aa^Ta ausgeführt: „Damit (mit Art. II«11, § 5

rfaatli/i^s nie ‘ ■/’ verf.) ist einmal ausgesprochen, was 
* ei c i en Anstalt» iel war> daß die Lehrkräfte an den 

s beamtp\ Cr! rf ln® unmittelbare Staatsbeamte (jetzt: 
dipPter arsrumpSlf,c ‘ ^ um andern liegt in diesem Aus- 

6 ^ohrkräip6" Urt̂  e confrar'°  auch die Feststellung,
e an den nichtstaatlichen Schulen n i c h t

als unmittelbare Reichsbeamte anzusehen sind. Es fragt 
sich, welchen Charakter sie dann haben. . .  Entweder ist 
ein Beamter unmittelbarer Reichsbeamter, oder er ist (so
weit es sich um Gemeindeschulen handelt) Gemeinde
beamter. Ein Drittes gibt es nicht. Es ist also nicht mög
lich, einen an einer Gemeindeschule tätigen Lehrer, der 
nicht unmittelbarer Reichsbeamter ist, etwa als mittelbaren 
Reichsbeamten, jedoch nicht als Gemeindebeamten zu be
zeichnen. Infolgedessen muß aus der Bestimmung in Art. II 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 des Ges. über die Vereinheitlichung im 
Behördenaufbau gefolgert werden, daß die an den ge
meindlichen höheren Lehranstalten, Mittelschulen, Berufs
und Fachschulen tätigen Lehrkräfte nunmehr als Ge
meindebeamte anerkannt sind.“  Diese zutreffenden Ausfüh
rungen liegen ganz in der Linie des hier besprochenen 
Urteils.

Auch den Ausführungen, die das Urteil über die Frist
folgen der ordnungswidrigen Eröffnung des ablehnenden 
Vorentscheids macht, ist zuzustimmen. Ich darf insoweit 
auf Darlegungen, die ich anderwärts gebracht habe, Bezug 
nehmen. Zu der Parallelfräge, welche Folgen die vor
schriftswidrige Bekanntgabe eines im Erstattungsverfahren 
ergangenen ablehnenden Beschwerdebescheids hat, habe 
ich ausgeführt: „Wenn bereits der Erstattungsbeschluß 
selbst in vorschriftswidriger Weise zugestellt worden ist, 
kommt überhaupt, keine Frist in Lauf, weder eine Be
schwerde- noch eine Klagefrist. Ist dagegen — nach ord
nungsmäßiger Zustellung des Erstattungsbeschlusses — 
der späterhin auf die Beschw. des Betroffenen erteilte Be
schwerdebescheid fehlerhaft zugestellt worden, so wird 
der Erstattungspflichtige, wenn keine erneute, und zwar 
ordnungsmäßige Zustellung des Bescheids erfolgt, doch 
zumindest so verfahren müssen, wie weiln die Erteilung 
eines Beschwerdebescheids schlechthin u n t e r b l i e b e n  
w äre ... Anderenfalls geht er seines Klagerechts ver
lustig. D e n n  e r  k a n n  d e s h a l b ,  w e i l  i h m  d e r  
B e s c h w e r d e b e s c h e i d  — wenn auch vorschrifts
w idrig — z u g e s t e l l t  w o r d e n  i s t ,  n i c h t  b e s s e r  
g e s t e l l t  w e r d e n ,  a l s  w e n n  i h m  e i n  B e 
s c h w e r d e b e s c h e i d  ü b e r h a u p t  n i c h t  e r t e i l t  
w o r d e n  w ä r e “ ( Re uß ,  „Kommentar zum Erstat
tungsgesetz“ , S. 258 zu 16). Das ist die gleiche Grund
anschauung, die auch im oben abgedruckten Urteil ver
treten wird.

RA. H e r m a n n  R e u ß ,  Berlin.

*

13. RG. — § 6 der 1. VO. über den vorläufigen Aufbau 
des Reichsnährstandes v. 8. Dez. 1933 (RGBl. I, 1060); 
§§ 41, 79 BRÄndG.

Vor dem BRÄndG. getroffene und nicht auf ihm 
beruhende Angleichungsmaßnahmen sind der gerichtlichen 
Nachprüfung nicht entzogen.

Zurückliegende Zeit i. S. des § 79 Abs. 1 Satz 1 BR
ÄndG. kann nur die Zeit sein, die vor dem Eintritt der 
Neuregelung liegt. Dadurch ist also jeder Neuregelung, die 
auf Grund der §§ 40 ff. dieses Gesetzes getroffen wird, un
beschränkte Rückwirkung für bestehende Rückstände bei-
gelegt.

Eine Form ist für die' Angleichung nach dem BR
ÄndG. nicht vorgeschrieben; es genügt jede entsprechende 
Willenskundgabe. Sie kann auch in dem vorbereitenden 
Schriftsatz einer Behörde enthalten sein.

Der KI. trat am 1. Mai 1902 bei der Landwirtschafts
kammer in Oldenburg, der Rechtsvorgüngerm der Bekl. 
(Reichsnährstand), zunächst auf Probe, als Mehorations- 
techniker ein. Nachdem am 23. April 1919 Grundsätze 
über die Anstellung der Beamten der Landw.rtschafts- 
kammer aufgestellt worden waren, wurde am 29. Okt. 
1919 ein Dienstvertrag zwischen dem Kl. und der Land
wirtschaftskammer abgeschlossen, in dem das Anfangs
gehalt des Kl. auf 4600 M  und sein Dienstalter auf den 
1 Mai 1903 festgesetzt wurde.

Durch Beschluß des Vorstandes der Landwirtschafts
kammer v. 21. Okt. 1931 wurde der Kl. in die Gruppe A3 a 
der oldenburgischen BesoldO. heruntergesetzt. Das ge
schah auf Grund der oldenburgischen VO. zur Siche
rung der Haushalte von Land und Gemeinden v. 17. Okt. 
1931 (OldenbGBl. 47, 523).

Als im Jahre 1938-die Überführung der Beamten der
210*
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Oldenburgischen Landwirtschaftskammer in die BesoIdO. 
des Reichsnährstandes mit Wirkung vom l.O k t. 1936 statt
fand, war diese Eingruppierung für die Überführung des 
Kl. als Kulturamtmann des Reichsnährstandes in die Be
soldungsgruppe A 3 b maßgebend. Sein Besoldungsdienst
alter wurde dabei auf den 1. April 1916 festgesetzt.

Durch Verfügung des Reichsbauernführers v. 21. Jan. 
1938 wurde der Kl. zum 1. April 1938 in den Ruhestand 
versetzt. Er erhielt eine Mitteilung der Landesbauern
schaft v. 31. März 1938 (Abschrift BI. 13), nach der sein 
ruhegehaltsfähiges Dienstalter auf den 19. Dez. 1918 fest
gestellt wurde, so daß die ruhegehaltsfähige Dienstzeit 
unter Anrechnung der Kriegsdienstzeit 28 Jahre betrug,

Der KI. vertrat die Meinung, daß erstens seine Ein
reihungen in die Gruppen A 3 a der oldenburgischen 
BesoIdO. und A3b  der ReichsnährstandsBesoldO. zu Un
recht erfolgt seien, weil im Jahre 1919 ihm die Laufbahn
gleichheit mit dem Landesobstgärtner zugesichert und 
seine Heruntersetzung im Jahre 1931 von der unzustän
digen Stelle angeordnet worden sei, weil es sich zudem 
um eine willkürliche Herabsetzung gehandelt habe. Er 
beanstandete zweitens die Berechnung seiner ruhegehalts
fähigen Dienstzeit, wobei er davon ausging, daß sein 
Besoldungsdienstalter früher von 4er Landwirtschafts
kammer bindend auf den 1. Mai 1903 festgesetzt worden sei.

Am 21. März 1939 hat der KI. die gegenwärtige Klage 
erhoben, mit der er für die Zeit vom 1. Jan. 1935 bis 
zum 31. März 1938 (Ruhestandsversetzung) rückständiges 
Gehalt in Höhe von insgesamt 3315 3tM, für die Folge
zeit bis zum 28. Febr. 1939 rückständiges Ruhegeld mit 
916,30 ¡RM und seitdem einen monatlichen Ruhegelds
mehrbetrag von 83,30 3tM sowie Zinsen forderte.

Das BG. hat das der Klage teilweise stattgebende 
Urteil des LG. im Sinne der völligen Abweisung der 
Klage geändert. Das RG. bestätigte.

Im Streit sind noch die Gehaltsbeträge, die dem KI. 
nach seiner Meinung für die Zeit vom 1. April 1935 bis 
zum 30. Sept. 1936 ohne Rechtsgrund vorenthalten wor
den sind. Obwohl schon auf Grund des §6  der l.V O . 
über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes vom
8. Dez. 1933 (RGBL I, 1060) der Reichsnährstand als 
Rechtsnachfolger auch an die Stelle der Oldenburgischen 
Landwirtschaftskammer getreten war und somit mit den 
Dienstverhältnissen ihrer übrigen Beamten und ihrer An
gestellten auch das Dienstverhältnis des KI. als Dienst
herr übernommen hatte, war der KI. damals noch nicht 
auch hinsichtlich der Besoldung in den Reichsnährstand 
überführt worden. Das ist — mit Wirkung vom 1. Okt. 
1936 — erst durch die BesoIdO. des Reichsnährstandes 
v. 14. Sept. 1936 geschehen, die auf Grund des § 16 der 
VO. erlassen worden ist.

Für die Beurteilung in der Revlnst. ist davon aus
zugehen, daß der KI. sich bereits , in dem hier zu be
trachtenden früheren Zeitraum im Beamtenverhältnis be
fand. Das folgt auf Grund der Rechtsnachfolge des 
Reichsnährstandes unmittelbar daraus, daß der KI. nach 
Maßgabe des oldenburgischen Landesrechts ebenfalls als 
Beamter schon der Landwirtschaftskammer angehört hatte.

Betrifft der Streit somit Beamtenbezüge, so setzt die 
Zulässigkeit der Klage gern. § 143 DBG. die Anrufung 
der obersten Dienstbehörde, als welche schon durch die 
VO. über das Dienststrafrecht für die Beamten des Reichs
nährstandes v. 8. Juni 1935 (RGBl. I, 747) in § 2 der 
Reichsbauernführer bestimmt worden war, und die Ein
haltung der Frist von 6 Monaten voraus. Daß diesen An
forderungen im gegenwärtigen Fall genügt worden ist, 
legt das BG. zu Eingang seiner Entscheidungsgründe 
ohne Rechtsirrtum dar.

Das Verlangen des KL betraf für die Zeit vom 1. Jan. 
1935 bis zum 31. März 1938 Gehalt, von da ab Ruhegehalt. 
In Hinsicht des Gehalts bemängelte der KI. die Ein
gruppierung, und zwar sowohl für die Zeit bis zum 
30. Sept. 1936, in der ihr noch die Festsetzung der Olden
burgischen Landwirtschaftskammer, nämlich die Zurück
gruppierung des Kl. im Jahre 1931, zugrunde lag, als 
auch für die Zeit vom l.O k t. 1936 ab, in der die Ein
gruppierung auf der Überleitung des Reichsnährstandes 
beruhte. In Hinsicht des Ruhegeldes beanstandete der KI. 
dementsprechend ebenfalls die Höhe des Gehalts, von 
der bei der Berechnung ausgegangen ist, darüber hinaus 
aber auch noch die Bestimmung seiner ruhegehalts

fähigen Dienstzeit. Es ergaben sich damit drei Str 
Zusammenhänge, nämlich über die Eingruppierung ul 
zum 30. Sept. 1936, über dieselbe vom 1. Okt. 1936 
und über die ruhegehaltsfähige Dienstzeit, von de« j
indessen nur der zuerst genannte in die Revlnst. g 
ist. Das BG. hat diese drei Zusammenhänge üb---. e, 
stimmend aus demselben rechtlichen Gesichtspunkt6 ~ 
schieden. Er besteht darin, daß nach §41 Abs. 3 BRAn ,£r 
die richterliche Nachprüfung der Festsetzungen ,£ 
Dienstbehörde, die der Behandlung des Kl. zugnu
liegen, ausgeschlossen sei. Sofern cs sich um die y  
gruppierung handelt, begründet das BG. das dämm “ j, 
der KI. im Jahre 1931 durch die zuständige Stelle "
Maßgabe der damaligen Angleichungsvorschriften 
gruppiert worden sei und daß auf diese Einreihung ^ 
die Zeit vor Inkrafttreten des BRÄndG., dessen 3 
Abs. 3 so anzuwenden sei, als beruhte die frühere 
gleichungsmaßnahme auf diesem Gesetz.

Diese Begründung wird von der Rev. mit Recm 
gegriffen.

Die Angleichung des Jahres 1931, die freilich n n ^L ,e  
haft die hier in Rede stehenden Bezüge des KI. in1 ‘ ,tef 
einer Anpassung an die Bezüge vergleichbarer Beayflr- 
geregelt hatte, war nach den damals bestehenden 
Schriften der gerichtlichen Nachprüfung nicht 6ntz° <je5 
Die Annahme aber, daß sie infolge des Inkrafttretens 
BRÄndG. ohne weiteres der in dessen § 41 Abs. J ^  
geordneten Unüberprüfbarkeit teilhaftig geworden 
ist nicht zu rechtfertigen. ' ^

Das BG. beruft sich für sie auf eine Entscheidung  ̂Jj, 
RArbG. „JW. 1934,1444“ . Es handelt sich um dasj^^s-
13, 283 (290) abgedruckte Urteil. Dort ist aber nur ^  
gesprochen, daß die vor dem BRÄndG. auf 0»unhnie,i 
Notverordnungen getroffenen Angleichungsmaß113, 
auch nach dessen Inkrafttreten wirksam sind ün ^  
stehen bleiben. Das ist nicht zu bezweifeln, er gm1 
nichts für die gerichtliche Nachprüfbarkeit dieser ^  
auf dem BRÄndG. beruhenden Maßnahmen. Am-Aa|ts 
muß mangels jedes anderweitigen gesetzlichen Ä gQ. 
als an sich fortbestehend angenommen werden- l-]3* p- 
hätte daher zur Entscheidung über diesen Teil de ¡̂t 
Spruchs, abgesehen von der Frage der Zuständig*61“ p- 
der es sich befaßt hat, die sachliche Richtigkeit ^  
gleichung des Jahres 1931 prüfen müssen, es ?el p ' 
daß nach Inkrafttreten des BRÄndG. eine weiter^tte. 
gleichungsmaßnahme den Anspruchsteil betroffen ¡tt 
Ist das eingetreten, so müssen allerdings, da der 
den an sich der Angleichung unterworfenen I e öe' 
gehör), die mit seinen Gehaltsansprüchen beteß.‘ 
richte nach § 41 Abs. 3 BRÄndG. diese Angl61̂ , # '1 
maßnahme hinnehmen, ohne ihre Grundlage >ia?nir p ‘ 
zu können. Das g ilt insbes. von der im Wege em1 g. 
gleichungsmaßnahme vorgenommenen Eingrupp16 /U' 

Eine unzweifelhafte Angleichungsvcrfügung “ -teilt611 
ständigen Stelle liegt in Gestalt des dem Kl. iie Alü 
Schreibens vom 29. Jan. 1940 vor. Daß das für ^  pP.

Ügleichung der Bezüge eines Beamten Erfordern6' f #  
im Jahre 1940 nachgeholt werden konnte, und 7 afrefi? 
Rückwirkung für die vergangene Zeit seit Ink1'“ 
des BRÄndG., hat das BG. zutreffend dargek-k ^  d> 
über die Möglichkeit von Angleichungsmaßnahm Ä ü 1’ 
vor dem Erlaß des DBG. erlassen sind, auch K. i, ß3 
19 [25] und 157, 161 [164].) Indessen befaßt s16, m 
Schreiben vom 29. Jan. 1940 überhaupt nicht rnit „ag t» 
zügen, die dem Kl. in der Zeit vor dem 1. Okt. ¡sCfi'P 
Grund der damals für ihn maßgeblichen olden du e vie‘ 
Besoldungsvorschriften zustanden. Sein Inhalt k ‘ ‘ ef 
mehr zwanglos nur dahin verstanden werden, A3 J036 ^  
Bezüge betrifft, die der KI. — seit dem 1. Ob 
auf Grund der für den Reichsnährstand neu eing 
Besoldungsgrundsätze zu erhalten hatte. a di*S

Die Revisionsbeantwortung meint freilich, “  s£j, 5 | 
Beschränkung für die Entscheidung belanglos , 
bezieht sich auf den § 79 BRÄndG. und w ill da ‘ A 
zum Ausdruck bringen, daß der KI. infd '£e p  
gleichung, die für die Bezüge ausgesprochen w „jeS £3 
die er auf Grund der BesoIdO. des Reichsnährs^j^ 
erhalten hat, überhaupt für die Zeit seit dem ‘ -kjgg V j 
nicht die Zahlung darüber hinausgehender , ^,79 A ^ r
langen könne. Zutreffend ist daran, daß nach s \ f tg 
Satz 1 BRÄndG. Nachzahlungen über den B
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*linaus auch für die Vergangenheit nicht 
*lnc'en- Die „zurückliegende Zeit“ , von der das Ge-

EinJP/’cht, kann ferner nur die Zeit sein, die vor dem 
also er Neuregelung liegt. §79 Abs. 1 Satz 1 legt 
Ges ie<t Neuregelung, die auf Grund der § § 40 ff. des 
beschul fen w irt*> Rückwirkung bei, und zwar un- 
'hr > sowe>t es sich um die Rückstände aus der
sind „ er.ge2angenen Zeit handelt. Diese Rückstände 
DariihPV-m Räumen der Neuregelung zu begleichen. 
zaMuner hinaus können die betroffenen Beamten Nach-

„zurückliegende Zeit“ , von der das Ge-

Angleichung 
um die es sich handelt, stattgefunden hat.1» w V* IV- Co olC_.II HuHUCHj OlUllgLlUHUCU Halt

■29. i‘ '^V oraussetzung  ist durch das Schreiben vom 
auch w' • nic^  verwirklicht worden. Wenn der KI. 
betra’chf6 j in2angs angenommen, bereits in dem hier zu 
§eW6rdr~ Cn -̂e‘traum Beamter des Reichsnährstandes
auf Qr,en ,War> so erhielt er doch seine Bezüge nicht 
stände« 6er späteren Vorschriften des Reichsnähr-
die *»’ , 6ie allein in der Verfügung v. 29. Jan. 1940
BRäikKI f ‘a'e un*er Anwendung des Kapitels V III“  des 
der olrWi cst£ese*z* worden sind“ , sondern auf Grund 
Einstuf,," .rgischen BesoldO. Für die Einreihung und 
*̂ 40 de,, $  ln 6‘ese aber stellt das Schreiben vom 29. Jan. 
sen will _ fr£ ,eich> den § 40 BRÄndG. durchgeführt wis-

?chi
De[ Senat

n'cht an.
.areiben v , mT maessen an, aan Bereits vor aiesem 

hier noc, a,e Ungleichung nach dem BRÄndG. für den 
'Vörden w ZUi erdrternden Anspruchsteil ausgesprochen 
*938 hp.-R,31' *n dem Oberleitungsvermerk vom 4. März 

" ^ ßt es unter Nr. 3:
das ‘^ P r ü f u n g  der Besoldungsverhältnisse durch 
Aufsicht^ i!u.f8*sche Staatsministerium als staatlicher 
s° daß uörde hat am 20. Dez. 1936 stattgefunden, 
P ite lvirin  Y,orgeschriebene Angleichung gemäß Ka- 

Dje |1- aes BRÄndG. v. 30. Juni 1933 durchgeführt ist.
%atsminie+rV̂ B nte Nachprüfung des Oldenburgischen 
n’chts wei*p^r!utns im Jahre 1936, über die das BG. 
cUr aus h-',r 'es?tgestellt hat, sprach aber möglicherweise 
^a*.*e des ici ei.ne Angleichung nach dem BRÄndG. im 
Sichtlich „V mcht erforderlich sei; es ist zudem nicht 
„?Rannt? ’ . das Ergebnis der Nachprüfung dem Kl. 
vlcbt davoriat:ß* worden ist. Es kann daher allerdings 
, 0rgang dpa alls£eßange,i werden, daß schon in dem 
ü erblic[i  .Jahres 1936 eine Anffleichumrsmaßnahme1936 eine Angleichungsmaßnahme

tU£e einw,iL.1Ŝ’ <*‘e au* die hier zu betrachtenden Be- 
i ahres igo.Kea wollte, indem sie die Anordnung des 
J /  pldenhii’rn.- ui c*1 die der Kl. in die Gmppe A 3 a 
(JJderhoitp „Als]c j en BesoldO. heruntergruppiert wurde, 
® uudete. nc* dabei ihre Wirksamkeit auf das BRÄndG.

es„ .schon, in dem ausdrücklichen Hinweis
b ln arz 193S den der Oberleitungsvermerk vom
tU„ n. Denn i a t> e'ne solche Wiederholung zu er- 
dpr'.Schreihp,, dei Uberleitungsvermerk ist dem KI. mit 

Neu - etl vom la  « s -  ___ j _____ -7........ i -
t e ch.t

U° rdnun VOn.1 14‘ *^arz *938 gerade zum Zwecke
ORp M‘t w c ^ r  ŝ '.ner Besoldungsverhältnisse bekannt- 
dip diese a ,!'- P 'e Kev. hält unter Hinweis auf § 163 
tUtiP,er*ügunrr ! deshalb nicht für angängig, weil 
Di?e\?e**t WordV* *4-.A*ärz 1938 dem KI. nicht förmlich 
SM lu,°rSchrift dis Ss 'i E.iinyand J st unbegründet.

die
dieses Gesetzes“  

„bekanntzugeben sind“ . Diese

Ä § *63 DBG. ordnet die förmliche Zu- 
, Beamte,, „  , 1 ,nur ***'' Entscheidungen an, „die 

VöiV  1- des n n r  den Vorschriften dieses Gesetzes“  
Uichi Se*v.unrr +!?;„: „bekanntzugeben sind“ . Diese
¿iej! ZU- Verfnm f it  auf„ die Verfügung v. 14. März 1938 
i*ach „  s BRXnu^ 611 *erner> die zur Durchführung der 
'hrer \v,Semeinpn r^‘ erj° *£ en> bedürfen zwar ebenfalls 

r ^ 'r k sa m k!?; ,F1111 dsätzen des Ve 
Blr?lese kann * 'Ier. Bekanntgabe ai

--8 Uind aU-* jede Art erfolge... __  _____
s°<nit • Atmipinv,’ ln d£>n Vorgängen vom 4. und 14.1 

'  nicht ^ lchungsmaßnahme zu erblicken, besteht

¥s$§
äc f  des D^.gung

">rer \v!?etr)einen C  ucuuncu ¿wai cucuiiui»
aber lrksamlfA;r J,runil sa*zen des Verwaltungsrechts zu 
aiäBl diese kann . i  r. Bekanntgabe an den Betroffenen; 
*938 ^ .s Hindern; aUf *,etle Art erfolgen. Ein Verfahrens-

_ U ](X  1 V“  ' IJ  I S .  in Hon A ____J  1 A k K a n

.Ob

März

Tra°.. aber
5°S?*he beizum'Cl' , diesen Vorgängen eine derartige

ra.iedenfaUclm.essen *s*> kann dahinstehen, da eine 
HrmlenstbehüLeill<l r anderen Kundgabe der vorgesetz- 

*satz v „ /d e  des Kl. beizutnessen ist. In seinem 
• Mai 1939 hat der Bekl. unter 1 erklärt:

Nach dem BRÄndG. § 48 hat die Anpassung des
Gehalts mit Wirkung vom 1. Okt. 1933 zu erfolgen.
Die Einstufung ist mit der Verfügung vom 14. März
1938 erfolgt, und diese Einstufung ist nach §41 Abs. 3
der Nachprüfung im ordentlichen Rechtswege entzogen.

Hier kommt unzweifelhaft der Wille der Dienstbehörde 
zum Ausdruck, alle Maßnahmen, die seit dem 1. Okt, 
wegen des Gehalts des KI. getroffen sind, auf das 
BRÄndG. zu gründen. Selbst wenn es also so wäre, daß 
das Schreiben vom 14. März 1938 sich nur mit dem Ge
halt des KI. nach dem l.O k t. 1936 befaßte und der Über
leitungsvermerk vom 4. März 1938 über die vor diesem 
Zeitpunkt liegende Zeit nur berichtet hätte, so trat dem 
letzteren spätestens nunmehr der Ausdruck des Willens 
hinzu, auch das in dem Vermerk für die Zeit zwischen 
dem l.O k t. 1933 und dem 30. Sept. 1936 Festgelegte auf 
die Rechtsgrundlage des BRÄndG. zu stellen. Dieser Ver
waltungsakt, den die mitgeteilte Erklärung des Bekl. 
somit enthält, konnte auch als Prozeßerklärung in einem 
vorbereitenden Schriftsatz erfolgen. (Vgl. das zum Ab
druck bestimmte Urteil des RArbG. v. 29. Okt. 1940, 
RAG 44/40.) Denn, wie schon gesagt, ist eine Form für 
die Angleichung nicht vorgeschrieben; es genügt jede 
Kundgabe eines entsprechenden Willens der zuständigen 
Stelle an den Beamten. Damit ist nicht ausgesprochen, 
daß in jedem vorbereitenden Schriftsatz einer Behörde, 
in dem die Frage einer Angleichung behandelt wird, ein 
solcher Verwaltungsakt zu erblicken wäre; es kann sich 
vielmehr auch so verhalten, daß das Ziel eines solchen 
Schriftsatzes sich darin erschöpft, lediglich in „de
klaratorischer“  Weise über anderweitig eingetretene Vor
gänge zu berichten. Die Möglichkeit, dem Schriftsatz 
selbst den Verwaltungsakt zu entnehmen, ist ferner dann 
ausgeschlossen, wenn er weder den für jede Aus
gleichungsmaßnahme wesentlichen Vorgang — den Ver
gleich der anzugleichenden Bezüge mit denjenigen gleich 
zu bewertender Reichs- oder Landesbeämter (§ 40 
BRÄndG.) — selbst ergibt, noch ihn dadurch ersetzt, 
daß er sich den anderen Ortes vorgenommenen Vergleich 
zu eigen macht. Diese Bedenken bestehen im gegen
wärtigen Falle nicht: Die Neueingruppierung des KI. war 
1931 erfolgt, 1936 nachgeprüft und 1938 wiederholt wor
den, und zwar in einer Weise, die jeden Zweifel über 
die Willensmeinung der Dienstbehörde in Ansehung der 
gehaltlichen Behandlung des KI. ausschloß. Es bedurfte 
nur noch der Kundgabe des Willens, diese Regelung auf 
das BRÄndG. zu gründen. Sie ist dem gedachten Schrift
satz zu entnehmen. Dadurch ist der 1931 erfolgten 
Eingruppierung des KI. die Unüberprüfbarkeit des § 41 
Abs. 3 BRÄndG. zuteil geworden.

(RG., III. ZivSen., U. v. 7. Febr. 1941, III 45/40.) [N.]
*

14. RG. — Ges. über die vorläufige Verwaltung des 
Saarlandes v. 30. Jan. 1935 (RGBl. I, 66); VO. über die 
Rechtsverhältnisse der Beamten des Saarlandes v. 22. Febr. 
1935 (RGBl. I, 225); PrBeamtAltruhegehaltsG. v. 17. Dez. 
1920 (GS. 1921, 214); PrBeamtDiensteinkG. v. 17. Dez. 
1920 (GS. 1921, 135); PrBesoldG. v. 17. Dez. 1927 (GS. 223).

Für die Ruhegehaltsbezüge eines saarländischen Ge
meindebeamten, der vor der Unterstellung des Saargebiets 
unter den Völkerbund in den Ruhestand versetzt wurde, ist 
seit der Rückgliederung des Saargebiets im Jahre 1935 das 
PrBeamtAltruhegehaltsG. und damit die BesoldungsO. 
und BeamtDienstEinkG. v. 17. Dez. 1920 maßgebend, ob
wohl diese Gesetze im Saargebiet zunächst keine Geltung 
erlangt hatten.

(RG., III. ZivSen., U. v. 31. Jan. 1941, III 105/39.) [He.]
*

** 15. RG. — § 86 RVersorgG.; § 134 WFVG.; Ges. vom
4. Juli 1939 (RGBl. I, 1905).

Nach § 86 RVersorgG. können Personen, die nach dem 
RVersorgG. und dem WFVG. versorgungsberechtigt sind, 
trotzdem die Haftung des EisenbHaftpflG. gegen die Reichs
bahn bei Dienstbeschädigung geltend machen; dagegen ist 
das im Falle des § 134 WFVG. nicht möglich. Nach den 
neueren Gesetzen haftet das Reich nur im Rahmen der 
durch sie gewährten Versorgungsgenüsse.

Die deutsche Reichsbahn kann nicht mehr als eine vom 
Reiche verschiedene Rechtspersönlichkeit angesehen wer-
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den. Wer einen Anspruch gegen die Reichsbahn erhebt, 
macht also einen Anspruch gegen das Reich geltend.

1. Der Vater der minderjährigen Kl., Ing. Hans B., ist am 
18. Juli 1939 als Pionier zum Wehrdienst eingerückt und 
wurde einem Pioniereisenbahnzug zugeteilt, der am ll.O k t. 
1939 am Bahnhof L. verschoben wurde. Dabei ereignete 
sich ein Zusammenstoß, bei dem B. getötet wurde. Die Kl. 
behaupten, daß der Unfall auf das Verschulden der Eisen
bahnunternehmung und der Personen, deren sie sich zum 
Betriebe bedienten, zurückzuführen sei und erheben Ersatz
ansprüche gemäß § 1327 ABOB. Dabei bringen sie von der 
beanspruchten Rente den Betrag von monatlich 46,80 J lJ i 
in Abzug, weil sie diesen Betrag teils von der Reichsver
sicherungsanstalt für Angestellte, teils auf Grund des § 104 
WFVG. v. 26. Aug. 1938 (RGBl. I, 1077) beziehen.

Die bekl. Reichsbahn beantragte Klageabweisung, da der 
Unfall auf das alleinige Selbstverschulden des Verunglück
ten zurückzuführen sei und da nach § 134 WFVG. Versor
gungsberechtigte für eine Wehrdienstbeschädigung und 
ihre Folgen gegen das Reich Ansprüche nur nach diesem 
Gesetze erheben können. Damit seien weitergehende An
sprüche auch gegen die Reichsbahn ausgeschlossen, da 
diese mit dem Reiche wesenseins sei. Zur Unterstützung 
dieses Standpunktes berief sich die Bekl. auf eine Anord
nung des C&erkommandos der Wehrmacht, die auf Grund 
einer Anregung des RVerkMin. erging und die besagt, 
daß die Deutsche Reichsbahn nicht „D ritte r“  i.S. des § 86 
(2) RVersorgG., des § 134 (2) WFVG. und des § 139 DBG. 
sei, weil es sich bei ihr um das Vermögen des Reiches 
handle. Diese Anordnung sei durch einen Erl. des RVerkM. 
v. 5. Sept. 1939 bekannt gemacht worden und enthalte auch 
eine authentische Auslegung des § 134 (1) WFVG. Den

tleichen Standpunkt habe das RVerkM. in einem Erl. vom 
. A pril 1940 eingenommen, in dem die Reichsbahndirek
tionen angewiesen wurden, darüber zu berichten, ob und 

unter welchen Voraussetzungen sie bei Unfällen von Sol
daten auf Urlaubsfahrten eine Haftpflicht anerkennen, oder 
die Haftung ablehnen, weil es sich um eine Wehrdienst
beschädigung handle. Die Hinterbliebenen eines einem 
Eisenbahnunfall zum Opfer gefallenen Soldaten könnten 
keine höheren Ansprüche erheben, als die Hinterbliebenen 
eines vor dem Feinde Gefallenen.

2. Das Prozeßgericht hat die Verhandlung auf den 
Grund des Anspruches eingeschränkt, brachte die genann
ten Erl. v. 5. Sept. 1939 und 4. A pril 1940 zur Verlesung, 
lehnte aber den Antrag der Kl. auf Beischaffung der in der 
Anordnung des Oberkommandos der Wehrmacht erwähn
ten Anregung des RVerkM. und der auf Grund des Erl. 
v. 8. April 1940 eingelangten Berichte der Reichsbahn
direktionen ab. Sohin haben beide Vorinstanzen das Klage
begehren mit der Begründung abgelehnt, daß die Kl., die 
gegen das Reich Versorgungsansprüche auf Grund des 
WFVG. besitzen, mit Rücksicht auf die Bestimmung des 
§ 134 (1) von der Reichsbahn auf Grund eines bürgerlichen 
Rechtstitels nicht begehren können. Denn die Reichsbahn 
sei nach dem REisenbG. v. 4. Juli 1939 (RGBl. I, 1905) mit 
dem Reiche wesenseins.

3. Gegen das Urteil des BG. erhoben die Kl. Rev. wegen 
Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger recht
licher Beurteilung. Die Mangelhaftigkeit des Verfahrens 
w ird in der Ablehnung der unter 2) genannten Anträge 
erblickt. Allein eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens kann 
sich nur auf das Verfahren betr. Feststellung des rechtlich 
maßgebenden Tatbestandes beziehen. Im vorl. Falle *st 
dieser unbestritten. Die Kl. erwarteten von der Durchfüh
rung der abgelehnten Beweise lediglich einen Beitrag zur 
richtigen Auslegung des § 134 WFVG. und eine Klärung 
sonstiger Rechtsfragen. Die Auslegung des Gesetzes ist 
aber Sache des Gerichtes und kein zulässiger Gegenstand 
für eine Beweisaufnahme. Es ist klar, daß eine von einem 
Ministerium ausgesprochene Anregung und Auskünfte der 
Reichsbahndirektionen für die Auslegung des Gesetzes 
nicht maßgebend sein können, selbst wenn sich ergeben 
sollte, daß diese Stellen die von der bekl. Partei vertretene 
Auffassung nicht teilen.

4. In rechtlicher Hinsicht bestreitet die Rev. die von den 
Vorinstanzen angenommene Identität von Reich und Reichs
bahn, da zwischen dem Reiche als Träger von Hoheits
rechten einerseits und der Reichsbahn, die bloß wirtschaft
liche und Vermögensinteressen des Reiches wahrzunehmen 
habe, zu unterscheiden sei. Übrigens ergebe sich aus den

Bestimmungen des REisenbG. über das Sondervermög?3 
der Reichsbahn und die getrennte Haftung für Verbindh®' 
keiten des Reiches und der Reichsbahn, daß beide einande 
nicht gleichzusetzen seien. Der Wehrmachtangehörige, de 
die Eisenbahn benutze, sei den besonderen Gefahren dw 
ses Betriebes ausgesetzt, müsse daher auch den diesen u ’ 
fahren entsprechenden besonderen Schutz des EisenV 
HaftpflG. genießen. Im Gesetze werde die Anwendbar^ 
der Haftptlichtgesetze nicht ausdrücklich ausgeschloss? > 
es könne daher nicht angenommen werden, daß der > 
Eisenbahnbetrieb verunglückte Wehrmachtsangehörige u3 
seine Hinterbliebenen schlechter gestellt seien als?' , ,  
Zivilperson und deren Hinterbliebene. Wenn das 9 Ö , 
kommando der Wehrmacht den nachgeordneten Di?n 
stellen untersagt habe, Regreßansprüche gegen die RelCtl 
bahn geltend zu machen, so könne dies die Hinterbliebei1 
eines Wehrmachtsangehörigen nicht hindern, den üm 
schied zwischen ihren Versorgungsgebührnissen und ' 
was sie aus sonstigen Rechtstiteln zu fordern hätten, ge|L, 
die Reichsbahn geltend zu machen. Diesen Rechtsaust 
rungen kann indessen nicht zugestimmt werden. s.

5. M it Rücksicht auf den Ort, an dem sich der Schade 
fall ereignete, ist die Haftung für den Schaden gemäßAj, 
Grundsätzen des interlokalen Privatrechts nach ostm?r 
schem Rechte zu beurteilen. Die Einheit der Reichseis _ 
bahn schließt nicht aus, daß für sie und ihre Rechtsbez^ 
hungen, je nach dem Orte ihrer Betätigung, verschied 
gesetzliche Vorschriften der einzelnen Landesgesetze 
Wendung finden (RGZ. 163, 66 =  DR. 1940, 98417)- L  
kommen daher die Bestimmungen des 30. Hauptstückes % 
ABGB., und da sich der Schadensfall vor dem 1. JurH>nßl- 
ereignet hat, das östHaftpflG. v. 5. März 1869 (Kr,n 
Nr. 27) in Betracht. Das RHaftpflG. ist nach Art. 
v. 3. Mai 1940 (RGBl. I, 713) nur auf spätere Schadei
anzuwenden.

n
ensfa!

•— ..... ......  j jes
6. Die Bestimmung des bürgerlichen Rechtes u»° ^  

EisenbHaftpflG., nach welchem im Falle eines Unfaljsrfef. 
der Eisenbahnunternehmung Schadensersatz verlang' 
den kann, haben schon durch die Bestimmungen des ^  -e 
UnfVersG. v. 28. Dez. 1887 (RGBl. Nr. 1 aus 1888) ^  
des Ges. v. 20. Juli 1894 (RGBl. Nr. 168) eine bet räch'in flt. 
Einschränkung erfahren, die der nach § 898 RVy- v0n 
spricht. Nach § 46 ArbUnfVersG. konnte ein Arbeite* ^  
der Unternehmung Schadensersatz nur begehren, we gc)i3' 
Unternehmung oder ihr gesetzlicher Vertreter den jE (er 
den vorsätzlich herbeigeführt hatte. Durch das an zw aU[ 
Stelle genannte Gesetz wurde die Unfallversicherung ^  
alle Betriebsbeamten der Eisenbahn, ferner auf die 
Eisenbahn freiw illig  versicherten Personen ausge°„,j(;li
Dabeii wurde ausgesprochen (Art. V II Abs. 4), daß ®|!L vef' 
gesetzlicher Vorschrift Versicherter oder ein .frei,W.hn ^
sicherter Staatsbediensteter, der von der Eisenbahn 
den bestehenden Vorschriften unentgeltlich zu b? ¿rli^ 
war (z. B. ein Postbeamter), wenn er einen Unfa11 <•
liegen die Eisenbahnunternehmung, vom Falle vorsa«tzlip•hef

Beschädigung abgesehen, keinen Ersatzanspruch, pe( 
auch keinen Anspruch nach dem EisenbHaftpflO- 113J. def! 
Gedanke, der diesen Bestimmungen zugrunde lag.."7̂  #  
den genannten Personen an Stelle des nur in eifl ’ fclr 
Mühe, Kosten und Risiko verbundenen Rechtsstreite “ 
setzbaren Anspruchs gegen die Eisenbahn einen ras * 
mit Sicherheit durchsetzbaren, wenn auch v ieHeic
teriell 
stalt zu

geringeren Anspruch gegen die Versicherun| eflti' 
i geben (vgl. W a c h t e l ,  „Kommentar zum & 

HaftpflG.“ , 1909, S. 80). ^
7. Einen ähnlichen Gedanken verfolgte die Beamte .^es 

Militärunfallfürsorgegesetzgebung des Deutschen da» 
(vgl. B r a n d ,  „Das DBG.“ , 3. Auf!., S. 670 f-)- 
Ges. v. 18. Juni 1901 (RGBl. 211) hat verfügt, dati ^ t a n; 
der Reichszivilverwaltung u n d  des S o l d a t e n  ¡je
d e s ,  die in unfallversicherungspflichtigen Betne;cl i e ,, 
schäftigt werden, und ihre Hinterbliebenen vom K
Pension oder Rente erhalten. § 12 (2) hat verfügt: ,, 
gehende Ansprüche als auf diese Bezüge stehen 
letzten und dessen Hinterbliebenen gegen das K. 
die Bundesstaaten nicht zu.“  Damit waren Ansp'Uß __ 
gen das Reich auf Grund der Bestimmungen des r vese>
des RHaftpflG. ausgeschlossen. Ausgeschlossen s 
wären auch Ansprüche gegen die vom Reiche s®,u„uch A 
benen Bahnen. Auf die strittige Frage, ob nicht ^  s 
Sprüche gegen die Reichsbahn ausgeschlossen vv

uit1
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lan
sefu^*uSetVOn ^er 1924 gegründeten Reichsbahn - G e - 

v.a * betrieben wurden (vgl. K. F r i t s c h ,
einzugehMgeSetZgebung“ ’ 3- Auil" S’ 200 ist hier nicht

sonenS 63'¡¡VUnfFürsG. vom Jahre 1901 wurde für Per- 
1906 S soa annscbabsstandes durch das Ges. v. 31. Mai 
12, Mai'ino 8‘eses wiederum durch das RVersorgG. vom 
Wurris' 1 j  (RGBl. 929) abgelöst, das wiederholt geändert 
NeufL nd m it.VO. v. 1. April 1939 (RGBl. I, 663) eine 
der V n Un®’„ erb'eb- § 86 dieses Gesetzes, das auf Grund 
die ihrp 'n-24-S®P‘- 1938 (RGBl. I, 1196) für Soldaten gilt, 
dem u  V.l®nsheistung in der Wehrmacht der Ostmark vor 
Vo. v ik  'V' 2 . 4938 beendet haben, und auf Grund der 
^ehrfaVu -’un‘ 4938 (RGBl- h 631) auch im Rahmen des 
I, 993i "  .geänderten WFVG. v. 4. Aug. 1921 (RGBl. 
*e>stuntr • jldaten anwendbar ist, die ihre Wehrdienst- 
30. Sept iqt« Cr Ostmark in der Zeit vom 14. März bis 
Passung 1 (..beendet haben, hat in seiner ursprünglichen
Perechtigier ,,F>'e nacb diesem Gesetze versorgungs- 
Peschädirr6114 ersonen haben aus dem Grunde einer Dienst- 
beruhpnH„ n? gegen das Reich nur die auf diesem Gesetze 

Nach AnsPrüche.“
Schädigt-’l ^ 1? Gesetze blieben die Ansprüche, welche be- 
t.rbliebenpn° dacen der einstigen Wehrmacht und ihre Hin- 
P'senbahnp11 au <3rut,d privatrechtlicher Titel gegen die 
Weil diecp j zu erheben hatten, regelmäßig unberührt, 
den einzelne âmals (1920) nicht vom Reiche, sondern von 
Ausfuhr,m„eni 8undesstaaten betrieben wurden. Als nun in 
gemeinen v  i ,A rb .89 WeimVerf. das Reich die dem all- 
vertrag m., , e“ r dienenden Eisenbahnen (durch Staats- 
^erwaltuno. -n Bun6esstaaten) in sein Eigentum und seine 
IRGBI. 77?,n “ bernommen hatte (Ges. v. 30. April 1920 
nUr nach dp nv.rde von dem Grundsätze, daß das Reich 
Utld durch r,m RyersorgG. haftet, eine Ausnahme gemacht 
^geführten A , es- v- 22. Juni 1923 (RGBl. 513) dem oben 
£d°ch dip *Abs' 4 des § 86 beigefügt: „Unberührt bleiben 
r QB'- 207w<nSrl?rüche aus dem RHaftpflG. v. 7. Juni 1921 
ppsprüche rv Uabe‘ beweist das Wort „jedoch“ , daß die 

des i gegen einen im RHaftpflG. genannten Be- 
> AnsPrüpuChes- a'so die Reichsbahn, gerichtet wurden, 
pPSiatz ist zu ,^e£en das Reich zu verstehen sind. Dieser 
^ versoro-r. 1 ln die noch heute geltende Fassung des 

' rgegangen-
p Ushmmuna a lrn„vorl. Rechtsstreite die bekl. Partei mit 
„ wähnten cs, rslgerichtes versucht, aus der unter 1 

,An0rdnacht abz'U]^ I'ordnung des Oberkommandos der Wehr- 
Ksu ehendmo„u’ daß “ ei Dienstbeschädigung von Soldaten 
Rv n aüsgesrhi ung des EisenbHaftpflG. gegen die Reichs- 
s I ers°rgQ Si en sei’ so erg'bt sich für die nach dem 
de?611 das n e d f 6-1?1 WFVG. versorgungsberechtigten Per- 
spik1? der 61 aus e’ner ausdrücklichen Bestimmung
An0- ■ ezogpn«dllp des Oberkommandos der WehrmachtAn. ^ezotrpno« p r» u u u s u m n u iiu u s  uer w en rm a cn t 
RpiJdnuna un„n §.8,6 RVersorgG. Die mehrfach genannte 
\»pA,es i.s  r,„n | lcb daher nur auf Regreßansprüche des 
R if> .  und Hpc I  ?5 Abs- 2 RVersorgG., des § 134 (2) 
maoLS(chluß da § 139 DBG. beziehen, läßt aber keinen 
Wiri1 die Rpor er zu’ w ‘e vom Oberkommando der Wehr- 

rct. Stimmung des § 134 (1) WFVG. ausgelegt
Allein d‘

kehHS°rgG. hu'!!' !ahre 1923 eingefügte Bestimmung des 
19q, e die Gpopi5* eJne vereinzelte Maßnahme. Im übrigen 
lichpaa®gesnrnpkgebun& zu dem schon im BeamtUnfFürsG. 
di» a Giene*« . henen Grundsätze zurück, daß im öffent-die
!K hspr
auch
Vor]

R'enste c+lu“ ' 1,1 Grundsätze zurück, daß im öffent- 
, Grund ,de Personen und ihre Hinterbliebenen,üpk, rund dö. i t  , I8° nen una mre nintermieoenen, 
üpu Raben „  . r Gnfallfürsorgegesetzgebung einen An- 

insbef e, g.e "  d a s R e i ch  keilerlei weitere An- 
p *nen nirti ®!nen nach dem RHaftpflG., damit aber 
„u 'e in Fr- dein OstEisenbHaftpflG. haben. Der im 
,7.9 allp A ./age kommende 8 134 m  W FVfi srhlipRt^ ä ! le Ansn?nPk°mmende § 134 i 1) W FV0- schließt 

ĉhadft^ Q .  sp fiL /i le £e£en das Reich aus, die nicht aus 
^ ite r^^fsatzanü  he^vorgehen, und § 124 DBG. schließt 

r^^endpn TSTPr i iChe von Rpflm fpn in  pinpm nnrh

& » b C Umh
h,
bo!jgen'

- wo i l,nimilnrr dUWClUICHUC WVilMUl
¡̂ aichi, rdaute dpegl nc,yon dem dem Gesetzgeber vorliegen- 

von dpSr ! , 86 RVersorgG. beweist, daß eine Ab-
1
1 - ue
rcb den6 ;Ch ¿es RVersorgG. und des WFVG. wollte 

lm Qe®- v. 22. Juni 1923 (RGBl. I, 513) ver

lg» *  von Hpr  u ‘ v v u a u i^ u .  uew e is i, aao trmc « u -  
bsinu der fr iil aus besonderen Gründen für die Ange- 
Ür Chtigt war ren VThrmacht geschaffenen Regelung

Ja » Z

fügten Zusatz zu § 86 (1) den Wehrmachtsangehörigen aus 
der Zeit des Weltkrieges und der Nachkriegszeit die nach 
dem MannschVersorgG. v. 31. Mai 1906 möglichen An
sprüche gegen die vormals bundesstaatlichen Eisenbahnen 
auch nach ihrer Verreichlichung belassen (vgl. RGZ. 108, 
151). Hingegen haftet nach den neueren Gesetzen: WFVG. 
und DBG. das Reich bei Dienstbeschädigungen nur im 
Rahmen der durch diese Gesetze gewährten Versorgungs
genüsse. Die gegenteilige Bestimmung des RVersorgG. ist 
eine auf einen bestimmten Personenkreis beschränkte, der 
Verallgemeinerung nicht fähige Ausnahmebestimmung.

9. Die Kl. versuchen zwar auch in der Rev. dieser Fol
gerung durch die Behauptung entgegenzutreten, daß die 
Deutsche Reichsbahn auf Grund der Organisation, die sie 
durch das Ges. v. 4. Juli 1939, RGBl. I, 1905 (REBG.) er
fahren habe, eine vom Reich verschiedene Rechtspersönlich
keit sei. Allein dem kann nicht zugestimmt werden. In den 
Ges. v. 10. Febr. 1937 (RGBl. II, 47) und dem REBG., das 
seit 12. Juli 1939 auch in der Ostmark in Kraft steht (GBl. 
für das Land Österreich Nr. 823/39) kommt mit voller 
Schärfe und Deutlichkeit zum Ausdruck, daß Reich und 
Reichseisenbahn nicht juristische Personen nebeneinander 
sind, sondern eine Einheit bilden. Der Reichsbahn kommt 
Parteifähigkeit, aber, wie auch aus dem Gegensatz zu der 
für die Reichsbank getroffenen Regelung erhellt, keine 
Rechtspersönlichkeit zu. Das Reichseisenbahnvermögen 
enthält zwar außer den Vermögensstücken, die schon immer 
Eigentum des Reiches bzw. des österreichischen Bundes
schatzes gewesen sind, auch Vermögen, das früher der 
Deutschen Reichsbahngesellschaft und dem Wirtschafts
körper Österreichische Bundesbahnen gehörte. Aber alle 
diese Bestandteile bilden jetzt nach § 1 (1) und (2) REBG. 
ein einheitliches Vermögen, für das gewisse Sonderbestim
mungen gelten, daß aber niemandem anderen gehört als 
eben dem Reich. In dieser Richtung schließt sich das RG. 
vollständig den Ausführungen des BG., insbes. in der DJ. 
1941, 275, und den Gründen dem Satze an, daß, wo immer 
die Reichsbahn im Rechtsverkehre auftritt, der Handelnde, 
Berechtigte und Verpflichtete immer nur das Reich selbst 
ist. Wer einen Anspruch gegen die Reichsbahn erhebt, er
hebt einen solchen gegen das Reich. Dem steht für den vor
liegenden Fall §.134 ( l)  WFVG. entgegen.

10. Wenn das BG. die Reichsbahn eine statio fisci nennt, 
w ird hierdurch die Rechtslage allerdings nicht richtig ge
kennzeichnet. Die stationes fisci haben nur eine verwal
tungsmäßige, aber von der auf praktischen Gründen be
ruhenden positiven Bestimmung des § 1441 ABGB. über 
die Unzulässigkeit der Aufrechnung abgesehen, keine p ri
vatrechtliche Bedeutung. Es handelt sich vielmehr bei der 
getrennten Haftung des Reiches für Schulden, die zum 
Reichseisenbahnvermögen gehören, und für andere Schul
den um eine beschränkte Haftung. Das Reich haftet für 
Schulden, die mit dem Betriebe der Reichsbahn im Zusam
menhang stehen, nur mit dem Reichseisenbahnvermögen, 
für sonstige Schulden nur mit seinem sonstigen Vermögen. 
In beiden Fällen ist aber der Verflichtete dieselbe Person, 
nämlich das Reich. Wenn nun § 134 (1) WFVG. ausspricht, 
daß Versorgungsberechtigte gegen das Reich eine Forde
rung nur nach dem WFVG. haben, die gegen die Wehr
machtsfürsorgebehörden geltend zu machen ist, so folgt 
daraus, daß zugunsten dieser Forderung nicht auf das 
Reichseisenbahnvermögen gegriffen werden kann, und daß 
dem Versorgungsberechtigten eine Forderung, zu deren 
Gunsten auf das Reichseisenbahnvermögen gegriffen wer
den könnte, nicht zusteht.

11. Soweit sich die Rev. auf rechtspolitisches Gebiet be
gibt und geltend machen w ill, daß kein hinreichender Grund 
dafür bestehe, Soldaten, die den Gefahren des Eisenbahn
betriebes ausgesetzt sind, schlechter zu stellen, als Z iv il
personen, kann ihr von den Gerichten die an die geltenden 
Gesetze gebunden sind, nicht gefolgt werden. Die klare 
und bestimmte Anordnung des § 134 (1) WFVG., die sich 
von der des RVersorgG. deutlich unterscheidet, kann nicht 
vernachlässigt werden, wenn es auch richtig ist, daß die 
im Vorspruch zum WFVG. dargelegten Absichten des Ge
setzgebers auch eine andere Regelung möglich gemacht 
hätten.

(RG., VIII. ZivSen., U. v. 12. März 1941, V I I I7/41)
IN.)
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Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
16. RG. — §§ 301, 521, 522 ZPO. Ein Teilurteil über eine 

Anschlußberufung ist nicht nur dann unzulässig, wenn mit 
der Anschlußberufung eine Widerklage in den Rechtsstreit 
eingeführt worden ist, sondern auch, wenn sich die Partei 
mit der Anschlußberufung nur gegen eine teilweise Ver
urteilung im ersten Rechtszuge wendet.

Die Rev. rügt unter Bezugnahme auf RGZ. 159, 293 =  
DR. 1939, 329 '8, das BU. müsse schon deshalb aufgehoben 
werden, weil ein Teilurteil über den Gegenstand einer un
selbständigen Anschlußberufung unzulässig sei.

Das Urteil des LG. ist nach der Sitzungsniederschrift 
des BG. vorn 24. Sept. 1940 am 18. Jan. 1940 zugestellt 
worden. Die Bekl. hat mit Schriftsatz vom 15. Juni 1940, 
der am 27. Juni 1940 beim BG. eingegangen ist, Anschluß
berufung eingelegt. Es handelt sich also um eine unselb
ständige Berufung i. S. des § 521 Abs. 1 ZPO. Diese verliert 
nach § 522 Abs. 1 ZPO. ihre Wirkung, wenn die Berufung 
zurückgenommen oder als unzulässig verworfen wird. In 
RGZ. 159, 293 ist ausgeführt, wegen dieser Möglichkeit, 
daß die Berufung ihre Wirkung verliere, könne ein Teil
urteil über eine Widerklage, die durch eine derartige An
schlußberufung in den Rechtsstreit eingeführt worden sei, 
vor der Entscheidung über die Berufung nicht ergehen; die 
Widerklage sei vorher noch nicht zur Endentscheidung i. S. 
des § 301 Abs. 1 ZPO. reif. Die unselbständige Anschluß; 
Berufung sei durch die Bestimmung, daß sie im Falle einer 
Zurücknahme der Berufung oder daß diese als unzulässig 
zu verwerfen sei, unwirksam werde, so eng mit der Be
rufung verknüpft, daß sie vor der Entscheidung über die 
Berufung einer abgesonderten Entscheidung nicht zugäng
lich sei. M it dem Wesen des Teilurteils sei es nicht ver
einbar, wenn seine Feststellungen von einer aufschiebenden 
oder auflösenden Bedingung abhängig wären. Es sei des
halb unzulässig, ein Teilurteil zu erlassen, wenn die Mög
lichkeit bestehe, daß es durch Zurücknahme der Berufung 
oder ihrer Verwerfung als unzulässig hinfällig gemacht 
werden könne. Und selbst wenn man annähme, die Zu
rücknahme der Berufung oder ihre Verwerfung als unzu
lässig berühre das einmal erlassene Teilurteil nicht, so 
müsse gerade diese Annahme dahin führen,, die Endentschei
dungsreife vor der Entscheidung über die Berufung zu ver
neinen, weil sonst die Bestimmung des § 522 Abs. 1 ZPO. 
unter Umständen unwirksam würde.

Es besteht kein Anlaß, von dieser Rechtsauffassung des 
VII. ZivSen. abzuweichen. Dann ist auch im vorliegenden 
Falle der Erlaß des Teilurteils über die Anschlußberufung 
unzulässig gewesen. Hier ist zwar im Wege der Anschluß
berufung keine Widerklage in den Rechtsstreit eingeführt 
worden, sondern die Bekl. hat sich mit der Anschluß
berufung gegen ihre teilweise Verurteilung im ersten 
Rechtszuge gewendet. Auch diese Anschlußberufung wird 
im Falle einer Zurücknahme oder Verwerfung der Berufung 
der Kl. unwirksam, so daß es in diesem Falle bei der im 
ersten Rechtszuge ausgesprochenen teilweisen Verurtei
lung der Bekl. bleibt. Deshalb war es auch hier unzulässig, 
durch Teilurteil über diese Anschlußberufung zu entschei
den. Das Teilurteil ist im vorliegenden Falle auch nicht 
etwa deshalb zulässig, weil es — im Gegensatz zu dem 
in RGZ. 159, 293 entschiedenen Falle — zu einer Zurück
weisung der Anschlußberufung kommt. Allerdings bleibt 
es sowohl beim Erlaß eines Teilurteils wie bei der Zurück
nahme oder Verwerfung der Berufung bei der vom ersten 
Richter ausgesprochenen teilweisen Verurteilung. Ob die 
Sache aus diesem Grunde etwa zur Endentscheidung i. S. 
des § 301 Abs. 1 ZPO. reif ist, wenn gegen das ergehende 
Teilurteil kein Rechtsmittel gegeben ist, kann hier dahin
stehen. Auf die Fälle, in denen wie hier gegen das Teil
urteil ein weiteres Rechtsmittel gegeben ist, trifft dies

jedenfalls nicht zu; denn hier besteht die Möglichkeit, da 
auf das Rechtsmittel des Anschlußberufungsklägers d
die Anschlußberufung zurückweisende Teilurteil 
hoben und in der Sache selbst im Sinne der AnschW 
Berufung erkannt werden oder in der erneuten Berufung 
Verhandlung eine solche Entscheidung erlassen wer“ j 
müßte. Das aber wäre wegen der Bestimmung des § 3 
Abs. 1 ZPO., wie ausgeführt, nicht zulässig.

(RG., II. ZivSen., U. v. 3. A pril 1941, II 113/40.)

17. OLG. -  §328 ZPO. Ein durch ein spanisches &  
rieht unter rotspanischer Herrschaft erlassenes Scheid'"1̂  
urteil, durch das die Ehe deutscher Staatsangehöriger' 
zur Zeit der Scheidung in Spanien wohnten, gescbie 
ist, erfüllt die Voraussetzungen des § 328 ZPO. •

Die Bekl. hat gegenüber der vom Kl. erhobenen Sc  ̂
dungsklage eingewendet, daß die Ehe der Parteien d h , 
ein Urteil des Provinzialgerichtshofs in San Sebastian 
10. Juni 1936 rechtskräftig geschieden worden sei. ,(|) 

Es ist von Amts wegen zu prüfen, ob dieses Urten 
Erfordernissen des § 328 ZPO. entspricht. ^q,

Diese Frage hat der Senat übereinstimmend mit dem 
bejaht. J,

Nach § 328 Ziff. 3 ZPO. i. Verb. m. Art. 17 EGBGB; ^  
die Scheidung sowohl nach dem ausländischen Oes*'? je 
auch den deutschen Gesetzen zulässig sein. Das sP“! "ijpei 
Gericht hat die Ehe geschieden, weil es auf Grund ^  
am 4. April 1936 erfolgten strafgerichtlichen Verurten „ 
des Kl. und auf Grund von Zeugenaussagen als ,er 
angesehen hat, daß der Kl. die Bekl. häufig tätlich 
griffen und einmal mit einer Feuerwaffe zu Tode bed ¡̂gt 
und ferner durch den Verdacht ehelicher Untreue bfWgy 
habe. Hierin findet das spanische Gericht einen Scheid M 
grund nach Art. 3 Grund 7 des spanischen Scheid'111» 
und §§ 1566, 1568 BGB. geiv

Ferner stellt das spanische Gericht auf Grund Zr^ s- 
beweises gegen den Kl. Übermaß im Trunk und ^ r»oaii5' 
erreguno; durch geschlechtliche Verfolgung seiner 
angestellten fest und erblickt darin eine unehrenhm ejZeSi 
bensweise nach Art. 3 Grund 8 des spanischen G.ec ¿es 
sowie § 1568 BGB. Eine Benachteiligung des Kl. '•
§ 328 Ziff. 3 ZPO. ist somit nicht gegeben. re2eil'

M it Recht hat auch das LG. die Verbürgung der |ejie 
seitigkeit angenommen. Dieses w ird für spanische 
bestätigt bei Ba umbac h ,  15. Aufl. zu § 328 ZPO- A p- 
und Jonas,  16. Aufl., Anm. D Ziff. 5 (zu vgl. aUClcc|iei' 
pen k amp  in JW. 1926, 1887 und, für den Fall der 
düng spanischer Staatsangehöriger: JW. 1938, 30w ^f(eil 

Daran ändert auch nichts der Umstand, daß d’es5s,usge' 
am 10. Juni 1936, also vor der am 18. Juli 1936 jSchef 
brochenen Revolution und somit noch unter rotspm 
Herrschaft ergangen ist. Bedenken nach dieser 
werden durch die Verbalnote des Spanischen M>nlS„ A ^ '
für
1938

Auswärtige Angelegenheiten in Burgos vom :
! widerlegt. Durch diese Verbalnote wird aU,j,

cßs
:iie

Regierung suspendiert worden seien. Die nach Schjd
roüriHlirliP« \/prViiJr»H1inirr irr*« H<mi T Î V\pi iTf*hr<lC' l

■ __
Gericht keinen Anlaß, die vom KL beantragte ¿¡?

ü1 ;Vorbringen des Kl. widerlegt, daß die gesamten
iltie Hör 7 p f r  rn iiin  M nrrei'hafi c iilftn s  Her ' . / I O

Al
d‘

..................  ..............
einzufordern. Der Richter bekundet lediglich, sel;

mündlichen Verhandlung von dem Kl. beigebracht -fl t - ___ r_i - . 1 1 - ' . t ..ir "1  0 W \  .ßltkunft des spanischen Richters vom 4. Juli 1939 P. „-kiH1’. 
Gericht keinen Anlaß, die vom Kl. beantragte ^  d*f 
einzufordern. Der Richter bekundet lediglich, 
ScheidungsG. zur Zeit in Spanien suspendiert wo 
Wenn dadurch die bereits vorliegenden rechts 
Scheidungsurteile betroffen worden wären, , ^b e' ’ 
Richter das sicherlich in seiner Auskunft erwähn 

(HanseatOLG., Urt. v. 12.Nov. 1940, 2 U 96/40.)
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^ o r  fur jcm ift erfcfyienen:

l & m i t i f l b  i n  ( S t e f a c N n
von K a m m e rg e r ic h ts ra t  Dr. PAUL GAEDEKE, Berlin

Um fang 128  © eite« /  JJteii 3 .9 0  3WH
^ as
ne*t 00m 6- 3 ult 1938 nebft Surdrfüljrmigsbeitimmungen i)at bie präge bes ©ergleidjs int Sfjcprogefe er»
unb nprf r'1 ®orbcr9runi) treten Iaj(en unb tnsbeionbere mit §tlfe ber §§ 80 ©l)e®. xntb 627 b 35(50 . bie materiell» 
pro, » rfül)rensred)tli(f)e 'JJiöglid)leit geraffen, in engitcr innerer unb äußerer Serbinbung mit bem Sdjeibungs» 
f c L “ äugleitf) bie Untcrbaltsbegtcbungen für bie 3 eit nad) ber Scbeibung 3U regeln. ©uf biefer ©ruitblage f)at bie 

0er lebten 2 3 al>re bas 3 »ititut bes |og. © e i a m t o e r g l e i d j s  entmicfelt: enbgültige Unterbaltsregelung 
5[(r . t 9egen 9lcd)tsmittelrüc!nabme ober sJ?ed)tsmitteloer3id)t gegenüber bem Sdjeibungsurteil. 
in bieW. ■Jj^b^eubängcnben fragen materiell», oerfat)rens» tnie fo(tenred)tIici)er 2lrt einfd)liefelid) bes ©rmenredjts finb 
liij)e J m •°u )̂e in 15 Ülbfdjnitten eingebenb bel)anbclt, (omit ein für bie auf biejcm ffiebiete Ijeute nod) uniidjere red)t* 
tfälle a''^b“bung roal)rl)aft i inentbebr l id ies ¿ t l f s m i t t e l  fü r  ®cr id ) te  unb Ulnroölte gefd»affen rnorben. £eit[ä^e, 
®taPt)iidi t  ^ ra^ s ois SBeifpiele, eine 3 ufammeuitellung ber SRedjtipredjurtg unter iur3er Suljaltsangabe forme eine 

■Carftelluiig bes ©e|amtocrgIeid)s 3U helfen ©ctanfdjaulidjung erhöben bie praftifdje ©enuljbärieit ungemein.
^  Rechtsanwalt Dr. C arl H orn , Berlin, sagt in DR. 1941, Heft 30 :

” hin °ß Sestnttet sein, daß der Unterzeichnete seine Berufsgenossen ganz besonders auf die Gaedekesche Abhandlung 
Weist und dringend empfiehlt. Die Schrift gibt auch den mit Kostensachen beschäftigten Nichtjuristen sehr viel. Ich 

IchVeiSe VOr a^em auf  d*6 S- 9-12 vorangestellten, sehr klar herausgearbeiteten und sehr übersichtlichen „ Leitsätze“ .
we*ter auf  die sehr instruktiven „Anschauungsfälle“  S. 108f f . Von Wert ist sicherlich fü r  viele Anwaltsbüros 

tr Abschnitt XIV über „Nachträgliche Geltendmachung der Vergleichs gebühr wegen Änderung der Rechtsprechung“ .
a cdrhe sehe Buch hat das Ziel, das es sich selbst in der Vorbetrachtung S. 7 gestellt hat, der Praxis ein wirk- 

Uüĉ aUC™ares Hüfsmittel zur Verfügung zu stellen und „die gerade verfahrensrechtlich noch vielfach sich zeigenden 
zu schließen und teilweise völliges Neuland wegbar zu machen“ , voll erfüllt. Sein besonderer Wert liegt darin, 

daß es unmittelbar aus praktischer Tätigkeit erwachsen ist.“

3 u b e 3i e b e n  burdj  a l l e  © u d f l j a n b l u n g e n  obe r  oom © e r l a g

e f 1 1 $ u d ) N n H u n g * £ t i v M H i

Soeben  i st  e r s c h i e n e n :

»E R  STAATSANWALT
u n d  s e i n  A r b e i t s g e b i e t  m i t  B e i s p i e l e n

Von

H i i Z ^ k fühn

Ot.?7 ^-ARL B U R C H A R D I unter M itw irkung 
LR STAATSANWALT IN BERLIN

von D R . G E R H . K L E M P A H N
S T A A T S A N W A L T  I N  B E R L I N

ĝ be Ui>d for 'n den Aufgabenbereich des Staatsanwalts beim Landgericht ein und gibt Ratschläge und Anleitungen für die 
, ** ^arschpf6̂ 6 ^ r ê^ ’Sung seiner Amtsgeschäfte. Dem erfahrenen Staatsanwalt erleichtert es seine Arbeit durch Wieder- 

Hchei7llft es ij, ' ten’ die sonst an vielen Stellen verstreut sind, und h ilft bei der Ausbildung der Referendare, dem Referendar 
R'enstes ner kurzen Ausbildungszeit bei der Staatsanwaltschaft, die formalen Schwierigkeiten des Staatsanwaltschaft 

C * «  w ,  Uberwinden und zu dem sachlichen Kern seiner Aufgaben vorzudringen. Aufbau und Gliederung der Staats- 
S tZ  S ld e s r  «schildert und die Folgerungen aus dem Aufsichts- und Weisungsrecht der Vorgesetzten Dienststellen. Bei

■■ "  m — - g — | —

*% «, r
8!h J e,t«it.

5 Qes n . — "u n  mm u ie -Folgerungen aus aern a u ih w i»- ~......»
lsic, '?6verfa,eSChäftS«anf?es werden Grundsätze fü r den Schriftverkehr und den Umgang m it dem Publikum wiedergegeben. Das 
-  b N s V e l f nistbesProchen, die Fahndungsmaßnahmen, das Recht der Untersuchungshaft, der Beschlagnahme und Akten- 

*•*-> altlus «um Verteidiger wird erörtert. Beispiele fü r Einstellungsbescheide und Anklageschriften zeigen deren zweck-H A, . *V 11U CiOi LCIt. w
Hauptverfahren und Hauptverhandlung werden besprochen und Ratschläge fü r den Schlußvortrag erteilt. Es fol-

V. T» ^  ̂11II (1V I I  — 1 _ « v i r *  1 T !tr; .. ,1 ........ Pv-.. 11 vm nt»/* vrnlivnvs II 1 o Ä u fa o h  nvi 11 ne Qta nfe n v», •... 11 .uuunaupivernuiiuiuiig — --- r ~
K o  i R ecW  Uber Rechtsmittel, außerordentliche Rechtsbehelfe und Wiederaufnahmeverfahren, die Aufgaben des Staatsanwalts 

* * * < / ■ * >  insbesondere in Strafvollstreckung und Gnadenverfahren, über Straflöschungssachen und Berichterstat-ädi

s < | U : u

Süugssachen. Ein Ü b e rb lic k  über die sonstigen Aufgaben des landgerichtlichen Staatsanwalts bildet den Schluß.
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Kraftfahrzeugversicherung. Beim Fehlen 
einer besonderen Verdeutlichung des Be
griffs „Personenbeförderung“ in der be
sonderen Bedingung eines im Jahre 1937 
geschlossenen Kraftfahrzeugversicherungs
vertrages (Kasko- und Haftpflichtversiche
rung für einen Lastkraftwagen), wonach der 
Versicherungsschutz nur unter der Voraus
setzung gewährt wird, daß das Fahrzeug 
nicht zur Beförderung von Personen oder 
zum genehmigten Güterfernverkehr Ver
wendung findet, kann der Versicherungs
ausschluß nicht dahin verstanden werden, 
daß schon jede gelegentliche Mitnahme 
einer betriebszugehörigen oder nichtzuge
hörigen Person bei einer Betriebsfahrt den 
Versicherungsschutz ausschließe. RG.: DR. 
1941, 1666 Nr. 9 (Kersting)

§ 8 Abs. 2 RStraßVerkO. Begriff der 
ä u ß e r s t e n  rechten Seite der Fahrbahn. 
Der Führer eines Kraftfahrzeugs handelt 
nicht fahrlässig, wenn er sich bei starkem 
Nebel statt äußerst rechts zur besseren 
Orientierung mehr nach links an eine die 
Straßenmitte kennzeichnende Markierungs- 
linie heran hält. OLG. Naumburg: DR. 
1941, 1669 Nr. 10 (Gülde)

Beamtenrecht. Reichsversorgungsgesetz 
§§ 32, 78 DBG.
Die Rücknahme der Versetzung eines Be

amten in den Ruhestand, die nach dem 
1. Juli 1937 — Inkrafttreten des DBG. — 
ausgesprochen wird, ist nach neuem Recht 
auch dann zu beurteilen, wenn die Ver
setzung selbst unter altem Recht ausgespro
chen war. Nach dem DBG. kann weder die 
Begründung noch die Beendigung eines 
Beamtenverhältnisses nach bürgerlichen 
Grundsätzen wegen Irrtums angefochten 
werden. RG.: DR. 1941, 1670 Nr. 11 (Brand)

§§ 143 Abs. 1, 163 DBG. Die sechsmona
tige Klageausschlußfrist des § 143 Abs. 1 
DBG. beginnt auf jeden Fall mit Ablauf 
von 6 Monaten seit Zugehen des Antrags 
auf Vorentscheid auch dann, wenn der Vor
entscheid ergangen ist, aber mangels form
gerechter Bekanntgabe die Frist nicht vor
her hat in Lauf setzen können. RG.: DR. 
1941, 1673 Nr. 12 (Reuß)

§6 der 1. VO. über den vorläufigen Auf
bau des Reichsnährstandes v. 8. Dez. 1933 
(RGBl. I, 1060); §§41, 79 BRÄndG.

Vor dem BRÄndG. getroffene und nicht 
auf ihm beruhende Angleichungsmaßnah
men sind der gerichtlichen Nachprüfung 
nicht entzogen.

Zurückliegende Zeit i. S. des §79 Abs. 1 
Satz 1 BRÄndG. kann nur die Zeit sein, 
die vor dem Eintritt der Neuregelung liegt. 
Dadurch ist also jeder Neuregelung, die 
auf Grund der §§40 ff. dieses Gesetzes ge
troffen wird, unbeschränkte Rückwirkung 
für bestehende Rückstände beigelegt.

Eine Form ist für die Angleichung nach 
dem BRÄndG. nicht vorgeschrieben; es ge
nügt jede entsprechende Willenskundgabe. 
Sie kann auch in dem vorbereitenden 
Schriftsatz einer Behörde enthalten sein. 
RG.: DR. 1941, 1675 Nr. 13

Für die Ruhegehaltsbezüge eines saarlän
dischen Gemeindebeamten, der vor der Un
terstellung des Saargebiets unter den Völ
kerbund in den Ruhestand versetzt wurde, 
ist seit der Rückgliederung des Saargebiets 
im Jahre 1935 das PrBeamtAltruhe- 
gehaltsG. und damit die BesoldungsO. und 
BeamtDienstEinkG. v. 17. Dez. 1920 maß
gebend, obwohl diese Gesetze im Saar
gebiet zunächst keine Geltung erlangt hat
ten. RG.: DR. 1941, 1677 Nr. 14

§86 RVersorgG.; §134 WFVÖ. 
4. Juli 1939 (RGBl. I,' 1905).

.<#

Nach §86 RVersorgG. können j\fi
die nach dem RVersorgG. und de,%  
versorgungsberechtigt sind, tr° z%
Haftung des EisenbHaftpflG. S’ Jt 
Reichsbahn bei Dienstbeschädig^M
machen; dagegen ist das im F 
WFVO. nicht möglich. Nach d* f  
Gesetzen haftet das Reich nur
der durch sie gewährten ^el 
genüsse.

ni€Die deutsche Reichsbahn kan® 
als eine vom Reiche verschied^« n 
Persönlichkeit angesehen werden’ p{| 
Anspruch gegen die Reichsban 
macht also einen Anspruch ge2eJr 0 l5r 
geltend. RG.: DR. 1941, 1677

|, sjenr
Verfahren, Gebühren- und K n

¡301, 521, 522 ZPO. Ein TeilV

sei 
$  ai»S
«t Vf,

eine Anschlußberufung ist mchtÄ 1
unzulässig, wenn m if der Anjĵ tsSJ
fung eine Widerklage in den 
eingelührt worden ist, sondern 
sich die Partei mit der Ansen* jjgöĝ 
nur gegen eine teilweise Veru pg. 
ersten Rechtszuge wendet. RU"
1680 Nr. 16

%

Jii lau

§328 ZPO. Ein durch ein f  
rieht unter rotspanischer HerrUs dl | 
senes Scheidungsurteil, durch ^  ^  *
deutscher Staatsangehöriger» lU,,
Hpr RrflPtHtinnr in Qr-*o«ipf1 WÔ*der Scheidung in Spanien 
den ist, erfüllt die Voraus«®' ßh 
§328 ZPO. OLG. Hamburg: L 
Nr. 17

An

o f f e n e  s t e i l e n  ü ...... .........» a ü ü ü n s j j j i
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D o l l j u r i f t
mit gutem Verständnis für Wirtschaftsfragen und 
möglichst Erfahrung im Steuerrecht von großem
W irtschaftsunternehm en In B e r l i n

gesucht.
Angebote mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisab
schriften und Qehaltsansprüchen unter A. 1635 
an Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechtsverlag, 

Berlin W 35, Lützowufer 18.

G rößere W irtschaftsprUfungs-, 
Beratungs- und T reuhand -A kt.-G es.
sucht zur Bearbeitung der verschiedensten juristischen, 
insbesondere w i r t s c h a f t s r e c h t l i c h e n  Fragen  
zwecks Entlastung des v o r h a n d e n e n  S y n d i k u s

Juristen
Angebote mit kurzem Lebenslauf, Zeugnisabschriften 
Gehaltsansprüchen und eventuellem A n t r i t t s t e r m i n  
unter Kennwort „J u ris t“ A .1 62 7  an Anzeigen-Abtei
lung Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Juristinnen -  
Assessorin neu

baldmöglichst gesucht.
Schriftliche Bewerbungen mit Zeugnisabschrift0̂eWil*5'
geschriebenem Lebenslauf und Lichtbild sowie 

ansprüchen erbeten an

Reichsstelle für Papier und Verpaß
wesen, Berlin - Charlottenburg

Hardenbergstraße 15.

Wegen
E i n b e r u f u n g  zur Wehrmacht

Vertreter
für Anwaltschaft und Notariat ab

sofort gesucht.
Dr. Paul  P r i t s c h e ,  

Rechtsanwalt und Notar, 
F i n s t e r w a l d e ,  NL., 

Schloßstraße 6.

Vertreter
infolge meiner Einberufung zum 
Wehrdienst ab sofort gesucht, 
langjähriger Bürovorsteher vor
handen. Angebote auch älterer 
Volljuristen an

Dr. P i l o t ,
Rechtsanwalt und Notar, 

R o s e n  b e r g  (Oberschlesien).

V e r t r e ^  i,,i 

g e s u c h t
berufung zurW . yfi»*̂ »berufung zur w tgl 
ne Anwalts- und

D r- z im m e J tä i’d lRechtsanwa11 ^¡t \H
s u h i e r i n  ^

für 4—u w 
Scptcmbcr ^ s ild ,i.

_6 Wochen i«1
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£ ? ürov<>rsteher
Í  snfh e für beide Fächer

e r gesuch*-
und Notar

«he n s t° c h m i d t
ein-E f n s tt h al (Sa.)

Ít8^0rt AssessQ¿dBv adt sucht
?%chges u- írün°fdDVe,rtr- währ.

-

N rL l°wie
toi-AuA® «nt,

.ei|ung u

H h' n-B e S SÍ BK-edlng-Wci-
Pl ' m LebenslaÍfK7leg- raög>- 

vie Anff Hf’vZeuSnisab- 
Aki"  ̂ «n ti-^ye tg u tun gs . 

í¡ei,ung De'ntfl5 an Anzei- 
Sí er Rechts- 

r  ——^ ^ tz o w u fe r 18.

f c S sver,re‘®
, t ł “ f c Ł i n N o rd i” kch.

aat (Landgericht)
Gebote ,,g4esu* t .

v ^ ^ u Ü g ^ - ^ ^ n A n z e i -

>Lutzowuferl8

Urlaubsvertreter
für etwa vier Wochen im August, 
September oder Oktober

gesucht.
Dr. Me y e r ,  

Rechtsanwalt und Notar, 
W i t t e n b e r g e  (Elbe).

Anwalts-Assessor
oder jüngerer Kollege sofort

gesucht zur Übernahme einer 
auervertretung mit Aussicht auf 
Assoziation unter günstigen Be

ding. in Danzig. Angeb. m.Zeugn. 
u. Ref. unter A . 1641 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Bürovorsteher(in)
oder geprüfter Anwaltsgehilfe(in) 
als Sachbearbei t er  für unsere 
Prozeßabteilung zum b a 1 d i g en 
oder späteren Eintritt gesucht. 

D e u t s c h e s  I n s t i t u  t 
f ü r  J u g e n d h i l f e ,  .. 

B e r l i n - W i l m e r s d o r f ,  
Nikolsburger Platz 6.

n ü̂westdê n^ * Altt*en9esellschaft
tScIdand Sucht aufnahmefähige und für 

uerrecht interessierte

3 S"V* k" 9 e re  J u ris te n
beiten d’e s'ch ■ ln|’n nisch-wirtschaftliche Betrachtungs- 
i'vUnscv,y°Ben. r,.-. !; } / ax‘s der Steuerberatung einar- 

L ic h o B e w e rb u n ^ ^ : un<? Bilanzkenntnisse er-
erWcn

Bewerhi,M und Bilanzkenntnisse er-
ild, Z c u v lJ  m it. handschriftlichem Lebens- 

Unter A . i k a «a° schriften,Gehaltswünschen usw. 
■echtsverl;itr d ai! Anzeigen-Abtei lung Deutscher 

‘ag> Berlin W35, Lützowufer 18.

S C f hî (in)■"% ” ‘>ieilünp ■ ,
^ U c h t .  ZU Bsldigetn

!tsanWait el d t,

No,ar'
Uanz,g-Westpr.

Bürovorsteher,
firm in beiden Fächern für große 
Praxis in Danzig unter günstigen 
Bedingungen sofort gesucht. 
Angebote mit Zeugnissen und 
Referenz, unter A. 1642 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts- 
verlag, Berlin W 35, Lützowuferl8,

tritt £r°ß b 'triebsprü fer•n tj u*3er ßerj.

bl’i?ünt'e betrink L°nunenrin 'VerWaliunS zum baldigsten Ein- 
^VisiaS und .®bswirtschaftrr. solcbe Bewerber in Frage, die 
^ C ^ l ^ f e i e h e  ' Täthrk Vorbildung, fachliche Be- 
u u&hi«!Í?íen kri^Baften nartl at'gkeit m der Industrie oder bei 
tld hcf;ibsC|lrjf nen. __ Ąn ,ei®en ur>d Prüfungen selbständig 

tere*izenten, L ic h &  b?te mit handgeschr. Lebenslauf,
RechtoUnter A. la ñ o  gabe von Gehaltsansprüchen

----- ----  Berhn VuKAî1-!igen'Abtlg- Deutscher____ w  35, Lützowufer 18

^ ^ S S n s c h iu ß
Lut? H.

* ° * ü f

i st  j e w e i l s  der  
----  D o n n e r s t a g

D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g

Q. . v O r w
>  b. u  ° e h

A n z e i gen  A u ,  .
er 18 “  A b t e i l u n g ,  B e r l i n  W35,

T el. 22 40 86.

Industriewerk im Sudetengau 
sucht

f ü r  d ie  R e c h t s a b t e i l u n g  e i n e

jü n g e re  IT U tn rb e ite r in
mit abgeschlossener Hochschulbildung für inter
essante Tätigkeit. Bewerbungen von Damen, die 
nachMöglichkeitkurzfristigeintretenkönnen,bitten 
wir, unter Beifügung von Lebenslauf, Zeugnisab
schriften und Lichtbild einzusenden unter A. 1612 
an Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechtsverlag, 

Berlin W 35, Lützowufer 18.

P e r f e k t e
Anwaltsstenotypistin

die auch zu Bürovorsteherge
schäften herangezogen werden 
soll (Bürovorsteher vorh.), nur 
erste bes. tüchtige Kraf t ,  sucht 
Rechtsanwalt Dr. Kar l  Kühne, 

B e r l i n  W35,
Admiral-von-Schröder-Straße 8.

Eine Anzeige 
in dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet 6.90 RM
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Anwalt und Notar
übernimmt für etwa 3 Wochen im 
August/Anf. Sept. Urlaubsver
tretung möglichst in Ostseebad, 
evtl. Oberb. Unterkunftsnachweis 
für Frau und 5jährig. Jungen er
wünscht. Angeb. unter A. 1633 an 
Anz.-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Früherer Rechtsanwalt
36 Jahre, a. d. Heeresdienst entl., 
6 J. eig. Praxis, seit 1 J. Vertr. in 
großer Anwalts- u. Notarpraxis, 
arbeits., gew. im Verkehr mit Be
hörden u. Firmen, gute Kenntn. auf 
allen Rechtsgeb., auch Arbeits-, 
Sozialvers.-u. Steuerrecht, sucht 
verantw. Tätigk. i. Industrie od. 
Wirtsch., Eintr. jederz. mögl. Ang. 
mit Gehaltsvorschlag unt. A . 1639 
an Anz.-Abt. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Wertet mitglied Der nSD.

Steuer- u. Wirtschafts jur.,
RA., Dr. rer. pol. (Berlin), Dr. jur., 
Ass. 1936, Präd. Examina, dreijähr. 
Sonderausb. i. Steuerrecht, sucht 
selbst, u. aussichtsreiche Stellung 
in Industrie oder Anwaltschaft, 
Angebote unter A. 1638 an Anzei 
gen-Abteilung Deutscher Rechts 
Verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18

Bürovorsteher,
firm in beiden Fächern, 

sucht
Stellung zum 15. 9. oder 1.10.41 
auch als 2. Bürovorsteher. An 
geböte unter A. 1644 an Anzei 
gen-Abteilung Deutscher Rechts 
Verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18

Bürovorsteher
(Rechtsa. u. Notar) s u c h t Stellung. 
Angebote unter A. 1637 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35,Lützowufer 18.

Set Betuerbungen auf 3 tffex- 
Slttjeigcn n i d) t  Driginalseugniße 
beifilgen ! 3eugnisabfcbriften unb 
fiidjtbilber haben auf bet Wüdfcite

ben Stamen unb bie 91 nfd)vift bes 
Betoerbers ju  tragen. — (binge- 
[djriebene Briefe [¡innen nidjt ein- 
ge[d)tieben raeitergefanbt werben.

Reichs-Spinnstoff-Sammlung 
28. Juli bis 23. Angast 1941

K rie g e  w erden n ic h t n u r  m i t  
K a n o n e n  gew onnen, f A u ch ’ 
|ed e  Spende fü r  d ie  S p innsto ff.' 
S am m lu n g  t r i f f t  den F e in d !



Bekanntmachungen jj
verschiedener Art ::• •••■ •••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••a«*
Aus reichhaltiger 
Anwaltsbücherei

sind u.a. preiswert zu verkaufen:

Anwaltsassessor,
Dr. jur., Prädikatsexamina, sucht

Praxisübernahme.
Angebote unter A. 1636 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützo wuf er 18.

Rechtspflege und Verwaltung
H eft 16

D i e  Z w a n g s v o l l s t r e c k i * 1^

RGRäte-Kom. 8. Aufl, Soergel, BGB. 
6. Aufl. mit Ehegesetz, Stein-Jonas, ZPO. 
15. Aufl., Koenige HOB. 4. Aufl., Jaeckel- 
Giithe,ZVG.7. Au fl., Wenzel, Konkursord. 
5. Aufl., Rittmann-Wenz, Gerichtskosten
gesetz 16. Aufl., Korinthenberg-Wenz, 
Reichskostenordnung 1936, Gaedeke, 
Kostenrechtsprechung 2. Aufl. u. Armen
anwaltskosten 1937. Müller, Straßenver
kehrsordnung 12. Aufl. mit Nachträgen, 
Keßler, Wechselgesetz 1933, Poppe, 
Reichsjagdges. 1935, Mansfeld-Pohl, Ges. 
z. Ord. d. nat. Arbeit. 2. Aufl. Bücher sind 
sehr gut erhalten. Preisangebot unter 
A.1640 an Anzeigen-Abteilung, Deutscher 
Rechtsverlag, Berlin W35, Liitzowufer 18.

W ir kaufen:
Jahrbuch für Entscheidungen 
in Angelegenheiten d. freiw . 

Gerichtsbarkeit.
Neue Folge Bd. 1—17. 

Angebote an:
J. Schweitzer Sortiment,

Jur. Fachbuchhandlung 
München 2, Ottostr. 1 a.

Slntiijuaciïdicô Angebot:
ftc<f)tfpttd)ung bet Dberlaitbesgetfchfe. 48 Sbe. (1000-19281 geb. UiStJl 150.— 
Sfaubingei, Kommentar 3. 9. 7t., 7 ®be. in 12. 1925/31 geb. SR3JÎ 140.—
(intftfieibimgcn bes !Hei(f)sgerttf)t9, 3ioiIfatf)en. 18b. 1-163

unb Sieg. 1/160. 1880-1941 ........................................  geb. 919J! 450 —
Sufthtninifteriflibtatt, füreufi., 1900-1932/33, u. $eutf<be3uftfä,

1933-1940.........................................................................  geb. SR3JÎ 300.—
IBffiS.sJtommentar n. 91(S..91äten. 8. ?(., 1934/35 geb. (143.—) SR50t 60.—
5Reid)sge[efjbIatt. 1900-1939 (ab 1922 Hl. I unb I I ) ...............geb. 5R5DÎ 280.—
ÎBwbenfiflvift, Suri ft., 1900-1938 (ab 1936 in Sofien)........... geb. SRSDt 200.-

SSir laufeu:
ttnfftbeibungen b. !K®. in Straffacf)en; (Sbennaper u. Eishaufen, Strafgefcfc= 

fommenfare; ®oIbtaimner, 'ilrtbiu für S tra fre it u. a. Tßerfe.
3 - © d) l» e i  tj e r  S o r t i m e n t  / » e r l i t t  2B8

gtansöfifthe Strafe 18 / gemfpredjer 121187/88 
Suthhanblung unb tflntinuariat für 3tcd)to- unb aBirtfihaftsiuiffeufihaftcn

D E R  K A M P F  F O R D E R T  V O M  SO L
D A T E N  D E N  G R Ö S S T E N  E IN S A T Z , 

VO N  D E R  H E IM A T  A B E R  D IE  
G R Ö S S T E  O P F E R B E R E IT S C H A F T .

i m  a l l g e m e i n e n

von Justizinspektor H. Bauer und Amtsrat in1 

Reichsjustizministerium H. S chröde r-K ^

in sehr übersichtlicher, klarer und allgemeinvef 
stündlicher Weise wird systematisch die gesf rn 
Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermöge 
dargestellt. Daß hierbei zahlreiche recht leb6” 
nahe Beispiele die Darstellung erläutern, wird o 
wohlfeile Buch insbesondere auch dem R£C” 
lernenden sehr lesenswert machen. Darüber n 
aus aber wird es auch in den Amtsstuben 
Gerichte und der Gerichtsvollzieher — für die 
Buch wohl in erster Linie gedacht ist — se,n ^ 
beachtenswerten Platz finden. („Deutsche Jll9tlZ

Kartoniert 2.40 RM. / Umfang: 205 Seite”
t/gflfli»

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom

D E U T S C H E R  R E C H T S V E R L A G  O  ̂
B E R L I N  W 35 • L E I P Z I G  C I  • W l E N

OLLER
ADRESSEN 
DER WELT

A D R E S SE N -M O LLER  hilft werben -  schaff! neue Absatzgebiete für 
alle Erzeugnisse oder Leistungen, gleichviel ob Grofjdeulschland 
oder le ilgebie le hiervon durch W erbung gewonnen werden sollen. — 
A D R E S SE N -M O LLER  erschließt neue Märkte in allen Ländern der 
Erde durch Adressen aller Art. -  A D R E S S E N -M O L L E R  fragen 
ist immer richtig und wichtig I Interessenten erhalten auf Wunsch kosten
los entsprechendes Kataloqmateriel bei Bezugnahme auf dieses Inserat.

ADRESSEN-MOLLER
GRCX'.SOEUTSCHIANDS GRÖSSTES AORE5SENUNTERNEHMEN

DRESDEN‘A‘10MACKENSENSTRASSE 41
RUF 64I81 60986 62997 ■ 63408

BERLIN-W-8MAUERSTRASSE 85-84
RUF. 1)3866 11386/

m it dem g ru jp  
S tu m  pfwachsr.
rollt sich nicht, rutsch.

ist besonders ergiebig u fJr 
Die hauchdünne S tum p f

verbürgt volle S c h r ift
, HÜ 5V [ RI ANGFN Si l  (

GEHA-WERKE - H A ^


